










Vereinbarung zur Telefon-Banking-Nutzung.

undVereinbarung zwischen

Telefon-Banking Teilnehmer

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eGDr. Prof.Dr.med-dent. Demo Test von mit und zu apoBrokerage
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
40547 Düsseldorf40547 Düsseldorf

RFKOELNFilial-Nr.1Kunden-Nr.:

- nachfolgend „Bank" -- nachfolgend „Kunde" -

apoBank und Kunde vereinbaren die Möglichkeit der Nutzung des Telefon-Banking nach folgender Maßgabe:

Verfügungen über das Telefon-Banking sind je Kalendertag und Konto zu begrenzen auf 5.000,00 €.

Die Zugangsvoraussetzungen und die Sorgfaltspflichten ergeben sich aus dieser Vereinbarung sowie den Nutzungsbedingungen für
telefonisch beauftragte Dienstleistungen.

Die apoBank hat das Recht, den Umfang der über das Telefon-Banking abwickelbaren Geschäftsvorgänge sowie die Art und Weise
der Nutzung des Telefon-Banking unter Berücksichtigung der berechtigten Belange des Kunden jederzeit zu verändern oder von
weiteren Auflagen abhängig zu machen. Die apoBank wird den Kunden über derartige Änderungen rechtzeitig in geeigneter Form
unterrichten.

Die Telefon-Banking Nutzung bezieht sich auf

alle derzeit und zukünftig unterhaltenen Konten/Depots des Teilnehmers☑

und sämtliche Konten/Depots, für welche der Teilnehmer bevollmächtigt ist (Einzelvollmacht)☐

außer den folgenden Konten☐

IBAN:

ausschließlich für folgende Konten☐

IBAN:

DatumOrt

✘
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Selbstauskunft
zur steuerlichen Ansässigkeit natürlicher Personen

BankKontoinhaber (Name, Geburtsdatum, Kundennummer)

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Prof.Dr.med-dent. Demo Test von mit und zu apoBrokerage
01.01.1988
Kundennummer:

Anschrift (kein Postfach oder in-care-of Adresse angeben) Stadt, Bundesstaat, Postleitzahl, Straße, Hausnummer (nicht abkürzbar)

40547 Düsseldorf
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6

Zur Einholung der folgenden Selbstauskunft ist die Bank gemäß § 117c AO in Verbindung mit der jeweiligen Umsetzungsverordnung
verpflichtet:

1. Prüfpflichten nach dem Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den USA zur Förderung
der Steuerehrlichkeit bei internationalen Sachverhalten:

Sind Sie Staatsangehöriger der USA (auch im Falle einer doppelten Staatsbürgerschaft)?

 Ja
 Nein

Sind Sie im Besitz eines US-Einwanderungsvisums (Green Card)?

 Ja
 Nein

Sind Sie in den USA unbeschränkt steuerpflichtig? (Der Besitz von Grundeigentum in den USA bzw. dessen Vermietung führt zu einer
beschränkten Steuerpflicht und ist insoweit ebenso unerheblich, wie Anteile an US-amerikanischen Immobilienfonds.)

 Ja
 Nein

Ist Ihr Ehepartner US-Staatsbürger und werden Sie mit diesem gemeinsam in den USA steuerlich veranlagt?

 Ja
 Nein
 Nicht relevant, da nicht verheiratet

Besitzen Sie eine Firma mit Hauptsitz in den USA?

 Ja
 Nein

Besitzen Sie eine Firma mit Niederlassungen oder Tochtergesellschaften in den USA?

 Ja
 Nein

Sofern Sie eine der oben genannten Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, geben Sie bitte hier Ihre Social Security Number (SSN) an.

SSN:
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2. Prüfpflichten nach dem OECD-Standard über den automatisierten Austausch von Informationen zu
Finanzkonten:

Sind Sie in einem anderen Staat außer der Bundesrepublik Deutschland steuerlich ansässig?1

 Ja

 Nein
Wenn Ja, dann füllen Sie bitte die nachstehenden Felder zur steuerlichen Ansässigkeit aus; sofern eine steuerliche Ansässigkeit
in unterschiedlichen Ländern besteht, so teilen Sie bitte jedes ansässige Land mit.

Steueridentifikationsnummer aus diesem Land:

(Sollten Sie keine Steueridentifikationsnummer aus diesem Land besitzen,
geben Sie bitte auf der Rückseite der Selbstauskunft den Grund an.)2

Land 1:

Steueridentifikationsnummer aus diesem Land:

(Sollten Sie keine Steueridentifikationsnummer aus diesem Land besitzen,
geben Sie bitte auf der Rückseite der Selbstauskunft den Grund an.)2

Land 2:

Steueridentifikationsnummer aus diesem Land:

(Sollten Sie keine Steueridentifikationsnummer aus diesem Land besitzen,
geben Sie bitte auf der Rückseite der Selbstauskunft den Grund an.)2

Land 3:

Diese Selbstauskunft ersetzt alle vorausgegangen Selbstauskünfte des Kontoinhabers/Treugebers. Über wesentliche Änderungen
informiert der Kontoinhaber/Treugeber die Deutsche Apotheker- und Ärztebank binnen 30 Tagen.

2Sobald dem Kontoinhaber/Treugeber eine Steueridentifikationsnummer aus diesem Land zugeteilt wird, ist dieser verpflichtet, die
Deutsche Apotheker- und Ärztebank hiervon binnen 30 Tagen in Kenntnis zu setzen.

Sofern der Kontoinhaber/Treugeber im Ausland steuerlich ansässig ist, ist die Deutsche Apotheker- und Ärztebank verpflichtet, die
nach dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz ermittelten Daten an das Bundeszentralamt für Steuern für Zwecke der
Übermittlung an den jeweiligen Ansässigkeitsstaat zu übermitteln.

Unterschrift des Kontoinhabers bzw. des gesetzlichen VertretersOrt, Datum:

1Die steuerliche Ansässigkeit ergibt sich aus dem nationalen Steuerrecht. In Zweifelsfällen wird empfohlen, die Angaben zur/zu den steuerlichen Ansässigkeit(en)
mit Ihrem Steuerberater abzustimmen.
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Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank ist der BVR Institutssicherung GmbH
und der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volks-
banken und Raiffeisenbanken e. V. angeschlossen.

Grundregeln für die Beziehung zwischen Kunde und Bank
Geltungsbereich und Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und
der Sonderbedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen

1

Geltungsbereich1.1
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte Geschäftsver-
bindung zwischen dem Kunden und den inländischen Geschäftsstellen der
Deutschen Apotheker- und Ärztebank (im Folgenden Bank genannt). Daneben
gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen (z. B. für das Wertpapiergeschäft,
den Zahlungsverkehr und für den Sparverkehr) Sonderbedingungen, die Ab-
weichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen
enthalten; sie werden bei der Kontoeröffnung oder bei Erteilung eines Auftrags
mit demKunden vereinbart. Unterhält der Kunde auch Geschäftsverbindungen
zu ausländischen Geschäftsstellen, sichert das Pfandrecht der Bank (Nr. 14
dieser Geschäftsbedingungen) auch die Ansprüche dieser ausländischen
Geschäftsstellen.

Änderungen1.2
Änderungsangebota)

Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen
werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit
der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommu-
nikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), können die Än-
derungen auch auf diesem Wege angeboten werden.

Annahme durch den Kundenb)
Die von der Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der
Kunde diese annimmt, gegebenenfalls im Wege der nachfolgend geregelten
Zustimmungsfiktion.

Annahme durch den Kunden im Wege der Zustimmungsfiktionc)
Das Schweigen des Kunden gilt nur dann als Annahme des Änderungsange-
bots (Zustimmungsfiktion), wenn

das Änderungsangebot der Bank erfolgt, um die Übereinstimmung
der vertraglichen Bestimmungenmit einer veränderten Rechtslage

aa)

wiederherzustellen, weil eine Bestimmung dieser Geschäftsbedin-
gungen oder der Sonderbedingungen

aufgrund einer Änderung von Gesetzen, einschließlich unmit-
telbar geltender Rechtsvorschriften der Europäischen Union,
nicht mehr der Rechtslage entspricht oder
durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, auch
durch ein Gericht erster Instanz, unwirksam wird oder nicht
mehr verwendet werden darf oder
aufgrund einer verbindlichen Verfügung einer für die Bank
zuständigen nationalen oder internationalen Behörde (z. B.
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder der
Europäischen Zentralbank) nichtmehrmit den aufsichtsrecht-
lichen Verpflichtungen der Bank in Einklang zu bringen ist

und
der Kunde das Änderungsangebot der Bank nicht vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt desWirksamwerdens der Änderungen abge-
lehnt hat.

bb)

Die Bank wird den Kunden im Änderungsangebot auf die Folgen seines
Schweigens hinweisen.

Ausschluss der Zustimmungsfiktiond)
Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung

bei Änderungen der Nummern 1 Abs. 2 und 12 Absatz 5 der Geschäfts-
bedingungen und der entsprechenden Regelungen in den Sonderbedin-
gungen oder
bei Änderungen, die die Hauptleistungspflichten des Vertrages und die
Entgelte für Hauptleistungen betreffen, oder
bei Änderungen von Entgelten, die auf eine über das vereinbarte Entgelt
für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet
sind, oder

bei Änderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrages gleichkom-
men, oder
bei Änderungen, die das bisher vereinbarte Verhältnis von Leistung und
Gegenleistung erheblich zugunsten der Bank verschieben würden.

In diesen Fällen wird die Bank die Zustimmung des Kunden zu den Änderungen
auf andere Weise einholen.

Kündigungsrecht des Kunden bei der Zustimmungsfiktione)
Macht die Bank von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kann der Kunde den
von der Änderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt
desWirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen.
Auf dieses Kündigungsrecht wird die Bank den Kunden in ihrem Änderungs-
angebot besonders hinweisen.

Bankgeheimnis und Bankauskunft2
Bankgeheimnis2.1

Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen
undWertungen verpflichtet, von denen sie Kenntnis erlangt (Bankgeheimnis).
Informationen über den Kunden darf die Bank nur weitergeben, wenn gesetz-
liche Bestimmungen dies gebieten oder der Kunde eingewilligt hat oder die
Bank zur Erteilung einer Bankauskunft befugt ist.

Bankauskunft2.2
Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Feststellungen und Bemer-
kungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden, seine Kreditwür-
digkeit und Zahlungsfähigkeit; betragsmäßige Angaben über Kontostände,
Sparguthaben, Depot- oder sonstige der Bank anvertraute Vermögenswerte
sowie Angaben über die Höhe von Kreditinanspruchnahmen werden nicht
gemacht.

Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankauskunft2.3
Die Bank ist befugt, über juristische Personen und im Handelsregister einge-
tragene Kaufleute Bankauskünfte zu erteilen, sofern sich die Anfrage auf ihre
geschäftliche Tätigkeit bezieht. Die Bank erteilt jedoch keine Auskünfte,
wenn ihr eine anders lautende Weisung des Kunden vorliegt. Bankauskünfte
über andere Personen, insbesondere über Privatkunden und Vereinigungen,
erteilt die Bank nur dann, wenn diese generell oder im Einzelfall ausdrücklich
zugestimmt haben. Eine Bankauskunft wird nur erteilt, wenn der Anfragende
ein berechtigtes Interesse an der gewünschten Auskunft glaubhaft dargelegt
hat und kein Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Belange
des Kunden der Auskunftserteilung entgegenstehen.

Empfänger von Bankauskünften2.4
Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie anderen Kreditin-
stituten für deren Zwecke oder die ihrer Kunden.

Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden3
Haftungsgrundsätze3.1

Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für jedes Verschulden
ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen
hinzuzieht. Soweit die Sonderbedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen
oder sonstige Vereinbarungen etwas Abweichendes regeln, gehen diese
Regelungen vor. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten (z. B. durch
Verletzung der in Nr. 11 dieser Geschäftsbedingungen aufgeführten Mitwir-
kungspflichten) zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt
sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank
und Kunde den Schaden zu tragen haben.

Weitergeleitete Aufträge3.2
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausgeführt
wird, dass die Bank einen Dritten mit der weiteren Erledigung betraut, erfüllt
die Bank den Auftrag dadurch, dass sie ihn im eigenen Namen an den Dritten
weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies betrifft z. B. die Einholung von
Bankauskünften bei anderen Kreditinstituten oder die Verwahrung und Ver-
waltung von Wertpapieren im Ausland. In diesen Fällen beschränkt sich die
Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des Dritten.

Störung des Betriebs3.3
Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs-
und Naturereignisse oder durch sonstige von ihr nicht zu vertretende Vor-
kommnisse (z. B. Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung, Verfügungen von
hoher Hand im In- oder Ausland) eintreten.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Fassung: Oktober 2021
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Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden, der kein Verbraucher
ist

4

Ein Kunde, der kein Verbraucher ist, kann gegen Forderungen der Bank nur
aufrechnen, wenn seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festge-
stellt sind. Diese Aufrechnungsbeschränkung gilt nicht für eine vom Kunden
zur Aufrechnung gestellte Forderung, die ihren Rechtsgrund in einemDarlehen
oder einer Finanzierungshilfe gemäß §§ 513, 491 bis 512 BGB hat.

Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden5
Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegenüber der Bank auf
die Rechtsnachfolge des Kunden beruft, der Bank seine erbrechtliche Berech-
tigung in geeigneter Weise nachzuweisen. Wird der Bank eine Ausfertigung
oder eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen Verfügung (Testament, Erb-
vertrag) nebst zugehöriger Eröffnungsniederschrift vorgelegt, darf die Bank
denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist,
als Berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen und insbesondere mit befrei-
ender Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der Bank bekannt ist, dass
der dort Genannte (zum Beispiel nach Anfechtung oder wegen Nichtigkeit
des Testaments) nicht verfügungsberechtigt ist, oder wenn ihr dies infolge
Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist.

Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei kaufmännischen und öf-
fentlich-rechtlichen Kunden

6

Geltung deutschen Rechts6.1
Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt deut-
sches Recht.

Gerichtsstand für Inlandskunden6.2
Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschäftsbeziehung dem
Betrieb seines Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die Bank diesen
Kunden an dem für die kontoführende Stelle zuständigen Gericht oder bei
einem anderen zuständigen Gericht verklagen; dasselbe gilt für eine juristische
Person des öffentlichen Rechts und für öffentlich-rechtliche Sondervermögen.
Die Bank selbst kann von diesen Kunden nur an dem für die kontoführende
Stelle zuständigen Gericht verklagt werden.

Gerichtsstand für Auslandskunden6.3
Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die im Ausland eine
vergleichbare gewerbliche Tätigkeit ausüben, sowie für ausländische Institu-
tionen, die mit inländischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts
odermit einem inländischen öffentlich-rechtlichen Sondervermögen vergleich-
bar sind.

Kontoführung
Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten (Konten in laufender
Rechnung)

7

Erteilung der Rechnungsabschlüsse7.1
Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas anderes
vereinbart ist, jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen Rechnungsab-
schluss; dabei werden die in diesem Zeitraum entstandenen beiderseitigen
Ansprüche (einschließlich der Zinsen und Entgelte der Bank) verrechnet. Die
Bank kann auf den Saldo, der sich aus der Verrechnung ergibt, nach Nr. 12
dieser Geschäftsbedingungen oder nach der mit dem Kunden anderweitig
getroffenen Vereinbarung Zinsen berechnen.

Frist für Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen7.2
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines Rechnungs-
abschlusses hat der Kunde spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach
dessen Zugang zu erheben;macht er seine Einwendungen in Textform geltend,
genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen
rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Auf diese Folge wird die
Bank bei Erteilung des Rechnungsabschlusses besonders hinweisen. Der
Kunde kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung des Rechnungsabschlus-
ses verlangen, muss dann aber beweisen, dass zu Unrecht sein Konto belastet
oder eine ihm zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde.

Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank8
Vor Rechnungsabschluss8.1

Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (z. B. wegen einer falschen
Kontonummer) darf die Bank bis zum nächsten Rechnungsabschluss durch

eine Belastungsbuchung rückgängig machen, soweit ihr ein Rückzahlungsan-
spruch gegen den Kunden zusteht (Stornobuchung). Der Kunde kann in die-
sem Fall gegen die Belastungsbuchung nicht einwenden, dass er in Höhe der
Gutschrift bereits verfügt hat.

Nach Rechnungsabschluss8.2
Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rechnungsab-
schluss fest und steht ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden zu,
so wird sie in Höhe ihres Anspruchs sein Konto belasten (Berichtigungsbu-
chung). Erhebt der Kunde gegen die Berichtigungsbuchung Einwendungen,
so wird die Bank den Betrag dem Konto wieder gutschreiben und ihren
Rückzahlungsanspruch gesondert geltend machen.

Information des Kunden; Zinsberechnung8.3
Über Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den Kunden unver-
züglich unterrichten. Die Buchungen nimmt die Bank hinsichtlich der Zinsbe-
rechnung rückwirkend zu dem Tag vor, an dem die fehlerhafte Buchung
durchgeführt wurde.

Einzugsaufträge9
Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung9.1

Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften schon vor
ihrer Einlösung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt ihrer Einlösung, und
zwar auch dann, wenn diese bei der Bank selbst zahlbar sind. Reicht der
Kunde andere Papiere mit dem Auftrag ein, von einem Zahlungspflichtigen
einen Forderungsbetrag zu beschaffen (z. B. Zinsscheine), und erteilt die
Bank über den Betrag eine Gutschrift, so steht diese unter dem Vorbehalt,
dass die Bank den Betrag erhält. Der Vorbehalt gilt auch dann, wenn die
Schecks, Lastschriften und anderen Papiere bei der Bank selbst zahlbar sind.
Werden Schecks oder Lastschriften nicht eingelöst oder erhält die Bank den
Betrag aus dem Einzugsauftrag nicht, macht die Bank die Vorbehaltsgutschrift
rückgängig. Dies geschieht unabhängig davon, ob in der Zwischenzeit ein
Rechnungsabschluss erteilt wurde.

Einlösung von Lastschriften und vom Kunden ausgestellter Schecks9.2
Lastschriften sowie Schecks sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung
nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag1 – bei Lastschriften im SEPA-
Firmen-Lastschriftverfahren nicht spätestens am dritten Bankarbeitstag –
nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.
Barschecks sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger eingelöst.
Schecks sind auch schon dann eingelöst, wenn die Bank im Einzelfall eine
Bezahltmeldung absendet. Schecks, die über die Abrechnungsstelle der
Bundesbank vorgelegt werden, sind eingelöst, wenn sie nicht bis zu dem von
der Bundesbank festgesetzten Zeitpunkt zurückgegeben werden.

Fremdwährungsgeschäfte und Risiken bei Fremdwährungskonten10
Auftragsausführung bei Fremdwährungskonten10.1

Fremdwährungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an den Kunden
und Verfügungen des Kunden in fremder Währung bargeldlos abzuwickeln.
Verfügungen über Guthaben auf Fremdwährungskonten (z. B. durch Überwei-
sungen zulasten des Fremdwährungsguthabens) werden unter Einschaltung
von Banken im Heimatland der Währung abgewickelt, wenn sie die Bank
nicht vollständig innerhalb des eigenen Hauses ausführt.

Gutschriften bei Fremdwährungsgeschäften mit dem Kunden10.2
Schließt die Bank mit dem Kunden ein Geschäft (z. B. ein Devisenterminge-
schäft) ab, aus dem sie die Verschaffung eines Betrags in fremder Währung
schuldet, wird sie ihre Fremdwährungsverbindlichkeit durch Gutschrift auf
demKonto des Kunden in dieserWährung erfüllen, sofern nicht etwas anderes
vereinbart ist.

Vorübergehende Beschränkung der Leistung durch die Bank10.3
Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zulasten eines
Fremdwährungsguthabens (Nr. 10.1) oder zur Erfüllung einer Fremdwährungs-
verbindlichkeit (Nr. 10.2) ist in dem Umfang und so lange ausgesetzt, wie
die Bank in der Währung, auf die das Fremdwährungsguthaben oder die
Verbindlichkeit lautet, wegen politisch bedingter Maßnahmen oder Ereignisse
im Lande dieser Währung nicht oder nur eingeschränkt verfügen kann. In
dem Umfang und solange diese Maßnahmen oder Ereignisse andauern, ist
die Bank auch nicht zu einer Erfüllung an einem anderen Ort außerhalb des
Landes der Währung, in einer anderen Währung (auch nicht in Euro) oder

1 Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnabende und 24. und 31. Dezember.
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durch Anschaffung von Bargeld verpflichtet. Die Verpflichtung der Bank zur
Ausführung einer Verfügung zulasten eines Fremdwährungsguthabens ist
dagegen nicht ausgesetzt, wenn sie die Bank vollständig im eigenen Haus
ausführen kann. Das Recht des Kunden und der Bank, fällige gegenseitige
Forderungen in derselben Währung miteinander zu verrechnen, bleibt von
den vorstehenden Regelungen unberührt.

Wechselkurs10.4
Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt
sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Bei Zahlungsdiensten gilt
ergänzend der Zahlungsdiensterahmenvertrag.

Mitwirkungspflichten des Kunden
Mitwirkungspflichten des Kunden11
Mitteilungen von Änderungen11.1

Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erforderlich,
dass der Kunde der Bank Änderungen seines Namens und seiner Anschrift
sowie das Erlöschen oder die Änderung einer gegenüber der Bank erteilten
Vertretungsmacht (insbesondere einer Vollmacht) unverzüglich mitteilt.
Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungsmacht in
ein öffentliches Register (z. B. in das Handelsregister) eingetragen ist und
ihr Erlöschen oder ihre Änderung in dieses Register eingetragen wird. Darüber
hinaus können sich weitergehende gesetzliche Mitteilungspflichten, insbe-
sondere aus dem Geldwäschegesetz, ergeben.

Klarheit von Aufträgen11.2
Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht eindeutig
formulierte Aufträge können Rückfragen zur Folge haben, die zu Verzögerun-
gen führen können. Vor allem hat der Kunde bei Aufträgen auf die Richtigkeit
und Vollständigkeit seiner Angaben, insbesondere der Kontonummer und
Bankleitzahl oder IBAN2 und BIC3 , sowie der Währung zu achten. Änderungen,
Bestätigungen oder Wiederholungen von Aufträgen müssen als solche ge-
kennzeichnet sein.

Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit der Ausführung eines Auf-
trags

11.3

Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrags besondere Eile für nötig,
hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten Auf-
trägen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen.

E-Mail-Kommunikation11.4
Der Einsatz von E-Mail dient im Verhältnis zur Bank grundsätzlich nur dem
Informationsaustausch. Aufträge, insbesondere im Bereich des Zahlungsver-
kehrs und im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften, wird die Bank auf
diesem Weg nicht annehmen.

Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank11.5
Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot- und Erträg-
nisaufstellungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen über die Ausführung von
Aufträgen sowie Informationen über erwartete Zahlungen und Sendungen
(Avise) auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen
und etwaige Einwendungen unverzüglich zu erheben.

Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von Mitteilungen11.6
Falls Rechnungsabschlüsse und Depotaufstellungen dem Kunden nicht zuge-
hen, muss er die Bank unverzüglich benachrichtigen. Die Benachrichtigungs-
pflicht besteht auch beim Ausbleiben anderer Mitteilungen, deren Eingang
der Kunde erwartet (Wertpapierabrechnungen, Kontoauszüge nach der Aus-
führung von Aufträgen des Kunden oder über Zahlungen, die der Kunde er-
wartet).
Kosten der Bankdienstleistungen

Zinsen, Entgelte und Auslagen12
Zinsen und Entgelte im Privatkundengeschäft12.1

Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die im Privatkundengeschäft üblichen
Kredite und Leistungen ergibt sich aus dem „Preisaushang – Regelsätze im
standardisierten Privatkundengeschäft“ und ergänzend aus dem „Preis- und
Leistungsverzeichnis“. Wenn ein Kunde einen dort aufgeführten Kredit oder
eine dort aufgeführte Hauptleistung in Anspruch nimmt und dabei keine ab-

weichende Vereinbarung getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im
„Preisaushang“ oder „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zinsen
und Entgelte. Eine Vereinbarung, die auf eine über das vereinbarte Entgelt
für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet
ist, kann die Bank mit dem Verbraucher nur ausdrücklich treffen, auch wenn
sie im „Preisaushang“ oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesen
ist. Für die Vergütung der darin nicht aufgeführten Hauptleistungen, die im
Auftrag des Kunden oder in dessenmutmaßlichem Interesse erbracht werden
und die, nach den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu er-
warten sind, gelten, soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde, die
gesetzlichen Vorschriften.

Zinsen und Entgelte außerhalb des Privatkundengeschäfts12.2
Außerhalb des Privatkundengeschäfts bestimmt die Bank, sofern keine andere
Vereinbarung getroffen wurde und gesetzliche Bestimmungen dem nicht
entgegenstehen, die Höhe von Zinsen und Entgelten nach billigem Ermessen
(§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuches).

Nicht entgeltfähige Leistung12.3
Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes oder aufgrund
einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie im eigenen Inter-
esse wahrnimmt, wird die Bank kein Entgelt berechnen, es sei denn, es ist
gesetzlich zulässig und wird nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung erho-
ben.

Änderung von Zinsen; Kündigungsrecht des Kunden bei Erhöhung12.4
Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen Zinssatz er-
folgt aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarungen mit dem Kunden. Die
Bank wird dem Kunden Änderungen von Zinsen mitteilen. Bei einer Erhöhung
kann der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist, die davon betroffene
Kreditvereinbarung innerhalb von sechs Wochen nach der Bekanntgabe der
Änderung mit sofortiger Wirkung kündigen. Kündigt der Kunde, so werden
die erhöhten Zinsen für die gekündigte Kreditvereinbarung nicht zugrunde
gelegt. Die Bank wird zur Abwicklung eine angemessene Frist einräumen.

Änderungen von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in Anspruch
genommenen Leistungen

12.5

Änderungen von Entgelten für Bankleistungen, die von Kunden im Rahmen
der Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft in Anspruch genommen
werden (zum Beispiel Konto- und Depotführung), werden dem Kunden spä-
testens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwer-
dens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der
Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart
(zum Beispiel das Online-Banking), können die Änderungen auch auf diesem
Wege angeboten werden. Die von der Bank angebotenen Änderungen werden
nur wirksam, wenn der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung über die
Änderung eines Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende
Zahlung eines Verbrauchers gerichtet ist, kann die Bankmit dem Verbraucher
nur ausdrücklich treffen.

Auslagen12.6
Die Aufwendungsersatzansprüche der Bank richten sich nach den gesetzlichen
Vorschriften.

Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungs-
diensteverträgen mit Verbrauchern für Zahlungen

12.7

Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen mit Ver-
brauchern für Zahlungen richten sich die Zinsen und die Kosten (Entgelte,
Auslagen) nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen und Sonderbe-
dingungen sowie ergänzend nach den gesetzlichen Vorschriften.

Sicherheiten für die Ansprüche der Bank gegen den Kunden
Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten13
Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicherheiten13.1

Die Bank kann für alle Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung
die Bestellung bankmäßiger Sicherheiten verlangen, und zwar auch dann,
wenn die Ansprüche bedingt sind (z. B. Aufwendungsersatzanspruch wegen
der Inanspruchnahme aus einer für den Kunden übernommenen Bürgschaft).
Hat der Kunde gegenüber der Bank eine Haftung für Verbindlichkeiten eines

2 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
3 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code).
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anderen Kunden der Bank übernommen (z. B. als Bürge), so besteht für die
Bank ein Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten im
Hinblick auf die aus der Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab
ihrer Fälligkeit.

Veränderungen des Risikos13.2
Hat die Bank bei der Entstehung von Ansprüchen gegen den Kunden zunächst
ganz oder teilweise davon abgesehen, die Bestellung oder Verstärkung von
Sicherheiten zu verlangen, kann sie auch später noch eine Besicherung for-
dern.
Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass Umstände eintreten oder bekannt
werden, die eine erhöhte Risikobewertung der Ansprüche gegen den Kunden
rechtfertigen. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn

sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nachteilig verändert
haben oder sich zu verändern drohen oder
sich die vorhandenen Sicherheiten wertmäßig verschlechtert haben
oder zu verschlechtern drohen.

Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn ausdrücklich ver-
einbart ist, dass der Kunde keine oder ausschließlich im Einzelnen benannte
Sicherheiten zu bestellen hat. Bei Verbraucherdarlehensverträgen besteht
ein Anspruch auf die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nur, soweit
die Sicherheiten im Kreditvertrag angegeben sind. Übersteigt der Nettodar-
lehensbetrag 75.000 Euro, besteht der Anspruch auf Bestellung oder Verstär-
kung auch dann, wenn in einem vor dem 21. März 2016 abgeschlossenen
Verbraucherdarlehensvertrag oder in einem ab dem 21. März 2016 abge-
schlossenen Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag im Sinne von § 491
Abs. 2 BGB keine oder keine abschließende Angabe über Sicherheiten ent-
halten ist.

Fristsetzung für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten13.3
Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten wird die Bank eine
angemessene Frist einräumen. Beabsichtigt die Bank, von ihrem Recht zur
fristlosen Kündigung nach Nr. 19.3 dieser Geschäftsbedingungen Gebrauch
zu machen, falls der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstär-
kung von Sicherheiten nicht fristgerecht nachkommt, wird sie ihn zuvor
hierauf hinweisen.

Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank14
Einigung über das Pfandrecht14.1

Der Kunde und die Bank sind sich darüber einig, dass die Bank ein Pfandrecht
an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen eine inländische Ge-
schäftsstelle im bankmäßigen Geschäftsverkehr Besitz erlangt hat oder noch
erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an den Ansprüchen, die
dem Kunden gegen die Bank aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung
zustehen oder künftig zustehen werden (z. B. Kontoguthaben).

Gesicherte Ansprüche14.2
Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und beding-
ten Ansprüche, die der Bank mit ihren sämtlichen in- und ausländischen
Geschäftsstellen aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung gegen den
Kunden zustehen. Hat der Kunde gegenüber der Bank eine Haftung für Ver-
bindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank übernommen (z. B. als Bürge),
so sichert das Pfandrecht die aus der Haftungsübernahme folgende Schuld
jedoch erst ab ihrer Fälligkeit.

Ausnahmen vom Pfandrecht14.3
Gelangen Gelder oder andereWertemit der Maßgabe in die Verfügungsgewalt
der Bank, dass sie nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden dürfen
(z. B. Bareinzahlung zur Einlösung eines Wechsels), erstreckt sich das
Pfandrecht der Bank nicht auf diese Werte. Dasselbe gilt für die von der Bank
selbst ausgegebenen Genussrechte, für Ansprüche des Kunden gegen die
Bank aus nachrangigen Verbindlichkeiten sowie für die Wertpapiere, die die
Bank im Ausland für den Kunden verwahrt.

Zins- und Gewinnanteilscheine14.4
Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde nicht be-
rechtigt, die Herausgabe der zu diesen Papieren gehörenden Zins- und Ge-
winnanteilscheine zu verlangen.

Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und diskontierten Wechseln15
Sicherungsübereignung15.1

Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks undWechseln
im Zeitpunkt der Einreichung Sicherungseigentum. An diskontiertenWechseln
erwirbt die Bank im Zeitpunkt des Wechselankaufs uneingeschränktes Eigen-
tum; belastet sie diskontierte Wechsel dem Konto zurück, so verbleibt ihr
das Sicherungseigentum an diesen Wechseln.

Sicherungsabtretung15.2
Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln gehen auch die
zu-grunde liegenden Forderungen auf die Bank über; ein Forderungsübergang
findet ferner statt, wenn andere Papiere zum Einzug eingereicht werden (z.
B. Lastschriften, kaufmännische Handelspapiere).

Zweckgebundene Einzugspapiere15.3
Werden der Bank Einzugspapiere mit der Maßgabe eingereicht, dass ihr Ge-
genwert nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden darf, erstrecken
sich die Sicherungsübereignung und die Sicherungsabtretung nicht auf diese
Papiere.

Gesicherte Ansprüche der Bank15.4
Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen der Sicherung
aller Ansprüche, die der Bank gegen den Kunden bei Einreichung von Einzugs-
papieren aus seinen Kontokorrentkonten zustehen oder die infolge der
Rückbelastung nicht eingelöster Einzugspapiere oder diskontierter Wechsel
entstehen. Auf Anforderung des Kunden nimmt die Bank eine Rückübertra-
gung des Sicherungseigentums an den Papieren und der auf sie übergegan-
genen Forderungen an den Kunden vor, falls ihr im Zeitpunkt der Anforderung
keine zu sichernden Ansprüche gegen den Kunden zustehen und sie ihn über
den Gegenwert der Papiere vor deren endgültiger Bezahlung nicht verfügen
lässt.

Begrenzung des Besicherungsanspruchs und Freigabeverpflichtung16
Deckungsgrenze16.1

Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von Sicher-
heiten so lange geltend machen, bis der realisierbare Wert aller Sicherheiten
dem Gesamtbetrag aller Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsverbin-
dung (Deckungsgrenze) entspricht.

Freigabe16.2
Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze nicht nur
vorübergehend übersteigt, hat die Bank auf Verlangen des Kunden Sicherhei-
ten nach ihrer Wahl freizugeben, und zwar in Höhe des die Deckungsgrenze
übersteigenden Betrags; sie wird bei der Auswahl freizugebender Sicherheiten
auf die berechtigten Belange des Kunden und eines dritten Sicherungsgebers,
der für die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht
nehmen. In diesem Rahmen ist die Bank auch verpflichtet, Aufträge des
Kunden über die dem Pfandrecht unterliegenden Werte auszuführen (z. B.
Verkauf von Wertpapieren, Auszahlung von Sparguthaben).

Sondervereinbarungen16.3
Ist für eine bestimmte Sicherheit ein anderer Bewertungsmaßstab als der
realisierbare Wert oder ist eine andere Deckungsgrenze oder ist eine andere
Grenze für die Freigabe von Sicherheiten vereinbart, so sind diesemaßgeblich.

Verwertung von Sicherheiten17
Wahlrecht der Bank17.1

Wenn die Bank verwertet, hat sie unter mehreren Sicherheiten die Wahl. Sie
wird bei der Verwertung und bei der Auswahl der zu verwertenden Sicherhei-
ten auf die berechtigten Belange des Kunden und eines dritten Sicherungs-
gebers, der für die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat,
Rücksicht nehmen.

Erlösgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht17.2
Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, wird die Bank
dem Kunden über den Erlös eine Gutschrift erteilen, die als Rechnung für die
Lieferung der als Sicherheit dienenden Sache gilt und den Voraussetzungen
des Umsatzsteuerrechts entspricht.
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Kündigung
Kündigungsrechte des Kunden18
Jederzeitiges Kündigungsrecht18.1

Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Geschäfts-
beziehungen (z. B. den Scheckvertrag), für die weder eine Laufzeit noch eine
abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist kündigen.

Kündigung aus wichtigem Grund18.2
Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abweichende Kündi-
gungsregelung vereinbart, kann eine fristlose Kündigung nur dann ausgespro-
chen werden, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt, der es dem Kunden,
auch unter Berücksichtigung der berechtigten Belange der Bank, unzumutbar
werden lässt, die Geschäftsbeziehung fortzusetzen.

Gesetzliche Kündigungsrechte18.3
Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.

Kündigungsrechte der Bank19
Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist19.1

Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Geschäftsbe-
ziehungen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungs-
regelung vereinbart ist, jederzeit unter Einhaltung einer angemessenen
Kündigungsfrist kündigen (z. B. den Scheckvertrag, der zur Nutzung von
Scheckvordrucken berechtigt). Bei der Bemessung der Kündigungsfrist wird
die Bank auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen. Für
die Kündigung eines Zahlungsdiensterahmenvertrages (z. B. laufendes Konto
oder Kartenvertrag) und eines Depots beträgt die Kündigungsfrist mindestens
zwei Monate.

Kündigung unbefristeter Kredite19.2
Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende
Kündigungsregelung vereinbart ist, kann die Bank jederzeit ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist kündigen. Die Bank wird bei der Ausübung dieses
Kündigungsrechts auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht neh-
men. Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündigung
eines Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht, kann die Bank nur nach
Maßgabe dieser Regelungen kündigen.

Kündigung auswichtigemGrund ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist

19.3

Eine fristlose Kündigung der gesamten Geschäftsverbindung oder einzelner
Geschäftsbeziehungen ist zulässig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der
der Bank deren Fortsetzung auch unter Berücksichtigung der berechtigten
Belange des Kunden unzumutbar werden lässt. Ein wichtiger Grund liegt
insbesondere vor,

wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögensverhältnisse
gemacht hat, die für die Entscheidung der Bank über eine Kreditgewäh-
rung oder über andere mit Risiken für die Bank verbundenen Geschäfte
(z. B. Aushändigung einer Zahlungskarte) von erheblicher Bedeutung
waren; bei Verbraucherdarlehen gilt dies nur, wenn der Kunde für die
Kreditwürdigkeitsprüfung relevante Informationen wissentlich vorent-
halten oder diese gefälscht hat und dies zu einem Mangel der Kredit-
würdigkeitsprüfung geführt hat, oder
wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse
des Kunden oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder einzu-
treten droht und dadurch die Rückzahlung des Darlehens oder die Er-
füllung einer sonstigen Verbindlichkeit gegenüber der Bank – auch unter
Verwertung einer hierfür bestehenden Sicherheit – gefährdet ist, oder
wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung
von Sicherheiten nach Nr.13.2 dieser Geschäftsbedingungen oder auf-
grund einer
sonstigen Vereinbarung nicht innerhalb der von der Bank gesetzten
angemessenen Frist nachkommt.

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht, ist
die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten
angemessenen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig, es sei denn,
dies ist wegen der Besonderheiten des Einzelfalls (§ 323 Abs. 2 und 3 BGB)
entbehrlich.

Kündigung von Verbraucherdarlehensverträgen bei Verzug19.4
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündigung
wegen Verzugs mit der Rückzahlung eines Verbraucherdarlehensvertrages
vorsieht, kann die Bank nur nach Maßgabe dieser Regelungen kündigen.

Kündigung von Basiskontoverträgen19.5.
Die Bank kann einen Basiskontovertrag nach den jeweiligen vertraglichen
Vereinbarungen sowie ergänzend nach den gesetzlichen Bestimmungen
kündigen.

Abwicklung nach einer Kündigung19.6
Im Fall einer Kündigung ohne Kündigungsfrist wird die Bank dem Kunden für
die Abwicklung (insbesondere für die Rückzahlung eines Kredits) eine ange-
messene Frist einräumen, soweit nicht eine sofortige Erledigung erforderlich
ist (z. B. bei der Kündigung des Scheckvertrags die Rückgabe der Scheckvor-
drucke).

Sicherungssystem
BVR Institutssicherung GmbH und Sicherungseinrichtung des BVR20
Instituts- und Einlagenschutz20.1

Die Bank ist der BVR Institutssicherung GmbH und der Sicherungseinrichtung
des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken
e.V. angeschlossen. Als institutsbezogene Sicherungssysteme haben sie die
Aufgabe, drohende oder bestehende wirtschaftliche Schwierigkeiten bei den
Ihnen angeschlossen Instituten abzuwenden oder zu beheben. Alle Institute,
die diesen Sicherungssystemen angeschlossen sind, unterstützen sich ge-
genseitig, um eine Insolvenz zu vermeiden. Über den Institutsschutz sind
auch die Einlagen der Kunden – darunter fallen imWesentlichen Spareinlagen,
Sparbriefe, Termineinlagen, Sichteinlagen und Schuldverschreibungen - ge-
schützt.

Gesetzlicher Einlagenschutz der BVR Institutssicherung GmbH20.2
Das von der BVR Institutssicherung GmbH betriebene institutsbezogene Si-
cherungssystem ist als Einlagensicherungssystem amtlich anerkannt. Sollte
entgegen Absatz 1 ein Insolvenzfall eintreten, sind Einlagen im Sinne des §
2 Absätze 3 bis 5 des Einlagensicherungsgesetzes bis zu den Obergrenzen
gemäß § 8 des Einlagensicherungsgesetzes von der BVR Institutssicherung
GmbH zu erstatten.

Freiwilliger Einlagenschutz der Sicherungseinrichtung20.3
Die Sicherungseinrichtung schützt im Fall einer Insolvenz über den gesetzli-
chen Schutz nach Absatz 2 hinaus alle Einlagen nachMaßgabe des § 1 Absatz
4 des Statuts der Sicherungseinrichtung.

Informationsbefugnisse20.4
Die Bank ist befugt, der Sicherungseinrichtung des BVR oder einem von ihr
Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Auskünfte zu er-
teilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

Information zur außergerichtlichen Streitschlichtung und zur Möglich-
keit der Klageerhebung
Die Bank nimmt amStreitbeilegungsverfahren der deutschen genossenschaft-
lichen Bankengruppe teil. Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank
besteht daher für Privatkunden, Firmenkunden sowie bei Ablehnung eines
Antrags auf Abschluss eines Basiskontovertrags für Nichtkunden die Mög-
lichkeit, den Ombudsmann für die genossenschaftliche Bankengruppe anzu-
rufen (www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle). Näheres regelt die
„Verfahrensordnung für die außergerichtliche Schlichtung von Kundenbe-
schwerden im Bereich der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe“,
die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist in Textform
(z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken - BVR,
Schellingstr. 4, 10785 Berlin, Fax: +49 30 20 21 1908, E-Mail:
kundenbeschwerdestelle@bvr.de zu richten.
Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungs-
bereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs, Art. 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch,
§ 48 des Zahlungskontengesetzes und Vorschriften des Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetzes) besteht zudem die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einzulegen. Die Verfahrens-
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ordnung ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erhältlich.
Die Adresse lautet: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. Zudem besteht auch die Möglichkeit,
eine Beschwerde unmittelbar bei der Bank einzulegen. Die Bank wird Be-
schwerden in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) beantworten.
Die Europäische Kommission stellt unter ec.europa.eu/consumers/odr eine
Plattform zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung (sogenannte OS-
Plattform) bereit.
Zudem besteht die Möglichkeit, eine zivilrechtliche Klage einzureichen.
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Informationen über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten und Ihre datenschutzgesetzlichen Rechte
– Informationen nach Artikel 13, 14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) –

Mit diesen Informationen geben wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch die apoBank und über Ihre datenschutzgesetzlichen
Rechte.

Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, richtet
sich maßgeblich nach den beantragten bzw. vereinbarten Dienstleistungen.

• Informationen über Ihre finanzielle Situation (z. B. Vermögen, Verbindlichkeiten,
Einnahmen und Ausgaben (z. B. in Form von Gehaltsabrechnungen, Einnahmen-
/Überschussrechnungen, Bilanzen, Steuerunterlagen) sowie Bonitätsdaten, Scoring-
/Ratingdaten, Herkunft von Vermögenswerten, Wohnstatus (Miete/Eigentum),
Arbeitgeber, Art und Dauer des Beschäftigungsverhältnisses, Art und Dauer der
Selbständigkeit);

• Werbe- und Vertriebsdaten (inklusive Werbescores), z. B. Informationen über den
Kontaktkanal, Datum, Anlass und Ergebnis des Kontakts;Hinsichtlich des Einsatzes von digitalen Serviceprodukten verweisen wir auf die sepa-

raten Informationen zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz für den jeweiligen
digitalen Service.

• Dokumentationsdaten (z. B. Beratungsprotokoll, Angaben zu Kenntnissen und Er-
fahrungen mit Wertpapieren, Anlageverhalten/-strategie (z. B. Umfang, Häufigkeit,
Risikobereitschaft));

• Registerdaten;Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich
mich wenden?

1.
• Daten über Ihre Nutzung von unseren angebotenen Telemedien (z. B. Zeitpunkt

des Aufrufs unserer Webseiten, Apps oder Newsletter, angeklickte Seiten von uns
bzw. Einträge).Verantwortliche Stelle ist:

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Straße 6
40547 Düsseldorf

Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf wel-
cher Rechtsgrundlage?

3.

+49 211 5998 8123Telefon
Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Eu-
ropäischenDatenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und demBundesdatenschutzgesetz
(BDSG).

+49 211 5938 77Telefax
info@apobank.deE-Mail

Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten unter:

3.1 Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe b
DSGVO)

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Datenschutzbeauftragter
Richard-Oskar-Mattern-Straße 6
40547 Düsseldorf Die Verarbeitung personenbezogener Daten (Artikel 4 Nr. 2 DSGVO) erfolgt zur Erbrin-

gung und Vermittlung von Bankgeschäften, Finanzdienstleistungen sowie Versicherungs-+49 211 5998 8123Telefon
und Immobiliengeschäften, insbesondere zur Durchführung unserer Verträge oderdatenschutz@apobank.deE-Mail
vorvertraglicher Maßnahmen mit Ihnen und der Ausführung Ihrer Aufträge, sowie aller
mit dem Betrieb und der Verwaltung eines Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituts
erforderlichen Tätigkeiten.

Welche Quellen und Daten nutzen wir?2.

Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach dem konkreten
Produkt (z. B. Konto, Kredit, Bausparen, Wertpapiere, Einlagen, Vermittlung, Online-

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbezie-
hung von unseren Kunden erhalten. Zudem verarbeiten wir – soweit für die Erbringung

Banking) und können unter anderem Bedarfsanalysen, Beratung, Vermögensverwaltung
und -betreuung sowie die Durchführung von Transaktionen umfassen.

unserer Dienstleistungen erforderlich – personenbezogene Daten, die wir von anderen
Unternehmen der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken

Die weiteren Einzelheiten zum Zweck der Datenverarbeitung können Sie den jeweiligen
Vertragsunterlagen und Geschäftsbedingungen entnehmen.

oder von sonstigen Dritten zulässigerweise (z. B. zur Ausführung von Aufträgen, zur
Erfüllung von Verträgen oder aufgrund einer von Ihnen erteilten Einwilligung) erhalten

3.2 Im Rahmen der Interessenabwägung (Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO)
haben. Zum anderen verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich
zugänglichen Quellen (z. B. Schuldnerverzeichnisse, Grundbücher, Handels- und Ver-
einsregister, Presse, Medien) zulässigerweise gewonnen haben und verarbeiten dürfen. Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Ver-

trages hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten wie beispiels-
weise in den folgenden Fällen:2.1 Relevante personenbezogene Daten im Interessentenprozess, bei der Auf-

nahme der Geschäftsbeziehung, im Zuge einer Bevollmächtigung oder als Mit-
verpflichteter eines Kredits (z. B. Bürge) können sein:

• Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse und direkter Kunden-
ansprache inkl. Kundensegmentierung und Berechnung von Produkt-/Dienstleis-
tungsabschlusswahrscheinlichkeiten;

• Personalien (Name, Adresse/andere Kontaktdaten wie z. B. E-Mail-Adresse), Ge-
burtstag und -ort, Geschlecht, Familienstand, Beruf und Wirtschaftszweig, Stellung

• Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit sie der Nutzung Ihrer Daten
nicht widersprochen haben;

im Berufsleben (Student/Angestelltenverhältnis/Selbständigkeit) und Staatsange-
hörigkeit;

• Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitig-
keiten;

• Legitimationsdaten (z. B. Ausweisdaten); • Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs der apoBank;
• Authentifikationsdaten (z. B. Unterschriftprobe); • Verhinderung und Aufklärung von Straftaten;
• steuerliche Daten (z. B. Steuer-ID, FATCA-Status, Angabe zur Kirchensteuerpflicht). • Videoüberwachungen dienen der Sammlung von Beweismitteln bei Straftaten oder

zum Nachweis von Bargeldauszahlungen und Bargeldeinzahlungen z. B. an Geldau-
2.2 Darüber hinaus können dies bei Abschluss und Nutzung von Produkten/
Dienstleistungen auch folgende Daten sowie andere mit diesen Kategorien
vergleichbare Daten sein:

tomaten. Sie dienen damit dem Schutz von Kundschaft und Mitarbeitern sowie
der Wahrnehmung des Hausrechts;

• Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit (z. B. Zutrittskontrollen);
• Maßnahmen zur Sicherstellung des Hausrechts;• Auftragsdaten (z. B. Zahlungsauftrag, Wertpapierauftrag);
• Maßnahmen zur Geschäfts- und Risikosteuerung;• Daten aus der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen (z. B. Umsatzdaten

im Zahlungsverkehr, eingeräumte Kontoüberziehung, Produktdaten (z. B. Produktart • Maßnahmen zur Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten.

3.3 Aufgrund Ihrer Einwilligung (Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO)
und Konditionen) z. B. im Einlagen-, Kredit-, Depot- Vermittlungsgeschäft (z. B.
Bausparen, Versicherungen und Immobilienvermittlung));

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für
bestimmte Zwecke (z. B. Weitergabe von Daten im Verbund, Auswertung von Zahlungs-
verkehrsdaten für Marketingzwecke) erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Ver-
arbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung
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Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben oder im Rahmen einer Auftragsvereinbarung.
Werden Dienstleister im Drittstaat eingesetzt, sind diese zusätzlich zu schriftlichen

kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungser-
klärungen, die vor der Geltung der DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber
erteilt worden sind.
Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die
vor dem Widerruf erfolgt sind, werden von dem Widerruf nicht umfasst.

Weisungen durch die Vereinbarung der EU-Standardvertragsklauseln zur Einhaltung
des Datenschutzniveaus in Europa verpflichtet. Für die Übertragung in die Schweiz
liegt ein Angemessenheitsbeschluss der EU vor.

3.4 Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe c DSGVO) oder
im öffentlichen Interesse (Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe e DSGVO)

Welche Datenschutzrechte habe ich?7.

Zudem unterliegen wir als Bank diversen rechtlichen Verpflichtungen, das heißt gesetz-
lichen Anforderungen (z. B. Kreditwesengesetz, Geldwäschegesetz, Wertpapierhandels-

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, das Recht
auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Artikel 17

gesetz, Steuergesetze) sowie bankaufsichtsrechtlichen Vorgaben (z. B. der Europäischen DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,
Zentralbank, der Europäischen Bankenaufsicht, der Deutschen Bundesbank und der das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Artikel 20 DSGVO sowie das Recht aufWi-
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Zu den Zwecken der Verarbeitung derspruch aus Artikel 21 DSGVO. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht
gehören unter anderem die Kreditwürdigkeitsprüfung, die Identitäts- und Altersprüfung, gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein
Betrugs- und Geldwäscheprävention, die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und
Meldepflichten sowie die Bewertung und Steuerung von Risiken.

Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Artikel 77 DSGVO i. V. m.
§ 19 BDSG).

Wer bekommt meine Daten?4. Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?8.

Innerhalb der apoBank erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur
Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch von uns

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehungmüssen Sie nur diejenigen personenbezogenen
Daten bereitstellen, die für die Begründung, Durchführung und Beendigung einer Ge-

eingesetzte Auftragsverarbeiter (Artikel 28 DSGVO) können zu diesen genannten schäftsbeziehung erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet
Zwecken Daten erhalten. Dies sind Unternehmen in den Kategorien kreditwirtschaftliche sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel den Abschluss des Vertrages oder die
Leistungen, IT-Dienstleistungen, Logistik, Druckdienstleistungen, Telekommunikation,
Inkasso, Beratung und Consulting sowie Vertrieb und Marketing.

Ausführung des Auftrages ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht
mehr durchführen können und ggf. beenden müssen.

Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger außerhalb der apoBank ist zunächst
zu beachten, dass wir nach den zwischen Ihnen und uns vereinbarten Allgemeinen

Insbesondere sind wir nach den geldwäscherechtlichen Vorschriften verpflichtet, Sie
vor der Begründung der Geschäftsbeziehung beispielsweise anhand Ihres Personalaus-

Geschäftsbedingungen zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen weises zu identifizieren und dabei Ihren Namen, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsan-
und Wertungen verpflichtet sind, von denen wir Kenntnis erlangen (Bankgeheimnis). gehörigkeit sowie Ihre Wohnanschrift zu erheben. Damit wir dieser gesetzlichen Ver-
Informationen über Sie dürfen wir nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen pflichtung nachkommen können, haben Sie uns nach dem Geldwäschegesetz die not-
dies gebieten, Sie eingewilligt haben oder wir zur Erteilung einer Bankauskunft befugt wendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und sich im Laufe
sind. Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener Daten z.
B. sein:

der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen unverzüglich anzuzeigen. Sollten Sie
uns die notwendigen Informationen und Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, dürfen
wir die von Ihnen gewünschte Geschäftsbeziehung nicht aufnehmen oder fortsetzen.• Öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Deutsche Bundesbank, Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht, Europäische Bankenaufsichtsbehörde, Europäi-
sche Zentralbank, Finanzbehörden) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behörd-
lichen Verpflichtung Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall?9.

• Andere Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute oder vergleichbare Einrichtungen,
an die wir zur Durchführung der Geschäftsbeziehungmit Ihnen personenbezogene Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir grundsätzlich

keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemäß Artikel 22 DSGVO. Sollten wirDaten übermitteln (je nach Vertrag: z. B. Unternehmen der Genossenschaftlichen
diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert informieren,
sofern dies gesetzlich vorgegeben ist.

FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Korrespondenzbanken, Depotbanken,
Börsen)

Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die Sie uns Ihre Einwilligung
zur Datenübermittlung erteilt bzw. für die Sie uns vom Bankgeheimnis befreit haben.

Inwieweit werden meine Daten für die Profilbildung (Scoring) genutzt?10.

Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten automatisiert mit dem Ziel, bestimmte persönliche
Aspekte zu bewerten (Profiling). Wir setzen Profiling beispielsweise in folgenden Fällen
ein:

Wie lange werden meine Daten gespeichert?5.

• Aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben sind wir zur Bekämpfung von
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und vermögensgefährdenden Straftaten

Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für
die Dauer unserer Geschäftsbeziehung, was beispielsweise auch die Anbahnung und

verpflichtet. Dabei werden auch Datenauswertungen (u. a. im Zahlungsverkehr)
vorgenommen. Diese Maßnahmen dienen zugleich auch Ihrem Schutz.

die Abwicklung eines Vertrages umfasst. Dabei ist zu beachten, dass unsere Geschäfts-
beziehung ein Dauerschuldverhältnis ist, welches auf Jahre angelegt ist.

• Um Sie zielgerichtet über Produkte informieren und beraten zu können, setzen wir
Auswertungsinstrumente ein. Diese ermöglichen eine bedarfsgerechte Kommuni-
kation und Werbung einschließlich Markt- und Meinungsforschung.

Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentations-
pflichten, die sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB), der Abgabenord-

• Im Rahmen der Beurteilung Ihrer Kreditwürdigkeit nutzen wir das Scoring. Dabei
wird die Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der ein Kunde seinen Zahlungsverpflich-

nung (AO), dem Kreditwesengesetz (KWG), dem Geldwäschegesetz (GwG) und dem
Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbe-

tungen vertragsgemäß nachkommenwird. In die Berechnung können beispielsweisewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre. Schließlich beurteilt sich
Einkommensverhältnisse, Ausgaben, bestehende Verbindlichkeiten, Beruf, Arbeit-die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die zum Beispiel
geber, Beschäftigungsdauer, Erfahrungen aus der bisherigen Geschäftsbeziehungnach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in der Regel drei Jahre, in

gewissen Fällen aber auch bis zu dreißig Jahre betragen können. sowie vertragsgemäße Rückzahlung früherer Kredite einfließen. Das Scoring beruht
auf einem mathematischstatistisch anerkannten und bewährten Verfahren. Die
errechneten Scorewerte unterstützen uns bei der Entscheidungsfindung im Rahmen
von Produktabschlüssen und gehen in das laufende Risikomanagement mit ein.

Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation
übermittelt?

6.

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraums – EWR) findet nur statt, soweit dies zur Ausführung Ihrer Aufträge (z. B.
Zahlungs- und Wertpapieraufträge) erforderlich, gesetzlich vorgeschrieben ist,
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Information über Ihr Widerspruchsrecht
nach Artikel 21 Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO)

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie
betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DSGVO (Datenverarbeitung im öf-
fentlichen Interesse) und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwä-
gung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Artikel 4
Nr. 4 DSGVO, das wir zur Bonitätsbewertung oder für Werbezwecke einsetzen.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen,
oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

1.

In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu betreiben. Sie haben das Recht, jederzeit
Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen;
dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr
für diese Zwecke verarbeiten.

2.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Zentrales Service-Zentrum
„Widerspruch gemäß DSGVO“
30135 Hannover

+49 211 5998 8123Telefon
+49 211 5938 77Telefax
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Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kunden gelten die folgenden Bedin-
gungen.

Allgemein1
1.1 Wesentliche Merkmale der Überweisung einschließlich des Dauerauftrags
Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine Überweisung Geldbeträge bargeldlos
zugunsten eines Zahlungsempfängers an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fängers zu übermitteln. Der Kunde kann die Bank auch beauftragen, jeweils zu einem
bestimmten wiederkehrenden Termin einen gleichbleibenden Geldbetrag an das gleiche
Konto des Zahlungsempfängers zu über-weisen (Dauerauftrag).
1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde folgende Kundenkennung des Zahlungsempfängers
zu verwenden.

Kundenkennung des Zahlungs-
empfängers

WährungZielgebiet

IBAN1EuroInland
IBANEuroGrenzüberschreitend in-

nerhalb des Europäi-
schen Wirtschafts-
raums2

IBAN und BIC3 oderAndere
Währung
als Euro

Inland oder innerhalb
des Europäischen Wirt-
schaftsraums Kontonummer und BIC

IBAN und BIC oderEuro oder
andere
Währung

Außerhalb des Europäi-
schenWirtschaftsraums Kontonummer und BIC

Die für die Ausführung der Überweisung erforderlichen Angaben ergeben sich aus den
Nummern 2.1, 3.1.1 und 3.2.1.
1.3 Erteilung des Überweisungsauftrags und Autorisierung
1.3.1Der Kunde erteilt der Bank einen Überweisungsauftragmittels eines von der Bank
zugelassenen Vordrucks oder in der mit der Bank anderweitig vereinbarten Art und
Weise (zum Beispiel per Online-Banking)mit den erforderlichen Angaben gemäßNummer
2.1 beziehungsweise Nummern 3.1.1 und 3.2.1. Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Voll-
ständigkeit und Richtigkeit der Angaben zu achten. Unleserliche, unvollständige oder
fehlerhafte Angaben können zu Verzögerungen und zu Fehlleitungen von Überweisungen
führen; daraus können Schäden für den Kunden entstehen. Bei unleserlichen, unvoll-
ständigen oder fehlerhaften Angaben kann die Bank die Ausführung ablehnen (siehe
auch Nummer 1.7). Hält der Kunde bei der Ausführung der Überweisung besondere Eile
für nötig, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten
Überweisungen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen, falls das Formular selbst
keine entsprechende Angabe vorsieht.
1.3.2 Der Kunde autorisiert den Überweisungsauftrag durch Unterschrift oder in der
anderweitig mit der Bank vereinbarten Art und Weise (zum Beispiel PIN/TAN). In dieser
Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Bank die
für die Ausführung der Überweisung notwendigen personenbezogenenDaten des Kunden
abruft (aus ihrem Datenbestand), verarbeitet, übermittelt und speichert.
1.3.3 Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausführung eineseinzelnen Überwei-
sungsauftrags die maximale Ausführungsfrist für diesen Zahlungsvorgang sowie die in
Rechnung zu stellenden Entgelte und gegebenenfalls deren Aufschlüsselung mit.
1.3.4 Der Kunde ist berechtigt, für die Erteilung des Überweisungsauftrags an die Bank
auch einen Zahlungsauslösedienst gemäß § 1 Absatz 33 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz
zu nutzen, es sei denn, das Zahlungskonto des Kunden ist für ihn nicht online zugänglich.
1.4 Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank
1.4.1 Der Überweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der Bank zugeht. Das gilt auch,
wenn der Überweisungsauftrag über einen Zahlungsauslösedienstleister erteilt wird.
Der Zugang erfolgt durch den Eingang des Auftrags in den dafür vorgesehenen Emp-
fangsvorrichtungen der Bank (z. B. mit Abgabe in den Geschäftsräumen oder Eingang
auf dem Online-Banking-Server der Bank).
1.4.2 Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Überweisungsauftragsnach Nr. 1.4.1 Satz
3 nicht auf einen Geschäftstag der Bank gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“, so
gilt der Überweisungsauftrag erst am darauffolgenden Geschäftstag als zugegangen.
1.4.3 Geht der Überweisungsauftrag nach dem an der Empfangsvorrichtung der Bank
oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Annahmezeitpunkt ein, so gilt
der Überweisungsauftrag im Hinblick auf die Bestimmung der Ausführungsfrist (siehe
Nummer 2.2.2) erst als am darauffolgenden Geschäftstag zugegangen.
1.5 Widerruf des Überweisungsauftrags
1.5.1 Bis zum Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank (siehe Nummer 1.4.1
und 1.4.2) kann der Kunde diesen durch Erklärung gegenüber der Bank widerrufen.
Nach dem Zugang des Überweisungsauftrags ist vorbehaltlich der Nummern 1.5.2 und
1.5.3 ein Widerruf nicht mehr möglich. Nutzt der Kunde für die Erteilung seines Über-
weisungsauftrags einen Zahlungsauslösedienstleister, so kann er den Überweisungsauf-
trag abweichend von Satz 1 nicht mehr gegenüber der Bank widerrufen, nachdem er

dem Zahlungsauslösedienstleister die Zustimmung zur Auslösung der Überweisung erteilt
hat.
1.5.2 Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin für die Ausführung der Über-
weisung vereinbart (siehe Nummer 2.2.2.2), kann der Kunde die Überweisung bezie-
hungsweise den Dauerauftrag (siehe Nummer 1.1) bis zum Ende des vor dem vereinbar-
ten Tag liegenden Geschäftstags der Bank widerrufen. Die Geschäftstage der Bank er-
geben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Nach dem rechtzeitigen Zugang
des Widerrufs eines Dauerauftrags bei der Bank werden keine weiteren Überweisungen
mehr aufgrund des bisherigen Dauerauftrags ausgeführt.
1.5.3 Nach den in den Nummern 1.5.1 und 1.5.2 genannten Zeitpunkten kann der
Überweisungsauftrag nur widerrufen werden, wenn Kunde und Bank dies vereinbart
haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, die Ausführung zu
verhindern oder den Überweisungsbetrag zurückzuerlangen. Nutzt der Kunde für die
Erteilung seines Überweisungsauftrags einen Zahlungsauslösedienstleister, bedarf es
ergänzend der Zustimmung des Zahlungsauslösedienstleisters und des Zahlungsemp-
fängers. Für die Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kunden berechnet die Bank
das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.
1.6 Ausführung des Überweisungsauftrags
1.6.1Die Bank führt den Überweisungsauftrag des Kunden aus, wenn die zur Ausführung
erforderlichen Angaben (siehe die Nummern 2.1, 3.1.1 und 3.2.1) in der vereinbarten
Art und Weise (siehe Nummer 1.3.1) vorliegen, dieser vom Kunden autorisiert ist (siehe
Nummer 1.3.2) und ein zur Ausführung der Überweisung ausreichendes Guthaben in
der Auftragswährung vorhanden oder ein ausreichender Kredit eingeräumt ist (Ausfüh-
rungsbedingungen).
1.6.2 Die Bank und die weiteren an der Ausführung der Überweisung beteiligten Zah-
lungsdienstleister sind berechtigt, die Überweisung ausschließlich anhand der vom
Kunden angegebenen Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2)
auszuführen.
1.6.3 Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über die Ausfüh-
rung von Überweisungen auf dem für Kontoinformationen vereinbartenWeg. Mit Kunden,
die keine Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unter-
richtung gesondert vereinbart werden.
1.7 Ablehnung der Ausführung
1.7.1 Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nummer 1.6.1) nicht erfüllt, kann die
Bank die Ausführung des Überweisungsauftrags ablehnen. Hierüber wird die Bank den
Kunden unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb der in Nummer 2.2.1 beziehungsweise
Nummer 3.1.2 und Nummer 3.2.2 vereinbarten Frist, unterrichten. Dies kann auch auf
dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit
möglich, die Gründe der Ablehnung sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die
zur Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können.
1.7.2 Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für die Bank erkennbar keinem
Zahlungsempfänger, keinem Zahlungskonto oder keinem Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfängers zuzuordnen, wird die Bank dem Kunden hierüber unverzüglich eine
Information zur Verfügung stellen und ihm gegebenenfalls den Überweisungsbetrag
wieder herausgeben.
1.7.3 Für die berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten Überweisungs-
auftrags berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene
Entgelt.
1.8 Übermittlung der Überweisungsdaten
Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermittelt die Bank die in der Überweisung
enthaltenen Daten (Überweisungsdaten) unmittelbar oder unter Beteiligung zwischen-
geschalteter Stellen an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers. Der Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers kann dem Zahlungsempfänger die Überwei-
sungsdaten, zu denen auch die Internationale Bankkontonummer (IBAN) des Zahlers
gehört, ganz oder teilweise zur Verfügung stellen.Bei grenzüberschreitenden Überwei-
sungen und bei Eilüberweisungen im Inland können die Überweisungsdaten auch über
das Nachrichtenübermittlungssystem Society for Worldwide Interbank Financial Tele-
communication (SWIFT)mit Sitz in Belgien an den Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers weitergeleitet werden. Aus Gründen der Systemsicherheit speichert SWIFTdie
Überweisungsdaten vorübergehend in seinen Rechenzentren in der Europäischen Union,
in der Schweiz und in den USA.
1.9 Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen
Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder
fehlerhaft ausgeführten Überweisungsauftrags zu unterrichten. Dies gilt auch im Fall
der Beteiligung eines Zahlungsauslösedienstleisters.
1.10 Entgelte und deren Änderung
1.10.1 Entgelte für Verbraucher
Die Entgelte im Überweisungsverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsver-
zeichnis".
Änderungen der Entgelte im Überweisungsverkehr werden dem Kunden spätestens
zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform
angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2 Zum EuropäischenWirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die
Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen.

3 Business Identifier Code (Internationale Bankleitzahl).
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elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking),
können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von der Bank
angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der Kunde diese annimmt. Eine
Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung
hinausgehende Zahlung des Kunden gerichtet ist, kann die Bank mit dem Kunden nur
ausdrücklich treffen.
Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag) richtet
sich nach Nummer 12 Absatz 5 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
1.10.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Bei Entgelten und deren Änderung für Überweisungen von Kunden, die keine Verbraucher
sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 Absätze 2 bis 6 der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
1.11 Wechselkurs
Erteilt der Kunde einen Überweisungsauftrag in einer anderen Währung als der Kon-
towährung, wird das Konto gleichwohl in der Kontowährung belastet. Die Bestimmung
desWechselkurses bei solchenÜberweisungen ergibt sich aus der Umrechnungsregelung
im „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung
genannten Referenzwechselkurseswird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung
des Kunden wirksam. Der Referenzwechselkurs wird von der Bank zugänglich gemacht
oder stammt aus einer öffentlich zugänglichen Quelle.

1.12 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im „Preis-
und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streitschlichtungs- oder Beschwerdestel-
len wenden.

Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR4) in Euro oder in
anderen EWR-Währungen5

2

2.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss im Überweisungsauftrag folgende Angaben machen:
• Name des Zahlungsempfängers,
• Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); ist bei Überweisungen
in anderen EWR-Währungen als Euro der BIC unbekannt, ist stattdessen der vollstän-
dige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers
anzugeben,

• Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
• Betrag,
• Name des Kunden,
• IBAN des Kunden.
2.2 Maximale Ausführungsfrist
2.2.1 Fristlänge
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag spätestens in-
nerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist beim
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.
2.2.2 Beginn der Ausführungsfrist
2.2.2.1 Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des Überweisungs-
auftrags des Kunden bei der Bank (siehe Nummer 1.4).
2.2.2.2 Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausführung der Überweisung an
einem bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten Zeitraums oder an dem Tag,
an dem der Kunde der Bank den zur Ausführung erforderlichen Geldbetrag in der Auf-
tragswährung zur Verfügung gestellt hat, beginnen soll, so ist der im Auftrag angegebene
oder anderweitig vereinbarte Termin für den Beginn der Ausführungsfrist maßgeblich.
Fällt der vereinbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag der Bank, so beginnt am dar-
auffolgenden Geschäftstag die Ausführungsfrist. Die Geschäftstage der Bank ergeben
sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.
2.2.2.3 Bei Überweisungsaufträgen in einer vom Konto des Kunden abweichenden
Währung beginnt die Ausführungsfrist erst an dem Tag,an dem der Überweisungsbetrag
in der Auftragswährung vorliegt.
2.3 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3.2) hat die Bank gegen
den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet,
dem Kunden den Überweisungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto
des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf
dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Überweisung befunden
hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis-
und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank an-
gezeigt wurde, dass die Überweisung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere
Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte
Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt,
schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen

und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde die Überweisung
über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den
Sätzen 2 bis 4 die Bank.
2.3.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer
autorisierten Überweisung
2.3.2.1 Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten
Überweisung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung
des Überweisungsbetrags insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft
war. Wurde der Betrag dem Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder
auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten
Zahlungsvorgang befunden hätte. Wird eine Überweisung vom Kunden über einen Zah-
lungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 1 und 2 die
Bank. Soweit vomÜberweisungsbetrag von der Bank oder zwischengeschalteten Stellen
Entgelte abgezogen worden sein sollten, übermittelt die Bank zugunsten des Zahlungs-
empfängers unverzüglich den abgezogenen Betrag.
2.3.2.2 Der Kunde kann über Nr. 2.3.2.1 hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen
Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht
erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Überweisung in Rechnung gestellt oder auf
seinem Konto belastet wurden.
2.3.2.3 Im Falle einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Überweisung kann
der Kunde von der Bank fordern, dass die Bank vom Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers verlangt, die Gutschrift des Zahlungsbetrags auf dem Zahlungskonto des
Zahlungsempfängers so vorzunehmen, als sei die Überweisung ordnungsgemäß
ausgeführt worden. Die Pflicht aus Satz 1 gilt auch, wenn die Überweisung vom Kunden
über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst wird. Weist die Bank nach, dass der
Zahlungsbetrag rechtzeitig beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers einge-
gangen ist, entfällt diese Pflicht. Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde kein
Verbraucher ist.
2.3.2.4 Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf
Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über das
Ergebnis unterrichten.
2.3.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
2.3.3.1 Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisierten
Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung kann der Kunde von der
Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern 2.3.1 und 2.3.2 erfasst ist,
ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten
hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur
Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ur-
sache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Kunde vorgegeben hat. Hat
der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung eines Schadens beigetragen,
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank
und Kunde den Schaden zu tragen haben.
2.3.3.2 Die Haftung nach 2.3.3.1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmäßige
Haftungsgrenze gilt nicht
• für nicht autorisierte Überweisungen,
• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
• für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat und
• für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.
2.3.4 Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind
Abweichend von den Ansprüchen in Nummer 2.3.2 und in Nummer 2.3.3 haben Kunden,
die keine Verbraucher sind, bei nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten
autorisierten Überweisungen oder bei nicht autorisierten Überweisungen neben etwaigen
Ansprüchen aus Auftragsrecht nach § 667 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) und
ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche
nach Maßgabe folgender Regelungen:
• Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den
Grundsätzen desMitverschuldens, in welchemUmfang Bank und Kunde den Schaden
zu tragen haben.

• Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die Bank
nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Aus-
wahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter
Auftrag).

• Schadensersatzansprüche des Kunden sind der Höhe nach auf den Überweisungsbe-
trag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt.
Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der
Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese Beschränkungen
gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die
Bank besonders übernommen hat, sowie für nicht autorisierte Überweisungen.

2.3.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
2.3.5.1 Eine Haftung der Bank nach den Nummern 2.3.2, 2.3.3 und 2.3.4 ist in folgenden
Fällen ausgeschlossen:

4 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Lu-
xemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern
und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen.
5 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britisches Pfund, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Kroatische Kuna, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische
Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.
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• Die Bank weist gegenüber demKunden nach, dass der Überweisungsbetrag rechtzeitig
und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-empfängers eingegangen
ist.

• Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebenen feh-
lerhaften Kundenkennung (siehe Nummer 1.2) des Zahlungsempfängers ausgeführt.
In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rah-
men ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist
die Wiedererlangung des Überweisungsbetrags nicht möglich, so ist die Bank ver-
pflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle verfügbaren Informationen mitzu-
teilen, damit der Kunde gegen den tatsächlichen Empfänger der Überweisung einen
Anspruch auf Erstattung des Überweisungsbetrags geltend machen kann. Für die
Tätigkeiten der Bank nach den Sätzen 2 und 3 dieses Unterpunkts berechnet die
Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

2.3.5.2 Ansprüche des Kunden nach den Nummern 2.3.1 bis 2.3.4 und Einwendungen
des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen
oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde
die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht auto-
risierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf
der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der
Überweisung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens
innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist
für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche
nach Nummer 2.3.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltendmachen,
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Sätze 1
bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die Überweisung über einen Zahlungsauslöse-
dienstleister auslöst.
2.3.5.3 Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begrün-
denden Umstände
• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank
keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht
hätten vermieden werden können oder

• von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR6) in Währungen eines Staates

3

außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung7) sowie Überweisungen in
Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten8)

3.1 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen
Wirtschaftsraums (EWR) inWährungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaa-
tenwährung)
3.1.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben machen:
• Name und gegebenenfalls Adresse des Zahlungsempfängers,
• Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); ist bei grenzüber-
schreitenden Überweisungen der BIC unbekannt, ist stattdessen der vollständige
Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers anzuge-
ben,

• Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
• Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
• Betrag,
• Name des Kunden,
• Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.
3.1.2 Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.
3.1.3 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
3.1.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3.2) hat die Bank gegen
den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet,
dem Kunden den Zahlungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des
Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es
sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Überweisung befunden hätte. Diese
Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“, zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt
wurde, dass die Überweisung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon
Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für
den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitge-
teilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen,
wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde die Überweisung über einen
Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4
die Bank.

3.1.3.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung
einer autorisierten Überweisung
3.1.3.2.1 Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten
Überweisung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung
des Überweisungsbetrags insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft
war. Wurde der Betrag dem Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder
auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten
Zahlungsvorgang befunden hätte. Wird eine Überweisung vom Kunden über einen Zah-
lungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 1 und 2 die
Bank. Soweit vomÜberweisungsbetrag von der Bank oder zwischengeschalteten Stellen
Entgelte abgezogen worden sein sollten, übermittelt die Bank zugunsten des Zahlungs-
empfängers unverzüglich den abgezogenen Betrag.
3.1.3.2.2 Der Kunde kann über den 3.1.3.2.1 hinaus von der Bank die Erstattung derje-
nigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der
nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Überweisung in Rechnung gestellt
oder auf seinem Konto belastet wurden.
3.1.3.2.3 Im Falle einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Überweisung kann
der Kunde von der Bank fordern, dass die Bank vom Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers verlangt, die Gutschrift des Zahlungsbetrags auf dem Zahlungskonto des
Zahlungsempfängers so vorzunehmen, als sei die Überweisung ordnungsgemäß ausge-
führt worden. Die Pflicht aus Satz 1 gilt auch, wenn die Überweisung vom Kunden über
einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst wird. Weist die Bank nach, dass der Zah-
lungsbetrag rechtzeitig beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen
ist, entfällt diese Pflicht. Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde kein Verbrau-
cher ist.
3.1.3.2.4 Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf
Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über das
Ergebnis unterrichten.
3.1.3.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
3.1.3.3.1 Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisierten
Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung kann der Kunde von der
Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern 3.1.3.1 und 3.1.3.2 erfasst
ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu ver-
treten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle
zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche
Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Kunde vorgegeben hat. Hat
der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung eines Schadens beigetragen,
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank
und Kunde den Schaden zu tragen haben.
3.1.3.3.2 Die Haftung nach 3.1.3.3.1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmäßige
Haftungsgrenze gilt nicht
• für nicht autorisierte Überweisungen,
• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
• für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
• für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.
3.1.3.4 Sonderregelung für die außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
getätigten Bestandteile der Überweisung
Für die außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) getätigten Bestandteile
der Überweisung bestehen abweichend von den Ansprüchen in den Nummern 3.1.3.2
und 3.1.3.3 bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten
Überweisung neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff.
BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
• Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den
Grundsätzen desMitverschuldens, in welchemUmfang Bank und Kunde den Schaden
zu tragen haben.

• Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die Bank
nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Aus-
wahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter
Auftrag).

• Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese
Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und
für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.

3.1.3.5 Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind
Abweichend von den Ansprüchen in den Nummern 3.1.3.2 und 3.1.3.3 haben Kunden,
die keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausge-
führten autorisierten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung neben
etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Scha-
densersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
• Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den

6 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Lu-
xemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern
und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen.
7 z.B. US-Dollar.
8 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des EuropäischenWirtschaftsraums (derzeit: die EU-Mitgliedsstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Groß-
britannien und Nordirland, Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen).
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Grundsätzen desMitverschuldens, in welchemUmfang Bank und Kunde den Schaden
zu tragen haben.

• Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die Bank
nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Aus-
wahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter
Auftrag).

• Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Überweisungs-
betrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen be-
grenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden handelt,
ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese Haf-
tungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank
und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, sowie für nicht autori-
sierte Überweisungen.

3.1.3.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss
3.1.3.6.1 Eine Haftung der Bank nach Nummern 3.1.3.2 bis 3.1.3.5 ist in folgenden
Fällen ausgeschlossen:
• Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungsbetrag ordnungs-
gemäß beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist.

• Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebenen feh-
lerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) ausgeführt.
In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rah-
men ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist
die Wiedererlangung des Überweisungsbetrags nach Satz 2 nicht möglich, so ist die
Bank verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle verfügbaren Informationen
mitzuteilen, damit der Kunde gegen den tatsächlichen Empfänger der Überweisung
einen Anspruch auf Erstattung des Überweisungsbetrags geltend machen kann. Für
die Tätigkeiten nach den Sätzen 2 bis 3 dieses Unterpunkts berechnet die Bank das
im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

3.1.3.6.2 Ansprüche des Kunden nach Nummern 3.1.3.1 bis 3.1.3.5 und Einwendungen
des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen
oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde
die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht auto-
risierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf
der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der
Überweisung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens
innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist
für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche
nach Nummer 3.1.3.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend
machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die
Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die Überweisung über einen Zahlungs-
auslösedienstleister auslöst.
3.1.3.6.3 Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch be-
gründenden Umstände
• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank
keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht
hätten vermieden werden können, oder

• von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

3.2 Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten9)
3.2.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben machen:
• Name und gegebenenfalls Adresse des Zahlungsempfängers,
• Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); ist bei grenzüber-
schreitenden Überweisungen der BIC unbekannt, ist stattdessen der vollständige
Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers anzuge-
ben,

• Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
• Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
• Betrag,
• Name des Kunden,
• Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.
3.2.2 Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.
3.2.3 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
3.2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
3.2.3.1.1 Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3.2) hat die
Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist
verpflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem
Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen,
auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Überweisung befunden
hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis-
und Leistungsverzeichnis“, zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank an-
gezeigt wurde, dass die Überweisung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere
Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte
Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt,

schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen
und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde die Überweisung
über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den
Sätzen 2 bis 4 die Bank.
3.2.3.1.2 Bei sonstigen Schäden, die aus einer nicht autorisierten Überweisung resul-
tieren, haftet die Bank für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden
zu tragen haben.
3.2.3.2 Haftung bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer au-
torisierten Überweisung
Bei nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisungen
hat der Kunde neben etwaigen Ansprüchen aus Auftragsrecht nach § 667 BGB und
ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB Schadensersatzansprüche nach
Maßgabe der folgenden Regelungen:
• Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den
Grundsätzen desMitverschuldens, in welchemUmfang Bank und Kunde den Schaden
zu tragen haben.

• Für das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet die Bank nicht. In diesen
Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unter-
weisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

• Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese
Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und
für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.

3.2.3.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss
3.2.3.3.1 Eine Haftung der Bank nach Nummer 3.2.3.2 ist in folgenden Fällen ausge-
schlossen:
• Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungsbetrag ordnungs-
gemäß beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist.

• Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebenen feh-
lerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) ausgeführt.
In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rah-
men ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für
die Tätigkeiten der Bank nach den Satz 2 dieses Unterpunkts berechnet die Bank
das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

3.2.3.3.2 Ansprüche des Kunden nach den Nummern 3.2.3.1 und 3.2.3.2 und Einwen-
dungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Über-
weisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn
der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer
nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon schriftlich unter-
richtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belas-
tungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten
Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat;
anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadenser-
satzansprüche kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen,
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Sätze 1
bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die Überweisung über einen Zahlungsauslöse-
dienstleister auslöst.
3.2.3.3.3 Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch be-
gründenden Umstände
• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank
keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht
hätten vermieden werden können oder

• von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

9 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des EuropäischenWirtschaftsraums (derzeit: Die EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Groß-
britannien und Nordirland, Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen).
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Anlage

Verzeichnis der Kurzformen für Zielland und Währung

KurzformWährungKurzformZielland
EUREuroBEBelgien
BGNBulgarischer LewBGBulgarien
DKKDänische KroneDKDänemark
EUREuroEEEstland
EUREuroFIFinnland
EUREuroFRFrankreich
EUREuroGRGriechenland
GBPBritisches PfundGBGroßbritannien
EUREuroIEIrland
ISKIsländische KroneISIsland
EUREuroITItalien
JPYJapanischer YenJPJapan
CADKanadischer DollarCAKanada
HRKKroatische KunaHRKroatien
EUREuroLVLettland
CHFSchweizer Franken10LILiechtenstein
EUREuroLTLitauen
EUREuroLULuxemburg
EUREuroMTMalta
EUREuroNLNiederlande
NOKNorwegische KroneNONorwegen
EUREuroATÖsterreich
PLNPolnischer ZlotyPLPolen
EUREuroPTPortugal
RONRumänischer LeuRORumänien
RUBRussischer RubelRURussische Föderation
SEKSchwedische KroneSESchweden
CHFSchweizer FrankenCHSchweiz
EUREuroSKSlowakei
EUREuroSISlowenien
EUREuroESSpanien
CZKTschechische KroneCZTschechien
TRYTürkische LiraTRTürkei
HUFUngarischer ForintHUUngarn
USDUS-DollarUSUSA
EUREuroCYZypern

10 Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein.
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Die Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr unterscheiden die folgen-
den zwei Verfahren:
Abschnitt A. „Zahlungenmittels Lastschrift im SEPA-Basis-Lastschriftver-
fahren“
Abschnitt B. „Zahlungenmittels Lastschrift im SEPA-Firmen-Lastschriftver-
fahren“
Der Abschnitt A. gilt für alle Kunden. Der Abschnitt B. gilt nur für Kunden,
die keine Verbraucher sind. Das SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren können
Sie daher nur nutzen, wenn Sie kein Verbraucher sind. Für Verbraucher
kommt Abschnitt B. der Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr daher
nicht zur Anwendung.

A. Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren
Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels SEPA-Basis-
Lastschriftüber sein Konto bei der Bank gelten folgende Bedingungen.

Allgemein1
1.1 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvorgang
zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweiligen Zahlungs-
betrags vom Zahlungsempfänger angegeben wird.
1.2 Entgelte und deren Änderung
1.2.1 Entgelte für Verbraucher
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“.
Änderungen der Entgelte im Lastschriftverkehr werden dem Kunden spätes-
tens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihresWirksamwerdens
in Textform angeboten. Hat der Kundemit der Bank im Rahmen der Geschäfts-
beziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel
das Online-Banking), können die Änderungen auch auf diesemWege angebo-
ten werden. Die von der Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam,
wenn der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung eines
Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des
Kunden gerichtet ist, kann die Bankmit dem Kunden nur ausdrücklich treffen.
Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girover-
trag) richtet sich nach Nummer 12 Absatz 5 der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen.
1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Für Entgelte und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die keine Ver-
braucher sind, sind die Regelungen in Nummer 12.2 bis 12.6 der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen maßgeblich.
1.3 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu beach-
ten.
1.4 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemög-
lichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an
die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten
Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.

SEPA-Basis-Lastschrift2
2.1 Allgemein
2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Basis-Lastschriftverfahrens
Mit dem SEPA-Basis-Lastschriftverfahren kann der Kunde über die Bank an
den Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets des einheit-
lichen Euro-Zahlungsverkehrsraums („Single Euro Payments Area“, SEPA)
bewirken. Zu SEPA gehören die in der Anlage genannten Staaten und Gebiete.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Basis-Lastschriften muss

der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-Basis-
Lastschriftverfahren nutzen und
der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger das SEPA-
Lastschriftmandat erteilen.

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er
über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt. Der
Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Basis-Last-
schrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastungs-
buchung auf seinem Konto von der Bank die Erstattung des belasteten
Lastschriftbetrags verlangen.
2.1.2 Kundenkennungen

Für das Verfahren hat der Kunde die ihmmitgeteilte IBAN1 und bei grenzüber-
schreitenden Zahlungen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums2 zu-
sätzlich den BIC3 der Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem Zahl-
ungsempfänger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, die Zahlung auf-
grund der SEPA-Basis-Lastschrift ausschließlich auf der Grundlage der ihr
übermittelten Kundenkennung auszuführen. Die Bank und die weiteren be-
teiligten Stellen führen die Zahlung an den Zahlungsempfänger anhand der
im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfänger als dessen Kundenkennung
angegebenen IBAN und bei grenzüberschreitenden Zahlungen außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums zusätzlich angegebenen BIC des Zahlungs-
empfängers aus.
2.1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Basis-Lastschriften können die Lastschriftdaten auch über das
Nachrichtenübermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechenzentren
in der Europäischen Union, in der Schweiz und in den USA weitergeleitet
werden.
2.2 SEPA-Lastschriftmandat
2.2.1 Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats (SEPA Direct Debit Mandate)
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Lastschriftmandat. Damit
autorisiert er gegenüber seiner Bank die Einlösung von SEPA-Basis-Last-
schriften des Zahlungsempfängers. Das Mandat ist in Textform oder in der
mit seiner Bank vereinbarten Art undWeise zu erteilen. In dieser Autorisierung
ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die am Lastschrift-
einzug beteiligten Zahlungsdienstleister und etwaige zwischengeschaltete
Stellen die für die Ausführung der Lastschrift notwendigen personenbezog-
enen Daten des Kunden abrufen, verarbeiten, übermitteln und speichern.
In dem SEPA-Lastschriftmandat müssen die folgenden Erklärungen des
Kunden enthalten sein:

Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto des Kun-
denmittels SEPA-Basis-Lastschrift einzuziehen, und
Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto gezog-
enen SEPA-Basis-Lastschriften einzulösen.

Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Autorisierungsdaten enthalten:
Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
eine Gläubiger-Identifikationsnummer,
Kennzeichnung als einmalige oder wiederkehrende Zahlung,
Name des Kunden (sofern verfügbar),
Bezeichnung der Bank des Kunden und
seine Kundenkennung (siehe Nummer A. 2.1.2).

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zusätzliche
Angaben enthalten.
2.2.2 Einzugsermächtigung als SEPA-Lastschriftmandat
Hat der Kunde dem Zahlungsempfänger eine Einzugsermächtigung erteilt,
mit der er den Zahlungsempfänger ermächtigt, Zahlungen von seinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen, weist er zugleich damit die Bank an, die vom
Zahlungsempfänger auf sein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Mit
der Einzugsermächtigung autorisiert der Kunde gegenüber seiner Bank die
Einlösung von Lastschriften des Zahlungsempfängers. Diese Einzugsermäch-
tigung gilt als SEPA-Lastschriftmandat. Sätze 1 bis 3 gelten auch für vom
Kunden vor dem Inkrafttreten dieser Bedingungen erteilte Einzugsermächti-
gungen.Die Einzugsermächtigungmuss folgende Autorisierungsdaten enthal-
ten:

Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
Name des Kunden,
Kundenkennung nach Nummer A. 2.1.2 oder Kontonummer und Bankleit-
zahl des Kunden.

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugsermächtigung zusätz-
liche Angaben enthalten.
2.2.3 Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats
Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch Erklärung gegenüber
dem Zahlungsempfänger oder seiner Bank – möglichst in Textform – mit der
Folge widerrufen werden, dass nachfolgende Zahlungsvorgänge nicht mehr
autorisiert sind. Erfolgt der Widerruf gegenüber der Bank, wird dieser ab dem
auf den Eingang des Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß „Preis- und

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Lu-
xemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern
und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen.

3 Business Identifier Code (Internationale Bankleitzahl).
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Leistungsverzeichnis“ wirksam. Zusätzlich sollte dieser auch gegenüber dem
Zahlungsempfänger erklärt werden, damit dieser keine weiteren Lastschriften
einzieht.
2.2.4 Begrenzung und Nichtzulassung von Lastschriften
Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen aus
SEPA-Basis-Lastschriften zu begrenzen oder nicht zuzulassen. DieseWeisung
muss der Bank bis spätestens zum Ende des Geschäftstages gemäß „Preis-
und Leistungsverzeichnis“ vor dem imDatensatz der Lastschrift angegebenen
Fälligkeitstag zugehen. Diese Weisung sollte möglichst in Textform erfolgen
und zusätzlich auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden.
2.3 Einzug der SEPA-Basis-Lastschrift auf Grundlage des SEPA-
Lastschriftmandats durch den Zahlungsempfänger
2.3.1 Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt beim Zahl-
ungsempfänger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten und etwaige zu-
sätzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-Basis-Last-
schriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger ange-
geben.
2.3.2 Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur
Einziehung der SEPA-Basis-Lastschrift unter Einschaltung seines Zahlungs-
dienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkörpert auch
die Weisung des Kunden an die Bank zur Einlösung der jeweiligen SEPA-Basis-
Lastschrift (siehe Nummer A. 2.2.1 Satz 2 und Satz 5 bzw. Nummer A. 2.2.2
Satz 2). Für den Zugang dieser Weisung verzichtet die Bank auf die für die
Erteilung des Mandats vereinbarte Form (siehe Nummer A. 2.2.1 Satz 3).
2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift
2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag
2.4.1.1 Eingehende SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsempfängerswerden
am im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit dem vom Zahlungsemp-
fänger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden belastet. Fällt
der Fälligkeitstag nicht auf einen im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausge-
wiesenen Geschäftstag der Bank, erfolgt die Kontobelastung am nächsten
Geschäftstag.
2.4.1.2 Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten
Bankarbeitstag4 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht, wenn

der Bank ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats gemäß Nummer
A. 2.2.3 zugegangen ist,
der Bank eine gesonderte Weisung zur Begrenzung oder Nichtzulassung
der Lastschrift des Kunden gemäß Nummer A. 2.2.4 zugegangen ist,
der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes Gut-
haben auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit verfügt
(fehlende Kontodeckung); Teileinlösungen nimmt die Bank nicht vor,
die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungspflichtigen
keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist oder
die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Lastschriftdaten-
satz

eine Gläubiger-Identifikationsnummer fehlt oder für die Bank erkennbar
fehlerhaft ist,
eine Mandatsreferenz fehlt,
ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
kein Fälligkeitstag angegeben ist.

2.4.2 Einlösung von SEPA-Basis-Lastschriften
SEPA-Basis-Lastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf
dem Konto des Kunden nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag nach
ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.
2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung
der Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung
Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung
(siehe Nummer A. 2.4.1.2) oder die Ablehnung der Einlösung einer SEPA-
Basis-Lastschrift (siehe Nummer A. 2.4.2) wird die Bank den Kunden unver-
züglich, spätestens bis zu der gemäß Nummer A. 2.4.4 vereinbarten Frist
unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten
Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die Gründe sowie die
Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängigma-
chung oder Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können. Für die
berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten SEPA-Basis-Last-
schrift wegen fehlender Kontodeckung (siehe Nummer A. 2.4.1.2, dritter
Spiegelstrich) berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“
ausgewiesene Entgelt.
2.4.4 Ausführung der Zahlung
2.4.4.1 Die Bank ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto
des Kunden aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift des Zahlungsempfängers

belastete Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der im „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfängers eingeht.
2.4.4.2 Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz ange-
gebenen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag gemäß
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist
am darauffolgenden Geschäftstag.
2.4.4.3 Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung
auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbarten
Häufigkeit.
2.5 Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten Zahlung
2.5.1 Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-
Basis- Lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der
Belastungsbuchung auf seinemKonto von der Bank ohne Angabe von Gründen
die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrags verlangen. Dabei bringt sie
das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch
die Zahlung befunden hätte. Etwaige Zahlungsansprüche des Zahlungsemp-
fängers gegen den Kunden bleiben hiervon unberührt.
2.5.2 Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, sobald
der jeweilige Betrag der Lastschriftbelastungsbuchung durch eine ausdrück-
liche Genehmigung des Kunden unmittelbar gegenüber der Bank autorisiert
worden ist.
2.5.3 Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder feh-
lerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer A. 2.6.2.
2.6 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüchedes Kunden
2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank gegen
den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist
verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten Lastschriftbe-
trag zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem
es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Zahlung befunden
hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstages
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt,
an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Zahlung nicht autorisiert
ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die
Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass
ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat
die Bank ihre Verpflichtung aus Sätzen 2 und 3 unverzüglich zu prüfen und
zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.
2.6.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausfüh-
rung von autorisierten Zahlungen
2.6.2.1 Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer
autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und
ungekürzte Erstattung des Lastschriftbetrags insoweit verlangen, als die
Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des
Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es
sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang
befunden hätte.
2.6.2.2 Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der
Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die Bank
ihm im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung
der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen sie das Konto des Kunden
belastet hat.
2.6.2.3 Geht der Lastschriftbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in Nummer A.2.4.4.2 ein
(Verspätung), kann der Zahlungsempfänger von seinem Zahlungsdienstleister
verlangen, dass dieser die Gutschrift des Lastschriftbetrags auf dem Konto
des Zahlungsempfängers so vornimmt, als sei die Zahlung ordnungsgemäß
ausgeführt worden.
2.6.2.4 Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird
die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen
und den Kunden über das Ergebnis unterrichten.
2.6.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
2.6.3.1 Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer
autorisierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann der
Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Num-
mernA. 2.6.1 und A. 2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn
die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei
ein Verschulden, das einer von ihr zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt,
wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich
nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und
Kunde den Schaden zu tragen haben.

4 Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnabende und 24. und 31. Dezember.
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2.6.3.2 Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese be-
tragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht

für nicht autorisierte Zahlungen,
bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde Verbrau-
cher ist.

2.6.4 Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind
Für Kunden, die keine Verbraucher sind, gelten abweichend von den Ansprü-
chen in Nummer A. 2.6.2 und in Nummer A. 2.6.3 bei einer nicht erfolgten,
fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Zahlung oder bei einer
nicht autorisierten Zahlung neben etwaigen Ansprüchen aus Auftragsrecht
nach § 667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB
lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:

Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen,
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem
Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet
die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf
die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten
Stelle.
Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den
Lastschriftbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Ent-
gelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung
von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro
je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank
besonders übernommen hat sowie für nicht autorisierte Zahlungen.

2.6.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
2.6.5.1 Eine Haftung der Bank nach den Nummern A. 2.6.2 bis A. 2.6.4 ist
in folgenden Fällen ausgeschlossen:

Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Zahlungsbetrag
rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fängers eingegangen ist.
Die Zahlung wurde in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsempfänger
angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers
ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen,
dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungs-
betrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Zahlungsbetrags
nach Satz 2 dieses Unterpunkts nicht möglich, so ist die Bank verpflichtet,
dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle verfügbaren Informationen mit-
zuteilen, damit der Kunde einen Anspruch auf Erstattung des Zahlungsbe-
trags geltendmachen kann. Für die Tätigkeiten nach Sätzen 2 und 3 dieses
Unterpunkts berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“
ausgewiesene Entgelt.

2.6.5.2 Ansprüche des Kunden nach den Nummern A. 2.6.1 bis A. 2.6.4 und
Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft
ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen sind
ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13Monate nach
dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausge-
führten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn
die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend
dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines
Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für
den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzan-
sprüche nach Nummer A. 2.6.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist
in Satz 1 geltendmachen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser
Frist verhindert war.
2.6.5.3 Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch
begründenden Umstände

auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf
das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der
gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können oder
von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt
wurden.
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B. Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren
Für Zahlungen des Kunden, der kein Verbraucher5 ist, an Zahlungsempfänger
mittels SEPA-Firmen-Lastschrift über sein Konto bei der Bank gelten folgende
Bedingungen.

Allgemein1
1.1 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvorgang
zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweiligen Zahlungs-
betrages vom Zahlungsempfänger angegeben wird.
1.2 Entgelte
Bei Entgelten und deren Änderung sind die Regelungen in Nummer 12.2 bis
12.6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen maßgeblich.
1.3 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu beach-
ten.
1.4 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglich-
keit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an
die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streitschlich-
tungs- oder Beschwerdestellen wenden.

SEPA-Firmen-Lastschrift2
2.1 Allgemein
2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Firmen-Lastschriftverfahrens
Das SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren kann nur von Kunden genutzt werden,
die keine Verbraucher sind. Mit dem SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren kann
der Kunde über die Bank an einen Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro
innerhalb des Gebiets des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums („Single
Euro Payments Area“, SEPA) bewirken. Zu SEPA gehören die in der Anlage
genannten Staaten und Gebiete. Für die Ausführung von Zahlungen mittels
SEPA-Firmen-Lastschrift muss

der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-
Firmen-Lastschriftverfahren nutzen,
der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger das SEPA-
Firmenlastschrift-Mandat erteilen und
der Kunde die Bank über die Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats
unterrichten.

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er
über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt. Der
Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Firmen-
Lastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto belasteten
Lastschriftbetrags verlangen.
2.1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihmmitgeteilte IBAN und bei grenzüber-
schreitenden Zahlungen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums zu-
sätzlich den BIC der Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem Zahlungs-
empfänger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund
der SEPA-Firmen-Lastschrift ausschließlich auf der Grundlage der ihr über-
mittelten Kundenkennung auszuführen. Die Bank und die weiteren beteiligten
Stellen führen die Zahlung an den Zahlungsempfänger anhand der im Last-
schriftdatensatz vom Zahlungsempfänger als dessen Kundenkennung ange-
gebenen IBAN und bei grenzüberschreitenden Zahlungen außerhalb des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums zusätzlich angegebenen BIC des
Zahlungsempfängers aus.
2.1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Firmen-Lastschriften können die Lastschriftdaten auch über das
Nachrichtenübermittlungssystemder Society for Worldwide Interbank Finan-
cial Telecommunication(SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechenzentren in der
EuropäischenUnion, in der Schweiz und in den USA weitergeleitet werden.

2.2 SEPA-Firmenlastschrift-Mandat
2.2.1 Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats (SEPA Business-to-
Business Direct Debit Mandate)
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Firmenlastschrift-Mandat.
Damit autorisiert er gegenüber seiner Bank die Einlösung von SEPA-Firmen-
Lastschriften des Zahlungsempfängers. Das Mandat ist in Textform oder in
der mit seiner Bank vereinbarten Art und Weise zu erteilen. In dieser Autori-
sierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die am
Lastschrifteinzug beteiligten Zahlungsdienstleister und etwaige zwischenge-

schaltete Stellen die für die Ausführung der Lastschrift notwendigen per-
sonenbezogenen Daten des Kunden abrufen, verarbeiten, übermitteln und
speichern. In dem SEPA-Firmenlastschrift-Mandat müssen die folgenden Er-
klärungen des Kunden enthalten sein:

Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vomKonto des Kunden
mittels SEPA-Firmen-Lastschrift einzuziehen, und
Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto gezo-
genen SEPA-Firmen-Lastschriften einzulösen.

Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat muss folgende Autorisierungsdaten
enthalten:

Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
eine Gläubiger-Identifikationsnummer,
Kennzeichnung einmalige oder wiederkehrende Zahlung,
Name des Kunden,
Bezeichnung der Bank des Kunden und
seine Kundenkennung (siehe Nummer B. 2.1.2).

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zusätzliche
Angaben enthalten.
2.2.2 Bestätigung der Erteilung eines SEPA-Firmenlastschrift-Mandats
Der Kunde hat seiner Bank die Autorisierung nach Nummer B. 2.2.1 unver-
züglich zu bestätigen, indem er der Bank folgende Daten in der vereinbarten
Art und Weise aus dem vom Zahlungsempfänger erteilten SEPA-Firmenlast-
schrift-Mandat übermittelt:

Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
Gläubiger-Identifikationsnummer des Zahlungsempfängers,
Mandatsreferenz,
Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder wiederkehrender Zahlungen
und Datum und Unterschrift auf dem Mandat.

Hierzu kann der Kunde der Bank auch eine Kopie des SEPA-Firmenlastschrift-
Mandats übermitteln.Über Änderungen oder die Aufhebung des SEPA-Firmen-
lastschrift-Mandats gegenüber dem Zahlungsempfänger hat der Kunde die
Bank unverzüglich, möglichst in Textform, zu informieren.
2.2.3 Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats
Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat kann vom Kunden durch Erklärung ge-
genüber seiner Bank widerrufen werden. Der Widerruf wird ab demauf den
Eingang des Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ wirksam. Der Widerruf sollte möglichst in Textform erfolgen und
zusätzlich auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden. Der Wi-
derruf des SEPA-Firmenlastschrift- Mandats erfasst bereits dem Konto des
Kunden belastete SEPA-Firmen-Lastschriften nicht. Für diese gilt Nummer
B. 2.2.4.2 und 2.2.4.3.
2.2.4 Zurückweisung einzelner Lastschriften
2.2.4.1 Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen
aus bestimmten SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungsempfängers nicht
zu bewirken. Diese Weisung muss der Bank bis spätestens zum Ende des
Geschäftstages gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ vor dem im Daten-
satz der Lastschrift angegebenen Fälligkeitstag zugehen. Diese Weisung
sollte möglichst in Textform erfolgen und zusätzlich auch gegenüber dem
Zahlungsempfänger erklärt werden.
2.2.4.2 Am Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmen-Lastschrift kann
diese nur noch zurückgewiesenwerden, wenn Kunde und Bank dies vereinbart
haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, den Last-
schriftbetrag endgültig zurückzuerlangen. Für die Bearbeitung eines solchen
Widerrufs des Kunden berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“ ausgewiesene Entgelt.
2.2.4.3 Nach dem Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmen-Lastschrift
kann der Kunde diese nicht mehr zurückweisen.
2.3 Einzug der SEPA-Firmen-Lastschrift auf Grundlage des SEPA-Firmenlast-
schrift-Mandats durch den Zahlungsempfänger
2.3.1Das vom Kunden erteilte SEPA-Firmenlastschrift-Mandat verbleibt beim
Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten und etwaige
zusätzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-Firmen-
Lastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger
angegeben.
2.3.2 Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur
Einziehung der SEPA-Firmen-Lastschrift unter Einschaltung seines Zahlungs-
dienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkörpert auch
die im SEPA-Firmenlastschrift-Mandat enthaltene Weisung des Kunden an
die Bank zur Einlösung der jeweiligen SEPA-Firmen-Lastschrift (siehe Nummer

5 §13 BGB: Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden
kann.
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B. 2.2.1 Sätze 2 und 5). Für den Zugang dieser Weisung verzichtet die Bank
auf die für die Erteilung des Mandats vereinbarte Form (siehe Nummer
B. 2.2.1 Satz 3).
2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift
2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag
2.4.1.1 Eingehende SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungsempfängers
werden am im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit dem vom Zahlungs-
empfänger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden belastet.
Fällt der Fälligkeitstag nicht auf einen im „Preis- und Leistungsverzeichnis“
ausgewiesenen Geschäftstag der Bank, erfolgt die Kontobelastung am
nächsten Geschäftstag.
2.4.1.2 Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am dritten
Bankarbeitstagnach ihrer Vornahme rückgängig gemacht, wenn

der Bank keine Bestätigung des Kunden gemäß Nummer B. 2.2.2 vorliegt,
der Bank einWiderruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats gemäßNummer
B. 2.2.3 zugegangen ist,
der Bank eine Zurückweisung der Lastschrift des Kunden gemäß Nummer
B. 2.2.4 zugegangen ist,
der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes Gut-
haben auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit verfügt
(fehlende Kontodeckung); Teileinlösungen nimmt die Bank nicht vor,
die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungspflichtigen
keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist oder
die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Lastschriftdaten-
satz

eine Gläubiger-Identifikationsnummer fehlt oder für die Bank erkennbar
fehlerhaft ist,
eine Mandatsreferenz fehlt,
ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
kein Fälligkeitstag angegeben ist.

2.4.2 Einlösung von SEPA-Firmen-Lastschriften
SEPA-Firmen-Lastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf
dem Konto des Kunden nicht spätestens am dritten Bankarbeitstag nach
Ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.
2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung
der Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung
Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung
(siehe Nummer B. 2.4.1.2) oder die Ablehnung der Einlösung einer SEPA-
Firmen- Lastschrift (siehe Nummer B. 2.4.2) wird die Bank den Kunden un-
verzüglich, spätestens bis zu der gemäß Nummer B. 2.4.4 vereinbarten Frist
unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten
Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die Gründe sowie die
Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängig-
machung oder Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können. Für die
berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten SEPA-Firmen-Last-
schrift wegen fehlender Kontodeckung (siehe Nummer B. 2.4.1.2, vierter
Spiegelstrich) berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“
ausgewiesene Entgelt.
2.4.4 Ausführung der Zahlung
2.4.4.1 Die Bank ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto
des Kunden aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift des Zahlungsempfängers
belastete Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der im „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfängers eingeht.
2.4.4.2 Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz ange-
gebenen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag gemäß
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist
am darauffolgenden Geschäftstag.
2.4.4.3 Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung
auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbarten
Häufigkeit.
2.5 Ausschluss des Erstattungsanspruchs bei einer autorisierten Zahlung
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Firmen-
Lastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto belasteten
Lastschriftbetrags verlangen. Ansprüche aus § 675x BGB sind ausgeschlos-
sen. Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehler-
haft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer B. 2.6.2.
2.6.Erstattungs- und Schadensansprüche des Kunden
2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank gegen
den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist
verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten Lastschriftbe-

trag zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem
es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Zahlung befunden
hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstages
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt,
an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Zahlung nicht autorisiert ist
oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank
einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein
betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die
Bank ihre Verpflichtung aus Sätzen 2 und 3 unverzüglich zu prüfen und zu
erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.
2.6.2 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft oder verspätet ausge-
führten autorisierten Zahlungen oder bei nicht autorisierten Zahlungen kann
der Kunde von der Bank, neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667
BGB und nach §§ 812ff. BGB, den Ersatz eines hierdurch entstehenden
Schadens nach Maßgabe folgender Regelungen verlangen:

Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen,
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem
Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet
die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf
die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten
Stelle.
Die Haftung der Bank für Schäden ist der Höhe nach auf den Lastschrift-
betrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und
Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um Folgeschäden handelt, ist die
Haftung zusätzlich auf höchstens 12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese
Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat sowie
für nicht autorisierte Zahlungen.

Ansprüche aus § 675y BGB sind ausgeschlossen.
2.6.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss
2.6.3.1 Eine Haftung der Bank nach den Nummern A. 2.6.2 bis A. 2.6.4 ist
in folgenden Fällen ausgeschlossen:

Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Zahlungsbetrag
rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fängers eingegangen ist.
Die Zahlung wurde in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsempfänger
angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers
ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen,
dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungs-
betrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Zahlungsbetrags
nach Satz 2 dieses Unterpunkts nicht möglich, so ist die Bank verpflichtet,
dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle verfügbaren Informationen mit-
zuteilen, damit der Kunde einen Anspruch auf Erstattung des Zahlungsbe-
trags geltendmachen kann. Für die Tätigkeiten nach Sätzen 2 und 3 dieses
Unterpunkts berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“
ausgewiesene Entgelt.

2.6.3.2 Ansprüche des Kunden nach den Nummern B. 2.6.1 und B. 2.6.2
und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft
ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen sind
ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13Monate nach
dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausge-
führten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn
die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend
dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines
Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für
den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzan-
sprüche aus einer verschuldensabhängigen Haftung der Bank nach Nummer
B. 2.6.2 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltendmachen,
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.
2.6.3.3 Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch
begründenden Umstände

auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf
das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der
gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können oder
von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt
wurden.
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Anlage
Liste der zu SEPA gehörenden Staaten und Gebiete

Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)1
1.1 Mitgliedstaaten der Europäischen Union
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Groß-
britannien und Nordirland sowie Zypern.
1.2 Weitere Staaten
Island, Liechtenstein und Norwegen.

Sonstige Staaten und Gebiete2
Monaco, San Marino, Schweiz sowie Saint-Pierre und Miquelon, Jersey,
Guernsey sowie Isle of Man.

Fassung: Oktober 2021Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr Seite 6 von 6



Verwendung zugelassener Scheckvordrucke,
Aushändigung gegen Empfangsbescheinigung

1

1.1 Für die Ausstellung von Schecks sind nur die vom bezogenen Institut zugelassenen
Scheckvordrucke zu verwenden; anderenfalls besteht keine Einlösungspflicht. Überbrin-
gerschecks dürfen nur auf Vordrucken für Überbringerschecks, Orderschecks nur auf
Vordrucken für Orderschecks ausgestellt werden. Verwendet der Kunde eigene
Scheckvordrucke, gelten ebenfalls diese Bedingungen.
1.2 Scheckvordrucke werden gegen eine Empfangsbescheinigung ausgehändigt. Der
Empfänger von Scheckvordrucken hat diese bei Empfang auf Vollständigkeit zu prüfen.

Sorgfaltspflichten bei Verwahrung und Verwendung
von Scheckvordrucken und Schecks

2

2.1 Scheckvordrucke und ausgefüllte Schecks sind mit besonderer Sorgfalt aufzube-
wahren. Das Abhandenkommen von Scheckvordrucken und Schecks ist der Bank,
möglichst der kontoführenden Stelle, unverzüglich mitzuteilen.
2.2 Die Scheckvordrucke sind deutlich lesbar auszufüllen sowie sorgfältig zu behandeln
(z. B. nicht knicken, lochen, beschmutzen). Änderungen und Streichungen des vorge-
druckten Textes dürfen nicht vorgenommen werden. Der Scheckbetrag ist in Ziffern
und in Buchstaben unter Angabe der Währung so einzusetzen, dass nichts hinzugeschrie-
ben werden kann. Hat sich der Kunde beim Ausstellen eines Schecks verschrieben oder
ist der Scheck auf andere Weise unbrauchbar geworden, so ist er zu vernichten.

Haftungsverteilung3

3.1 Die Bank haftet für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem Scheckvertrag. Hat
der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten, insbesondere durch eine Verletzung seiner
Sorgfaltspflichten, zur Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den
Schaden zu tragen haben.
3.2 Löst die Bank Schecks ein, die dem Kunden nach der Ausstellung abhandengekom-
men sind, so kann sie das Konto des Kunden nur belasten, wenn sie bei der Einlösung
nicht grob fahrlässig gehandelt hat.

Einlösung trotz mangelndem Guthaben4

Die Bank ist berechtigt, Schecks auch bei mangelndem Guthaben oder über einen zuvor
für das Konto eingeräumten Kredit (eingeräumte Kontoüberziehung) hinaus einzulösen.
Die Buchung solcher Verfügungen auf dem Konto führt zu einer geduldeten Kontoüber-
ziehung. Die Bank ist berechtigt, in diesem Fall den höheren Zinssatz für geduldete
Kontoüberziehungen zu verlangen.

Beachtung von Schecksperren5

Der Widerruf eines ausgestellten Schecks kann nur beachtet werden, wenn er der
kontoführenden Stelle so rechtzeitig zugeht, dass seine Berücksichtigung im Rahmen
des ordnungsgemäßen Geschäftsablaufes möglich ist. Nach Ablauf der Vorlegungsfrist
hat das bezogene Institut eine Schecksperre nur für 6 Monate, gerechnet vom Eingang
des Widerrufs, zu beachten; später vorgelegte Schecks kann das bezogene Institut
einlösen, sofern der Aussteller die Sperre nicht schriftlich um weitere 6 Monate verlän-
gert.

Fremdwährungsschecks6

Die Bestimmung des Umrechnungskurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt sich
aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.

Zusätzliche Regelungen für Orderschecks7

Der Aussteller von Orderschecks steht allen Kreditinstituten, die am Einzug der von ihm
begebenen Orderschecks beteiligt sind, für deren Bezahlung ein. Jedes dieser Kreditin-
stitute kann gegen Vorlage der innerhalb der Vorlegungsfrist vorgelegten und nicht
bezahlten Schecks Zahlung vom Aussteller verlangen. Die vorstehenden Bestimmungen
gelten auch für nach Beendigung des Scheckvertrages ausgestellte Orderschecks.

Sonderbedingungen für den Scheckverkehr
Fassung: Oktober 2018
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Garantierte ZahlungsformenA.
Von der Bank angebotene andere Service-LeistungenB.
ZusatzanwendungenC.
Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige
Beschwerdemöglichkeit

D.

Garantierte ZahlungsformenA.
I. Geltungsbereich

Die apoBankcard ist eine Debitkarte. Der Karteninhaber kann die Karte, soweit
diese und die Terminals entsprechend ausgestattet sind, für folgende Zahlungsdiens-
te nutzen:

In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN)1
in deutschen Debitkartensystemen:

Zur Bargeldauszahlung an Geldautomaten im Rahmen des deutschen Geldau-
tomatensystems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind.

a)

Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen, an automatisierten
Kassen im Rahmen des deutschen girocard-Systems, die mit dem girocard-
Logo gekennzeichnet sind (girocard-Terminals).

b)

Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunknutzer bei
einem Mobilfunkanbieter unterhält, an einem Geldautomaten, sofern der

c)

Geldautomatenbetreiber diese Funktion anbietet und der Mobilfunkanbieter
an dem System teilnimmt.

In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in fremden
Debitkartensystemen:

2

Zur Bargeldauszahlung an Geldautomaten im Rahmen eines fremden Geldauto-
matensystems, soweit die Karte entsprechend ausgestattet ist.

a)

Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen, an automatisierten
Kassen im Rahmen eines fremden Systems, soweit die Karte entsprechend
ausgestattet ist.

b)

Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunknutzer bei
einem Mobilfunkanbieter unterhält, an dem Geldautomaten eines fremden

c)

Systems, sofern der Geldautomatenbetreiber diese Funktion anbietet und der
Mobilfunkanbieter an dem System teilnimmt.
Die Akzeptanz der Karte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter dem
für das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.

Ohne Einsatz der persönlichen Geheimzahl (PIN):3
Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an
automatisierten Kassen im Rahmen des deutschen girocard-Systems, die mit

a)

dem girocard-Logo gekennzeichnet sind, bis zu 50 Euro pro Bezahlvorgang,
soweit an den automatisierten Kassen für den jeweiligen kontaktlosen Einsatz
nicht die Eingabe einer PIN verlangt wird.
Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen anb)
automatisierten Kassen im Rahmen von fremden Debitkartensystemen bis zu
50 Euro pro Bezahlvorgang, soweit an den automatisierten Kassen für den je-
weiligen kontaktlosen Einsatz nicht die Eingabe einer PIN verlangt wird. Die
Akzeptanz der Karte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter dem für
das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.
Außerhalb der Erbringung von Zahlungsdiensten und, ohne dass mit der Funk-
tion eine Garantie der Bank verbunden ist, als Speichermedium für Zusatzan-
wendungen

c)

der Bank nach Maßgabe des mit der Bank abgeschlossenen Vertrages
(bankgenerierte Zusatzanwendung) oder
eines Handels- und Dienstleistungsunternehmens nach Maßgabe des vom
Karteninhaber mit diesem abgeschlossenen Vertrages (unternehmensgene-
rierte Zusatzanwendung).

II. Allgemeine Regeln

Ausgabe der Karte1
Die apoBankcard kann als physische Karte oder als digitale Karte zur Speicherung auf
einem Telekommunikations-, Digital- oder IT-Gerät (mobiles Endgerät) ausgegeben

werden. Diese Sonderbedingungen gelten für beide Kartenformen gleichermaßen, es
sei denn, es ist ausdrücklich etwas anderes geregelt. Für digitale Karten sind ergänzend
die Nutzungshinweise für die digitale Karte zu beachten.

Karteninhaber und Vollmacht2
Die Karte gilt für das auf ihr angegebene Konto sowie gegebenenfalls für zusätzlich
vereinbarte Konten, auf die der Karteninhaber Zugriff hat. Sie kann nur auf den Namen
des Kontoinhabers oder einer Person ausgestellt werden, der der Kontoinhaber Konto-
vollmacht erteilt hat. Wenn der Kontoinhaber die Kontovollmacht widerruft, ist er dafür
verantwortlich, dass die an den Bevollmächtigten ausgegebene Karte an die Bank zu-
rückgegeben wird. Die Bank wird die Karte nachWiderruf der Vollmacht für die Nutzung
an Geldautomaten und automatisierten Kassen elektronisch sperren. Eine Sperrung
einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber dem Unter-
nehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip der Karte eingespeichert
hat und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung
seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwendung
der Bank kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich nach demmit der
Bank abgeschlossenen Vertrag. Solange die Rückgabe der Karte nicht erfolgt ist, besteht
die Möglichkeit, dass weiterhin eine Nutzung der auf der Karte gespeicherten Zusatzan-
wendungen möglich ist.

Finanzielle Nutzungsgrenze3
Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner Karte nur im Rahmen des jeweiligen
Kontoguthabens oder einer vorher für das jeweilige Konto eingeräumten Kontoüberzie-
hung vornehmen. Auch wenn der Karteninhaber diese Nutzungsgrenze bei seinen Ver-
fügungen nicht einhält, ist die Bank berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlan-
gen, die aus der Nutzung der Karte entstehen. Die Buchung solcher Verfügungen auf
dem Konto führt zu einer geduldeten Kontoüberziehung.

Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen4
Nutzt der Karteninhaber die Karte für Verfügungen, die nicht auf Euro lauten, wird das
Konto gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung des Kurses bei Fremdwährungsge-
schäften ergibt sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Eine Änderung des in
der Umrechnungsregelung genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und
ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden wirksam.

Rückgabe der apoBankcard5
Die Karte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar. Die Karte ist nur für
den angegebenen Zeitraum gültig. Mit Aushändigung der neuen, spätestens aber nach
Ablauf der Gültigkeit der Karte ist die Bank berechtigt, die alte Karte zurückzuverlangen
beziehungsweise die Löschung der digitalen Karte zu verlangen oder selbst zu veranlas-
sen. Endet die Berechtigung, die Karte zu nutzen, vorher (z. B. durch Kündigung der
Kontoverbindung oder des Kartenvertrages), so hat der Karteninhaber die Karte unver-
züglich an die Bank zurückzugeben bzw. die digitale Karte zu löschen. Auf der Karte
befindliche unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen hat der Karteninhaber bei
demUnternehmen, das die Zusatzanwendung auf die Karte aufgebracht hat, unverzüglich
entfernen zu lassen. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zu-
satzanwendung richtet sich nach dem Vertragsverhältnis zwischen dem Karteninhaber
und der Bank.

Sperre und Einziehung der apoBankcard6
(1) Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug der Karte (z. B. an Geldautomaten)
veranlassen, beziehungsweise die Löschung der digitalen Karte verlangen oder selbst
veranlassen,

wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen,

wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte dies recht-
fertigen oder
wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung der
Karte besteht.

Darüber wird die Bank den Karteninhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen
Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre oder Löschung
unterrichten. Die Bank wird die Karte entsperren oder diese durch eine neue Karte er-
setzen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unter-
richtet sie den Karteninhaber unverzüglich.
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(2) Befindet sich auf der Karte für das Online-Banking ein TAN-Generator oder eine
Signaturfunktion, so hat die Sperre der Karte auch eine Sperrung der Funktion für das
Online-Banking zur Folge.
(3) Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Karte eine Zusatzanwendung gespei-
chert, so hat der Einzug der Karte zur Folge, dass er die Zusatzanwendung nicht mehr
nutzen kann. Zum Zeitpunkt der Einziehung in der Karte gespeicherte unternehmensge-
nerierte Zusatzanwendungen kann der Karteninhaber vom kartenausgebenden Institut
herausverlangen, nachdem dieses die Karte von der Stelle, die die Karte eingezogen
hat, zur Verfügung gestellt bekommen hat. Die Bank ist berechtigt, das Herausgabever-
langen in Bezug auf die unternehmensgenerierten Zusatzanwendungen dadurch zu er-
füllen, dass sie dem Karteninhaber die um die Zahlungsverkehrsfunktionen bereinigte
Karte aushändigt. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zusatz-
anwendung richtet sich nach den für jene Zusatzanwendung geltenden Regeln.

Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers7
7.1 Unterschrift
Sofern die Karte ein Unterschriftsfeld vorsieht, hat der Karteninhaber die Karte nach
Erhalt unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld zu unterschreiben.
7.2 Sorgfältige Aufbewahrung der apoBankcard
Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, dass sie abhan-
denkommt oder missbräuchlich verwendet wird. Sie darf insbesondere nicht unbeauf-
sichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden, da sie (z. B. im Rahmen des girocard-
Systems) missbräuchlich eingesetzt werden kann. Darüber hinaus kann jeder, der im
Besitz der Karte ist, Transaktionen an automatisierten Kassen ohne PIN bis zur Sperre
oder Löschung tätigen.
7.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN)
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis von
der persönlichen Geheimzahl (PIN) erlangt. Die PIN darf insbesondere nicht auf der
Karte vermerkt, bei einer digitalen Karte nicht in dem gleichen Endgerät gespeichert
werden, das zur Nutzung der digitalen Karte verwendet wird, oder in anderer Weise
zusammen mit dieser aufbewahrt werden. Denn jede Person, die die PIN kennt und in
den Besitz der Karte kommt, hat dieMöglichkeit, zulasten des auf der Karte angegebenen
Kontos sowie gegebenenfalls zulasten zusätzlich definierter Konten, auf die der Karten-
inhaber Zugriff hat, Verfügungen zu tätigen (z. B. Bargeldauszahlungen an Geldautomaten
zu tätigen). Sofern der Karteninhaber eine digitale Karte nutzt und der Zugriff auf das
mobile Endgerät oder ein anderes Kommunikationsgerät durch ein vom Karteninhaber
wählbares Legitimationsmedium abgesichert werden kann, so darf der Karteninhaber
zur Absicherung des Zugriffs nicht dieselbe PIN verwenden, die für die Nutzung der
Karte erforderlich ist.
7.4 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten
(1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, des mobilen End-
geräts mit digitaler Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht
autorisierte Nutzung von Karte oder PIN fest, so ist die Bank, und zwar möglichst die
kontoführende Stelle, unverzüglich zu benachrichtigen (Sperranzeige). Die Sperranzeige
kann der Karteninhaber auch jederzeit gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst
(Telefon: 116 116 aus dem Inland und +49 116 116 aus dem Ausland [ggf. abweichende
Ländervorwahl]) abgeben. In diesem Fall ist eine Kartensperre nur möglich, wenn der
Name der Bank - möglichst mit Bankleitzahl - und die Kontonummer angegeben werden.
Der Zentrale Sperrannahmedienst sperrt alle für das betreffende Konto ausgegebenen
Karten sowie gegebenenfalls den Zugriff auf zusätzlich definierte Konten, auf die der
Karteninhaber mit seiner Karte Zugriff hat, für die weitere Nutzung an Geldautomaten
und automatisierten Kassen. Zur Beschränkung der Sperre auf die abhandengekommene
Karte muss sich der Karteninhaber mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden
Stelle, in Verbindung setzen. Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch
unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen.
(2) Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt in den
Besitz seiner Karte gelangt ist, eine missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige
nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN vorliegt, muss er ebenfalls unverzüglich
eine Sperranzeige abgeben.
(3) Für den Ersatz einer verlorenen, gestohlenen, missbräuchlich verwendeten oder
sonst nicht autorisiert genutzten Karte berechnet die Bank im Rahmen von § 675l Absatz
1 des Bürgerlichen Gesetzbuches dem Kontoinhaber das im „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“ der Bank ausgewiesene Entgelt, sofern der Karteninhaber die Umstände, die

zum Ersatz der Karte geführt haben, zu vertreten hat und die Bank nicht zur Ausstellung
einer Ersatzkarte verpflichtet ist.
(4) Befindet sich auf der Karte für das Online-Banking ein TAN-Generator oder eine
Signaturfunktion, so hat die Sperre der Karte auch eine Sperrung der Funktion für das
Online-Banking zur Folge.
(5) Durch die Sperre der Karte bei der Bank bzw. dem Zentralen Sperrannahmedienst
wird nicht der Zugang zum mobilen Endgerät, auf dem die digitale Karte gespeichert
ist, gesperrt. Eine Sperrung der sonstigen Funktionen auf dem mobilen Endgerät, auf
dem die digitale Karte gespeichert ist, kann nur gegenüber dem jeweiligen Anbieter
dieser Funktionen erfolgen.
(6) Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegen-
über dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip der Karte
eingespeichert hat und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit
zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten
Zusatzanwendung kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich nach
dem mit der Bank abgeschlossenen Vertrag.
(7) Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung einer nicht
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung zu unterrichten.

Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber8
Mit dem Einsatz der Karte durch Einführen der Karte in die automatisierte Kasse oder
bei kontaktlosen Bezahlvorgängen durch Heranführen der Karte an die automatisierte
Kasse erteilt der Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) zur Ausführung der
Kartenzahlung. Soweit dafür zusätzlich eine PIN erforderlich ist, wird die Zustimmung
erst mit deren Einsatz erteilt. Nach Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber
die Kartenzahlung nicht mehr widerrufen. In dieser Autorisierung ist zugleich die aus-
drückliche Zustimmung enthalten, dass die Bank die für die Ausführung der Kartenzah-
lung notwendigen personenbezogenenDaten des Karteninhabers verarbeitet, übermittelt
und speichert.

Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags9
Die Bank ist berechtigt, auf dem Konto des Kontoinhabers einen im Rahmen der finan-
ziellen Nutzungsgrenze (A.II.3) verfügbaren Geldbetrag zu sperren, wenn

der Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger ausgelöst worden ist und

der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu sperrenden Geldbetrags zuge-
stimmt hat.

Den gesperrten Geldbetrag gibt die Bank unbeschadet sonstiger gesetzlicher oder ver-
traglicher Rechte unverzüglich frei, nachdem ihr der genaue Zahlungsbetrag mitgeteilt
worden ist.

Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank10
Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn

der Karteninhaber die Kartenzahlung nicht gemäß A.II.8 autorisiert hat,

der für die Kartenzahlung geltende Verfügungsrahmen oder die finanzielle Nutzungs-
grenze nicht eingehalten ist oder
die Karte gesperrt ist.

Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem die Karte eingesetzt wird,
unterrichtet.

Ausführungsfrist11
Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Nach Zugang des Zah-
lungsauftrags bei der Bank ist diese verpflichtet sicherzustellen, dass der Kartenzah-
lungsbetrag spätestens an dem im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen
Zeitpunkt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

Entgelte und deren Änderung12
12.1 Entgelte für Verbraucher
Die vom Kontoinhaber gegenüber der Bank geschuldeten Entgelte ergeben sich aus
dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank.
Änderungen der Entgelte zur apoBankcard werden dem Kunden spätestens zwei Monate
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat
der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen
Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), können die Änderun-
gen auch auf diesemWege angeboten werden. Die von der Bank angebotenen Änderun-
gen werden nur wirksam, wenn der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung über die
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Änderung eines Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung
des Kunden gerichtet ist, kann die Bank mit dem Kunden nur ausdrücklich treffen.
Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag) richtet
sich nach Nummer 12 Absatz 5 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
12.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Bei Entgelten und deren Änderung für die apoBankcard von Kunden, die keine Verbrau-
cher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 Absätze 2 bis 6 der Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen.

Information des Kontoinhabers über den Kartenzahlungsvorgang13
Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich über die mit der
Karte getätigten Zahlungsvorgänge auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg.
Mit Kontoinhabern, die nicht Verbraucher sind, kann die Art undWeise sowie die zeitliche
Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart werden.

Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers14
14.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung, z. B. in Form der

Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten

Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungs-
unternehmen
Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos

hat die Bank gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendun-
gen. Die Bank ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den Betrag ungekürzt zu erstatten.
Wurde der Betrag dem Konto des Karteninhabers belastet, bringt die Bank dieses wieder
auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht autorisierte Kartenverfügung befunden
hätte. Diese Verpflichtung ist unverzüglich, jedoch spätestens bis zum Ende des Ge-
schäftstages gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt,
an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Kartenverfügung nicht autorisiert ist,
oder die Bank auf andereWeise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zustän-
digen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten
des Karteninhabers vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus
Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht be-
stätigt.
14.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer
autorisierten Kartenverfügung
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kar-
tenverfügung, z. B. in Form der

Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten

Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungs-
unternehmen
Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos

kann der Kontoinhaber von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des
Verfügungsbetrags insoweit verlangen, als die Kartenverfügung nicht erfolgte oder
fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder
auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung
befunden hätte.
(2) Der Kontoinhaber kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung der
Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht
erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung
gestellt oder seinem Konto belastet wurden.
(3) Geht der Verfügungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers
erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in Nummer A.II.11 ein (Verspätung), kann der
Zahlungsempfänger von seinem Zahlungsdienstleister verlangen, dass dieser die Gut-
schrift des Verfügungsbetrags auf dem Konto des Zahlungsempfängers so vornimmt,
als sei die Kartenzahlung ordnungsgemäß ausgeführt worden.
(4) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die
Bank die Kartenverfügung auf Verlangen des Karteninhabers nachvollziehen und ihn
über das Ergebnis unterrichten.

14.3 Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers wegen Pflichtverletzung

Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer nicht erfolgten,
fehlerhaften oder verspäteten Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung kann
der Kontoinhaber von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von Nummer A. II.
14.1 oder 14.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflicht-
verletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwi-
schengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei
denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der
Karteninhaber vorgegeben hat. Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen
Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb Deutschlands
und des Europäischen Wirtschaftsraums, beschränkt sich die Haftung der Bank für das
Verschulden einer an der Abwicklung des Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die
sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber durch
ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich
nach den Grundsätzen desMitverschuldens, in welchemUmfang Bank und Kontoinhaber
den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 12.500 Euro je
Kartenverfügung begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht

für nicht autorisierte Kartenverfügungen,

bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,

für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat und

für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Kontoinhaber
Verbraucher ist.

14.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Ansprüche gegen die Bank nach Nummern A. II. 14.1 bis 14.3 sind ausgeschlossen,
wenn der Kontoinhaber die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belas-
tung mit der Kartenverfügung darüber unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht au-
torisierte, nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung handelt. Der Lauf der 13-
monatigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kontoinhaber über die aus der Karten-
verfügung resultierende Belastungsbuchung entsprechend dem für Kontoinformationen
vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung
unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtungmaßgeb-
lich. Haftungsansprüche nach Nummer A. II. 14.3 kann der Kontoinhaber auch nach
Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung
dieser Frist verhindert war.
(2) Ansprüche des Kontoinhabers gegen die Bank sind ausgeschlossen, wenn die einen
Anspruch begründenden Umstände

auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die
Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen
Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können oder
von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Kartenverfügungen15
15.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige
(1) Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN, werden sie ihm gestohlen, kommen
sie sonst abhanden oder werden diese sonst missbräuchlich verwendet und kommt es
dadurch zu nicht autorisierten Kartenverfügungen, z. B. in Form der

Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten

Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungs-
unternehmen
Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos

haftet der Kontoinhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht
werden, in Höhe vonmaximal 50 Euro. Die Haftung nach Absatz 6 für Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit sowie für Handeln in betrügerischer Absicht bleibt unberührt.
(2) Der Kontoinhaber haftet nicht nach Absatz 1, wenn

es dem Karteninhaber nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das
Abhandenkommen oder eine sonstige missbräuchliche Verwendung der Karte vor
der nicht autorisierten Kartenverfügung zu bemerken, oder
der Verlust der Karte durch einen Angestellten, einen Agenten, eine Zweigniederlas-
sung der Bank oder eine sonstige Stelle, an die Tätigkeiten der Bank ausgelagert
wurden, verursacht worden ist. Die Haftung nach Absatz 6 für Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit sowie für Handeln in betrügerischer Absicht bleibt unberührt.
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(3) Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der
Einsatz der Karte in einem Land außerhalb Deutschlands und des Europäischen Wirt-
schaftsraums, trägt der Kontoinhaber den aufgrund nicht autorisierter Kartenverfügungen
entstehenden Schaden nach Absatz 1 und 2 auch über einen Betrag von maximal 50
Euro hinaus, wenn der Karteninhaber die ihm nach diesen Bedingungen obliegenden
Pflichten fahrlässig verletzt hat. Hat die Bank durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur
Entstehung des Schadens beigetragen, haftet die Bank für den entstandenen Schaden
im Umfang des von ihr zu vertretenden Mitverschuldens.
(4) Die Bank verzichtet auf die Schadensbeteiligung durch den Kunden in Höhe von
maximal 50 Euro gemäß vorstehendem Absatz (1) und übernimmt alle Schäden, die
durch nicht autorisierte Kartenverfügungen bis zum Eingang der Sperranzeige entstanden
sind, wenn der Karteninhaber seine ihm gemäß Abschnitt A. II. Ziffer 7 obliegenden
Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten nicht grob fahrlässig verletzt hat.
(5) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absätzen 1 und 3 verpflich-
tet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht
die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der
Schaden dadurch eingetreten ist.
(6) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Verfügungen und hat der
Karteninhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob
fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Kontoinhaber den
hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Kartenin-
habers kann insbesondere dann vorliegen, wenn er

den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung der Bank oder dem
Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft nicht unverzüglichmitgeteilt hat, nachdem
er hiervon Kenntnis hat,
die persönliche Geheimzahl auf der physischen Karte vermerkt oder zusammen mit
der physischen Karte verwahrt hat (z. B. im Originalbrief, in dem sie dem Kartenin-
haber mitgeteilt wurde),
die persönliche Geheimzahl der digitalen Karte auf demmobilen Endgerät gespeichert
hat, oder
die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt hat und der Missbrauch
dadurch verursacht worden ist.

Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfügungsrahmengilt,
verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den für die Karte geltenden Verfügungs-
rahmen.
(7) Hat die Bank beim Einsatz der Karte eine starke Kundenauthentifizierung nach § 55
des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes nicht verlangt oder hat der Zahlungsempfänger
oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzeptiert, obwohl die Bank gesetzlich zur
starken Kundenauthentifizierung verpflichtet ist, bestimmtsich die Haftung des Karten-
inhabers und der Bank abweichend von den Absätzen1 bis 6 nach den Bestimmungen
in § 675v Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuches.
15.2 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige
Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust oder Diebstahl
der Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung
von Karte oder PIN angezeigt wurde, übernimmt die Bank alle danach durch Verfügungen,
z. B. in Form der

Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten

Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungs-
unternehmen
Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos

entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der
Kontoinhaber auch die nach der Sperranzeige entstehenden Schäden.

III. Besondere Regeln für einzelne Nutzungsarten

Geldautomaten-Service und Einsatz an automatisierten Kassen von Handels-
und Dienstleistungsunternehmen

1

1.1 Verfügungsrahmen der apoBankcard
Bargeldauszahlungen an Geldautomaten und Verfügungen an automatisierten Kassen
sind für den Karteninhaber nur im Rahmen des für die Karte geltenden Verfügungsrah-
mens möglich. Bei jeder Nutzung der Karte an Geldautomaten und automatisierten
Kassen wird geprüft, ob der Verfügungsrahmen der Karte durch vorangegangene Verfü-

gungen bereits ausgeschöpft ist. Verfügungen, mit denen der Verfügungsrahmen der
Karte überschritten würde, werden unabhängig vom aktuellen Kontostand und einer
etwa vorher zum Konto eingeräumten Kontoüberziehung abgewiesen. Der Karteninhaber
darf den Verfügungsrahmen der Karte nur im Rahmen des Kontoguthabens oder einer
vorher für das Konto eingeräumten Kontoüberziehung in Anspruch nehmen. Der Konto-
inhaber kann mit der kontoführenden Stelle eine Änderung des Verfügungsrahmens
der Karte für alle zu seinem Konto ausgegebenen Karten vereinbaren. Ein Bevollmäch-
tigter, der eine Karte erhalten hat, kann nur eine Herabsetzung für diese Karte verein-
baren.
1.2 Fehleingabe der Geheimzahl
Die Karte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten Kassen, an denen im Zu-
sammenhang mit der Verwendung der Karte die PIN eingegeben werden muss, nicht
mehr eingesetzt werden, wenn die persönliche Geheimzahl dreimal hintereinander falsch
eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, mög-
lichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.
1.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen
Die Bank hat sich gegenüber den Betreibern von Geldautomaten und automatisierten
Kassen vertraglich verpflichtet, die Beträge, über die unter Verwendung der an den
Karteninhaber ausgegebenen Karte verfügt wurde, an die Betreiber zu vergüten. Einwen-
dungen und sonstige Beanstandungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhältnis
zu demUnternehmen, bei dem bargeldlos an einer automatisierten Kasse bezahlt worden
ist, sind unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen geltend zu machen.
1.4 Vorauswahl an automatisierten Kassen
Die Handels- und Dienstleistungsunternehmen haben die Möglichkeit bei den von ihnen
akzeptierten Karten in ihren automatisierten Kassen Mechanismen zu installieren, die
eine Vorauswahl einer bestimmten Zahlungsmarke oder Zahlungsanwendung treffen.
Dabei dürfen sie den Karteninhaber nicht daran hindern, sich über diese Vorauswahl
hinwegzusetzen.

Aufladen von Prepaid-Mobilfunk-Konten2
2.1 Servicebeschreibung
Unter Verwendung seiner Karte und der persönlichen Geheimzahl (PIN) kann der Kar-
teninhaber ein Prepaid-Mobilfunk-Konto eines Mobilfunkanbieters, auf dem vorausbe-
zahlte Telefonwerteinheiten verbucht werden, an Geldautomaten innerhalb des ihm von
seiner Bank eingeräumten Verfügungsrahmens (Abschnitt A. III. Nummer 1.1) zulasten
des auf der Karte angegebenen Kontos aufladen. Voraussetzung ist, dass der vom
Karteninhaber gewählte Geldautomat über eine entsprechende Ladefunktion verfügt
und der Mobilfunkanbieter, der das Prepaid-Mobilfunk-Konto führt, das aufgeladen
werden soll, an dem System teilnimmt. Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos
hat der Karteninhaber am Display des Geldautomaten den Menüpunkt zum Aufladen
des Prepaid-Mobilfunk-Kontos zu wählen, die Mobilfunk-Telefonnummer („Handy-
Nummer“) einzugeben und einen angezeigten Aufladebetrag zu wählen. Nach Autorisie-
rung der Ladetransaktionen durch die Bank des Karteninhabers wird das Prepaid-Mobil-
funk-Konto beimMobilfunkanbieter aufgeladen. Mit diesem Verfahren kann der Karten-
inhaber sowohl sein eigenes Prepaid-Mobilfunk-Konto als auch das eines Dritten aufla-
den. Wird die Aufladung von der Bank, etwa wegen fehlender Kontodeckung, nicht au-
torisiert, wird am Display ein ablehnender Hinweis angezeigt.
2.2 Fehleingabe der Geheimzahl
Die Karte kann an Geldautomaten nicht mehr eingesetzt werden, wenn die persönliche
Geheimzahl dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte
sich in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbin-
dung setzen.

2.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen
Die Bank ist vertraglich verpflichtet, Ladebeträge für ein Prepaid-Mobilfunk-Konto, die
unter Verwendung der an den Karteninhaber ausgegebenen Karte autorisiert worden
sind, zu bezahlen. Die Zahlungspflicht beschränkt sich auf den jeweils autorisierten
Betrag. Einwendungen und sonstige Beanstandungen des Karteninhabers aus dem
Vertragsverhältnis zu dem Mobilfunkanbieter, der das Prepaid-Mobilfunk-Konto führt,
sind unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen geltend zu machen.
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Von der Bank angebotene andere Service-LeistungenB.

Der Karteninhaber kann die Karte, falls diese entsprechend ausgestattet ist, auch für
die folgenden Dienstleistungen nutzen:

Eingabe von Überweisungen an Selbstbedienungsterminals1
1.1 Serviceumfang
Der Karteninhaber kann unter Verwendung seiner Karte und der persönlichen Geheimzahl
an Selbstbedienungsterminals seiner Bank Überweisungen innerhalb des Verfügungs-
rahmens von 1.000 Euro pro Tag eingeben, soweit zwischen Kontoinhaber und Bank
nicht ein anderer Verfügungsrahmen vereinbart worden ist.
1.2 Ausführung der Überweisung
Für die Ausführung der Überweisung gelten die gesondert vereinbarten Sonderbedin-
gungen für den Überweisungsverkehr.
1.3 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten
Für den Umgang mit der Karte gelten ergänzend die Sorgfalts- und Mitwirkungs-
pflichten in Abschnitt A. II. 7.2 bis 7.4.
1.4 Fehleingabe der Geheimzahl
Es gelten die Regelungen in Abschnitt A. III. 1.2.
1.5 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen
Die Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen an Selbstbedienungs-
terminals richtet sich nach den Regelungen unter A. II. 15. Abweichend von A. II. 15.1
Absatz 6 ist die Haftung des Kontoinhabers auf 1.000 Euro pro Kalendertag und, sofern
ein anderer Verfügungsrahmen gemäß B. 1.1 vereinbart wurde, auf diesen beschränkt.

ZusatzanwendungenC.

Speicherung von Zusatzanwendungen auf der apoBankcard1
(1) Der Karteninhaber hat die Möglichkeit, den auf der Karte befindlichen Chip als
Speichermedium für eine bankgenerierte Zusatzanwendung (z. B. in Form eines Jugend-
schutzmerkmals) oder als Speichermedium für eine unternehmensgenerierte Zusatzan-
wendung (z. B. in Form eines elektronischen Fahrscheins) zu benutzen.
(2) Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach dem
Rechtsverhältnis des Karteninhabers zur Bank. Eine unternehmensgenerierte
Zusatzanwendung kann der Karteninhaber nach Maßgabe des mit dem Unternehmen
geschlossenen Vertrages nutzen. Es obliegt der Entscheidung des Karteninhabers, ob
er seine Karte zur Speicherung unternehmensgenerierter Zusatzanwendungen nutzen
möchte. Die Speicherung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der
Karte erfolgt am Terminal des Unternehmens nach Absprache zwischen dem Kartenin-
haber und demUnternehmen. Kreditinstitute nehmen vom Inhalt der amUnternehmens-
terminal kommunizierten Daten keine Kenntnis.

Verantwortlichkeit des Unternehmens für den Inhalt einer
unternehmensgenerierten Zusatzanwendung

2

Die kartenausgebende Bank stellt mit dem Chip auf der Karte lediglich die technische
Plattform zur Verfügung, die es dem Karteninhaber ermöglicht, in der Karte unterneh-
mensgenerierte Zusatzanwendungen zu speichern. Eine Leistung, die das Unternehmen
über die unternehmensgenerierte Zusatzanwendung gegenüber dem Karteninhaber er-
bringt, richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt des Vertragsverhältnisses zwischen
dem Karteninhaber und dem Unternehmen.

Reklamationsbearbeitung in Bezug auf Zusatzanwendungen3
(1) Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung
betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich gegenüber dem Unternehmen geltend
zumachen, das die Zusatzanwendung in die Karte eingespeichert hat. Das Unternehmen
bearbeitet derartige Einwendungen auf Basis der bei ihm gespeicherten Daten. Der
Karteninhaber darf die Karte zum Zwecke der Reklamationsbearbeitung nicht dem Un-
ternehmen aushändigen.
(2) Einwendungen, die den Inhalt einer bankgenerierten Zusatzanwendung betreffen,
hat der Karteninhaber ausschließlich gegenüber der Bank geltend zu machen.

Keine Angabe der von der Bank an den Kunden ausgegebenen PIN bei unterneh-
mensgenerierten Zusatzanwendungen

4

Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung oder Nutzung einer unternehmensgenerierten
Zusatzanwendung auf der Karte wird die von der kartenausgebenden Bank an den
Karteninhaber ausgegebene PIN nicht eingegeben. Sofern das Unternehmen, das eine
unternehmensgenerierte Zusatzanwendung in die Karte eingespeichert hat, dem Kar-
teninhaber die Möglichkeit eröffnet, den Zugriff auf diese Zusatzanwendung mit einem
separaten, von ihm wählbaren Legitimationsmedium abzusichern, so darf der Kartenin-
haber zur Absicherung der unternehmensgenerierten Zusatzanwendung nicht die PIN
verwenden, die ihm von der kartenausgebenden Bank für die Nutzung der Zahlungsver-
kehrsanwendungen zur Verfügung gestellt worden ist.

Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen5
Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber
dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip der Karte einge-
speichert hat und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur
Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung von bankgenerierten Zusatz-
anwendungen kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich nach dem
mit der Bank geschlossenen Vertrag.

Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige BeschwerdemöglichkeitD.
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im „Preis-
und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streitschlichtungs- oder Beschwerdestel-
len wenden.
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Leistungsangebot1
(1) Der Kunde und dessen Bevollmächtigte können Bankgeschäfte mittels
Online-Banking in dem von der Bank angebotenen Umfang abwickeln. Zudem
können sie Informationen der Bank mittels Online-Banking abrufen. Des
Weiteren sind Sie gemäß § 675f Absatz 3 BGB berechtigt, Zahlungsauslöse-
dienste und Kontoinformationsdienste gemäß § 1 Absätze 33 und 34 Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) zu nutzen. Darüber hinaus können Sie
von Ihnen ausgewählte sonstige Drittdienste nutzen.
(2) Kunde und Bevollmächtigte werden einheitlich als „Teilnehmer“, Konto
und Depot einheitlich als „Konto“ bezeichnet, es sei denn, dies ist ausdrück-
lich anders bestimmt.
(3) Zur Nutzung des Online-Banking gelten die mit der Bank gesondert ver-
einbarten Verfügungslimite. Eine Änderung dieser Limite kann der Teilnehmer
mit seiner Bank gesondert vereinbaren.
(4) Unter Online-Banking sind die Banking- und Brokerage-Funktionen auf
der Unternehmenswebseite, die angebotenen Funktionen desMobile Banking
sowie alle Funktionen und Applikationen (z. B. Apps) zu verstehen, welche
die apoBank ihren Kunden zur Verfügung stellt.
(5) Die Bank hat das Recht, den Umfang der über das Online-Banking abwi-
ckelbaren Geschäftsvorgänge sowie die Art und Weise der Nutzung des On-
line-Banking (z. B. auch Authentifizierungsverfahren) unter Berücksichtigung
der berechtigten Belange des Kunden jederzeit zu verändern oder von weite-
ren Auflagen abhängig zu machen. Die Bank wird den Kunden über derartige
Änderungen rechtzeitig in geeigneter Form unterrichten.

Voraussetzungen zur Nutzung des Online-Banking2
(1) Der Teilnehmer kann das Online-Banking nutzen, wenn die Bank ihn au-
thentifiziert hat.
(2) Authentifizierung ist das mit der Bank gesondert vereinbarte Verfahren,
mit dessen Hilfe die Bank die Identität des Teilnehmers oder die berechtigte
Verwendung eines vereinbarten Zahlungsinstrumentes, einschließlich der
Verwendung des personalisierten Sicherheitsmerkmals des Teilnehmers
überprüfen kann. Mit den hierfür vereinbarten Authentifizierungselementen
kann der Teilnehmer sich gegenüber der Bank als berechtigter Teilnehmer
ausweisen, auf Informationen zugreifen (siehe Nummer 3 dieser Bedingungen)
sowie Aufträge erteilen (siehe Nummer 4 dieser Bedingungen).
(3) Authentifizierungselemente sind

Wissenselemente, also etwas, das nur der Teilnehmer weiß (z. B. persön-
liche Identifikationsnummer [PIN] oder der Nutzungscode für die elektro-
nische Signatur) und
Besitzelemente, also etwas, das nur der Teilnehmer besitzt (z. B. Gerät
zur Erzeugung oder zum Empfang von einmal verwendbaren Transaktions-
nummern [TAN], die den Besitz des Teilnehmers nachweisen,
wie das apoTAN-Lesegerät oder das mobile Endgerät, sowie
Seinselemente, also etwas, das der Teilnehmer ist (Inhärenz, z. B. Finger-
abdruck als biometrisches Merkmal des Teilnehmers).

(4) Die Authentifizierung des Teilnehmers erfolgt, indem der Teilnehmer gemäß
der Anforderung der Bank das Wissenselement, den Nachweis des Besitze-
lements und/oder den Nachweis des Seinselements an die Bank übermittelt.

Zugang zum Online-Banking3
(1) Der Teilnehmer erhält Zugang zum Online-Banking, wenn er seine indivi-
duelle Teilnehmererkennung (z. B. Kontonummer, Anmeldename) angibt und

er sich unter Verwendung des oder der von der Bank angeforderten
Authentifizierungselemente(s)ausweist und
keine Sperre des Zugangs (siehe Nummern 8.1. und 9 dieser Bedingun-
gen) vorliegt.

Nach Gewährung des Zugangs zum Online-Banking kann auf Informationen
zugegriffen oder können nach Nummer 4 dieser Bedingungen Aufträge erteilt
werden.
(2) Für den Zugriff auf sensible Zahlungsdaten im Sinne des §1 Absatz 26
Satz 1 ZAG (z. B. zum Zweck der Änderung der Anschrift des Kunden) fordert
die Bank den Teilnehmer auf, sich unter Verwendung eines weiteren Authen-
tifizierungselements auszuweisen, wenn beim Zugang zum Online-Banking
nur ein Authentifizierungselement angefordert wurde. Der Name des Konto-
inhabers und die Kontonummer sind für den vom Teilnehmer genutzten

Zahlungsauslösedienst und Kontoinformationsdienst keine sensiblen Zah-
lungsdaten (§ 1 Absatz 26 Satz 2 ZAG).

Aufträge4
4.1 Auftragserteilung
Der Teilnehmer muss einem Auftrag (z. B. Überweisungen) zu dessen Wirk-
samkeit zustimmen (Autorisierung). Auf Anforderung hat er hierzu Authenti-
fizierungselemente (z. B. Eingabe einer TAN) als Nachweis des Besitzelements
zu verwenden, sofern mit der Bank nichts anderes vereinbart wurde. Die
Bank bestätigt mittels Online-Banking den Eingang des Auftrags.
4.2 Widerruf von Aufträgen
Die Widerrufbarkeit eines Auftrags richtet sich nach den für die jeweilige
Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen für den Über-
weisungsverkehr). Der Widerruf von Aufträgen kann nur außerhalb des Online-
Bankings erfolgen, es sei denn, die Bank sieht eine Widerrufmöglichkeit im
Online-Banking ausdrücklich vor.

Bearbeitung von Aufträgen durch die Bank5
(1) Die Bearbeitung der Aufträge erfolgt an den für die Abwicklung der jewei-
ligen Auftragsart (z. B. Überweisung) auf der Online-Banking-Seite der Bank
oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis” bekannt gegebenenGeschäftstagen
im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitslaufs. Geht der Auftrag nach dem
auf der Online-Banking-Seite der Bank oder im Preis- und Leistungsverzeichnis
angegebenem Zeitpunkt (Annahmefrist) ein oder fällt der Zeitpunkt des Ein-
gangs nicht auf einen Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis”
der Bank, so gilt der Auftrag als am darauffolgenden Geschäftstag zugegan-
gen. Die Bearbeitung beginnt erst an diesem Geschäftstag.
(2) Die Bank wird den Auftrag ausführen, wenn folgende Ausführungsbedin-
gungen vorliegen:

Der Teilnehmer hat den Auftrag autorisiert.
Die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auftragsart (z.B.
Wertpapierorder) liegt vor.
Das Online-Banking-Datenformat ist eingehalten.
Das gesondert vereinbarte Online-Banking-Verfügungslimit ist nicht
überschritten vgl. Nummer 1 Absatz 3 dieser Bedingungen).
Die weiteren Ausführungsbedingungen nach den für die jeweilige Auf-
tragsart maßgeblichen Sonderbedingungen (z. B. ausreichende Konto-
deckung gemäß den Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr)
liegen vor.

Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 1 vor, führt die Bank die
Aufträge nach Maßgabe der Bestimmungen der für die jeweilige Auftragsart
geltenden Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen für den Überweisungsver-
kehr, Bedingungen für das Wertpapiergeschäft) aus.
(3) Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht vor, wird
die Bank den Auftrag nicht ausführen und dem Teilnehmer eine Information
über die Nichtausführung und – soweit möglich – über deren Gründe und
die Möglichkeiten, mit denen Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, be-
richtigt werden können, mittels Online-Banking zur Verfügung stellen.

Information des Kontoinhabers über Online-Banking-Verfügun-
gen

6

Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich über
die mittels Online-Banking getätigten Verfügungen auf dem für Kontoinfor-
mationen vereinbarten Weg.

Sorgfaltspflichten des Teilnehmers7
7.1 Schutz der Authentifizierungselemente
(1) Der Teilnehmer hat

alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um seine Authentifizierungs-
elemente (siehe Nummer 2 dieser Bedingungen) vor unbefugtem Zugriff
zu schützen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Online-Banking
missbräuchlich verwendet oder in sonstiger Weise nicht autorisiert ge-
nutzt wird (vgl. Nummer 3 und 4 dieser Bedingungen).

(2) Zum Schutz der einzelnen Authentifizierungselemente hat der Teilnehmer
vor allem Folgendes zu beachten:
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(a) Wissenselemente, wie z. B. die PIN, sind geheim zu halten; sie dürfen
insbesondere

nicht mündlich (z. B. telefonisch oder persönlich) mitgeteilt werden
nicht außerhalb des Online-Banking in Textform (z. B. per E-Mail, Mes-
senger-Dienst) weitergegeben werden
nicht ungesichert elektronisch gespeichert (z. B. Speicherung der PIN
im Klartext im Computer oder
im mobilen Endgerät) werden und

–nicht auf dem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit einem Gerät
aufbewahrt werden, das als Besitzelement (z. B. mobiles Endgerät) oder zur
Prüfung des Seinselementes (z. B. mobiles Endgerät mit Anwendung für das
Online-Banking und Fingerabdrucksensor) dient.
(b) Besitzelemente, wie z. B. das apoTan-Lesegerät oder ein mobiles Endgerät,
sind vor Missbrauch zu schützen, insbesondere

ist das apoTan-Lesegerät vor dem unbefugten Zugriff anderer Personen
sicher zu verwahren
ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf dasmobile Endgerät
des Teilnehmers (z. B. Mobiltelefon) nicht zugreifen können
ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen, die auf dem mobilen
Endgerät (z. B. Mobiltelefon) befindliche Anwendung für das Online-
Banking (z. B. Online-Banking-App, Authentifizierungs-App) nicht nutzen
können,
ist die Anwendung für das Online-Banking (z. B. Online-Banking-App,
Authentifizierungs-App) auf dem mobilen Endgerät des Teilnehmers zu
deaktivieren, bevor der Teilnehmer den Besitz an diesem mobilen End-
gerät aufgibt (z. B. durch Verkauf oder Entsorgung des Mobiltelefons)
dürfen die Nachweise des Besitzelements (z. B. TAN) nicht außerhalb
des Online-Banking mündlich (z. B. per Telefon) oder in Textform (z. B.
per E-Mail, Messenger-Dienst) weitergegeben werden und
muss der Teilnehmer, der von der Bank einen Code zur Aktivierung des
Besitzelements (z. B. Mobiltelefon mit der Anwendung für das Online-
Banking) erhalten hat, diesen vor dem unbefugten Zugriff anderer Perso-
nen sicher verwahren; ansonsten besteht die Gefahr, dass andere Per-
sonen ihr Gerät als Besitzelement für das Online-Banking des Teilnehmers
aktivieren.

(c) Seinselemente, wie z. B. Fingerabdruck des Teilnehmers, dürfen auf einem
mobilen Endgerät des Teilnehmers für das Online Banking nur dann als Au-
thentifizierungselement verwendet werden, wenn auf demmobilen Endgerät
keine Seinselemente anderer Personen gesichert sind. Sind auf demmobilen
Endgerät, das für das Online-Banking genutzt wird, Seinselemente anderer
Personen gespeichert, ist für das Online-Banking das von der Bank ausgege-
bene Wissenselement (z. B. PIN) zu nutzen und nicht das auf dem mobilen
Endgerät gespeicherte Seinselement.
(3) Ungeachtet der Schutzpflichten nach den Absätzen 1 bis 2 darf der Teil-
nehmer seine Authentifizierungselemente gegenüber einem von ihm ausge-
wählten Zahlungsauslösedienst und Kontoinformationsdienst sowie einem
sonstigen Drittdienst verwenden (siehe Nummer 1 Absatz 1 Sätze 3 und 4
dieser Bedingungen). Sonstige Drittdienste hat der Teilnehmer mit der im
Verkehr erforderlichen Sorgfalt auszuwählen.
7.2 Sicherheitshinweise der Bank
Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf der Online-Banking-Seite
der Bank, insbesondere die Maßnahmen zum Schutz der eingesetzten Hard-
und Software (Kundensystem), beachten.
7.3 Prüfung der Auftragsdaten mit von der Bank angezeigten Daten
Die Bank zeigt dem Teilnehmer die von ihr empfangenen Auftragsdaten (z.
B. Betrag, Kontonummer des Zahlungsempfängers, Wertpapierkennnummer)
über das gesondert vereinbarte Gerät des Teilnehmers an (z. B. mittels mo-
bilem Endgerät). Der Teilnehmer ist verpflichtet vor der Bestätigung die
Übereinstimmung der angezeigten Datenmit den für den Auftrag vorgesehe-
nen Daten zu prüfen. Bei Feststellung von Abweichungen ist die Transaktion
abzubrechen.

Anzeige- und Unterrichtungspflichten8
8.1 Sperranzeige

(1) Stellt der Teilnehmer den Verlust oder den Diebstahl eines Besitzelements
zur Authentifizierung (z. B. mobiles Endgerät, oder apoTAN-Lesegerät) oder

die missbräuchliche Verwendung oder
die sonstige nicht autorisierte Nutzung eines Authentifizierungselements

fest, muss der Teilnehmer der Bank hierüber unverzüglich unterrichten
(Sperranzeige). Der Teilnehmer kann eine solche Sperranzeige jederzeit auch
über die gesondert mitgeteilten Kommunikationskanäle abgeben.
(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei
der Polizei zur Anzeige zu bringen.
(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht einer nicht autorisierten oder betrüge-
rischen Verwendung eines seiner Authentifizierungselemente, muss er
ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.
8.2 Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Aufträge
Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisier-
ten oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber zu unterrichten.

Nutzungssperre9
9.1 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers
Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im Fall der
Sperranzeige nach Nummer 8.1,

den Online-Banking-Zugang für ihn oder alle Teilnehmer oder
seine Authentifizierungselemente zur Nutzung des Online-Bankings

9.2 Sperre auf Veranlassung der Bank
(1) Die Bank darf den Online-Banking-Zugang für einen Teilnehmer sperren,
wenn

sie berechtigt ist, den Online-Banking-Vertrag aus wichtigem Grund zu
kündigen,
sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit Authentifizie-
rungselemente des Teilnehmers dies rechtfertigten oder
der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen Verwen-
dung des Authentifizierungselements besteht.

(2) Die Bank wird den Kunden unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe
möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre unterrichten.
Die Angabe von Gründen darf unterbleiben, soweit die Bank hierdurch gegen
gesetzliche Verpflichtungen verstoßen würde.
9.3 Aufhebung der Sperre
Die Bank wird eine Sperre aufheben oder die betroffenen Authentifizierungs-
elemente austauschen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben
sind. Hierüber unterrichtet sie den Kunden unverzüglich.
9.4 Zahlungssperre für Zahlungsauslösedienst und Kontoinformationsdienst
Die Bank kann Kontoinformationsdienstleistern oder Zahlungsauslösedienst-
leistern den Zugang zu einem Zahlungskonto des Kunden verweigern, wenn
objektive und gebührend nachgewiesene Gründe im Zusammenhang mit ei-
nem nicht autorisierten oder betrügerischen Zugang des
Kontoinformationsdienstleisters oder des Zahlungsauslösedienstleisters zum
Zahlungskonto, einschließlich der nicht autorisierten oder betrügerischen
Auslösung eines Zahlungsvorgangs, es rechtfertigen. Die Bank wird den
Kunden über eine solche Zugangsverweigerung auf dem vereinbarten Weg
unterrichten. Die Unterrichtung erfolgt möglichst vor, spätestens jedoch
unverzüglich nach der Verweigerung des Zugangs. Die Angabe von Gründen
darf unterbleiben, soweit die Bank hierdurch gegen gesetzliche Verpflichtun-
gen verstoßen würde. Sobald die Gründe für die Verweigerung des Zugangs
nicht mehr bestehen, hebt die Bank die Zugangssperre auf. Hierüber unter-
richtet sie den Kunden unverzüglich.

Haftung10
10.1 Haftung der Bank bei Ausführung eines nicht autorisierten Auftrags und
eines nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten Auftrags
Die Haftung der Bank bei einem nicht autorisierten Auftrag und einem nicht,
fehlerhaft oder verspätet ausgeführten Auftrags richtet sich nach den für die
jeweilige Auftragsart vereinbarten Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen
für den Überweisungsverkehr, Bedingungen für das Wertpapiergeschäft).
10.2 Haftung des Kunden bei missbräuchlicher Nutzung seiner Authentifizie-
rungselemente
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10.2.1 Haftung des Kunden für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der
Sperranzeige
(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige auf
der Nutzung eines verlorengegangenen, gestohlenen oder sonst abhanden-
gekommenen Authentifizierungselements oder auf der sonstigenmissbräuch-
lichen Verwendung eines Authentifizierungselements, haftet der Kunde für
den der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis zu einem Betrag von 50
Euro, ohne dass es darauf ankommt, ob den Teilnehmer ein Verschulden
trifft.
(2) Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1 verpflichtet,
wenn

es ihm nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das Ab-
handenkommen oder eine sonstige missbräuchliche Verwendung des
Authentifizierungselements vor dem nicht autorisierten Zahlungsvorgang
zu bemerken, oder
der Verlust des Authentifizierungselements durch einen Angestellten,
einen Agenten, eine Zweigniederlassung eines Zahlungsdienstleisters
oder eine sonstige Stelle, an die Tätigkeiten des Zahlungsdienstleisters
ausgelagert wurden, verursacht worden ist.

(3) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvorgängen
und hat der Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt oder seine
Sorgfalts- und Anzeigepflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder
grob fahrlässig verletzt, trägt der Kunde abweichend von den Absätzen 1
und 2 den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahr-
lässigkeit des Teilnehmers kann insbesondere vorliegen, wenn er eine seiner
Sorgfaltspflichten nach

Nummer 7.1. Absatz 2
Nummer 7.3, oder
Nummer 8.1 Absatz 1 dieser Bedingungen verletzt hat.

(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 3 ist der Kunde nicht zum Scha-
densersatz verpflichtet, wenn die Bank vom Teilnehmer eine starke Kundenau-
thentifizierung im Sinne des § 1 Absatz 24 ZAG nicht verlangt hat. Eine
starke Kundenauthentifizierung erfordert insbesondere die Verwendung von
zwei voneinander unabhängigen Authentifizierungselementen aus den Kate-
gorien Wissen, Besitz oder Sein (siehe Nummer 2 Absatz 3 dieser Bedingun-
gen).
(5) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den das Verfü-
gungslimit gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf das vereinbarte
Verfügungslimit.

(6) Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absätzen 1 und
3 verpflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach Nummer 8.1 nicht
abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der
Sperranzeige sichergestellt hatte.
(7) Die Absätze 2 und 4 bis 6 finden keine Anwendung, wenn der Teilnehmer
in betrügerischer Absicht gehandelt hat.
(8) Ist der Kunde kein Verbraucher, gilt ergänzend Folgendes:

Der Kunde haftet für Schäden aufgrund von nicht autorisierten Zahlungs-
vorgängen über die Haftungsgrenze von 50 Euro nach Absatz 1 und 3
hinaus, wenn der Teilnehmer fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine
Anzeige und Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen verstoßen hat.
Die Haftungsbeschränkung in Absatz 2 erster Spiegelstrich findet keine
Anwendung.

10.2.2 Haftung des Kunden bei nicht autorisierten Verfügungen außerhalb
von Zahlungsdiensten(z. B. Wertpapiertransaktionen) vor der Sperranzeige
Beruhen nicht autorisierte Verfügungen außerhalb von Zahlungsdiensten (z.
B. Wertpapiertransaktionen) vor der Sperranzeige auf der Nutzung eines
verlorengegangenen oder gestohlenen Authentifizierungselements oder auf
der sonstigen missbräuchlichen Nutzung des Authentifizierungselements
und ist der Bank hierdurch ein Schaden entstanden, haften der Kunde und
die Bank nach den gesetzlichen Grundsätzen des Mitverschuldens.
10.2.3 Haftung ab der Sperranzeige
Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten hat, übernimmt
sie alle danach durch nicht autorisierte Online-Banking-Verfügungen entste-
henden Schäden. Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer in betrügerischer Ab-
sicht gehandelt hat.
10.2.4 Haftungsausschluss
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begrün-
denden Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis
beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis beruft, keinen
Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt
von ihr nicht hätten vermieden werden können.

Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige
Beschwerdemöglichkeit

11

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Teilnehmer
an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten
Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.
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1 Die Bank stellt dem Kunden auf seinen Wunsch einen elektronischen Postkorb zur
Verfügung. Die Nutzung des elektronischen Postkorbs setzt die Teilnahme des Kunden
am Online-Banking-Angebot der Bank voraus. Der Kunde kann den Postkorb im bereit-
gestellten Funktionsumfang nutzen.

Bevollmächtigten ist die Nutzung des elektronischen Postkorbs in gleicher Weise wie
dem Kontoinhaber bzw. den Kontoinhabern gestattet.

2 Bei Nutzung des elektronischen Postkorbs übermittelt die Bank auf diesem Weg für
die festgelegten Konten, Depots und sonstigen Vertragsbeziehungen grundsätzlich alle
Mitteilungen und Informationen. Dies umfasst beispielsweise

Konto- und Depotauszüge,

Rechnungsabschlüsse,

Kreditkartenabrechnungen,

Angebote zur Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Sonderbedingungen
oder Entgelten.

Die Übermittlung der Mitteilungen und Informationen erfolgt unter anderem durch Ein-
stellung von Dateien im PDF-Format in den elektronischen Postkorb des Kunden. Die
Bank bleibt dazu berechtigt, dem Kunden Dokumente nicht durch Einstellung einer
Datei in den elektronischen Postkorb, sondern per Post zuzusenden, wenn sie dies unter
Berücksichtigung des Kundeninteresses für zweckmäßig hält oder es aus rechtlichen
Gründen erforderlich ist.

Kunden, die handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten unterliegen, sollten
sich bei einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe informieren, was im Fall des
Bezugs von elektronischen Dokumenten (z. B. Kontoauszügen) zur Erfüllung dieser
Pflichten zu beachten ist.

3Der Kunde kann die Nutzung des elektronischen Postkorbs jederzeit in Textform ohne
Einhaltung einer Frist kündigen.

Die Bank kann die Nutzung des Postkorbs jederzeit mit einer Frist von zwei Monaten
kündigen, es sei denn, es liegt ein wichtiger Grund vor, der sie zu einer außerordentlichen
Kündigung berechtigen würde. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn
es der Bank auch unter angemessener Berücksichtigung der Belange des Kunden unzu-
mutbar erscheint, den elektronischen Postkorb-Dienst fortzusetzen.

Die Bank bleibt in jedem Fall dazu berechtigt, dem Kunden Dokumente per Post zuzu-
senden, wenn sie dies unter Berücksichtigung des Kundeninteresses für zweckmäßig
hält oder es aus rechtlichen Gründen erforderlich ist.

Sonderbedingungen für die Nutzung des
elektronischen Postkorbs
Fassung: Oktober 2018

Fassung: Oktober 2018Sonderbedingungen für die Nutzung des
elektronischen Postkorbs
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Leistungsangebot1

(1) Kontoinhaber sowie Bevollmächtigte (im nachfolgenden Nutzer genannt) können
Bankgeschäftemittels Telefon-Banking in dem von der Bank angebotenen Umfang durch
ein Kundencenter abwickeln. Folgende Dienstleistungen können zum Beispiel mittels
Telefon-Banking beauftragt werden:

Beauskunftung von Kontoständen und Kontoumsätzen

Anlegen, Ändern oder Löschen von Daueraufträgen

SEPA-Überweisungsaufträge

(2) Die Bank behält sich das Recht vor, den Umfang der Bankgeschäfte, die über das
Telefon-Banking abgewickelt werden können, jederzeit zu erweitern, einzuschränken,
von zusätzlichen Voraussetzungen abhängig zu machen oder das Telefon-Banking ohne
nähere Angabe von Gründen ganz einzustellen. Gleichzeitig hat die Bank das Recht, die
Art und Weise der Auftragserteilung unter Berücksichtigung der berechtigten Belange
des Nutzers jederzeit zu verändern oder von weiteren Auflagen abhängig zu machen.
Der Nutzer wird von der Bank über derartige Änderungen rechtzeitig informiert.

(3) Zur Nutzung des Telefon-Bankings gelten die mit der Bank vereinbarten Verfügungs-
limite. Eine Änderung dieser Limite kann der Nutzer mit seiner Bank gesondert verein-
baren.

Voraussetzungen zur Nutzung des Telefon-Bankings2

Der Nutzer benötigt für die Abwicklung von Bankgeschäften mittels Telefon-Banking
das mit der Bank vereinbarte personalisierte Sicherheitsmerkmal, damit eine korrekte
Authentifizierung sichergestellt werden kann. Das Sicherheitsmerkmal besteht aus der
Zugangsnummer und einer dazugehörigen Persönlichen Identifikationsnummer (im
nachfolgenden PIN genannt).

Zugang zum Telefon-Banking3

Der Nutzer erhält innerhalb der regulären Servicezeiten der Bank Zugang zum Telefon-
Banking, wenn
1. er die Zugangsnummer sowie seine persönliche PIN übermittelt hat.
2. die Prüfung dieser Daten eine Zugangsberechtigung ergeben hat.
3. keine Sperre des Zugangs vorliegt.
Nach erfolgreichem Zugang zum Telefon-Banking, kann der Nutzer Informationen abrufen
und Aufträge erteilen, sofern diese für das Telefon-Banking vorgesehen sind.

Erteilung und Bearbeitung im Telefon-Banking4

Sofern der Nutzer den erfolgreichen Zugang zum Telefon-Banking entsprechend der
vorstehenden Ziffer 3 beschritten hat, bedarf es für die Ausführung von Aufträgen keiner
separaten Authentifizierung.

Informationen des Kontoinhabers über Telefon-Banking-Verfügungen5

Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich über die mittels
Telefon-Banking getätigten Verfügungen auf dem für Kontoinformationen vereinbarten
Weg (Kontoauszug). Mit Kontoinhabern, die nicht Verbraucher sind, kann die Art und
Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart werden.

Sorgfaltspflicht des Nutzers6

Der Nutzer hat sein personalisiertes Sicherheitsmerkmal (Ziffer 2) geheim zu halten
und nur über die von der Bank gesondert mitgeteilten Telefonnummern im Rahmen des
Authentifizierungsverfahrens an die Bank zu übermitteln. Jeder anderen Person, die
Kenntnis über das personalisierte Sicherheitsmerkmal hat, ist esmöglich Telefon-Banking
missbräuchlich zu nutzen.

Insbesondere ist Folgendes zum Schutz des personalisierten Sicherheitsmerkmals zu
beachten:

Das personalisierte Sicherheitsmerkmal ist nur dem System zur Authentifizierung
des Nutzers vor einem identifikationspflichtigen Auftrag mitzuteilen.
Der Nutzer hat bei der Übermittlung des personalisierten Sicherheitsmerkmals
sicherzustellen, dass andere Personen dieses nicht ausspähen können.
Im Telefonspeicher gespeicherte personalisierte Sicherheitsmerkmale sind zu lö-
schen, damit nachfolgende Personen im Besitz dieses Gerätes die Daten nicht
ausspähen können.
Der Nutzer hat zur Vermeidung dafür Sorge zu tragen, dass ein Dritter keine
Kenntnis über das personalisierte Sicherheitsmerkmal erhält.

Die Weitergabe des personalisierten Sicherheitsmerkmals an andere Personen ist
nicht zulässig.

Anzeige und Unterrichtungspflichten7

(1) Stellt der Nutzer
die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige nicht autorisierte Nutzung
seines personalisierten Sicherheitsmerkmals
den Verlust oder den Diebstahl des personalisierten Sicherheitsmerkmals (Ziffer
2) oder

fest, muss er die Bank hierüber unverzüglich unterrichten (Sperranzeige). Der Nutzer
kann der Bank eine Sperranzeige jederzeit auch über Sperr-Hotline +49(0)211 5998
8181 abgeben.

(2) Der Nutzer hat jedenMissbrauch unverzüglich bei der Polizei zur Anzeige zu bringen.

(3) Hat der Nutzer Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt Kenntnis seines
personalisierten Sicherheitsmerkmals erlangt hat oder das personalisierte Sicherheits-
merkmal verwendet, muss er ebenfalls unverzüglich eine Sperranzeige abgeben.

(4) Der Nutzer hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten
oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags zu informieren.

Nutzungssperre8

Die Bank sperrt auf Veranlassung des Nutzers, insbesondere im Fall der Sperranzeige
(insb. nach Ziffer 7), den Telefon-Banking- Zugang.

(1) Sperre auf Veranlassung der Bank
Die Bank darf den Telefon-Banking- Zugang für einen Nutzer u.a. dann sperren, wenn

der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen Verwendung des
personalisierten Sicherheitsmerkmals besteht.
sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des personalisierten Si-
cherheitsmerkmals dies rechtfertigen oder

Die Bank wird den Kontoinhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe mög-
lichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre unterrichten.

(2) Aufhebung der Sperre
Die Bank wird die Sperre aufheben oder den Austausch des personalisierten Sicherheits-
merkmals veranlassen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Hierbei
unterrichtet sie den Kontoinhaber und oder Nutzer.

(3) Automatische Sperre
Wird das Sicherheitsmerkmal 5 Mal hintereinander falsch eingegeben, so sperrt die
Bank den Telefon-Banking- Zugang. In diesem Fall sollte sich der Nutzer, sofern die
Bank ihn nicht aktiv darüber informiert, mit der Bank in Verbindung setzen.

Haftung9

Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten Telefon-Banking- Verfügung und
einer nicht oder fehlerhaft ausgeführten Telefon-Banking-Verfügung
Die Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten Telefon-Banking-Verfügung und einer
nicht oder fehlerhaft ausgeführten Telefon-Banking-Verfügung richtet sich nach den
gesetzlichen Vorschriften und den für die jeweilige Auftragsart vereinbarten Bedingungen
(z.B. Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr).

Aufzeichnung, Speicherung und Abgleich von Daten10

(1) Zu Beweissicherungszwecken ist die Bank berechtigt, die Telefongespräche im
Rahmen des Telefon-Bankings aufzuzeichnen und bis zu vier Jahre aufzubewahren.
Ferner werden die jeweiligen Nutzerdaten ebenfalls zu Beweissicherungszwecken von
der Bank gespeichert.

(2) Unabhängig von vorstehender Ziffer (1) ist die Bank darüber hinaus berechtigt, Auf-
zeichnungen der Telefongespräche auf sechs Monate befristet zur Optimierung der
computergeschützten Spracherkennung und der Dialogführung im Telefon-Banking
aufzubewahren.

Außergerichtliche Streitschlichtung und Beschwerdemöglichkeit11

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kontoinhaber an die in
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank näher bezeichneten Streitschlichtungs-
und Beschwerdestellen wenden.

Nutzungsbedingungen für telefonisch
beauftragte Dienstleistungen (Telefon-Banking)
Fassung: Juni 2021

Fassung: Juni 2021Nutzungsbedingungen für telefonisch beauftragte Dienstleistungen (Telefon-Banking) Seite 1 von 1



Spareinlage1
1.1 Spareinlagen sind Einlagen, die durch Ausfertigung einer Urkunde, insbesondere
eines Sparbuchs, als solche gekennzeichnet sind.
1.2 Spareinlagen dienen der Geldanlage. Geldbeträge, die zur Verwendung im Zahlungs-
verkehr bestimmt sind oder von vornherein befristet angenommenwerden, gelten nicht
als Spareinlagen.
1.3 Kunde und Bank können Verfügungsbeschränkungen über Spareinlagen vereinbaren.

Sparurkunde2
2.1 Sparurkunden werden als Loseblatt-Sparurkunden in Form von periodischen Spar-
kontoauszügen (siehe Nr. 6) oder als einheitliche Sparurkunden in Form von Sparbüchern
und anderen Sparurkunden, auf denen die Umsätze fortlaufend vermerkt werden (siehe
Nr. 7), ausgegeben. Der Kunde erhält nach der ersten Einlage eine Sparurkunde. Die
Sparurkunde enthält den Namen des Kunden, die Nummer des Sparkontos sowie die
Firmenbezeichnung der Bank.
2.2 In der Sparurkunde werden alle Gutschriften und Belastungen mit Angabe des Da-
tums durch die Bank vermerkt.
2.3 Der Kunde hat die Sparurkunde auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich
zu überprüfen.

Verzinsung3
3.1 Soweit nichts anderes vereinbart wurde, werden Spareinlagen zu den von der Bank
durch Aushang in den Geschäftsräumen der kontoführenden Stelle bekannt gegebenen
Zinssätzen verzinst. Änderungen werden mit ihrer Bekanntgabe wirksam.
3.2 Die Verzinsung beginnt mit dem Tag der Einzahlung und endet mit dem der Rück-
zahlung vorhergehenden Kalendertag. Der Monat wird zu 30 Tagen, das Jahr zu 360
Tagen gerechnet.
3.3 Soweit nichts anderes vereinbart wurde, werden Zinsen am Ende eines jeden Kalen-
derjahres gutgeschrieben. Innerhalb eines Zeitraums von zwei Monaten nach Gutschrift
kann über die Zinsen verfügt werden. Danach unterliegen sie der Kündigungsregelung
gemäß Nr. 4. Im Falle einer Kontoauflösung werden die Zinsen zu diesem Zeitpunkt
ausgezahlt.

Kündigung4
4.1 Spareinlagen unterliegen einer Kündigungsfrist von drei Monaten. Eine längere
Kündigungsfrist und eine Kündigungssperrfrist können vereinbart werden.
4.2 Von Spareinlagen mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten können ohne Kündi-
gung bis zu 2.000,00 Euro für jedes Sparkonto innerhalb eines Kalendermonats zurück-
gefordert werden.

Vorschusszinsen5
Ein Anspruch auf vorzeitige Verfügung besteht nicht. Werden Spareinlagen aus-
nahmsweise vorzeitig zurückgezahlt, ist die Bank berechtigt, die zurückgezahlte Einlage
mit Ausnahme des in Nr. 4.2 genannten Betrags als Vorschuss zu verzinsen. Macht die
Bank von diesem Recht Gebrauch, so wird sie den jeweiligen Vorschusszinssatz durch
Aushang in ihren Geschäftsräumen bekannt geben.

Besonderheiten für Loseblatt-Sparurkunden6
6.1 Der Kunde erhält nach der ersten Einlage einen Sparkontoauszug. Der jeweils zuletzt
erteilte Sparkontoauszug ist die zur Spareinlage gehörende Sparurkunde.

6.2 Über alle Gutschriften und Belastungen des Sparkontos stellt die Bank jeweils
weitere Sparkontoauszüge zur Verfügung, die auch den Kontostand ausweisen. Die
Bank darf mehrere Buchungen in einem Kontoauszug zusammenfassen.
6.3 Die Bank wird dem Kunden mindestens einmal im Jahr einen Sparkontoauszug er-
teilen. Nach Ausstellung eines neuen Sparkontoauszugs verliert der jeweils zuvor aus-
gestellte Sparkontoauszug seine Gültigkeit.
6.4 Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines Sparkontoauszugs
hat der Kunde spätestens vor Ablauf von sechsWochen nach dessen Zugang zu erheben;
macht er seine Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb
der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmi-
gung. Auf diese Folge wird die Bank bei Erteilung des Sparkontoauszugs besonders
hinweisen. Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung des Sparkontoaus-
zugs verlangen, muss dann aber beweisen, dass zu Unrecht sein Konto belastet oder
eine ihm zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde.

Besonderheiten für gebundene Sparbücher und andere einheitliche
Sparurkunden

7

7.1 Der Kunde erhält nach der ersten Einlage eine einheitliche Sparurkunde, z. B. ein
gebundenes Sparbuch.
7.2 In der einheitlichen Sparurkunde werden alle Gutschriften und Belastungen mit
Angabe des Datums durch die Bank vermerkt. Ohne Urkundenvorlage erfolgte Gut-
schriften und Belastungen werden bei der nächsten Vorlage der einheitlichen Sparur-
kunde in dieser vermerkt.
7.3 Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der einheitlichen Sparur-
kunde hat der Kunde unverzüglich zu erheben.
7.4 Spareinlagenwerden nur gegen Vorlage der einheitlichen Sparurkunde zurückgezahlt.
7.5 Die Bank ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Legitimation des Vorlegers zu
prüfen und an jeden Vorleger der einheitlichen Sparurkunde Zahlung zu leisten, es sei
denn, dass die Bank die Nichtberechtigung des Vorlegers kennt oder grob fahrlässig
nicht erkennt.
7.6 Die einheitliche Sparurkunde ist zurückzugeben, wenn die gesamte Spareinlage
zurückgezahlt oder die einheitliche Sparurkunde durch eine neue ersetzt wird.
7.7 Der Kunde hat die einheitliche Sparurkunde sorgfältig aufzubewahren. Die Vernich-
tung oder der Verlust der einheitlichen Sparurkunde sind der Bank unverzüglich anzu-
zeigen.
7.8 Alle Folgen seines Zuwiderhandelns gegen diese Bedingungen sowie alle Nachteile
des Abhandenkommens, der missbräuchlichen Verwendung, der Fälschung und Verfäl-
schung der einheitlichen Sparurkunde trägt der Kunde, soweit er sie zu vertreten hat.
Die Bank haftet im Rahmen des von ihr zu vertretenden Verschuldens und nur in dem
Maße, als sie im Verhältnis zu anderen Ursachen an der Entstehung des Schadens
mitgewirkt hat.
7.9 Wird der Bank glaubhaft gemacht, dass eine einheitliche Sparurkunde vernichtet
oder abhandengekommen ist, so kann sie dem Kunden eine neue Sparurkunde ausstel-
len; die alte Sparurkunde gilt damit als kraftlos. Die Bank kann den Kunden auch an
das zuständige Gericht verweisen und die Ausfertigung einer neuen Sparurkunde von
dem Ergebnis des gerichtlichen Aufgebots abhängig machen.
7.10 Wird die einheitliche Sparurkunde nach der Verlustanzeige von einem Dritten
vorgelegt, bevor sie kraftlos ist, so darf die Bank an ihn nur zahlen, wenn der Kunde
sich hiermit ausdrücklich einverstanden erklärt oder der Dritte eine rechtskräftige Ent-
scheidung über seine Verfügungsberechtigung beibringt.

Sonderbedingungen für den Sparverkehr
Fassung: März 2015
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1 Vertragspartner und Vertragsabwicklung
1.1 Die auf dem Kartenantrag genannte Bank des Karteninhabers (nachstehend kurz
„Bank“ genannt), die die Vertragsabwicklung und Kundenbetreuung übernimmt, schaltet
aus lizenzrechtlichen Gründen im Kreditkartengeschäft die DZ BANK AG Deutsche
Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der Republik, 60325 Frankfurt
amMain, ein. Die Visa oder Mastercard Karte ist eine Kreditkarte; bei Kombinationspro-
dukten, die zwei kreditkarten umfassen (sog. Kartendoppel) handelt es sich immer um
eine Visa Kreditkarte und eine Mastercard Kreditkarte. Die DZ Bank als Herausgeber
der Visa und/oder Mastercard Karte(n) und Vertragspartner des Karteninhabers (Haupt-
/Zusatzkarteninhaber) hinsichtlich der Nutzung der Karte oder deren Daten als Zah-
lungsinstrument wird von der Bank vertreten. Der Karteninhaber ist verpflichtet,
sämtliche Erklärungen und Mitteilungen grundsätzlich an die Bank zu richten. Dies gilt
auch für etwaige Auseinandersetzungen über den Aufwendungsersatzanspruch gemäß
Ziffer 7.
1.2 Die Visa und/oder Mastercard Karte(n) ist/sind an das im Kartenantrag genannte
bzw. an das aktuell hinterlegte Zahlungskonto (nachfolgend „Abrechnungskonto“) ge-
koppelt und stellt/stellen selbst kein Zahlungskonto dar. Nutzt der Karteninhaber für
dieses Abrechnungskonto das Online-Banking und die Banking-App der Bank,
kann/können diese Karte(n) als physische Karte und – sofern von der Bank über die
Banking-App angeboten – zusätzlich als digitale Karte (Token) auf einem NFC-fähigen
(NFC = Near Field Communication/ Nahfeldkommunikation) mobilen Endgerät zum
kontaktlosen Bezahlen (vgl. Ziffer 4.1) ausgegeben werden. Die physische(n) bzw. digi-
tale(n) Karte(n) wird/ werden nachfolgend kurz „Karte“ genannt, womit auch mehrere
Karten gemeint sein können.
1.3 Neben dem Vertrag über die Nutzung der Karte als Zahlungsinstrument mit dem
Herausgeber (nachfolgend „Kartenvertrag“ genannt) kommt bei Karten mit Kredit-
und/oder Guthaben-Funktion ein zusätzlicher Vertrag über die Kreditgewährung
und/oder das Einlagengeschäft mit der Bank zu den im Kartenantrag genannten Kondi-
tionen zustande. Über das Guthaben kann ausschließlich durch den Einsatz der Karte
gemäß Ziffer 2 verfügt werden.
1.4 Bei Karten mit der Funktion „easyCredit-Finanzreserve“ (Kreditkarten) schließt der
Karteninhaber neben dem Kartenvertrag einen separaten Verbraucher-
Rahmenkreditvertrag easyCredit-Finanzreserve mit der TeamBank AG, Nürnberg, ab.
1.5 Die Annahme des Kartenantrags durch den Herausgeber und etwaiger zusätzlicher
Verträge gemäß Ziffer 1.3 durch die Bank bzw. gemäß Ziffer 1.4 durch die TeamBank
wird durch die Übergabe oder Übermittlung der beantragten Karte an den Karteninhaber
(Ausgabe einer Kreditkarte) erklärt.
1.6Wird die Karte inaktiv versendet, ist dies demÜbersendungsschreiben zu entnehmen.
Eine inaktive Karte muss nach Erhalt und vor der ersten Kartennutzung telefonisch ak-
tiviert werden, um alle Funktionen der Karte nutzen zu können.

2 Verwendungsmöglichkeiten der Karte
2.1 Mit der Karte kann der Karteninhaber während der Gültigkeitsdauer der Karte im
In- und als weitere Dienstleistung auch im Ausland im Visa- bzw. Mastercard-Verbund
• bei Kartenakzeptanzstellen Waren und Dienstleistungen bargeldlos bezahlen und
• Gutschriften auf der Karte von Mastercard- bzw. Visa Karteninhabern weltweit zu
empfangen und

• - sofern laut Kartenantrag unterstützt – im Rahmen des Bargeldservice an Geldauto-
maten sowie an Kassen von Kreditinstituten und bargeldauszahlenden Stellen, dort
gegebenenfalls zusätzlich gegen Vorlage eines Ausweispapiers, Bargeld im Rahmen
der von der auszahlenden Stelle festgelegten bzw. der vereinbarten Höchstbeträge
beziehen sowie Zahlungen Dritter zugunsten der Karte empfangen.

2.2 Die Kartenakzeptanzstellen sowie die Kreditinstitute, die Geldautomaten und die
bargeldauszahlenden Stellen (nachfolgend „Akzeptanzstellen“) sind an den Logos zu
erkennen, die den Logos auf der Karte entsprechen.
2.3 Für BasicCards (Debitkarten) stehen der Bargeldservice am Schalter von Kreditin-
stituten und bargeldauszahlenden Stellen, die keine Kartenzahlungsterminalsmit Online-
Autorisierung nutzen, und die Notfallservices „EmergencyCash“ (Notfall-Bargeld) und
„EmergencyCard“ (Notfall-Karte) der Kartenorganisationen bei Kartenverlust im Ausland
nicht zur Verfügung. Dies gilt auch für die BasicCard für Jugendliche (vgl. Ziffer 13).

3 Persönliche Geheimzahl (PIN)
3.1 Sofern die Karte laut Kartenantragmit PIN ausgegebenwird, erhält der Karteninhaber
mit getrennter Post seine PIN, die er im Rahmen der PIN-Selbstwahl an entsprechend
ausgestatteten Geldautomaten einmal oder mehrmals ändern kann, sofern die Karte
diese Funktion unterstützt. Für die digitale Karte gilt die PIN der physischen Karte, anstatt
der PIN wird in der Regel am Kartenzahlungsterminal die Entsperrfunktion des mobilen
Endgeräts (z. B. Fingerabdruck, Gesichtserkennung, Code oder Muster) gefordert..
3.2 Bei der Wahl der neuen PIN sind alle Ziffernkombinationen möglich. Der Kartenin-
haber soll keine einfachen oder naheliegenden Zahlenkombinationen wie z. B. sein Ge-
burtsdatum, das Gültigkeitsdatum der Karte, Teile der Kartennummer, gleichlautende
Ziffern oder aufeinander folgende Zahlenreihen wählen. Für die selbst gewählte PIN
gelten dieselben Sorgfaltspflichten gemäß Ziffer 6 wie für die ursprüngliche PIN.

4 Nutzung der Karte und Abwicklung von Zahlungsaufträgen
4.1 Bei Nutzung der Karte zur Autorisierung eines Zahlungsauftrags ist entweder an
Geldautomaten die PIN einzugeben und der Bargeldbetrag zu wählen oder bei Akzep-
tanzstellen

• die Karte in das Kartenzahlungsterminal einzuführen oder beim kontaktlosen Bezahlen
vor ein Terminal zu halten, das mit dem Logo für das kontaktlose Bezahlen gekenn-
zeichnet ist, und/oder der Zahlbetrag zu bestätigen, und

• - sofern vom Kartenzahlungsterminal oder von der Akzeptanzstelle gefordert – die
PIN einzugeben oder ein papierhafter Beleg bzw. ein auf dem Display des Kartenzah-
lungsterminals angezeigter elektronischer Beleg zu unterschreiben, auf den die
Kartendaten und der vollständige Zahlbetrag übertragen wurden. Bei der digitalen
Karte kann anstatt der PIN alternativ auch die Eingabe des Entsperrcodes bzw. bio-
metrischer Verfahren (sofern vommobilen Endgerät unterstützt) von der App gefordert
werden.

Wenn die Karte und das Kartenzahlungsterminal mit dem Logo für das kontaktlose
Bezahlen gekennzeichnet sind, können Beträge innerhalb des von der Akzeptanzstelle
vorgegebenen Kleinstbetragslimits auch ohne Eingabe der PIN oder der Entsperrfunktion,
und ohne Unterschrift durch den Karteninhaber kontaktlos autorisiert werden. Das er-
folgreiche Bezahlen wird dann durch ein optisches und/oder akustisches Signal bestätigt.
4.2 Nach vorheriger Abstimmung mit der Akzeptanzstelle kann der Karteninhaber beim
Kauf von Waren und Dienstleistungen schriftlich per Fax oder Bestellkarte bzw. per Te-
lefon (Mail Order/Telephone Order) ausnahmsweise darauf verzichten, den Beleg zu
unterzeichnen und stattdessen lediglich seine Kartennummer, das Laufzeitende der
Karte und – sofern von der Akzeptanzstelle gefordert – die auf der Kartenrückseite
vermerkte dreistellige Kartenprüfziffer angeben.
4.3 Bei Nutzung der Karte zur Autorisierung eines Zahlungsauftrags über das Internet
dürfen lediglich der Name des Karteninhabers, die Kartenmarke (Visa/Mastercard), die
Kartennummer, das Laufzeitende der Karte und die auf der Kartenrückseite genannte
dreistellige Kartenprüfziffer, aber niemals die PIN angegeben werden. Sofern für Inter-
netzahlungen ein Verfahren zur starken Kundenauthentifizierung von der Akzeptanz-
stelle unterstützt und dessen Nutzung durch den Herausgeber gefordert wird, ist dieses
vom Karteninhaber einzusetzen. Solche sicheren Bezahlverfahren für Internetzahlungen
werden mit dem Karteninhaber in den „Sonderbedingungen und Verfahrenshinweise
für die gesicherte Authentifizierung bei Visa/Mastercard Kartenzahlungen im Internet“
vereinbart (Anlage zum Kartenantrag).
4.4 Autorisierung, Unwiderruflichkeit und Blocken eines autorisierten
Zahlbetrags
Mit der Verwendung der Karte oder deren Daten gemäß den Ziffern 2 und 4.1 bis 4.3
erteilt der Karteninhaber der Akzeptanzstelle die Zustimmung zur Ausführung des Zah-
lungsvorgangs (Autorisierung). Soweit dafür zusätzlich eine PIN, der Bargeldbetrag, die
Unterschrift oder ein sicheres Bezahlverfahren gemäß Ziffer 4.3 erforderlich ist, wird
die Autorisierung erst mit deren Einsatz bzw. Eingabe erteilt. Mit Autorisierung ist zugleich
die ausdrückliche Einwilligung des Karteninhabers erteilt, dass die Bank/der Herausgeber
die für die Ausführung des Zahlungsauftrags notwendigen personenbezogenen Daten
des Karteninhabers abruft, verarbeitet, übermittelt und speichert. Nach der Autorisierung
kann der Karteninhaber den Zahlungsauftrag nicht mehr widerrufen.
Die Bank/der Herausgeber ist berechtigt, innerhalb des Verfügungsrahmens der Karte
einen autorisierten Zahlbetrag zu blockieren, wenn
• der Zahlungsvorgang von der oder über die Akzeptanzstelle ausgelöst worden ist und
• der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu blockierenden Zahlbetrags zuge-
stimmt hat.

Setzt der Karteninhaber seine Karte z. B. bei Hotel-, Mietwagenbuchungen oder an au-
tomatischen Tankstellen zur Absicherung eines noch nicht genau feststehenden, der
Höhe nach aber begrenzten Zahlungsbetrags ein (Kautionszwecke), darf der Maximal-
betrag blockiert werden.
Die Bank/der Herausgeber gibt den blockierten Zahlbetrag unbeschadet sonstiger ge-
setzlicher oder vertraglicher Rechte unverzüglich frei, nachdem ihr/ihm der Zahlungs-
auftrag zugegangen ist (vgl. Ziffer 5).
4.5 Ablehnung von Zahlungsaufträgen
Die Bank/der Herausgeber ist berechtigt, die Ausführung eines Zahlungsauftrags abzu-
lehnen, wenn
• der für die Kartennutzung geltende Verfügungsrahmen gemäß Ziffer 5 nicht eingehal-
ten wurde,

• der Karteninhaber den Zahlungsauftrag nicht gemäß Ziffer 4.4 autorisiert hat (dieser
z. B. ohne die geforderte PIN bzw. Unterschrift des Karteninhabers erteilt wurde),

• die PIN mehrfach falsch eingegeben und der PIN-Fehlbedienungszähler durch die
Bank noch nicht zurückgesetzt wurde,

• beim Bezahlen im Internet die notwendigen Daten nicht korrekt eingegeben wurden,
• der Verdacht eines Missbrauchs besteht oder
• die Karte gesperrt, gekündigt oder abgelaufen ist.
Über die Ablehnung sowie – sofernmöglich – deren Gründe und Behebungsmöglichkeiten
wird der Karteninhaber über den Geldautomaten, das Kartenzahlungsterminal oder
durch die Akzeptanzstelle unterrichtet.
4.6 Ausführungsfrist und Wirksamkeit des autorisierten Zahlungsauftrags nach
Zugang
Der Zahlungsvorgang wird von der oder über die Akzeptanzstelle ausgelöst. Der Zah-
lungsauftrag ist vom Zahlungsdienstleister der Akzeptanzstelle innerhalb der mit der
Akzeptanzstelle vereinbarten Fristen (Ausführungsfrist) an den Herausgeber zu über-
mitteln. Nach Zugang des autorisierten Zahlungsauftrags beim Herausgeber ist dieser
Auftrag wirksam.
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5 Verfügungs- und Zahlungsrahmen
5.1 Der Karteninhaber darf seine Karte nur im Rahmen seiner Einkommens- und Vermö-
gensverhältnisse sowie im Rahmen seinesVerfügungsrahmens verwenden, sodass ein
Ausgleich seiner Umsätze vollständig und fristgerecht gewährleistet ist. Der Verfügungs-
rahmen setzt sich zusammen aus dem Zahlungsrahmen, der dem Karteninhaber mit
Übersendung der Karte erstmals mitgeteilt wird, zuzüglich eines etwaigen Guthabens
bzw. etwaiger gebuchter Guthabenzinsen sowie abzüglich der getätigten und noch nicht
zugegangenen Zahlungsaufträge (Umsätze) und blockierten Zahlungsbeträge bzw. der
zugegangenen und noch nicht ausgeglichenen Umsätze, etwaiger Kreditzinsen und
Entgelte. Der Zahlungsrahmen der Zusatzkarte ist Teil des Zahlungsrahmens der
Hauptkarte. Der Karteninhaber kann mit seiner Bank eine Änderung des Zahlungsrah-
mens vereinbaren.
5.2 Verfügbarkeit von Rückvergütungen, sonstigen Gutschriften oder Einzahlungen
Rückvergütungen aus Geschäften (vgl. Ziffer 10.3), sonstige Gutschriften oder Einzah-
lungen zugunsten der Karte erhöhen den Verfügungsrahmen der Karte nach deren Ein-
gang bei dem Herausgeber/der Bank (Verfügbarkeit). Guthaben wird taggleich mit
Belastungsbuchungen aus der Nutzung der Karte verrechnet. Sofern für eine Zusatzkarte
kein eigener Zahlungsrahmen eingerichtet wurde, erhöhen Einzahlungen zugunsten
einer Zusatzkarte den Verfügungsrahmen der Hauptkarte und aller darunter ausgege-
benen Zusatzkarten.
5.3 Auch wenn der Karteninhaber seinen Verfügungsrahmen überschreitet, ist die Bank
berechtigt, den Ausgleich der Forderungen, die aus der Nutzung der Karte und deren
Daten entstehen, gemäß Ziffer 7 zu verlangen. Die Genehmigung einzelner Kartenum-
sätze führt nicht zur Einräumung eines Kredites oder zur Erhöhung des eingeräumten
Kreditrahmens, sondern erfolgt in der Erwartung, dass ein Ausgleich der Umsätze bei
Fälligkeit vollständig und fristgerecht gewährleistet ist.
5.4 Bei der BasicCard (Debitkarte) wird kein Zahlungsrahmen eingeräumt. BasicCards
dürfen nur bis zur Höhe des Verfügungsrahmens eingesetzt werden. Ihr
Verfügungsrahmen setzt sich zusammen aus dem Guthaben und etwaiger gebuchter
Guthabenzinsen sowie abzüglich der getätigten und noch nicht zugegangenen
Zahlungsaufträge (Umsätze) und blockierten Zahlungsbeträge bzw. der zugegangenen
und belasteten Umsätze und etwaiger Entgelte. Es werden keine Zahlungszusagen über
den Verfügungsrahmen hinaus ausgesprochen.
Der aktuelle Verfügungsrahmen der BasicCard kann jederzeit telefonisch unter der
auf der Kartenrückseite bzw. der Umsatzaufstellung genannten Rufnummer des Karten-
inhaber- und Sperrservice erfragt werden.
In den Fällen, in denen z. B.
• Akzeptanzstellen keine Online-Autorisierung durchführen oder durchführen können
(z. B. bei Mautstellen, Parkhäusern),

• Umsätze in fremder Währung gemäß Ziffer 8 umgerechnet werden oder
• Entgelte gemäß Ziffer 9 verlangt werden,
kann es zu Belastungen der BasicCard kommen, obwohl kein oder kein ausreichendes
Guthaben auf der Karte vorhanden ist (negative Salden). Bei Einsatz der BasicCard zu
Kautionszwecken (u. a. Hotel, Autovermietung) kann es zu einer den Zahlbetrag über-
schreitenden Belastung kommen, dessenmaximale Überschreitung das Vertragsverhält-
nis zwischen Karteninhaber und Akzeptanzstelle üblicherweise regelt. Ziffer 5.3 gilt hier
entsprechend.
5.5 Ziffer 5.4 gilt auch für die BasicCard für Jugendliche, sofern nicht abweichend in
Ziffer 13 geregelt.
6 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers
6.1 Unterschrift
Der Karteninhaber hat die Karte nach Erhalt unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld
(soweit vorhanden) zu unterschreiben.
6.2 Sorgfältige Aufbewahrung der Karte
Die Karte und deren Daten sind mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhin-
dern, dass sie abhandenkommen oder missbräuchlich verwendet werden.
Denn jede Person, die im Besitz der Karte oder ihrer Daten ist, hat die Möglichkeit, damit
missbräuchliche Verfügungen zu tätigen.
6.3 Geheimhaltung der PIN
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass kein anderer Kenntnis von seiner
PIN erhält. Diese darf insbesondere nicht auf der Karte vermerkt, bei einer digitalen
Karte nicht in demselben mobilen Endgerät gespeichert werden, das zur Nutzung der
digitalen Karte verwendet wird, oder in anderer Weise (z. B. nicht als getarnte Telefon-
nummer) zusammen mit der Karte oder deren Daten aufbewahrt werden. Sofern der
Karteninhaber eine digitale Karte nutzt und der Zugriff auf das mobile Endgerät durch
ein vom Karteninhaber wählbares Legitimationsmedium abgesichert werden kann (z.
B. Entsperrcode), so darf er zur Absicherung des Zugriffs nicht dieselbe PIN verwenden,
die ihm für die Karten mitgeteilt wurde oder die er selbst gewählt hat. Zudem darf zur
Mehrfachnutzung der Entsperrcode niemals Anderenmitgeteilt und keine biometrischen
Erkennungsmerkmale Anderer auf dem mobilen Endgerät hinterlegt werden. Die PIN
darf nur verdeckt an Kartenzahlungsterminals oder Geldautomaten eingegeben werden.
Eine Übermittlung der PIN per Telefon, E-Mail oder Internetseite ist unzulässig. Jede
Person, die die PIN kennt und in den Besitz der Karte kommt, hat die Möglichkeit,
missbräuchliche Verfügungen zu tätigen (z. B. Bargeldabhebungen an Geldautomaten).
Die Vorgaben zur PIN-Selbstwahl gemäß Ziffer 3.2 sind zu beachten.

6.4 Sorgfaltspflichten bei Internetzahlungen
Bei Einsatz der Karte im Internet hat der Karteninhaber darauf zu achten, dass die
übermittelten Kartendaten verschlüsselt übertragen werden („https://“) und dass immer
ein sicheres Bezahlverfahren gemäß Ziffer 4.3 eingesetzt wird, sofern von der Akzep-
tanzstelle unterstützt. Die Kennungen des sicheren Bezahlverfahrens sind vom Karten-
inhaber entsprechend der Ziffer 6.3 vor Kenntnisnahme durch Dritte zu schützen.
6.5 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten des Karteninhabers
Stellt der Karteninhaber den Verlust, Diebstahl oder einemissbräuchliche Verwendung
seiner Karte oder deren Daten bzw. der PIN oder eines anderen Legitimationsmediums
(z. B. mobiles Endgerät mit digitaler Karte) fest oder hat er einen entsprechenden Ver-
dacht, so hat er die Karte unverzüglich telefonisch unter der auf dem Übersendungs-
schreiben und der Umsatzaufstellungmitgeteilten 24-Stunden-Nummer (Sperrannahme-
Service) oder den Notrufnummern der internationalen Kartenorganisationen Visa bzw.
Mastercard sperren zu lassen. Die Sperre gilt für die physische und für die digitale
Karte. Durch die Sperre der digitalen Karte wird nicht die physische Karte und der Zugang
zum mobilen Endgerät gesperrt. Eine Sperrung der sonstigen Funktionen auf dem mo-
bilen Endgerät kann nur gegenüber dem jeweiligen Anbieter dieser Funktionen erfolgen.
Bei Diebstahl oder missbräuchlicher Verwendungmuss der Karteninhaber unverzüglich
nach der Sperre Anzeige bei der Polizei erstatten und dies der Bank nachweisen (z. B.
durch Zusendung einer Kopie der Anzeige oder durch Nennung der Tagebuchnum-
mer/Vorgangsnummer der aufnehmenden Dienststelle).
6.6 Der Karteninhaber hat die Bank unverzüglich (ohne schuldhaftes Zögern) nach
Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgangs
zu unterrichten. Beanstandungen und Reklamationen an Umsatzinformationen oder
am Inhalt der Umsatzaufstellung bzw. der Belastung des Abrechnungskontos bei der
Zahlungsweise „Direct Debit“ (vgl. Ziffer 7.2) sind unverzüglich, d. h. ohne schuldhafte
Verzögerung, nach deren Zugang der Bank mitzuteilen.
6.7 Änderungen der Anschrift, des Namens und der sonstigen im Kartenantrag gemach-
ten Angaben des Inhabers der Karte, insbesondere Bankverbindungen oder Angaben
zum abweichenden Inhaber des Abrechnungskontos sind der Bank unverzüglich in
Textform mitzuteilen.
6.8 Aufwendungen und Schäden, die aus einer Verletzung der Sorgfalts- und Mitwir-
kungspflichten gemäß Ziffer 6 entstehen, hat der Karteninhaber zu ersetzen.

7 Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers
7.1 Der Herausgeber ist gegenüber den Akzeptanzstellen, Geldautomatenbetreibern
und bargeldauszahlenden Stellen verpflichtet, die vom Karteninhaber autorisierten
Zahlungsaufträge zu begleichen. Der Herausgeber hat daher einen Aufwendungsersatz-
anspruch gegenüber dem Karteninhaber in Höhe der von ihm autorisierten Zahlungen
sowie der von ihm zu tragenden Entgelte und verkauft diesen Anspruch an die Bank.
Die Aufwendungsersatzansprüche für die geleisteten Zahlungen, die aus der Verwendung
der Karte resultierenden Entgelte sowie etwaige Geldeingänge, Kredit-und/oder Gutha-
benzinsen werden von der Bank – außer bei der Zahlungsweise „Direct Debit“ gemäß
Ziffer 7.2 – in einer Umsatzaufstellung saldiert. Der Umsatzsaldo sowie der zu beglei-
chende Betrag inkl. des Datums der Belastung werden, sofern Umsätze getätigt wurden,
mindestens einmal monatlich auf dem vereinbarten Kommunikationsweg mitgeteilt
(Umsatzinformationen). Die Benachrichtigungsfrist vor Fälligkeitsdatum wird mit
mindestens fünf Werktagen vereinbart.
Der Versand der Umsatzaufstellung erfolgt – für Zusatzkarten mit Zustimmung des
Zusatzkarteninhabers – an den Inhaber der Hauptkarte bzw. bei der BasicCard für Ju-
gendliche an die/den Sorgeberechtigten (vgl. Ziffer 13). Der Umsatzsaldo bzw. der zu
begleichende Betrag ist mit Erteilung der Umsatzaufstellung zur Zahlung fällig und gemäß
der im Kartenantrag gewählten Zahlungswiese auszugleichen.
7.2 Bei Karten in der Zahlungsweise „Direct Debit“ (Debitkarten) wird jeder einzelne
Umsatz zeitnah ausgeglichen. Die Mitteilung der Umsatzinformationen erfolgt über
die Kontoauszüge des Abrechnungskontos.
7.3 Ist der Empfänger der Umsatzaufstellung nicht (Mit-)Inhaber des Abrechnungskontos,
so hat er den Inhaber des Abrechnungskontos insbesondere über die Höhe der Belastung
und das Belastungsdatum zu informieren.

8 Wechselkurs bei Fremdwährung
8.1 Bei Zahlungsvorgängen in fremder Währung aus dem Einsatz der Karte oder ihrer
Daten rechnet grundsätzlich die jeweilige internationale Kartenorganisation Visa bzw.
Mastercard (nachfolgend kurz „Kartenorganisation(en)“) den Betrag zu dem von ihr
für die jeweilige Abrechnung festgesetzten Wechselkurs in Euro um und belastet der
Bank einen Euro-Betrag. Der Karteninhaber hat der Bank diesen Euro-Betrag zu ersetzen.
Der Fremdwährungsumsatz, der Euro-Betrag und der sich daraus ergebende Kurs werden
über die Umsatzaufstellung und bei der Zahlungsweise „Direct Debit“ über den Konto-
auszug des Abrechnungskontos mitgeteilt. Dieser Kurs stellt zugleich den Referenz-
wechselkurs dar.
8.2 Änderungen der von den Kartenorganisationen festgesetztenWechselkursewerden
unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. Maßgeblicher Zeitpunkt für
die Abrechnung des Fremdwährungsumsatzes ist der von der Einreichung des Zahlungs-
vorgangs durch die Akzeptanzstelle bei ihrem Zahlungsdienstleister abhängige nächst-
mögliche Abrechnungstag der jeweiligen Kartenorganisation.

9 Entgelte und Auslagen
9.1 Alle vom Karteninhaber zu zahlenden Entgelte und Auslagen ergeben sich aus dem
jeweils aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank. Für besondere Leistungen
des Herausgebers bzw. der Bank, wie z. B. die Ausstellung einer Ersatzkarte oder Ersatz-
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PIN, für die Nutzung des Bargeldservice und den Auslandseinsatz, sind in der Regel
gesonderte Entgelte zu zahlen.
9.2 Für Änderungen von Entgelten gilt Ziffer 19.
9.3 Entgelte Dritter für den Einsatz der Karte werden in der Regel von der Akzeptanzstelle
vor dem Bezahlvorgang bekanntgegeben. Ziffer 10.2 gilt ergänzend.

10 Umsatzkontrolle, Beanstandungen, Rückvergütung
10.1Der Empfänger der Umsatzaufstellung/Kontoauszüge hat dieUmsatzinformationen
sowie sonstige Abrechnungen und Anzeigen umgehend nach Erhalt auf ihre Richtigkeit
und Vollständigkeit zu überprüfen und die Bank unverzüglich nach Feststellung eines
nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgangs aus der Nutzung der
Karte oder deren Daten zu unterrichten. Ist der Empfänger der Umsatzaufstellung/Kon-
toauszüge nicht zugleich Inhaber der betroffenen Karte oder (Mit-)Inhaber des Abrech-
nungskontos, so hat er sich zurÜberprüfung der Umsatzinformationenmit dem Inhaber
der Karte bzw. des Abrechnungskontos selbst abzustimmen. Die Ziffern 6.5 und 6.6
gelten ergänzend. Beanstandungen und Reklamationen der Umsatzaufstellung oder
einzelner Positionen berechtigen nicht zur Rückgabe der Belastung des
Abrechnungskontos.
10.2 Reklamationen und Beanstandungen aus dem Vertragsverhältnis zwischen Karten-
inhaber und Akzeptanzstelle sind unmittelbar zwischen diesen zu klären; sie berühren
nicht die Zahlungsverpflichtungen des Karteninhabers gemäß Ziffer 7 dieser Bedingungen.
10.3 Rückvergütungen aus Geschäften, die unter Verwendung der Karte oder deren
Daten geschlossen wurden, darf die Akzeptanzstelle dem Karteninhaber gegenüber
nicht durch bare oder unbare Zahlungen, sondern nur in Form von Gutschriftsbelegen,
die die Akzeptanzstelle dem Karteninhaber aushändigt, erbringen.
Deren Verfügbarkeit ist in Ziffer 5.2 geregelt. Wenn nach zwei Monaten keine Gutschrift
in den Umsatzinformationen ersichtlich ist, hat der Karteninhaber der Bank eine Kopie
des Gutschriftbelegs vorzulegen.

11 Haftung, Erstattungs-/Schadensersatzansprüche
11.1 Haftung des Karteninhabers
11.1.1 Erstattung bei nicht autorisierter Zahlungsvorgängen
Für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge aus der Nutzung der Karte oder deren Daten
haftet der Karteninhaber grundsätzlich nicht. Die Bank hat gegen ihn keinen Anspruch
auf Ersatz ihrer Aufwendungen. Wurde der Betrag dem Abrechnungskonto belastet,
bringt die Bank dieses Konto unverzüglich nach Kenntnisnahme des nicht autorisierten
Zahlungsvorgangs, auf jeden Fall spätestens bis zum Ende des folgenden Geschäftstages
wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung des nicht autorisierten Zah-
lungsvorgangs befunden hätte. Dies gilt auch für eventuelle Zinsen aus Verträgen gemäß
den Ziffern 1.3 und 1.4.
11.1.2 Erstattung bei missbräuchlicher Nutzung der Karte und bei Verletzung von
Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten
Bestehen berechtigte Gründe für den Verdacht eines betrügerischen Verhaltens des
Karteninhabers und hat die Bank diesen einer zuständigen Behörde in Textformmitgeteilt,
hat die Bank ihre Verpflichtung aus Ziffer 11.1.1 Satz 3 unverzüglich zu prüfen und zu
erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Hat der Karteninhaber in betrü-
gerischer Absicht gehandelt oder seine Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten gemäß Zif-
fer 6 vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, ist er der Bank zum Ersatz des gesamten
daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Für etwaige Schäden, die der Bank durch
eine nicht unverzügliche Beanstandung des Karteninhabers am Inhalt der
Umsatzinformationen entstehen, haftet der Karteninhaber unbegrenzt. Für Schäden
nach der Sperranzeige oder die entstanden sind, weil die Bank keine jederzeitige
Sperrmöglichkeit angeboten hat, haftet der Karteninhaber nur, wenn er in betrügerischer
Absicht gehandelt hat. Der Karteninhaber ist nicht zum Schadensersatz verpflichtet,
wenn die Bank oder der Herausgeber keine starke Kundenauthentifizierung verlangt
oder die Akzeptanzstelle oder ihr Zahlungsdienstleister eine starke Kundenauthentifizie-
rung nicht akzeptiert haben.
11.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung eines
autorisierten Zahlungsauftrags
11.2.1 Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung eines autorisierten
Zahlungsauftrags kann der Karteninhaber von der Bank die unverzügliche und ungekürzte
Erstattung des Zahlungsbetrags einschließlich etwaiger Entgelte und Zinsen verlangen.
Wurde der Betrag einem Abrechnungskonto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf
den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaften Zahlungsvorgang
befunden hätte.
11.2.2 Ist der Zahlbetrag verspätet beim Zahlungsdienstleister der Akzeptanzstelle
eingegangen, sind die Ansprüche des Karteninhabers nach Ziffer 11.2.1 ausgeschlossen.
Ist dem Karteninhaber durch die Verspätung ein Schaden entstanden, haftet die Bank
nach Ziffer 11.2.3. Wurde ein autorisierter Zahlungsauftrag nicht, fehlerhaft oder ver-
spätet ausgeführt, wird die Bank/der Herausgeber den Zahlungsauftrag auf Verlangen
des Karteninhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unterrichten.
11.2.3 Die Haftung der Bank gegenüber dem Karteninhaber ist für einen wegen nicht
erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung eines Zahlungsauftrags entstandenen
Schaden, der nicht bereits von Ziffer 11.2.1 erfasst ist, auf 12.500 Euro begrenzt. Dies
gilt nicht für nicht autorisierte Zahlungsaufträge, bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit,
den Zinsschaden, soweit der Karteninhaber Verbraucher ist, und für Gefahren, die die
Bank besonders übernommen hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer
zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei
denn, der Karteninhaber hat diese vorgegeben. Handelt es sich bei dem Karteninhaber
nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb

Deutschlands und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) (Drittstaat) oder in der
Währung eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährungszahlung), beschränkt
sich die Haftung der Bank für das Verschulden einer an der Abwicklung des Zahlungs-
vorgangs beteiligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer solchen
Stelle. Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung des
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in
welchem Umfang Bank und Karteninhaber den Schaden zu tragen haben.
11.3 Ausschlussfrist
Ansprüche gegen die Bank nach den Ziffern 11.1 bis 11.2 sind ausgeschlossen, wenn
der Karteninhaber die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung
mit einem nicht autorisierten oder fehlerhaften Zahlungsvorgang hiervon unterrichtet
hat. Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den Karteninhaber
über die aus dem Zahlungsvorgang resultierende Belastungsbuchung entsprechend
dem für Umsatzinformationen vereinbarten Weg, spätestens innerhalb eines Monats
nach der Belastungsbuchung, unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der
Tag der Unterrichtung maßgeblich. Haftungsansprüche nach Ziffer 11.2 kann der Kar-
teninhaber auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltendmachen, wenn er ohne Verschul-
den an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.
11.4 Erstattung bei autorisierten Zahlungsvorgängen ohne genaue Betragsangabe
11.4.1 Hat der Karteninhaber einen Zahlungsvorgang autorisiert, ohne den genauen
Betrag anzugeben, hat er einen Anspruch auf Erstattung des belasteten Betrags, wenn
der Zahlungsbetrag den Betrag überschreitet, den er entsprechend seinem bisherigen
Ausgabeverhalten, den Bedingungen des Kartenvertrags und den jeweiligen Umständen
des Einzelfalls hätte erwarten können. Der Erstattungsanspruch besteht für die innerhalb
der EWR getätigten Bestandteile des Zahlungsvorgangs nicht, wenn einer der beteiligten
Zahlungsdienstleister außerhalb des EWR gelegen ist. Mit einem etwaigen Fremdwäh-
rungsumsatz zusammenhängende Gründe bleiben außer Betracht, wenn der vereinbarte
Referenzwechselkurs zugrunde gelegt wird (vgl. Ziffer 8). Der Karteninhaber ist verpflich-
tet, gegenüber der Bank die Sachumstände darzulegen, aus denen er seinen Erstattungs-
anspruch herleitet. Wurde der Betrag einem Abrechnungskonto belastet, bringt die
Bank dieses Konto unverzüglich nach Darlegung der Sachumstände zur Herleitung des
Erstattungsanspruchs, auf jeden Fall spätestens bis zum Ende des folgenden Geschäfts-
tages wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung des nicht autorisierten
Zahlungsvorgangs befunden hätte. Dies gilt auch für eventuelle Zinsen aus Verträgen
gemäß den Ziffern 1.3 und 1.4.
11.4.2 Der Anspruch auf Erstattung ist ausgeschlossen, wenn er nicht innerhalb von
acht Wochen nach dem Zeitpunkt der Belastung des Umsatzes auf dem Abrechnungs-
konto gegenüber der Bank geltend gemacht wird.
11.5 Haftungsausschluss
Ansprüche nach Ziffer 11 sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden
Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das
diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss hat, und dessen
Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können
oder vom Zahlungsdienstleister aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt
wurden.

12 Vollmacht/gesamtschuldnerische Haftung
12.1Mit der Unterzeichnung des Antrags für eine Zusatzkarte erteilt der künftige Inhaber
der Zusatzkarte dem Hauptkarteninhaber Vollmacht, alle das Vertragsverhältnis betref-
fenden Erklärungenmit Wirkung auch für sich abzugeben oder entgegenzunehmen. Der
Hauptkarteninhaber gestattet die Belastung der entstehenden Umsatzsalden respektive
Einzelumsätze aller Zusatzkarten über den für die Hauptkarte vereinbarten Belastungs-
weg.
12.2 Sofern eine Zusatzkarte ausgegeben wird, haften der Inhaber der Hauptkarte und
der Inhaber der Zusatzkarte für die mit der Zusatzkarte begründeten Zahlungsverpflich-
tungen als Gesamtschuldner, d. h. die Bank kann sowohl von dem Haupt- als auch von
dem Zusatzkarteninhaber die Erfüllung sämtlicher Ansprüche fordern. Der Inhaber der
Zusatzkarte haftet nicht für diemit der Hauptkarte begründeten Zahlungsverpflichtungen.
12.3 Beantragen oder halten die Inhaber eines Gemeinschaftskontos eine oder meh-
rere Karten, bei denen das Gemeinschaftskonto als Abrechnungskonto angegeben
wurde, haften alle Kontoinhaber für die mit der jeweiligen Karte begründeten Zahlungs-
verpflichtungen abweichend von Ziffer 12.2 als Gesamtschuldner. Weiter erteilen die
Inhaber eines Gemeinschaftskontos dem Hauptkarteninhaber Vollmacht, alle das Ver-
tragsverhältnis betreffenden Erklärungen mit Wirkung auch für sie abzugeben oder
entgegenzunehmen. Das Recht jedes einzelnen Gemeinschaftskontoinhabers auf Kün-
digung gemäß Ziffer 16.1 bleibt davon unberührt.
12.4 Für die BasicCard für Jugendliche gilt Ziffer 13.

13 BasicCard für Jugendliche (Debitkarte)
13.1 Der/Die Sorgeberechtigte(n) kann/können stellvertretend für einen Jugendlichen
im Alter von 12 bis 18 Jahren eine BasicCard beantragen. Die Karte lautet auf den Namen
des Jugendlichen. Die BasicCard wird für eine kartentypische Laufzeit (drei bis vier
Jahre) ausgestellt, und zwar auch dann, wenn das Ende der Gültigkeitsdauer nach
Vollendung des 18. Lebensjahres liegt.
13.2 Rechtlich ist/sind für die Verpflichtungen aus dem Kartenvertrag (insbesondere
Zahlungsverpflichtung gemäß den Ziffern 7, 9 und 13.4, Einhaltung der Sorgfalts- und
Mitwirkungspflichten gemäß Ziffer 6 und Haftung bei vorsätzlicher oder grob schuldhafter
Verletzung gemäß Ziffer 11), die bis zur Volljährigkeit des Jugendlichen entstehen,
der/die Sorgeberechtigte(n) verantwortlich. Er/Sie hat/haben den Jugendlichen als
Empfänger der Karte über die Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten gemäß Ziffer 6 auf-
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zuklären und dafür Sorge zu tragen, dass diese vom Jugendlichen beachtet und einge-
halten werden.
13.3Der/Die Sorgeberechtigte(n) willigt/willigenmit Einzahlung eines Guthabens durch
ihn/sie oder durch einen Dritten mit seiner/ihrer Zustimmung zugunsten der BasicCard
darin ein, dass der Jugendliche über dieses Guthaben mittels der BasicCard verfügt.
13.4 Für negative Salden gemäß Ziffer 5.4 oder für Aufwendungen, die aus der weiteren
Nutzung der gekündigten Karte bis zu ihrer Rückgabe an die Bank entstehen (vgl. Zif-
fer 17.1), besteht der Aufwendungsersatzanspruch ausschließlich gegenüber dem/den
Sorgeberechtigten.
13.5Die BasicCard kann bis zur Volljährigkeit des Jugendlichen von dem/den Sorgebe-
rechtigten oder dem Jugendlichen selbst gekündigt werden. Darüber hinaus gilt Ziffer 16.
13.6 Abweichend von Ziffer 13.1 Satz 2 kann der Kartenvertrag der BasicCard auf
Wunsch auf den Namen eines Sorgeberechtigten und zugunsten des Jugendlichen ge-
schlossen werden. In diesem Fall bleibt der Sorgeberechtigte, abwiechend von Zif-
fer 13.2, über den Zeitpunkt der Volljährigkeit des jugendlichen Karteninhabers hinaus
bis zur Beendigung (Kündigung) des Kartenvertrags weiterhin verantwortlich im Sinne
der Ziffern 13.2 und 13.4.

14 Zusatzleistungen und Funktionen
14.1 Soweit mit der Karte Zusatzleistungen (z. B. Versicherungen) oder Funktionen (z.
B. Bonusprogramme) verbunden sind, wird der Karteninhaber hierüber gesondert infor-
miert. Für Zusatzleistungen und Funktionen gelten deren jeweiligen Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen.
14.2 Die Bank bzw. der Herausgeber sind nicht verpflichtet, Zusatzleistungen und
Funktionen, die nicht Bestandteil dieses Kartenvertrags sind, aufrechtzuerhalten oder
in ähnlicher Weise fortzuführen. Die Bank bzw. der Herausgeber behalten sich vielmehr
vor, Zusatzleistungen und Funktionen neu zu gestalten oder entfallen zu lassen. Zusatz-
leistungen und Funktionen nach Ziffer 14.1 können spätestens vier Wochen vor dem
Inkrafttreten durch Angebot in Textform an den Karteninhaber geändert oder eingestellt
werden. Der Karteninhaber kann den Änderungen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt
ihres Inkrafttretens entweder zustimmen oder sie ablehnen. Die Zustimmung des Kar-
teninhabers gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem Zeitpunkt in Textform
angezeigt hat, zu dem die Änderungen in Kraft treten sollen. Eine Ablehnung (Wider-
spruch) gilt als Kündigung gemäß Ziffer 19.1. In diesem Fall ist der Karteninhaber be-
rechtigt, den Kartenvertrag auch vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Änderungen fristlos und kostenfrei zu kündigen. Hierauf wird die Bank bzw.
der Herausgeber den Karteninhaber im Rahmen des Änderungsangebotes hinweisen.

15 Eigentum und Gültigkeit
15.1 Die Karte bleibt Eigentum des Herausgebers. Sie ist nicht übertragbar und nicht
vererbbar. Die Karte ist nur für den auf der Karte angegebenen Zeitraum gültig. Nach
Ablauf der Gültigkeit ist die Bank berechtigt, die abgelaufene Karte zurückzuverlangen
bzw. die Löschung der digitalen Karte zu verlangen oder selbst zu veranlassen. Endet
die Berechtigung, die Karte zu nutzen, vorher (z. B. durch Kündigung des Kartenvertrags),
so hat der Karteninhaber die Karte unaufgefordert und unverzüglich entwertet (z. B.
durch Zerschneiden) an die Bank zurückzugeben bzw. die digitale Karte zu löschen.
15.2 Die Bank behält sich das Recht vor, die Karte auch während der Laufzeit gegen
neue auszutauschen; Kosten entstehen dem Karteninhaber dadurch nicht. Die bisherige
Karte ist unaufgefordert und unverzüglich entwertet (z. B. durch Zerschneiden) an die
Bank zurückzugeben bzw. die digitale Karte zu löschen.

16 Vertragsdauer und Kündigung
16.1 Der Kartenvertrag und die mit ihm verbundenen Verträge gemäß den Ziffern 1.3
und 1.4werden auf unbestimmte Zeit geschlossen, sofern nichts Abweichendes verein-
bart ist. Der Kartenvertrag kann vom Karteninhaber jederzeit zum nächstenMonatsende
in Textform gekündigt werden. Wurde der Kartenvertrag von den Inhabern eines Gemein-
schaftskontos geschlossen, kann er jederzeit zum nächstenMonatsende auch von jedem
Gemeinschaftskontoinhaber in Textform gekündigt werden, der nicht Hauptkarteninhaber
ist. Die Bank oder der Herausgeber können den Kartenvertrag mit einer Frist von zwei
Monaten zum Ende eines Kalendermonats in Textform kündigen.
16.2 Mit der Kündigung der Hauptkarte ist zugleich das Vertragsverhältnis über die
Zusatzkarte gekündigt. Eine Zusatzkarte kann separat sowohl durch den Haupt- als
auch den Zusatzkarteninhaber gekündigt werden.
16.3 Die Bank kann den Kartenvertrag fristlos kündigen, wenn ein wichtiger Grund
vorliegt, durch den die Fortsetzung des Kartenvertrags auch unter angemessener Be-
rücksichtigung der berechtigten Belange des Karteninhabers für die Bank unzumutbar
ist. Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn der Karteninhaber unrichtige Angaben
über seine Vermögenslage gemacht hat, wenn mindestens zweimal die Belastung zum
Ausgleich des zu begleichenden Betrags gemäß Ziffer 7 zurückgegeben wird, oder wenn
eine wesentliche Verschlechterung seiner Vermögenslage eintritt oder einzutreten droht
und dadurch die Erfüllung der Zahlungsverpflichtung gegenüber der Bank gefährdet ist.
16.4 Durch die Kündigung des Kartenvertrags wird bei Karten mit Guthaben- und/oder
Kreditfunktion parallel der zusätzliche Vertrag über das Einlagengeschäft und/oder die
Kreditgewährungmit der Bank (vgl. Ziffer 1.3) bzw. der Verbraucher-Rahmenkreditvertrag
easyCredit-Finanzreservemit der TeamBank (vgl. Ziffer 1.4) entsprechend den Regelun-
gen des Kreditvertrags gekündigt.
16.5 Der zusätzliche Vertrag über das Einlagengeschäft und/oder die Kreditgewährung
(vgl. Ziffer 1.3) kann gesondert gekündigt werden.
16.6 Mit Kündigung/Beendigung des Verbraucher-Rahmenkreditvertrags easyCredit-
Finanzreserve mit der TeamBank (vgl. Ziffer 1.4) endet der Kartenvertrag, ohne dass

es einer separaten Kündigung bedarf, es sei denn, Karteninhaber und TeamBank bzw.
Bank einigen sich spätestens einen Monat vor Ablauf der easyCredit-Finanzreserve auf
einen Neuabschluss oder eine automatische Verlängerung bzw. auf eine andere Zahl-
weise.

17 Folgen der Kündigung
17.1Mit Wirksamwerden der Kündigung darf die Karte nicht mehr benutzt werden. Die
Aufwendungen, die aus der weiteren Nutzung der gekündigten Karte bis zu ihrer Rück-
gabe an die Bank entstehen, hat der Karteninhaber – bzw. haben die gemäß Ziffer 12.2
bis 12.3 gesamtschuldnerisch Haftenden und bei der BasicCard für Jugendliche der/die
Sorgeberechtigte(n) gemäß den Ziffern 13.4 und 13.6 – zu tragen. Unabhängig davon
wird die Bank zumutbare Maßnahmen ergreifen, um Verfügungen mit gekündigten
Karten nach Wirksamwerden der Kündigung zu unterbinden.
17.2Mit Wirksamwerden der Kündigung des zusätzlichen Vertrags über das Einlagen-
geschäft und/oder die Kreditgewährung mit der Bank (vgl. Ziffer 1.3) ist Letztere ver-
pflichtet, etwaiges Guthaben samt aufgelaufener Zinsen auf das zu diesem Zeitpunkt
gültige Abrechnungskonto der Karte zu überweisen. Im Falle einer Kreditgewährung ist
der gewährte Kredit samt ausstehender Kreditzinsenmit Wirksamwerden der Kündigung
des Kreditvertrags fällig gestellt und wird dem zu diesem Zeitpunkt gültigen Abrech-
nungskonto der Karte belastet.

18 Einziehung und Sperre der Karte
18.1 Die Bank darf die Karte sperren, den Einzug der Karte veranlassen bzw. die Lö-
schung der digitalen Karte verlangen oder selbst veranlassen, wenn sie berechtigt ist,
den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen (vgl. Ziffer 16.3). Die Bank ist zur
Einziehung, Sperre bzw. Löschung auch berechtigt, wenn
• sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte dies rechtfertigen
oder

• eine nicht autorisierte oder betrügerische Verwendung der Karte oder deren Daten
oder ein diesbezüglich begründeter Verdacht vorliegt oder

• die Nutzungsberechtigung der Karte durch Ablauf oder aufgrund ordentlicher Kündi-
gung endet.

18.2Die Bank wird den Karteninhaber über den Grund der Sperre bzw. Löschung unter-
richten. Sie wird die Karte entsperren oder diese durch eine neue Karte ersetzen, wenn
die Gründe für die Sperre bzw. Löschung nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber wird
sie den Karteninhaber unterrichten.

19 Änderungen oder Ergänzungen der Vertragsbedingungen/
Entgeltänderungen

19.1 Änderungen oder Ergänzungen dieser Vertragsbedingungen sowie der nach Ziffer 9
vereinbarten Entgelte wird die Bank oder der Herausgeber spätestens zwei Monate vor
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens dem Karteninhaber durch Be-
nachrichtigung in Textform anbieten. Der Karteninhaber kann den Änderungen vor dem
vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens entweder zustimmen oder sie ablehnen.
Die Zustimmung des Karteninhabers gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor
dem Zeitpunkt in Textform angezeigt hat, zu dem die Änderungen in Kraft treten sollen.
Eine Ablehnung (Widerspruch) gilt als Kündigung des Kartenvertrags zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der angebotenen Änderungen.
19.2 Werden dem Karteninhaber Änderungen gemäß Ziffer 19.1 angeboten, ist er be-
rechtigt, den Kartenvertrag auch vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Änderungen fristlos und kostenfrei zu kündigen. Kündigt der Karteninhaber,
wird die Änderung oder Ergänzung für die Geschäftsbeziehung nicht zugrunde gelegt.
19.3 Auf die Zustimmungswirkung des Schweigens, die Kündigungswirkung einer Ab-
lehnung sowie auf das Recht zur kostenfreien und fristlosen Kündigung wird die Bank
oder der Herausgeber den Karteninhaber im Rahmen des Änderungsangebots hinweisen.

20 Datenschutzinformation
Der Karteninhaber kann seine Rechte auf Auskunft, Berichtigung und Löschung bzw.
Sperrung gegenüber der Bank geltend machen (vgl. Ziffer 1.1). Zudem kann sich der
Karteninhaber auch an den Herausgeber wenden. Der Karteninhaber erhält ergänzende
Informationen zumDatenschutz als „Datenschutzinformationen zu Ihrer Visa/Master-
card Karte (Kreditkarten)“.

21 Allgemeine Geschäftsbedingungen
Für den gesamtenGeschäftsverkehr gelten ergänzend die „AllgemeinenGeschäftsbedin-
gungen“ der Bank. Bei Nutzung des Online-Bankings zur Abfrage der Umsätze und des
Saldos der Karte gelten ergänzend die „Sonderbedingungen für das Online-Banking“.
Bei der Nutzung des elektronischen Versands der Umsatzaufstellung in den Postkorb
im Online-Banking des Hauptkarteninhabers gelten ferner zusätzlich die „Sonderbedin-
gungen über die Nutzung des elektronischen Postkorbs“.

22 Salvatorische Klausel
Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise rechtsunwirksam
sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht
berührt. Eine durch die Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Kartenvertrags etwa
entstehende Lücke ist im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung unter Berücksich-
tigung der Interessen der Vertragsparteien sinngemäß auszufüllen.

23 Sonstiges
23.1 Es ist das deutsche Recht anwendbar, die Vertragssprache ist Deutsch. Es gilt der
allgemeine Gerichtsstand nach § 12 Zivilprozessordnung (ZPO), also im Regelfall der
Wohn- oder Geschäftssitz des Beklagten.
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Visa Secure Mastercard Identity CheckTM Visa Secure1
1.1 Nach Ziffer 4.3 der „Vertragsbedingungen für Visa/Mastercard Karten (Kreditkarten)“,
der „Vertragsbedingungen der Mastercard Basic44 (Debitkarte)“ bzw. Ziffer 3.3 der
„Einsatzbedingungen der Visa/Mastercard Firmenkreditkarte“ (nachfolgend kurz „Ver-
trags- bzw. Einsatzbedingungen“) ist der Karteninhaber verpflichtet (Sorgfaltspflicht
gemäß Ziffer 6.4 der Vertrags- bzw. Ziffer 5.4 der Einsatzbedingungen), zur Vermeidung
von Missbräuchen ein Verfahren zur starken Kundenauthentifizierung bei Internetzah-
lungen einzusetzen, sofern ein solches sichereres Bezahlverfahren für Internetzahlungen
von der Kartenakzeptanzstelle (nachfolgend „Akzeptanzstelle“) unterstützt und dessen
Nutzung durch den Herausgeber gefordert wird.

1.2 Mastercard Identity CheckTM Visa Secure sind solche sichere Bezahlverfahren, die
dazu dienen sicherzustellen, dass ein Zahlungsauftrag bei einer Akzeptanzstelle, die an
diesem Verfahren teilnimmt, auch tatsächlich vom Karteninhaber autorisiert wurde und
die Karte nicht zu Unrecht belastet wird. Hierzu erteilt der Karteninhaber beim Bezahl-
vorgang gegenüber einem Dienstleister der Bank mittels Eingabe einer auf den Einze-
lumsatz bezogenen Transaktionsnummer (TAN) und der Beantwortung einer Sicherheits-
frage oder alternativ durch Freigabe in einer durch die Bank bereitgestellten App der
Akzeptanzstelle die Zustimmung zur Ausführung des Zahlungsvorgangs (Autorisierung,
vgl. Ziffer 4.4 der Vertrags- bzw. Ziffer 3.4 der Einsatzbedingungen). Die hierfür benötigte
TAN wird an ein zum SMS-Empfang geeignetes Endgerät (z. B. Mobiltelefon) übermittelt
oder die Freigabe wird in einer auf dem
Endgerät des Karteninhabers installierten, durch die Bank bereitgestellten App durch-
geführt.
1.3 Diese Sonderbedingungen gelten ergänzend zu den Vertrags- bzw. Einsatzbedingun-
gen. Im Falle einesWiderspruchs zwischen den Vertrags- bzw. Einsatzbedingungen gehen
diese den Sonderbedingungen vor.
1.4 Zur Nutzung des App-Verfahrens ist die Installation einer von der Bank bereitgestell-
ten App auf einem mobilen Endgerät (z. B. Smartphone) erforderlich. Anbieter der App
ist die Rechenzentrale der Bank. Die Nutzung des SMS-Verfahrens setzt die Erreichbarkeit
per SMS voraus. Die Nutzung des App-Verfahrens setzt zusätzlich eine Internetverbindung
des Endgerätes voraus. Beides gehört nicht zum Leistungsangebot der Bank. Beide
Verfahren setzen weiter die Erreichbarkeit des Berechtigungsdienstes via Internet voraus.
Der Berechtigungsdienst ist mit Ausnahme üblicher Wartungs- und Updatezeiten erreich-
bar.

Registrierung2

2.1 Erforderliche Daten und technische Anforderungen
Um sich zur Teilnahme an diesen sicheren Bezahlverfahren zu registrieren, benötigt der
Karteninhaber
• seine Kartennummer,
• einen von der Bank automatisch oder auf Kundenanforderung übermittelten Aktivie-
rungscode,

• für das „SMS-Verfahren“ ein Endgerät (z. B. Mobiltelefon) mit der Möglichkeit des
SMS-Empfangs (nachfolgend „Mobiltelefon“ genannt) oder

• für das „App-Verfahren“ ein Endgerät (z. B. Smartphone/Tablet) mit der Möglichkeit
der Nutzung der durch die Bank bereitgestellten App.

Die Bank behält sich das Recht vor, nicht beide vorgenannten Verfahren anzubieten
oder sie durch ein anderes oder mehrere andere Verfahren zu ersetzen. Sie wird den
Karteninhaber hierüber vorab unterrichten. Die Registrierung ist auf der Internetseite
der Bank möglich. Optional kann die Registrierung während eines Bezahlvorgangs bei
einem teilnehmenden Internethändler durch die Bank initiiert werden.
2.2 Registrierungsprozess für das SMS-Verfahren
Hierbei legt der Karteninhaber die Rufnummer seines Mobiltelefons fest, an das künftig
die zur Autorisierung des Zahlungsauftrags erforderlichen TANs übermittelt werden
sollen. Zur Registrierung wird dem Karteninhaber postalisch ein Aktivierungscode an
seine hinterlegte Anschrift übermittelt. Diesen Aktivierungscodemuss der Karteninhaber
zur Festlegung seiner Mobilfunknummer sowie der Antwort auf eine auszuwählende
Sicherheitsfrage auf der Internetseite der Bank oder einer von dieser benannten Web-
site einmalig eingeben. Danach ist das SMS-Verfahren freigeschaltet.
2.3 Registrierungsprozess für das App-Verfahren
Das App-Verfahren setzt voraus, dass der Karteninhaber die von der Bank bereitgestellte
App auf seinem Endgerät installiert und mit seiner Mastercard/Visa Karte (nachfolgend
„Karte“) per Aktivierungscode verknüpft. Die bei erstmaliger Nutzung der App erzeugte
Kennung (die „virtuelle Handynummer“) ist bei der Registrierung anzugeben. Zur Regis-
trierung wird dem Karteninhaber einmalig postalisch ein Aktivierungscode an seine
hinterlegte Anschrift übermittelt oder wenn die Nutzung des elektronischen Postfachs
zwischen dem Karteninhaber und der Bank vereinbart ist, in sein Postfach im Onlineban-
king eingestellt. Diesen Aktivierungscode muss der Karteninhaber zur Bestätigung der
angegebenen virtuellen Handynummer auf der Internetseite der Bank einmalig eingeben.
Danach ist das App-Verfahren freigeschaltet und der Karteninhaber hat die Möglichkeit,
mittels der von der Bank bereitgestellten App die TANs zu empfangen oder Zahlungen
innerhalb der App freizugeben.
2.4 Weitere Informationen
Die Bank wird den Karteninhaber niemals per E-Mail oder Anruf zur Registrierung oder
Bekanntgabe seiner Registrierungsdaten auffordern. Der Ablauf der Registrierung und
die Bezugsquellen der Anwendung sind in der Information „Mehr Sicherheit beim Online-
Shopping“ beschrieben, die dem Karteninhaber bereitgestellt wird und bei der Bank
erhältlich ist.

Gesichertes Bezahlverfahren3

3.1 SMS-Verfahren
Sobald das sichere Bezahlverfahren bei einer Transaktion von der Akzeptanzstelle ge-
fordert wird, erhält der Karteninhaber eine SMS-Benachrichtigungmit Transaktionsdetails

und pro Transaktion generierter TAN auf sein Endgerät zugestellt. Durch Eingabe der
erhaltenen TAN und korrekter Beantwortung der Sicherheitsfrage im Kaufprozess wird
der Zahlungsauftrag autorisiert.
3.2 App-Verfahren
Beim App-Verfahren werden die Transaktionsdetails via Internet direkt an eine besonders
geschützte App auf das Endgerät des Karteninhabers übermittelt. Sobald das sichere
Bezahlverfahren bei einer Transaktion von der Akzeptanzstelle gefordert wird, erhält
der Karteninhaber auf seinem Endgerät eine Benachrichtigung. Nach Eingabe des App-
Kennworts bzw. durch biometrische Freigabe (sofern vomBetriebssystems des Endgeräts
unterstützt) öffnet sich die App und die Transaktionsdetails werden angezeigt. Durch
Freigabe per Bestätigung innerhalb der App wird der Zahlungsauftrag autorisiert.
3.3 Die Nutzung des gesicherten Bezahlverfahrens für Internetzahlungen kann für be-
stimmte Transaktionen zur Risikoprävention von der Bank eingeschränkt sein.

Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers4

4.1 Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass kein Dritter zur Durchführung
von Internetzahlungen Zugang zu seinem für das Verfahren genutzten Endgerät erlangt.
Die App ist gegen unberechtigten Zugriff – z. B. durch ein sicheres Passwort – zu
schützen. Das Endgerät ist vor Verlust und Diebstahl zu sichern. Im Fall von Verlust
oder Diebstahl des Endgerätes ist nach Möglichkeit die App per Fernzugriff zu löschen
und die SIM-Karte des Endgerätes sperren zu lassen. Zugangsdaten zur App dürfen
nicht auf dem Endgerät gespeichert werden. Die App darf nicht auf Endgeräten eingesetzt
werden, deren Betriebssystem manipuliert wurde, z. B. durch sogenanntes Jailbreaks
oder Rooten oder sonstige nicht vom Hersteller des Endgeräts freigegebene Betriebs-
systemvarianten. Weiter gilt Ziffer 6.4 der Vertrags- bzw. Ziffer 5.4 der Einsatzbedingun-
gen.
4.2 Das Endgerät, das zur Freigabe der Transaktion dient, sollte nicht gleichzeitig für
die Internetzahlungen genutzt werden (physische Trennung der Kommunikationskanäle).
4.3 Der Karteninhaber hat die Übereinstimmung der von der Bank dem Nutzer übermit-
telten Transaktionsdaten mit den von ihm für die Transaktion vorgesehenen Daten ab-
zugleichen. Bei Unstimmigkeiten ist die Transaktion abzubrechen und die Bank zu infor-
mieren.
4.4 Der Karteninhaber hat die App nur aus offiziellen App-Stores (Apple App Store oder
Google Play Store) herunterzuladen und die für die App vorgesehenen Updates regelmä-
ßig zu installieren.

Änderung der Mobilfunknummer/virtuellen Handynummer5

5.1 Sollte der Karteninhaber seine für das Verfahren genutzte Kennung (Sicherheitsfrage
und/oder Mobilfunknummer für SMS-Empfang bzw. virtuelle Handynummer für App-
Nutzung) ändern wollen, steht ihm hierfür auf der Registrierungswebseite der Bank eine
entsprechende Funktion zur Verfügung.
5.2 Ist kein Nachrichten-Versand an die bisher registrierte Kennung möglich (z. B. das
Endgerät mit der hinterlegten Kennung wurde gestohlen), muss der Karteninhaber den
Registrierungsprozess erneut durchlaufen.

Abmeldung vom Verfahren6

6.1 Der Karteninhaber kann sich von der Teilnahme am sicheren Bezahlverfahren ab-
melden, in dem er auf der Registrierungswebseite der Bank den Button „Benutzerdaten
löschen“ betätigt.
6.2 Wenn sich der Karteninhaber abgemeldet hat, ist es ihm erst nach Abschluss einer
Neuregistrierung wieder möglich, seine Karte für Internetzahlungen bei am sicheren
Bezahlverfahren teilnehmenden Akzeptanzstellen einzusetzen.

Datenerhebung und Datenverarbeitung, Einschaltung Dritter7

7.1 Die Bank bzw. der Herausgeber bedient sich zur Bewirkung der von ihr bzw. ihm im
Rahmen von Visa Secure bzw. Verified by Visa/Mastercard Identity
Check- bzw. Mastercard Identity CheckTM / Visa Secure zu erbringenden Leistungen
und zur Einforderung der vom Karteninhaber zu erbringenden Leistungen Dritter.
7.2 Hat ein beauftragter Dienstleister seinen Sitz in einem Land außerhalb der Europäi-
schen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums (z. B. Schweiz oder USA), wird
die Bank bzw. der Herausgeber vor der Datenübermittlung für ein angemessenes Daten-
schutzniveau im Sinne der aktuellen gesetzlichen Anforderungen sorgen, es sei denn,
dass bereits eine Angemessenheitsentscheidung der Europäischen Kommission zuguns-
ten des Landes vorliegt, in dem dieser Dienstleister seinen Sitz hat. Die Schweiz gilt
datenschutzrechtlich als sicherer Staat.
7.3 Ausschließlich zum Zweck der Abwicklung des sicheren Bezahlverfahrens werden
personenbezogene Daten des Karteninhabers im Rahmen der Registrierung und Daten
zum Zahlungsvorgang (insb. Kartennummer, Geburtsdatum, die hinterlegte Mobilfun-
knummer/virtuelle Handynummer, Sicherheitsfrage sowie ein Protokoll des authentifi-
zierten Zahlungsauftrags, der versendeten Nachrichten und die IP-Adresse und Geräte-
/Browserdaten des aufrufenden Geräts, Daten zur Transaktion/ Bestellung des Karten-
inhabers) an den jeweiligen Dienstleister weitergegeben und von diesem verarbeitet,
um die Kundenauthentifizierung zu überprüfen und eine Risikoprüfung für die Transak-
tion durchzuführen. Spätestens mit Beendigung des Kartenvertrags werden die Regis-
trierungsdaten gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegen-
stehen.
7.4 Nimmt eine Akzeptanzstelle an dem Verfahren teil, übernimmt der jeweilige
Dienstleister die Authentifizierung des Karteninhabers und teilt der Akzeptanzstelle mit,
ob diese erfolgreich war. Weitere Daten werden nicht an die Akzeptanzstelle übermittelt.
War die Authentifizierung nicht erfolgreich, wird der Zahlungsauftrag abgelehnt (vgl.
Ziffer 4.5 der Vertrags- bzw. Ziffer 3.5 der Einsatzbedingungen).
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A Vorbemerkungen
1. Anwendungsbereich

Die vorliegenden Ausführungsgrundsätze gelten für die Ausführung von Aufträgen von Privatkunden und professionellen
Kunden im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG).

2. Vorrang von Kundenweisungen

Erhält die apoBank Weisungen, an welchen Ausführungsplätzen der Auftrag ausgeführt werden soll, so geht diese Weisung
stets den Ausführungsgrundsätzen vor.

In diesem Fall finden die nachfolgend dargestellten Ausführungsgrundsätze keine Anwendung. Die Pflicht zur Erzielung des
bestmöglichen Ergebnisses gilt damit entsprechend dem Umfang der Weisung als erfüllt.

Grundsätze für die Ausführung von Aufträgen
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3. Allgemeine Grundsätze der Auftragsausführung

Aufträge zur Auftragsausführung können regelmäßig über verschiedene Ausführungswege oder an verschiedenen Ausführungs-
plätzen ausgeführt werden.

Hierunter fallen Handelsplätze (geregelte Märkte (RM), multilaterale Handelssysteme (MTF), organisierte Handelssystem
(OTF)), Systematische Internalisierer (SI), Market-Maker, sonstige Liquiditätsgeber oder Einrichtungen, die in einem Drittland
eine vergleichbare Funktion ausüben.

Diese Ausführungsgrundsätze beschreiben das generelle Vorgehen der apoBank bei der Ausführung von Aufträgen nach einem
schriftlich fixierten Verfahren, das darauf ausgerichtet ist, im Regelfall gleichbleibend das bestmögliche Ergebnis für Privat-
kunden und professionelle Kunden im Sinne der WpHG zu erzielen. Es kommt dabei nicht darauf an, ob bei der Ausführung
des einzelnen Auftrages tatsächlich das beste Ergebnis erzielt wird. Entscheidend ist, dass das angewandte Verfahren typi-
scherweise zum bestmöglichen Ergebnis für Depotkunden führt.

Alternativ besteht die Möglichkeit, imWege des Festpreisgeschäfts einen Kaufvertrag zwischen dem Kunden und der apoBank
zu schließen (vgl. dazu A.10.).

4. Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung von Kundenaufträgen in Kommissionsgeschäften

Bei Kommissionsgeschäften wird die apoBank von ihren Kunden als Kommissionär damit beauftragt, ein Ausführungsgeschäft
abzuschließen. Hierbei kommen die von der apoBank aufgestellten Ausführungsgrundsätze wie folgt zur Anwendung:

Die apoBank führt imWege der Kommission Aufträge in folgenden Finanzinstrumentenklassen gemäß der Delegierten Verord-
nung EU 2017/565 vom 25. April 2016 aus:

Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Hinterlegungsscheine

Schuldtitel

Strukturierte Finanzprodukte

Verbriefte Derivate

Börsengehandelte Produkte (börsengehandelte Fonds, börsengehandelte Schuldverschreibungen)

Der bestmögliche Ausführungsplatz wird unter Annahme des für das jeweilige Finanzinstrument standardisierten Abwicklungs-
weges ermittelt. Im Fall von Abweichungen bei Depotbestand oder Verwahrart ist die Erteilung einer Weisung erforderlich.

Aufträge über Finanzinstrumente inländischer Emittenten, die im Inland gehandelt werden, werden grundsätzlich im Inland
ausgeführt. Aufträge über Finanzinstrumente ausländischer Emittenten, werden ebenfalls im Inland ausgeführt, soweit die
Finanzinstrumente im Inland gehandelt werden. Grund hierfür sind die regelmäßig höheren Gebühren und Entgelte, die mit
der Verwaltung und Verwahrung der Wertpapiere im Ausland anfallen.

Wird ein Finanzinstrument nicht im Inland gehandelt, so ist die Erteilung einer Weisung erforderlich.

Auf Basis der gesetzlichen Grundlage sind Ausgabe und Rücknahme von Investmentfondsanteilen nicht Gegenstand der
Ausführungsgrundsätze. Die Ausgabe oder Rücknahme erfolgt über die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder die Verwahrstelle.
Möchte der Kunde einen Kauf- oder Verkaufsauftrag an einem Ausführungsplatz tätigen, so ist eine entsprechende Weisung
erforderlich.

Für Aufträge in Genussscheinen und Genussrechten ist die Erteilung einer Weisung erforderlich.

Fassung: Januar 2021Grundsätze für die Ausführung von Aufträgen
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Für Aufträge in inländischen Bezugs- und Nebenrechten ist die Erteilung einer Weisung grundsätzlich erforderlich. Wird keine
Weisung erteilt, so erfolgt der automatische Verkauf bestens im Interesse des Kunden am letzten Handelstag gemäß Ziffer
15 der Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte.

Für Aufträge in ausländischen Bezugs- und Nebenrechten ist die Erteilung einer Weisung ebenfalls erforderlich. Wird keine
Weisung erteilt, so erfolgt die automatische Verwertung bestens im Interesse des Kunden gemäß Ziffer 15 der Sonderbedin-
gungen für Wertpapiergeschäfte.

Die apoBank hat für die aufgeführten Finanzinstrumentenklassen die Ausführungswege und Ausführungsplätze insbesondere
anhand der nachfolgenden Faktoren festgelegt: Preis, Kosten, Ausführungsgeschwindigkeit, Ausführungswahrscheinlichkeit,
Clearingsystem, Notfallsicherungen und weitere qualitative Faktoren.

Das bestmögliche Ergebnis richtet sich vorrangig nach dem Gesamtentgelt, das sich aus dem Preis des Finanzinstrumentes
und sämtlichen mit der Auftragsausführung verbundenen Kosten zusammensetzt, die durch die Ausführung an einem Ausfüh-
rungsplatz entstehen.

5. Weiterleitung von Aufträgen in EUREX-Derivaten und Auslandsterminbörsen

Die apoBank führt Kundenaufträge in EUREX-Derivaten und Aufträge an ausländischen Terminbörsen nicht selbst aus. Diese
Aufträge werden zur Ausführung an die DZ Bank AG, Frankfurt, weitergeleitet.

Als inländische Geschäftsbank unterliegt dieses Institut ebenfalls den Bestimmungen der bestmöglichen Ausführung von
Kundenaufträgen.

Kundenaufträge in börsengehandelten Derivaten (ETDs an der Eurex und an Auslandsterminbörsen) nimmt die apoBank nur
mit entsprechender Weisung des Kunden an.

6. Ausführung von Kundenaufträgen außerhalb eines organisierten Marktes und multilateraler Handelssysteme (OTC-
Geschäfte)

Gemäß den Ausführungsgrundsätzen der apoBank können Kundenaufträge auch außerhalb eines organisierten Marktes
(z. B.regulierter Markt an deutschen Börsen) und eines multilateralen Handelssystems (z. B. Freiverkehr an deutschen Börsen)
ausgeführt werden.

Eine anderweitige Ausführung an einem Ausführungsplatz ist auf Wunsch des Kundenmöglich, soweit diese Finanzinstrumente
dort gehandelt werden.

7. Vermögensverwaltung

Im Rahmen der Vermögensverwaltung kann von den allgemeinen Ausführungsgrundsätzen abgewichen werden, sofern dies
im Interesse des Kunden liegt. Dies schließt auch eine Zusammenfassung mehrerer gleichartiger Einzelorders sowie eine au-
ßerbörsliche Ausführung ein.

8. Abweichende Ausführung im Einzelfall

Beim Auftreten außergewöhnlicher Marktsituationen oder bei Markt-/Systemstörungen, wie etwa dem Ausfall einzelner oder
mehrerer Handelsplätze, kann die apoBank unter Wahrung des Kundeninteresses eine von diesen Grundsätzen abweichende
Ausführung wählen.

9. Überprüfung der Ausführungsgrundsätze und Veröffentlichung

Die apoBank überprüft ihre Ausführungsgrundsätze anlassbezogen, mindestens einmal jährlich und stellt die jeweils aktuelle
Fassung auf der Website (www.apobank.de) zum Abruf bereit.
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10. Festpreisgeschäfte

Beim Festpreisgeschäft führt die apoBank den Kundenauftrag nicht aus, sondern wird selbst Vertragspartner des Kunden als
Käuferin bzw. Verkäuferin von Finanzinstrumenten. Der Kunde trägt in diesem Fall das Gegenparteirisiko der Bank.

Die apoBank stellt in diesen Fällen sicher, dass das Geschäft mit dem Kunden zu marktgerechten Bedingungen vorgenommen
wird.

B. Detaillierte Angaben zu den Grundsätzen der Auftragsausführung

1. Ausführungspolitik im Rahmen der Ausführungsgrundsätze der apoBank

Die apoBank führt Aufträge zum Zwecke des Kaufs oder Verkaufs von Finanzinstrumenten in der Regel nach kommissions-
rechtlichen Grundsätzen aus (zum Festpreisgeschäft vgl. oben A.10.). Eine Weisung geht den Ausführungsgrundsätzen stets
vor.

2. Relative Bedeutung der Kriterien zur bestmöglichen Auftragsausführung

Die Ausführungsgrundsätze der apoBank richten sich gleichermaßen an Privatkunden und professionelle Kunden. DasMerkmal
eines Kundenauftrags umfasst unter anderem die internationale Wertpapierkennnummer ISIN, die Menge bzw. Nominale und
die Geschäftsart. Aufträge in Finanzinstrumenten umfassen die Finanzinstrumentenklassen wie sie unter Punkt A.4. dargestellt
sind.

Ausführungsplätze sind inländische Handelsplätze.

3. Verzeichnis der relevanten Ausführungsplätze je Finanzinstrumentenklasse im Rahmen der Ausführungsgrundsätze

Fassung: Januar 2021Grundsätze für die Ausführung von Aufträgen
in Finanzinstrumenten (Ausführungsgrundsätze)

Seite 4 von 6



4. Berücksichtigte Faktoren bei der Auswahl eines Ausführungsplatzes

Das nachfolgende Kapitel legt dar, welche maßgeblichen Faktoren die apoBank zur Bewertung und Auswahl eines Ausfüh-
rungsplatzes für das jeweilige Finanzinstrument heranzieht.

4.1 Hauptfaktoren

4.1.1 Preis

Der Preis eines Finanzinstrumentes hängt grundsätzlich von Angebot und Nachfrage sowie den im Regelwerk verankerten
Preisfeststellungsmechanismen des Ausführungsplatzes ab. Beim Vergleich der Preisqualität zwischen den Ausführungsplätzen
werden Unterschiede berücksichtigt, die zwischen einem vor dem Handel veröffentlichten Kurs und dem Ausführungskurs
bestehen und sich auf den Depotkunden nachteilig auswirken können.

4.1.2 Kosten

Die mit der Auftragsausführung verbundenen Transaktionskosten unterteilen sich im Sinne dieser Bewertung in Handelsge-
bühren (zum Beispiel Courtagen, Transaktionskosten) und Abwicklungskosten (zum Beispiel Schlussnotenkosten).

4.2 Nebenfaktoren

4.2.1 Ausführungsgeschwindigkeit

Diese bezeichnet die Zeitspanne zwischen dem Vorliegen eines ausführbaren Auftrages am Ausführungsplatz und der Ausfüh-
rungsbestätigung durch den Ausführungsplatz.

4.2.2 Ausführungswahrscheinlichkeit

Diese bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, mit der ein ausführbarer Auftrag am Ausführungsplatz zur Ausführung kommt. Diese
wird unter anderem von der durchschnittlichen Angebotspräsenz sowie der Anzahl von Handelsunterbrechungen beeinflusst.

4.2.3 Clearingsystem

Unter Clearing wird die Abstimmung gegenseitiger Forderungen und Verbindlichkeiten verstanden.
Das ordnungsgemäße Clearing eines Auftrages kann durch die Nutzung eines zentralen Clearingsystems beeinflusst werden.

4.2.4 Notfallsicherungen

Unter Notfallsicherungenwerden Vorkehrungen der Ausführungsplätze verstanden, um den ordnungsgemäßenGeschäftsbetrieb
aufrecht zu erhalten.

4.2.5 Weitere qualitative Faktoren

Unter weiteren qualitativen Faktorenwerden jene Aspekte zusammengefasst, die Einfluss auf die Qualität der Auftragsausführung
haben können. Hierunter fallen beispielsweise die Organisation des Handels (z.B. multilaterale Handelsmöglichkeit) und frei
zugängliche Kursinformationen (realtime und historische Kurse).

Fassung: Januar 2021Grundsätze für die Ausführung von Aufträgen
in Finanzinstrumenten (Ausführungsgrundsätze)
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C. Gewichtung der Faktoren

Die Ausführungsgrundsätze orientieren sich vorrangig am Gesamtentgelt. Dieses setzt sich aus den Hauptfaktoren Preis und
Kosten zusammen, da die apoBank davon ausgeht, dass der Depotkunde unter Berücksichtigung der Kosten den bestmöglichen
Preis im Sinne des Gesamtentgeltes erzielen will. Kann ein Auftrag nach Berücksichtigung des Gesamtentgeltes weiterhin an
mehreren Ausführungsplätzen bestmöglich ausgeführt werden, so werden in einem weiteren Schritt die Nebenfaktoren mit
in die Bewertung einbezogen, sofern diese maßgeblich dazu beitragen, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
Die Gewichtung der einzelnen Bewertungsfaktoren kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

D. Zusammenfassung des Bewertungsverfahrens

Zur Ermittlung des bestmöglichen Ausführungsplatzes werden Auftrags- undMarktdaten unter Berücksichtigung der genannten
Haupt- und Nebenfaktoren analysiert und entsprechend ihrer Gewichtung bewertet. Dieses Verfahren führt im Regelfall zu
einer eindeutigen Zuordnung eines Ausführungsplatzes je Finanzinstrumentenklasse. Im Rahmen der Auftragserfassung und
Auftragsweiterleitung werden jene Ausführungsplätze berücksichtigt, an denen das Finanzinstrument notiert ist und die zu
diesem Zeitpunkt geöffnet sind. Ist der Ausführungsplatz nicht verfügbar, so wird der zuerst erreichbare relevante Ausfüh-
rungsplatz herangezogen.

Fassung: Januar 2021Grundsätze für die Ausführung von Aufträgen
in Finanzinstrumenten (Ausführungsgrundsätze)
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Wir bieten Ihnen vor Ort und aus einer Hand eine breite Palette an Dienstleis-
tungen im Zusammenhangmit dem Erwerb, der Veräußerung und Verwahrung
von Finanzinstrumenten. Dabei unterstützen wir Sie sowohl im Vorfeld Ihrer
Anlageentscheidung als auch im Nachgang hierzu. In diesem Zusammenhang
bieten wir Ihnen eine umfassende und auf Ihre individuellen Ziele und Wün-
sche zugeschnittene Beratung sowie weitere Serviceleistungen über verschie-
dene Zugangswege an. Die Aufrechterhaltung dieses Angebotes ist für uns
mit einem hohen personellen, sachlichen und organisatorischen Aufwand
verbunden. Dieser Aufwand wird auch durch Zuwendungen, die wir von un-
seren Vertriebspartnern erhalten, gedeckt. Zuwendungen können in Form
von einmaligen oder fortlaufenden Geldleistungen oder als unterstützende
Sachleistungen gewährt werden. Sie dienen ausschließlich dazu, die Qualität
unseres Dienstleistungsangebotes aufrechtzuerhalten und zu verbessern
sowie effiziente und qualitativ hochwertige Infrastrukturen für den Erwerb
und die Veräußerung von Finanzinstrumenten zu erhalten bzw. aufzubauen.
Dabei stellen wir sicher, dass die Zuwendungen Ihren Interessen als Kunde
nicht zuwiderlaufen.

Folgende Arten von Zuwendungen erhalten wir:

Vertriebsprovisionen
Vertriebsprovisionenwerden einmalig absatzabhängig für Geschäftsabschlüs-
se gezahlt. Zu den Vertriebsprovisionen zählen auch erfolgsabhängige Leis-
tungen, also volumenabhängige Zahlungen, Erfolgsbonifikationen usw.

Vertriebsprovisionen für Vermittlungsleistungen in Bezug auf
Investmentfondsanteile
Für den Vertrieb von Fonds, bei denen ein Ausgabeaufschlag erhoben wird,
erhalten wir einmalig Vertriebsprovisionen für Vermittlungsleistungen. Als
Vertriebsprovision erhalten wir einen Anteil am Ausgabeaufschlag, der bis
zu 100% des Ausgabeaufschlags betragen kann. Die Höhe des Ausgabeauf-
schlags können Sie dem Verkaufsprospekt für den betreffenden Fonds ent-
nehmen.

Vertriebsprovisionen für Vermittlungsleistungen in Bezug auf
Derivategeschäfte
Für die Vermittlung von Derivategeschäften (z.B. Zins-Swaps, Devisenoptions-
termin und –swapgeschäfte) erhalten wir eine Provision in Höhe von bis zu
50 % der von Ihrem Vertragspartner aus demGeschäft erzielten Bruttomarge.

Vertriebsfolgeprovisionen
Vertriebsfolgeprovisionen werden fortlaufend gezahlt, wenn der Kunde be-
stimmte Finanzinstrumente im Bestand hält. Der Anspruch auf eine Vertriebs-
folgeprovision entsteht dann, wenn der Kunde durch die Vermittlung der
Bank die Finanzinstrumente erwirbt. Die Höhe der Zahlungen richtet sich
nach der Art der vermittelten Finanzinstrumente, der Höhe der Bestände und
der Haltedauer.

Vertriebsfolgeprovisionen bei Investmentfondsanteilen
Beim Vertrieb von Investmentfondsanteilen erhalten wir Vertriebsfolgeprovi-
sionen. Sie fallen sowohl beim Vertrieb von Load-Fonds (Fonds, bei denen
ein Ausgabeaufschlag erhoben wird) als auch beim Vertrieb von No-Load-
Fonds (Fonds, bei denen kein Ausgabeaufschlag erhoben wird) an. In der
Regel sind die Vertriebsfolgeprovisionen beim Vertrieb von Load-Fonds
niedriger als beim Vertrieb von No-Load-Fonds. Berechnungsgrundlage sind
die Verwaltungsvergütung und der durchschnittliche Bestand.

Der Anteil, den wir erhalten beträgt bis zu 60% der Verwaltungsvergütung
(gemessen an unserem durchschnittlichen Bestand). Die Höhe der Verwal-
tungsvergütung können Sie dem Verkaufsprospekt für den betreffenden
Fonds entnehmen.

Unterstützende Sachleistungen

Im Zusammenhang mit der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und
Wertpapiernebendienstleistungen erhalten wir außerdem unterstützende
Sachleistungen von unseren Vertriebspartnern. Hierbei handelt es sich etwa
um Informationen oder Dokumentationen wie Broschüren, Formulare und
Vertragsunterlagen zu einem Finanzinstrument oder einer Wertpapierdienst-
leistung, um schriftliche Materialien von einem Dritten im Zusammenhang
mit einer Neuemission des in den Materialien beworbenen Unternehmens,
um fachbezogene Schulungsveranstaltungen und um Bewirtungen in vertret-
barem Umfang.

Nähere Einzelheiten

Auf Nachfrage bieten wir Ihnen gerne weitere Informationen an. Ergänzend
verweisen wir auf etwaige, anlässlich eines konkreten Geschäftsabschlusses
erteilte Kosteninformationen, die auch Angaben zu Zuwendungen enthalten.

Information über Zuwendungen
Fassung: Januar 2018

Fassung: Januar 2018
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Rechtmäßiges Handeln, Sorgfalt, Redlichkeit, Professionalität, die Einhaltung von
Marktstandards sowie das Handeln im Kundeninteresse sind Verpflichtungen, von denen
wir uns in der Geschäftsbeziehung mit Ihnen leiten lassen. Bei der Vielfalt unserer ge-
schäftlichen Aktivitäten können jedoch Interessenkonflikte auftreten. Nachfolgend in-
formieren wir Sie, welche Vorkehrungen wir getroffen haben, um diese Interessenkon-
flikte zu vermeiden.

Interessenkonflikte können beispielsweise bei der Erbringung von Wertpapierdienstleis-
tungen auftreten. Dabei können Interessenkonflikte insbesondere durch das Zusammen-
treffen von mehreren Kundenaufträgen, das Zusammentreffen von Kundenaufträgen
mit eigenen Geschäften beziehungsweise sonstigen eigenen Interessen unseres Institutes
–einschließlich mit uns verbundenen Unternehmen- oder durch das Zusammentreffen
von Kundenaufträgen mit Geschäften unserer Mitarbeiter entstehen.

Um zu vermeiden, dass sich Interessenkonflikte zu Ihrem Nachteil auswirken können,
haben wir vielfältige organisatorische und arbeitsrechtliche Vorkehrungen getroffen.
Des Weiteren haben wir organisatorische Vorkehrungen getroffen, um zu verhindern,
dass sich die Vergütung unserer Mitarbeiter zu Ihrem Nachteil auswirken kann.
Zuwendungen von Dritten, wie beispielsweise Vertriebsprovisionen, werden von uns
nur im gesetzlich zulässigen Rahmen angenommen. Entsprechendes gilt auch für die
Gewährung von Zuwendungen an Dritte.

Zuwendungen von Dritten, wie beispielsweise Vertriebsprovisionen, werden von uns
nur im gesetzlich zulässigen Rahmen angenommen. Entsprechendes gilt auch für die
Gewährung von Zuwendungen an Dritte.

Unsere Mitarbeiter dürfen Geschenke oder sonstige Zuwendungen grundsätzlich nicht
annehmen. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn die Gefahr einer unsachgemäßen Beein-
flussung ausgeschlossen ist.

Die Einhaltung sämtlicher Vorkehrungen wird von unabhängigen Stellen in unserem
Institut laufend kontrolliert und regelmäßig durch unsere interne sowie die externe Re-
vision geprüft.

Sollten unsere Vorkehrungen nicht ausreichen, eine Beeinträchtigung von Kundeninter-
essen zu vermeiden, werden wir Ihnen den zugrunde liegenden Interessenkonflikt sowie
die von uns zur Begrenzung des vorstehenden Risikos getroffenen Vorkehrungen vorab
offenlegen, um Ihnen eine Entscheidung auf informierter Grundlage zu ermöglichen.

Nähere Informationen zu möglichen Interessenkonflikten im Zusammenhang mit den
Dienstleistungen, die wir Ihnen gegenüber erbringen, sowie den zu Ihrem Schutz ergrif-
fenen Vorkehrungen gibt Ihnen gerne Ihr(e) zuständige(r) Berater(in).

Information über unseren Umgang
mit möglichen Interessenkonflikten
Fassung: März 2018

Fassung: März 2018Information über unseren Umgang
mit möglichen Interessenkonflikten

Seite 1 von 1



Die apoBank berücksichtigt neben üblichen Finanzdaten auch Nachhaltigkeitsrisiken
bei ihren Investitionsprozessen sowie in der Anlageberatung. Neben einem bereits ein-
geschränkten Anlageuniversum hat die apoBank als wichtigsten Ansatzpunkt hierfür
ihren Produktauswahlprozess ausgemacht, welcher das zulässige Beratungsuniversum
definiert.

Definition

Nachhaltigkeitsrisiken („ESG-Risiken“) sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Berei-
chen Umwelt („Environment“), Soziales („Social“) oder Unternehmensführung („Corpo-
rate Governance“), deren Eintreten tatsächlich oder potenziell negative Auswirkungen
auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie auf die Reputation der Investitionen
haben und hierdurch ihren Marktwert beeinflussen können. Diese Definition entspricht
dem Verständnis der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen) zu Nachhaltig-
keitsrisiken.

ESG-Risiken können sowohl separat als auch kumulativ auftreten und sowohl einzelne
Unternehmen als auch ganze Sektoren bzw. Branchen oder Regionen betreffen. Ihre
Ausprägungen können unterschiedlich sein.

Beispiele für Nachhaltigkeitsrisiken

Nachhaltigkeitsrisiken in den Bereichen Umwelt und Klima werden unterteilt in
physische und transitorische Risiken:

Physische Risiken in Form von Extremwetterereignissen durch den Klimawandel
können beispielsweise zu Produktionsausfällen bei Unternehmen und/oder
in Regionen führen. Zu solchen Extremwetterereignissen zählen u.a. Unwet-
terschäden, Stürme, Hitze oder Überschwemmungen.
Transitorische Risiken im Zusammenhang mit der Umstellung auf eine klimaf-
reundlichere/ kohlenstoffärmere Wirtschaft können zur Verknappung oder
Verteuerung fossiler Brennstoffe führen, z.B. durch einen abrupten Kohleaus-
stieg oder die Einführung einer CO2-Steuer. Ebenso können neue Technologien
(z.B. Elektromobilität) oder angepassteMarktverhältnisse/ Kundenpräferenzen
bestehende Geschäftsmodelle gefährden

Soziale Risiken können beispielsweise aus der Nicht-Einhaltung von arbeitsrechtli-
chen Standards zu Kinder- und Zwangsarbeit, Diskriminierung, Arbeitssicherheit
und Diversität resultieren.
Risiken aus der Unternehmensführung beinhalten z.B. Korruption, Nicht-Einhaltung
der Steuerehrlichkeit oder unzureichende Offenlegung von Informationen.

ImWertpapierbereich erachtet die apoBank ESG-Risiken nicht als eigenständige Risikoart,
sondern vielmehr als eine Vielzahl an (neuen) Risikotreibern, welche die bestehenden
Risikoarten, wie beispielsweise Marktpreisrisiko, Liquiditätsrisiko oder Emittentenrisiko
beeinflussen können. Bei ihrem Eintreten können ESG-Risiken die Rendite einer Wert-
papieranlage negativ beeinflussen.

Einbezug von Nachhaltigkeitsrisiken in die Entscheidungsprozesse

Die apoBank hat ein Rahmenwerk im Wertpapiergeschäft aufgestellt, um ESG-Risiken
in die Investitions- und Anlageberatungsprozesse einzubeziehen und diese Risiken für
Ihre Investoren zu verringern. Hierzu bezieht und nutzt die apoBank gezielt ESG-Daten
von führenden externen Datenanbietern zur Erstellung und Berücksichtigung von eigenen
ESG-Scores. Dies wird über den Produktauswahlprozess abgebildet.

Im Rahmen des Produktauswahlprozesses werden grundsätzliche Ausschlüsse in Bezug
auf kontroverse Waffen und Direktinvestitionen in Agrarrohstoffe angewendet, die bei
jeder neuen Investition bzw. Aufnahme eines Produktes in das Beratungsuniversum
schlagend werden. Zudem werden, je nach Art des Produkts, weitere Kriterien berück-
sichtigt wie bspw. die Einhaltung des UN-Global Compact oder auch die allgemeine
Nachhaltigkeitsausrichtung eines Produkts.

Nachhaltigkeitsrisiken können sich unterschiedlich auf einzelne Unternehmen, Sektoren,
Regionen, Währungen und Anlageklassen auswirken, weshalb zusätzlich zu dem be-
schriebenen Rahmenwerk der Ansatz einer möglichst breiten Streuung der Anlagen
(Diversifikation) Anwendung findet, um Nachhaltigkeitsrisiken auf Portfolioebene zu
reduzieren. Zudem wird in der Anlageberatung eine breite Streuung der Anlageklassen
in verschiedene Branchen und Sektoren verfolgt.

Erwartete Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite

ESG-Risiken wirken sich grundsätzlich auf alle traditionellen Risikokarten und somit die
Renditeerwartungen einer Investition aus. ESG-Risiken können nicht vollständig vermie-
den werden. Folglich können ESG-Risiken die Wertentwicklung einer Wertpapieranlage
oder Investition beeinträchtigen und sich damit nachteilig auf denMarktpreis der Anlage

auswirken, bis zum Totalverlust im Extremfall. Durch die voran erläuterten Prozesse
und Ausschlüsse sollen etwaige negative Wertentwicklungen, die auf ESG-Risiken zu-
rückzuführen sind, gemindert werden.

Weitere Information zum Thema ESG bzw. Nachhaltigkeit finden Sie unter
www.apobank.de/ueber-die-apobank/nachhaltigkeit.

Informationen zur EU Taxonomie

Die apoBank hat ein Rahmenwerk im Wertpapiergeschäft aufgestellt, um ESG-Risiken
in die Investitions- und Anlageberatungsprozesse (ESG Kultur) einzubeziehen und diese
Risiken im Sinne von verantwortungsvollem Investieren für ihre Investoren zu verringern.
Näheres zu der Nachhaltigkeitsstrategie der apoBank finden sie auf unserer Webseite
unter https://www.apobank.de/ueber-die-apobank/nachhaltigkeit.
„Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die
EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.“
Diese Vermögensverwaltung stellt also derzeit kein nachhaltiges Produkt im Sinne der
EU Taxonomie Verordnung dar. Die EU Taxonomie Verordnung ist ein Klassifizierungs-
system für nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Aktuell bestehen noch keine konkreten
regulatorischenDefinitionen/ Kriterien zu allen relevanten Umwelt- und/oder Sozialzielen
gemäß EU Taxonomie Verordnung.

Information über die Berücksichtigung von
Nachhaltigkeitsrisiken im Investitionsprozess
sowie der Anlageberatung
Fassung: Dezember 2021
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Einzelkunden-Depotkontentrennung („Segregation“)

Die sog. Zentralverwahrerverordnung von Wertpapieren ist eine EU-Verordnung, die das Ziel hat, die Wertpapierlieferungen
und Abrechnungen in der EU zu verbessern.

Teil dieser Verordnung ist die Einzelkunden-Depotkontentrennung („Segregation“), die den Zentralverwahrern die Möglichkeit
gibt, für ihre Endkunden eigene Konten separat von anderen Teilnehmern und eigenen Assets zu führen.

Die Verwahrung der Wertpapiere erfolgt dabei gemäß den Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte.

In die Verwahrung schaltet die Bank regelmäßig die Clearstream Banking AG, Frankfurt, als Zentralverwahrer ein. Dabei werden
alle Kundenwertpapiere getrennt von eigenen Wertpapierbeständen der Bank in bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt,
geführten Depots der Bank gemeinsam verbucht (sog. „Omnibus-Kunden-Kontentrennung“). Soweit die über den Zentralver-
wahrer gehaltenen Kundenwertpapiere in Girosammelverwahrung der Clearstream Banking AG, Frankfurt, verwahrt werden,
erlangt der KundeMiteigentum nach Bruchteilen an den zum Sammelbestand gehörendenWertpapieren derselben Art. Soweit
die über den Zentralverwahrer gehaltenen Kundenwertpapiere von der Clearstream Banking AG, Frankfurt, nach Anschaffung
im Ausland in Wertpapierrechnung verwahrt werden, erlangt der Kunde aufgrund eines Treuhandverhältnisses wirtschaftliches
Eigentum an dem im Ausland angeschafften Deckungsbestand in dieser Gattung.

In beiden Fällen der Einschaltung der Clearstream Banking AG, Frankfurt, als Zentralverwahrer ist nach deutschem Recht ein
umfassender Schutz des Kundenvermögens gewährleistet. Insbesondere haften die für Kunden der Bank beim Zentralverwahrer
verbuchten Wertpapiere nicht für Verbindlichkeiten der Bank, soweit diese Verbindlichkeiten nicht mit Bezug auf die Wertpa-
piere des Kunden entstanden sind. Im Fall einer Insolvenz der Bank wäre der Kunde unabhängig von anderen Kunden der
Bank berechtigt, die Übertragung seiner Wertpapierbestände in das Depot bei einer anderen Bank zu verlangen (sog. „Aus-
sonderung“ gemäß Insolvenzordnung).

Alternativ zur Omnibus-Kunden-Kontentrennung kann der Kunde von der Bank verlangen, dass die Bank für seine Wertpapier-
bestände bei Clearstream Banking AG, Frankfurt, als Zentralverwahrer gesonderte Depots einrichtet und seine Wertpapierbe-
stände dort auch getrennt von den Beständen anderer Kunden verbuchen lässt (sog. „Einzelkunden-Depotkontentrennung“).
Für Bestände in Girosammelverwahrung und in Wertpapierrechnung sind dabei zwei unterschiedliche Depots einzurichten.
Die Rechtsposition des Kunden bei Einzelkunden-Depotkontentrennung entspricht dabei nach deutschem Recht jeweils der
Rechtsposition bei Omnibus-Kunden-Kontentrennung (d. h. der Kunde erlangt Miteigentum nach Bruchteilen bzw. wirtschaft-
liches Eigentum aufgrund eines Treuhandverhältnisses). Die Einzelkunden-Depotkontentrennung ist im Verhältnis zur Omnibus-
Kunden-Kontentrennung mit zusätzlichen Kosten verbunden (vgl. Preis- und Leistungsverzeichnis, ab 13.01.2018) und kann
in Einzelfällen zu längeren Bearbeitungszeiten führen.

Information zur Einzelkonten-
Depotkontentrennung (Segregation)
Fassung: Januar 2018

Fassung: Januar 2018Information zur Einzelkonten-
Depotkontentrennung (Segregation)
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Bezahlen im Internet/sicheres Verfahren
Als Karteninhaber erhalten Sie per Post die von Ihnen beantragte(n)Mastercard und/oder
Visa Karte(n) (Kreditkarte(n)) - nachfolgend kurz „Karte“ genannt - und mit getrennter
Post die persönliche Geheimzahl (PIN) für Transaktionen an Kartenzahlungsterminals
und an Geldautomaten. Die Karte kann, wie in Ziffer 4.3 der Vertragsbedingungen für
Kreditkarten (nachfolgend kurz „Vertragsbedingungen“) beschrieben, für Zahlungen im
Internet verwendet werden.

Durch Ihren Kartenantrag bestätigen Sie, dass Sie über diese Möglichkeit zur Internet-
zahlung informiert sind und diese akzeptieren bzw. wünschen. Als Karteninhaber haben
Sie darauf zu achten, dass die übermittelten Kartendaten verschlüsselt („https://“)
übertragen werden (vgl. Ziffer 6.4 der Vertragsbedingungen). Bitte setzen Sie die Karte
im Internet nur in einer sicheren Umgebung ein (Details siehe nachfolgend unter „Siche-
rer Karteneinsatz im E-Commerce“). Die Eingabe Ihrer Kartendaten über unverschlüs-
selte Verbindungen, die Preisgabe Ihrer Kartendaten aufgrund von E-Mail-Anforderungen
(z. B. angebliche Sicherheitsüberprüfungen, nicht angeforderte Benutzerkonto-Entsper-
rungen o. Ä.) oder die Freigabe anderer Geldbeträge oder Empfänger als erwartet, bergen
Risiken für sichere Zahlungen. Die Gefahr besteht insbesondere darin, dass Unberech-
tigte Ihre Kartendaten einschließlich der Autorisierungsdaten ausspähen und für unbe-
rechtigte Transaktionen einsetzen können.

Sofern von der Akzeptanzstelle das Kundenauthentifizierungsverfahren
Mastercard ® SecureCode™ bzw. Verified by Visa (im Folgenden „sicheres Bezahlver-
fahren“) unterstützt und dessen Nutzung durch den Herausgeber gefordert wird, ist
dieses von Ihnen als Karteninhaber einzusetzen (vgl. Ziffer 4.3 der Vertragsbedingungen).
Bitte registrieren Sie sich daher direkt nach Erhalt Ihrer Karte auf unserer Internetseite
für das entsprechende sichere Bezahlverfahren. Stellen Sie sicher, dass kein anderer
Kenntnis von den Kennungen für dieses Bezahlverfahren erlangt (vgl. Ziffer 6.4 der
Vertragsbedingungen).
Schritt für Schritt Anleitung des Registrierungsvorgangs
Eine gesonderte Beschreibung des Anmelde- und Registrierungsvorgangs zum 3D Se-
cure Verfahren finden Sie auf unserer Internetseite unter www.apobank.de/3d-Secure.

Der Zahlungsrahmen, der Ihnen mit Übersendung der Karte erstmalig mitgeteilt wird
und in Abstimmungmit der Bank geändert werden kann, gilt sowohl für das persönliche
Bezahlen in der Akzeptanzstelle wie auch für das Bezahlen im Internet. Die Internetzah-
lungsfunktion lässt sich auf Ihren Wunsch in der monatlichen Höhe begrenzen oder
deaktivieren.

Sicherer Karteneinsatz im E-Commerce
Information über die Mindestanforderungen an die Sicherheit von Internetzahlungen
Sie können mit Ihrer/Ihren Karte(n) im Internet Waren und Dienstleistungen bezahlen.
Gemäß Ziffer 4.3 der Vertragsbedingungen dürfen bei einer Kreditkartenzahlung im
Internet nur folgende Daten angegeben werden:

Ihr Name,■

die Kartenmarke (MasterCard/Visa),■

die Kartennummer,■

das Laufzeitende der Karte und■

die auf der Kartenrückseite genannte dreistellige Kartenprüfziffer.■

Bitte geben Sie niemals die PIN an, die Sie für Zahlungen an Kartenzahlungsterminals oder
zur Bargeldauszahlung am Geldautomaten erhalten haben! Eine auf Ihrem Mobiltelefon
erhaltene E-Commerce TAN zur Authentifizierung der Zahlung darf nur eingegeben werden,
wenn Zahlungsempfänger, Betrag undWährung geprüft wurden undmit der freizugebenden
Zahlung übereinstimmen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
empfiehlt auf seinen Internetseiten (https://www.bsi-fuer-buerger.de) die nachfolgenden
12 Maßnahmen zur Absicherung gegen Angriffe aus dem Internet:

Installieren Sie regelmäßig von den jeweiligen Herstellern bereitgestellte Sicher-
heitsupdates für Ihr Betriebssystem und die von Ihnen installierten Programme–
idealerweise über die Funktion „Automatische Updates“.

1.

Setzen Sie ein Virenschutzprogrammein und aktualisieren Sie dieses regelmäßig.2.
Verwenden Sie eine Personal Firewall.3.
Nutzen Sie für den Zugriff auf das Internet ausschließlich ein Benutzerkonto mit
eingeschränkten Rechten, keinesfalls ein Administrator-Konto.

4.

Seien Sie zurückhaltend mit der Weitergabe persönlicher Informationen. Seien
Sie misstrauisch. Klicken Sie nicht automatisch auf jeden Link oder jeden Datei-
anhang, der Ihnen per E-Mail gesendet wird.

5.

Nutzen Sie möglichst sichere Passwörter. Verwenden Sie für jeden genutzten
Online-Dienst ein anderes, sicheres Passwort. Ändern Sie diese Passwörter re-

6.

gelmäßig. Vom Anbieter oder Hersteller voreingestellte Passwörter sollten Sie
sofort ändern
Nutzen Sie möglichst sichere Passwörter. Verwenden Sie für jeden genutzten
Online-Dienst ein anderes, sicheres Passwort. Ändern Sie diese Passwörter re-
gelmäßig.

7.

Wenn Sie im Internet persönliche Daten übertragenwollen, nutzen Sie ausschließ-
lich eine verschlüsselte Verbindung (zu erkennen an: „https://“).

8.

Deinstallieren Sie nicht benötigte Programme.9.
Erstellen Sie regelmäßig Sicherheitskopien ("Backups") Ihrer Daten.10.
Wenn Sie ein WLAN ("Wireless LAN", drahtloses Netzwerk) nutzen, sollte dies
stets mittels des Verschlüsselungsstandards WPA2 verschlüsselt sein.

11.

Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen den Sicherheitsstatus Ihres Compu-
ters.

12.

Berücksichtigen Sie die erheblichen Bedrohungen und Risiken, diemit demHerunterladen
von Software über das Internet verbunden sind, wenn Sie nicht mit hinreichender Si-
cherheit feststellen können, ob die Software echt ist und nicht manipuliert wurde.
Sofern Sie den Verdacht haben, dass Ihre Kreditkartendaten auf Ihrem Computer
ausgespäht wurden, sperren Sie Ihre Karte sofort telefonisch unter der auf dem Über-
sendungsschreiben, der Kartenrückseite und der Umsatzaufstellung mitgeteilten 24-
Stunden-Rufnummer (Sperrannahme-Service) +49 (0) 721 1209 66001. Lassen Sie
Ihre Karte auch unverzüglich sperren, wenn Sie den Verlust der Karte oder missbräuch-
liche Nutzung der Karte, der Kartendaten oder eines Legitimationsmediums feststellen
oder einen entsprechenden Verdacht haben (vgl. Ziffer 6.5 der Vertragsbedingungen).So-
fern Sie auf Ihrem mobilen Endgerät eine digitale Karte nutzen und Ihnen das Gerät
abhandengekommen ist, sperren Sie diese digitale Karte sofort telefonisch unter der
vorstehenden Sperr- Rufnummer. Informationen zur Beseitigung von Schadsoftware
auf Ihrem Computer finden Sie ebenfalls im Internetauftritt des BSI in der Informations-
technik unter dem Stichwort „Risiken/Schadprogramme/Infektionsbeseitigung“. Sie
können sich jederzeit auf der Internetseite des BSI unter „Svervice/Aktuell“ über aktu-
elle Sicherheitswarnungen und Sicherheitsupdates informieren.

Information über Umsatzausführung
Im Online-Banking bzw. der von Ihrer Bank bereitgestellten Banking-App haben Sie je-
derzeit die Möglichkeit, die gebuchten Umsätze und den Saldo Ihrer Karte einzusehen.

Information und Kontaktaufnahme im Fall von Missbrauchsverdacht oder neuen
Sicherheitsmaßnahmen
Ihre Kreditkarte(n) ist/sind ein sicheres Zahlungsmittel. Vor Betrug schützen Sie auch
unsere Präventions- und Monitoringsysteme, die Auffälligkeiten beim Karteneinsatz versu-
chen, frühzeitig vor dem Hintergrund allgemeiner Erfahrungswerte, aktueller Vorfälle und
auch anhand Ihres bisherigen Karteneinsatzes zu entdecken. Es kann daher in Einzelfällen
vorkommen, dass eine beabsichtigte Transaktion einer Überprüfung bedarf oder nicht
ausgeführt wird. Wir werden Ihnen bei sicherheitsrelevanten Vorfällen telefonisch oder
per Brief oder über eine Mitteilung auf dem Kontoauszug oder, sofern Sie diesen nutzen,
über den elektronischen Postkorb in Ihrem bzw. der von der Bank bereitgestellten Banking-
App informieren. Informationen zu allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen (z. B. Warnung
vor Phishing-E-Mails) erhalten Sie auch auf unserer Internetseite. Ebenso können Sie
Auffälligkeiten, Unregelmäßigkeiten während der Sitzung bei Internetzahlungsdiensten,
unerwartete Aufforderungen zur Preisgabe von Karten- oder Legitimationsdaten oder einen
Missbrauchsverdacht jederzeit über die Sperr-Hotline +49 (0) 721 1209 66001 telefonisch
melden. Je nach Ergebnis der Abstimmung kann/können Ihre Karte(n) wieder eingesetzt
werden oder wird/werden, bei Verdacht auf Missbrauch, gesperrt und kostenfrei ersetzt.

Beschreibung der Haftung
Sofern der Karteninhaber einen Zahlungsauftrag nicht autorisiert hat, nicht vorsätzlich
oder missbräuchlich gehandelt hat und alle Sorgfaltspflichten laut Vertragsbedingungen
eingehalten hat, haftet er nicht für die nicht autorisierten Umsätze.
Andernfalls richtet sich die Haftung nach den in den Vertragsbedingungen
beschriebenen Regelungen.
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Wechsel von SMS auf App
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So zahlen Sie mit Mastercard® SecureCode™.
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Informationen nach Artikel 13, 14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Ergänzend zu den Vertragsbedingungen der Visa/Mastercard Karte (nachfolgend „Vertragsbedingungen“) und den vorvertraglichen Informationen erhalten
Sie mit diesem Dokument Informationen über die mit der Beantragung und Nutzung der Karte und ihrer Zusatzleistungen und Funktionen zusammenhängende
Verarbeitung Ihrer Daten und die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden Ansprüche und Rechte. Welche Daten im Einzelnen ver-
abeitet und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach den beantragten bzw. vereinbarten Leistungen.
Darüber hinaus gelten die Datenschutzhinweise der im Kartenantrag oben genannten kartenausgebenden Bank.

1 Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden?
Verantwortliche Stelle ist:

als Herausgeber der Karte:
DZ BANK AG Deutsche

a)

Zentral-Genossenschaftsbank,
Frankfurt am Main,
Platz der Republik,
60325 Frankfurt am Main
die oben im Kartenantrag genannte kartenausgebende Bank (nachfolgend kurz „Bank“ oder „Ihre Bank“) als Vertreter des Herausgebers,
Ansprechpartner des Karteninhabers und Zahlungsempfängerin der aus dem Kartenvertrag geschuldeten Aufwendungsersatzansprüche und
Entgelte

b)

Der Herausgeber und die Bank werden im Folgenden zusammen kurz als „wir“ bzw. „uns“ bezeichnet.

Sie erreichen den Datenschutzbeauftragten unter:
Datenschutzbeauftragter des Herausgebers der Karte:
Datenschutzbeauftragter

a)

DZ BANK AG Deutsche
Zentral-Genossenschaftsbank,
Frankfurt am Main
60265 Frankfurt am Main
Telefon +49 (0) 69 7447-94101
Telefax +49 (0) 69 427267-0539
E-Mail: datenschutz@dzbank.de
Die Angaben zum Datenschutzbeauftragten der kundenbetreuenden Bank entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen oder der
Internetseite Ihrer Bank.

b)

2 Welche Quellen und Daten nutzen wir?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen der Geschäftsbeziehung von Ihnen oder in Ihrem Auftrag erhalten, also insbesondere die Daten
aus dem Kartenantrag und dem mit dem Kartenvertrag verbundenen SEPA-Lastschriftmandat sowie den aus der Nutzung und Abrechnung der Karte resul-
tierenden Zahlungsaufträgen und in Zusammenhang mit Zahlungen Dritter zugunsten Ihrer Karte. Zudem verarbeiten wir – soweit für die Erbringung unserer
Leistung erforderlich – personenbezogene Daten, die wir von anderen Unternehmen der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken
oder von sonstigen Dritten (z. B. der SCHUFA) zulässigerweise (z. B. zur Ausführung von Aufträgen, zur Erfüllung von Verträgen oder aufgrund einer von Ihnen
erteilten Einwilligung) erhalten haben.
Relevante personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse und andere Kontaktdaten, Geburtstag und -ort und Staatsangehörigkeit), Legitimati-
onsdaten (z. B. Ausweisdaten) und Authentifikationsdaten (z. B. Unterschriftprobe) sowie Daten in Zusammenhang mit der Abrechnungskontoverbindung
(z. B. aus dem SEPA-Lastschriftmandat). Darüber hinaus können dies auch Auftragsdaten (z. B. Zahlungsauftrag durch Einsatz der Karte, Kartennummer),
Daten aus der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen (z. B. Umsatzdaten im Zahlungsverkehr, Verfügungsrahmen, Produktdaten [z. B. Art des Kar-
tenprodukts]), Informationen über Ihre finanzielle Situation (z. B. Bonitätsdaten, Scoring-/Ratingdaten), Werbe- und Vertriebsdaten (inklusive Werbescores),
Dokumentationsdaten (z. B. Beratungsprotokoll), Registerdaten, Daten über Ihre Nutzung von unseren angebotenen Telemedien (z. B. Zeitpunkt des Aufrufs
unserer Internetseiten, Apps oder Newsletter, angeklickte Seiten von uns bzw. Einträge) sowie andere mit den genannten Kategorien vergleichbare Daten
sein.

3 Wofür (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir Ihre Daten?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG):
3.1 Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1b DSGVO)
Die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 4 Nr. 2 DSGVO) erfolgt zur Erbringung des kartengestützten Zahlungsverkehrs, insbesondere zur Durchführung
unserer Verträge oder vorvertraglicher Maßnahmen mit Ihnen und der Ausführung Ihrer Aufträge, zur Belastung der aus dem Kartenvertrag geschuldeten
Aufwendungsersatzansprüche und Entgelte sowie aller mit dem Betrieb und der Verwaltung eines Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituts erforderlichen
Tätigkeiten. Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach dem von Ihnen gewählten Kartenprodukt und können unter anderem die
Durchführung von Transaktionen (Kartenzahlungen) umfassen. Wir erbringen Leistungen aus dem Kartenvertrag, insbesondere die Zahlungsfunktion gemäß
Ziffer 2 i. V. m. Ziffer 4.4 Satz 3 der Vertragsbedingungen sowie die Einforderung der vom Karteninhaber zu erbringenden Leistungen nach Ziffer 7 der Ver-
tragsbedingungen (insbesondere Erstattung der getätigten Umsätze und Entgelte), auf Basis der im Kartenantrag und im SEPA-Lastschriftmandat erhobenen
Daten und im Wege der Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO) unter Einschaltung sorgfältig ausgewählter Vertragspartner, insbesondere
• Deutscher Genossenschafts-Verlag eG, Wiesbaden, für die Produktion und den Versand von Karte und PIN;

Datenschutzinformationen zu Ihrer Visa/
Mastercard Karte (Debit- oder Kreditkarten)
Fassung: 11/2019

Fassung: 11/2019Datenschutzinformationen zu Ihrer Visa/ Mastercard Karte (Debit- oder Kreditkarten) Seite 1 von 4



• VR-Payment GmbH, Frankfurt am Main, zur technischen und administrativen Abwicklung der Autorisierungen, der Kartenzahlungen, der Bearbeitung
von Umsatzreklamationen sowie der Karteninhaber- und Sperrhotline;

• Mastercard Europe SA, Waterloo/Belgien (kurz „Mastercard“) bzw. Visa Europe Limited, London/Großbritannien (kurz „Visa“), zur technischen und
administrativen Abwicklung der Autorisierungen, der Kartenzahlungen, der Bearbeitung von Umsatzreklamationen sowie zur Vermeidung, Ermittlung
oder Feststellung von Kartenmissbrauch zum Schutz des Karteninhabers und der Bank;

• Fiducia & GAD IT AG, Karlsruhe und Münster, als Dienstleister der Bank und Anbieter der App im Rahmen des sicheren Bezahlverfahrens gemäß Ziffer
4.3 der Vertragsbedingungen i. V. m. Ziffer 1.2 der Sonderbedingungen und Verfahrenshinweise für die gesicherte Authentifizierung bei Visa/Mastercard
Kartenzahlungen im Internet.

Die weiteren Einzelheiten zum Zweck der Datenverarbeitung, insbesondere bezüglich der mit der Karte verbundenen Zusatzleistungen und Funktionen,
können Sie den jeweiligen Vertragsunterlagen und Geschäftsbedingungen entnehmen.
3.1.1 Zur Erfüllung der vertraglichen Pflicht der kartengestützten Zahlungsabwicklung erfolgen Datenverarbeitungsvorgängen auf oder mittels der Karte,
deren Chip oder Magnetstreifen oder der App: Auf dem Chip bzw. Magnetstreifen oder beim kontaktlosen Bezahlen mittels App werden folgende Daten
elektronisch und unverschlüsselt auf der Karte gespeichert: Name des Karteninhabers, Kartennummer, Laufzeitende der Karte, Länderkennung des Heraus-
gebers, Kartenprüfziffern und technische Daten zur Steuerung der Transaktion. Weitere Sicherheitsdaten sind auf dem Chip bzw. Magnetstreifen verschlüsselt
oder zugriffsgesichert abgelegt. Die App erfüllt dieselbe Zahlungsfunktion und vergleichbare Sicherheitsanforderungen wie der Chip der Karte.
3.1.2 Bei einer Chip- bzw. Magnetstreifen-Transaktion werden Daten zur Karte und zur Transaktion ausgetauscht und an das Abwicklungsunternehmen der
Akzeptanzstelle übermittelt. Dabei werden in bestimmten Fällen Daten von maximal zehn Chip-Transaktionen temporär auf dem Chip gespeichert, die erfor-
derlichenfalls zur Analyse von Fehlern im Rahmen der Autorisierung einer Transaktion benötigt werden.
3.1.3 Sofern die Karte physisch oder mittels App zum kontaktlosen Bezahlen eingesetzt wird, werden die Kartennummer, eine im Chip bzw. in der App ge-
speicherte Kartenprüfziffer, das Laufzeitende der Karte und die Länderkennung des Herausgebers kontaktlos (während der Datenübertragung per Funk)
ausgelesen. Diese Daten werden verarbeitet, sobald sich die physische Karte bzw. das mobile Endgerät mit der in der App hinterlegten digitalen Karte in
unmittelbarer Nähe eines NFC-fähigen Gerätes befindet.
3.2 Im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1f DSGVO)
Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrags inklusive des SEPA-Lastschriftmandates hinaus zur Wahrung be-
rechtigter Interessen von uns oder Dritten wie beispielsweise in den folgenden Fällen:
• Konsultation von und Datenaustausch mit Auskunfteien (z. B. SCHUFA) zur Ermittlung von Bonitäts- bzw. Ausfallrisiken und zur Reduzierung von Aus-

fallrisiken;
• Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse und direkter Kundenansprache;
• Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit Sie der Nutzung Ihrer Daten für diese Zwecke nicht widersprochen haben;
• Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten;
• Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs des Herausgebers, der Bank und der eingeschalteten Dienstleister;
• Verhinderung und Aufklärung von Straftaten;
• Videoüberwachungen dienen der Sammlung von Beweismitteln bei Straftaten oder zum Nachweis von Verfügungen und Einzahlungen z. B. an Geldau-

tomaten. Sie dienen damit dem Schutz von Kundschaft und Mitarbeitern sowie der Wahrnehmung des Hausrechts;
• Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit (z. B. Zutrittskontrollen);
• Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten.
3.3 Aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1a DSGVO)
Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke (z. B. Weitergabe von Daten im Verbund/Konzern,
Auswertung von Zahlungsverkehrsdaten für Marketingzwecke) erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben.
Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die – wie beispielsweise die
SCHUFA-Klausel – vor der Geltung der DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind.
Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.
3.4 Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1c DSGVO) oder im öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1e DSGVO)
Zudem unterliegen wir diversen rechtlichen Verpflichtungen, das heißt gesetzlichen Anforderungen (z. B. Kreditwesengesetz [KWG], Geldwäschegesetz [GwG],
EU-Geldtransferverordnung, Steuergesetze) sowie bankaufsichtsrechtlichen Vorgaben (z. B. der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Bankenaufsicht
[EBA], der Deutschen Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht [BaFin]). Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören unter anderem
die Krediwürdigkeitsprüfung, die Identitäts- und Altersprüfung, die Verhinderung, Aufdeckung und Ermittlung von vermögensgefährdenden Straftaten,
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten sowie die Bewertung und Steuerung von Risiken.
Wir verarbeiten die mit dem Kartenantrag erhobenen Daten und die Daten aus der Kartennutzung zum Zwecke der Vermeidung, Ermittlung oder Feststellung
von Kartenmissbrauch zum Schutz des Karteninhabers und der Bank.

4 Wer bekommt meine Daten? Empfänger und Kategorien von Empfängern der Daten
4.1 Beim Herausgeber und der Bank
Bei uns erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen.
4.2 Auftragsverarbeiter
Auch vom Herausgeber eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DSGVO) können zu diesen genannten Zwecken Daten erhalten. Dies sind Unternehmen in
den Kategorien kreditwirtschaftliche Leistungen, IT Dienstleistungen, Logistik, Druckdienstleistungen, Telekommunikation, Beratung und Consulting sowie
Vertrieb und Marketing (siehe Ziffer 3.1).
4.3 Eingeschaltete Dritte
Wir sind berechtigt, uns zur Bewirkung der Zusatzleistungen und Funktionen nach Ziffer 14.1 der Vertragsbedingungen sowie zur Aktivierung der Karte (vgl.
Ziffer 1.6 der Vertragsbedingungen) Dritter (insbesondere Dienstleister für die Zusatzleistungen und Funktionen gemäß den jeweiligen Produktinformationen
zum Kartenvertrag) zu bedienen.
Wurde eine Karte mit der Funktion „easyCredit-Finanzreserve“ beantragt (vgl. Ziffer 1.4 der Vertragsbedingungen), so werden die Stamm- und Transaktions-
daten zur Vertragserfüllung an die TeamBank als Anbieter der „easyCredit-Finanzreserve“ übermittelt.
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Damit der Karteninhaber etwaige mit der Karte verbundenen Versicherungs- und Mehrwertleistungen (z. B. Lounge-Zugang, Concierge-Service) in Anspruch
nehmen kann, werden – sofern erforderlich – der Name des Karteninhabers, sein Geburtsdatum, die Anschrift, die Telefonnummer und Kartendaten an die
in den Produktinformationen genannte(n) Versicherungsgesellschaft(en) und Mehrwertdienstleister übermittelt und dort zur Erfüllung der versicherungsver-
traglichen bzw. vertraglichen Mehrwertleistungen verarbeitet. Des Weiteren wird an das bzw. die Versicherungsunternehmen das Einverständnis mit bzw.
der Widerspruch des Karteninhabers gegen Werbemaßnahmen weitergeleitet.
Für die mit der Inanspruchnahme von mit der Karte verbundenen Versicherungs- und Mehrwertleistungen erforderliche Datenverarbeitung, die nicht auf
Basis der Ziffer 3.1 dieser Information erfolgt, ist der jeweilige in der Produktinformation genannte Dienstleister verantwortlich. Die Informationen über Ihre
Rechte als Betroffener nach der DSGVO (vgl. Ziffer 7) stellt die DZ BANK als Herausgeber der Karte im Internet (www.dzbank.de/datenschutzhinweisekarten)
zentral zur Verfügung. Dies gilt auch für dieses Dokument. Sie können die Informationen nach Artikel 13, 14 und 21 DSGVO auch über die Internetseite Ihrer
Bank unter dem Punkt „Datenschutz“ aufrufen. Eine papierhafte Ausfertigung der jeweiligen Datenschutzinformationen können Sie jederzeit in Textform bei
Ihrer Bank oder beim Datenschutzbeauftragten des Herausgebers (Kontaktdaten siehe Ziffer 1) anfordern. Die Datenschutzinformationen der AXA Versicherung
AG, Colonia-Allee 10-20, 50167 Köln und der Inter Partner Assistance, 10-11 Mary Street, Dublin 1, Irland, Zweigniederlassung Irland des belgischen Versi-
cherungsunternehmens Inter Partner Assistance S.A. (nur relevant für das Kreditkartenprodukt PremiumCard) können Sie auch schriftlich unter den vorge-
nannten Adressen anfordern. Bei der Nutzung von Mehrwertleistungen über das Internet finden Sie die entsprechenden Datenschutzinformationen auf der
Internetseite des jeweiligen Anbieters.

4.4 Sonstige Datenempfänger
Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger außerhalb des Herausgebers/der Bank, sofern dies nicht durch die Ziffern 4.2 und 4.3 abgedeckt ist, ist
zunächst zu beachten, dass wir zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen undWertungen verpflichtet sind, von denen wir Kenntnis erlangen
(Bankgeheimnis). Informationen über Sie dürfen nur weitergeben werden, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten, Sie eingewilligt haben oder wir
zur Erteilung einer Bankauskunft befugt sind. Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener Daten z. B. sein:
• Öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Deutsche Bundesbank, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht [BaFin], Europäische Bankenauf-

sichtsbehörde [EBA], Europäische Zentralbank, Finanzbehörden) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung.
• Andere Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute oder vergleichbare Einrichtungen, an die wir zur Durchführung der Geschäftsbeziehung mit Ihnen

personenbezogene Daten übermitteln (z. B. die Kartenorganisationen Mastercard und Visa, Unternehmen der Genossenschaftlichen FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken, das im SEPA-Lastschriftmandat genannte kontoführende Institut, Korrespondenzbanken, Auskunfteien).

Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die Sie uns Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt bzw. für die Sie uns vom Bankgeheimnis
gemäß Vereinbarung oder Einwilligung befreit haben. Durch die Erteilung eines Zahlungsauftrages durch Einsatz Ihrer Karte erteilen Sie uns zugleich die
Zustimmung, die Daten an den Zahlungsempfänger über die zwischengeschalteten Abwicklungsdienstleister und Zahlungsdienstleister (z. B. Bank) des
Zahlungsempfängers weiter zu leiten.

5 Wie lange werden meine Daten gespeichert?
Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung, was beispielsweise auch die
Anbahnung und die Abwicklung eines Vertrags umfasst. Dabei ist zu beachten, dass unsere Geschäftsbeziehung ein Dauerschuldverhältnis ist, welches auf
Jahre angelegt ist.
Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB),
der Abgabenordnung (AO), dem Kreditwesengesetz (KWG) und dem Geldwäschegesetz (GwG) ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung
bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre. Nach Beendigung des Kartenvertrags werden die personenbezogenen Daten im Rahmen der gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen noch für zehn Jahre gespeichert, gerechnet nach Ablauf des Jahres, in dem die Kündigung wirksam wurde.
Schließlich beurteilt sich die Speicherdauer aufgrund des berechtigten Beweissicherungsinteresses auch nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die z.
B. nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) in der Regel drei Jahre, in gewissen Fällen aber auch bis zu 30 Jahre betragen können.

6 Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt?
Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums – EWR) findet nur statt, soweit dies zur Ausführung Ihrer
Aufträge (z. B. Zahlungsaufträge) erforderlich, gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben. Über Einzelheiten werden wir Sie,
sofern gesetzlich vorgegeben, gesondert informieren.
Zum Zwecke der Vertragserfüllung (weltweite Zahlung mit einer Mastercard bzw. Visa Karte) sowie der Vermeidung, Ermittlung oder Feststellung von Karten-
missbrauch kann es erforderlich werden, auch Daten an Dienstleister innerhalb des EWR sowie – im Rahmen des sicheren Bezahlverfahrens gemäß Ziffer
4.3 der Vertragsbedingungen – in die Schweiz (Netcetera AG, Zürich/Schweiz, zur Registrierung, Berechtigungsund Risikoprüfung) zu übermitteln. Die Daten
werden im Rahmen der Abwicklung von Autorisierungen und Zahlungen sowie z. B. der Bearbeitung von Umsatzreklamationen (sogenannte Chargebacks)
oder der Vermeidung, Ermittlung oder Feststellung von Kartenmissbrauch auch an die KartenorganisationMastercard bzw. Visa mit Sitz in den USA übermittelt.

7 Welche Datenschutzrechte habe ich?
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art.
17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DSGVO. Beim Aus-
kunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. Sie können Ihr Recht gegenüber Ihrer Bank geltend machen.
Zudem können Sie sich auch an den Herausgeber wenden. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77
DSGVO i. V. m. § 19 BDSG).

8 Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Begründung, Durchführung und Be-
endigung einer Geschäftsbeziehung erforderlich sind, also insbesondere die im Kartenantrag und im SEPALastschriftmandat abgefragten Angaben, oder zu
deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel den Abschluss des Vertrags oder die Ausführung des Auftrags
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ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen können und ggf. beenden müssen. Insbesondere sind wir nach den geldwäsche-
rechtlichen Vorschriften verpflichtet, Sie vor der Begründung der Geschäftsbeziehung, der Durchführung von Geldtransfers oder sonstiger Transaktionen
beispielsweise anhand Ihres Personalausweises zu identifizieren und dabei Ihren Namen, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit sowie Ihre Wohn-
anschrift zu erheben. Damit wir dieser gesetzlichen Verpflichtung nachkommen können, haben Sie uns nach dem Geldwäschegesetz die notwendigen Infor-
mationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen unverzüglich anzuzeigen. Sollten Sie
uns die notwendigen Informationen und Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, dürfen wir die von Ihnen gewünschte Geschäftsbeziehung nicht aufnehmen.

9 Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall?
Wir können automatisierte Entscheidungsprozesse, z. B. gestützt auf Scoringverfahren gemäß § 31 BDSG, über die Annahme eines Kartenantrags unterstützend
einsetzen. Eine etwaige ablehnende Entscheidung wird nicht im Rahmen eines automatisierten Entscheidungsprozesses getroffen, sondern nach individueller
Prüfung durch einen Bankmitarbeiter. Zur Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir grundsätzlich keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung
gemäß Art. 22 DSGVO, mit Ausnahme der Limitvergabe bei einer Karte mit der Funktion „easyCredit- Finanzreserve“ (weitere Informationen hierzu entnehmen
Sie bitte den easyCredit Informationen nach den Artikeln 13, 14 und 21 der DSGVO der TeamBank AG unter „Profilbildung, Scoring und automatisierte Ein-
zelentscheidung“). Sollten wir darüber hinaus ein solches Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert informieren, sofern dies
gesetzlich vorgegeben ist.

10 Inwieweit werden meine Daten für die Profilbildung (Scoring) genutzt?
Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten automatisiert mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling). Wir setzen Profiling beispielsweise
in folgenden Fällen ein:
• Aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben sind wir zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und vermögensgefährdenden

Straftaten verpflichtet. Dabei werden auch Datenauswertungen (u. a. im Zahlungsverkehr) vorgenommen. Diese Maßnahmen dienen zugleich auch
Ihrem Schutz, insbesondere vor missbräuchlichen bzw. betrügerischen Transaktionen.

• Um Sie zielgerichtet über Produkte informieren und beraten zu können, setzen wir Auswertungsinstrumente ein. Diese ermöglichen eine bedarfsge-
rechte Kommunikation und Werbung einschließlich Markt- und Meinungsforschung.

• Im Rahmen der Beurteilung Ihrer Kreditwürdigkeit nutzen wir das Scoring. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der ein Kunde seinen
Zahlungsverpflichtungen vertragsgemäß nachkommen wird. In die Berechnung können beispielsweise Einkommensverhältnisse, Ausgaben, bestehende
Verbindlichkeiten, Beruf, Arbeitgeber, Beschäftigungsdauer, Erfahrungen aus der bisherigen Geschäftsbeziehung, vertragsgemäße Rückzahlung früherer
Kredite sowie Informationen von Kreditauskunfteien (z. B. SCHUFA) einfließen. Das Scoring beruht auf einem mathematisch-statistisch anerkannten
und bewährten Verfahren gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 2 BDSG. Die errechneten Scorewerte unterstützen uns bei der Entscheidungsfindung im Rahmen
von Vertragsabschlüssen, bei der Festsetzung der Höhe des Verfügungsrahmens und gehen in das laufende Risikomanagement mit ein.

Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

1 Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender
personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1e DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Art. 6 Abs. 1f DSGVO
(Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung
gestütztes Profiling im Sinne von Art. 4 Nr. 4 DSGVO, das wir zur Bonitätsbewertung oder für Werbezwecke einsetzen.
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient
der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

2 In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu betreiben. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch
gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Pro-
filing, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so
werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst an die in den vorvertraglichen Informationen zum Kartenvertrag über eine Mastercard
/ Visa Karte (Debit- oder Kreditkarte) unter Ziffer I genannte Adresse Ihrer Bank gerichtet werden.

Fassung: 11/2019Datenschutzinformationen zu Ihrer Visa/ Mastercard Karte (Debit- oder Kreditkarten) Seite 4 von 4



Merkblatt zur Datenverarbeitung
R+V Versicherungsgruppe - Raiffeisenplatz 1 - 65189 Wiesbaden

Stand Januar 2019

1. Wozu dient dieses Merkblatt?

Mit diesem Merkblatt informieren wir Sie umfassend über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Diese verarbeiten
wir nur, soweit wir dazu gesetzlich berechtigt oder verpflichtet sind.

Die deutsche Versicherungswirtschaft hat sich in den Verhaltensregeln der deutschen Versicherungswirtschaft verpflichtet, nicht
nur die datenschutzrelevanten Gesetze streng einzuhalten, sondern auch durch weitere Maßnahmen den Datenschutz zu fördern.
Erläuterungen dazu finden Sie in den Verhaltensregeln im Internet:
www.code-of-conduct.ruv.de

Dort finden Sie auch die Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe, die diesen Verhaltensregeln zum 01.01.2014 beigetreten
sind. Auf Wunsch schicken wir Ihnen die Verhaltensregeln gerne per Post. Bitte wenden Sie sich dafür an unseren Datenschutz-
beauftragten.

2. Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten

Wenn Sie datenschutzrechtliche Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten der R+V
Versicherungsgruppe:
Dr. Roland Weiß
Raiffeisenplatz 1
65189 Wiesbaden
E-Mail: datenschutz@ruv.de
Wenn Sie allgemeine Fragen zu Ihrem Vertrag haben, nutzen Sie bitte die allgemeinen Kontaktkanäle. Informationen darüber
finden Sie im Internet: www.ruv.de

3. Wie und wann verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten?

Wir benötigen Ihre personenbezogenen Daten, um das zu versichernde Risiko vor einem Vertragsabschluss einschätzen zu können
und das Vertragsverhältnis durchzuführen, z. B. im Schaden- oder Leistungsfall.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre Daten im rechtlich zulässigen Rahmen zum Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Mei-
nungsforschung. Dieser Nutzung können Sie jederzeit formlos mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Werbewidersprüche
können Sie z. B. per E-Mail an ruv@ruv.de schicken.

Ihre Daten verarbeiten wir im Rahmen der datenschutzrechtlichen Vorgaben gegebenenfalls auch zu Zwecken, die nicht direkt
mit Ihrem Vertrag zusammenhängen.

Beispielsweise kann dies der Fall sein, um
• zulässige regulatorische oder aufsichtsrechtliche Anforderungen zu erfüllen. So unterliegen wir mit unserer

Haupttätigkeit einigen spezialgesetzlichen Vorschriften, in deren Rahmen Ihre personenbezogenen Daten
• verarbeitet werden: z. B. Bekämpfung der Geldwäsche, gesetzliche Meldepflichten an staatliche Stellen, Solvency

II etc.
• Verfahren elektronischer Datenverarbeitung zu prüfen und zu optimieren

• unternehmensintern und rechtlich zulässig unternehmensübergreifend verwendete Daten zusammenzustellen

• Tarifkalkulationen zu erstellen und internes Controlling durchzuführen

• rechtliche Ansprüche geltend zu machen und zur Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten

Grundsätzlich bitten wir Sie, uns nur Daten mitzuteilen, die für den jeweiligen Zweck (z. B. Vertragsbegründung, Leistungs- oder
Schadenbearbeitung) notwendig oder gesetzlich vorgeschrieben sind (z. B. wegen Vorgaben aus demGeldwäschegesetz, Vorgaben
aus dem Steuerrecht). Wenn wir Sie bitten, uns Daten freiwillig mitzuteilen, machen wir Sie darauf besonders aufmerksam. Falls
es eine vertragliche oder gesetzliche Pflicht zur Mitteilung der Daten gibt und Sie dies verweigern, kann daraus folgen, dass wir
den Vertrag nicht schließen können oder nicht zur Leistung verpflichtet sind.

4. Rechtsgrundlagen

In vielen Fällen ist die Datenverarbeitung gesetzlich zulässig, weil sie für das Vertragsverhältnis erforderlich ist. Das gilt vor allem
für das Prüfen der Antragsunterlagen, das Abwickeln des Vertrags und um Schäden und Leistungen zu bearbeiten.

In bestimmten Fällen ist eine Datenverarbeitung nur zulässig, wenn Sie dazu ausdrücklich einwilligen.

Beispiele:
• Gesundheitsdaten, die wir in der Lebens-, Kranken- oder Unfallversicherung verarbeiten.

• In einigen Fällen verarbeiten wir Ihre Daten zuWerbezwecken nur, wenn Sie hierzu ausdrücklich eingewilligt haben.
Um diese Einwilligung bitten wir Sie gesondert.

In anderen Fällen verarbeiten wir Ihre Daten auf Grund einer allgemeinen Interessenabwägung, d. h. wir wägen unsere mit den
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jeweiligen Interessen des Betroffenen ab. Ein Beispiel: Wenn wir wegen einer Prozessoptimierung Daten an spezialisierte
Dienstleister übermitteln und diese eigenverantwortlich arbeiten, schließen wir mit diesen Dienstleistern Verträge. Diese stellen
sicher, dass die Dienstleister ein angemessenes Datenschutzniveau einhalten.

5. Herkunft und Kategorien personenbezogener Daten

Grundsätzlich erheben wir personenbezogenen Daten direkt beim Betroffenen.

In bestimmten Fällen kann es jedoch sein, dass wir personenbezogene Daten von Dritten erhalten.

Beispiele:
• Bei Postrückläufern führen spezialisierte Dienstleister eine Adressrecherche durch, um aktuelle Anschriftdaten zu

ermitteln.
• Daten zu Mitversicherten bzw. versicherten Personen erhalten wir über unseren Versicherungsnehmer, falls wir

die Daten nicht direkt bei diesen Personen erheben können. Wir erheben z. B. den Namen, die Adresse und das
Geburtsdatum. Die erforderlichen Daten für den Leistungsfall erheben wir direkt beim Betroffenen.

• Daten zu Bezugsberechtigten oder Begünstigten erhalten wir von unserem Versicherungsnehmer, z. B. den Namen,
die Adresse und das Geburtsdatum, um den Betroffenen im Leistungsfall kontaktieren zu können.

• Bei der Kfz-Versicherung erhalten wir die Daten eines abweichenden Halters von unserem Versicherungsnehmer,
z. B. den Namen, die Kontaktdaten, Daten zum Fahrzeug und das Geburtsdatum.

• Daten zu Sicherungsgebern, Kreditgebern, Leasinggebern, Bürgschafts- bzw. Garantiegläubigern und Forderungs-
inhabern erhalten wir unter Umständen von unserem Versicherungsnehmer. Umgekehrt kann es sein, dass wir
von jenen Daten zum Versicherungsnehmer erhalten, insbesondere Kontaktdaten und Angaben zum betroffenen
Risiko.

• Bei einer Warenkreditversicherung erhalten wir Daten zu Risikokunden von unserem Versicherungsnehmer, z. B.
Kontaktdaten und weitere Angaben des Risikokunden.

• Daten zu Zeugen erhalten wir von unserem Versicherungsnehmer oder beteiligten Dritten, z. B. Ermittlungs- und
Strafverfolgungsbehörden. So erhalten wir den Namen, die Kontaktdaten und die jeweiligen Informationen zum
Sachverhalt.

• Bei Bonitätsauskünften erhalten wir Bonitätsinformationen von spezialisierten Auskunfteien. Nähere Informationen
dazu finden Sie unter dem Punkt 11.

• Außerdem erhalten wir Daten zu Ihrer Person über Ihren zuständigen Vermittler, z. B. im Rahmen der Antragsauf-
nahme.

6. An wen übermitteln wir Ihre Daten?

Im Rahmen des Vertrags kann es zu einer Datenübermittlung an Dritte kommen:

a.) Rückversicherer
Wir geben in bestimmten Fällen, z. B. bei einem hohen finanziellen Ausfallrisiko, einen Teil der durch den Vertrag übernommenen
Risiken an Rückversicherer weiter. Hier kann es notwendig sein, dem Rückversicherer entsprechende versicherungstechnische
Angaben mitzuteilen.

Die Datenübermittlung an Rückversicherer erfolgt im Rahmen einer allgemeinen Interessenabwägung. Wenn es erforderlich ist,
gesundheitsbezogene Informationen an Rückversicherer zu übermitteln, holen wir Ihre gesonderte Einwilligung ein.

Informationen zur Datenverarbeitung bei den in Frage kommenden Rückversicherern finden Sie auf unseren Internetseiten:
www.rueckversicherung.ruv.de

b.) Versicherungsvermittler
Betreut Sie bei Ihren Versicherungsgeschäften ein Vermittler, teilen wir ihm allgemeine Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten
mit, die er zum Beraten und Betreuen braucht. Wenn Sie nach Vertragsabschluss nicht mehr vom ursprünglichen Vermittler betreut
werden wollen, können Sie Ihr Widerrufsrecht nutzen. Dieses besteht auch, wenn der Vermittler aus anderen Gründen wechselt,
z. B. wenn er seine Tätigkeit einstellt. Wir können Ihnen dann einen neuen Vermittler anbieten, der Sie betreut.

Daten an den Versicherungsvermittler übermitteln wir grundsätzlich im Rahmen einer allgemeinen Interessenabwägung oder auf
gesetzlicher Grundlage.
Wenn es erforderlich ist, dem Vermittler gesundheitsbezogene Informationen mitzuteilen, holen wir Ihre gesonderte Einwilligung
ein.

c.) Datenübermittlung an andere Versicherer
Sie sind verpflichtet, Fragen im Versicherungsantrag vollständig und wahrheitsgemäß zu beantworten. In bestimmten Fällen prüfen
wir Ihre Angaben bei Ihrem Vorversicherer. Bei der Risikoprüfung kann es beispielsweise zum Überprüfen von Schadenfreiheits-
rabatten, insbesondere der Schadenfreiheitsklassen in der Kfz-Haftpflichtversicherung und Vollkaskoversicherung, und zur Ergänzung
oder Verifizierung der Angaben der Antragsteller oder Versicherten notwendig sein, Informationen mit einem Vorversicherer aus-
zutauschen. Gleiches gilt, wenn wir Ihre Daten an einen Nachversicherer weitergeben.

Auch beim Übertragen von Ansprüchen auf Altersvorsorge bei Anbieter- oder Arbeitgeberwechsel oder von Altersrückstellungen
in der Krankenversicherung auf den neuen Versicherer kann ein Datenaustausch zwischen Vorversicherer und nachfolgendem
Versicherer notwendig sein.

Außerdem müssen in bestimmten Fällen, z. B. Mehrfachversicherungen, gesetzlichem Forderungsübergang und bei Teilungsab-
kommen, personenbezogene Daten unter den Versicherern ausgetauscht werden. Dabei werden Daten des Betroffenen weiterge-
geben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, oder Angaben zum Schaden,
wie Schadenhöhe und Schadentag. Den Datenaustausch dokumentieren wir.
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Beim gemeinsamen Absichern von Risiken können bei der Risikoprüfung und Schadenbearbeitung Daten mit den beteiligten
Versicherern ausgetauscht werden.

Auch dann erfolgt die Datenübermittlung an andere Versicherer grundsätzlich im Rahmen einer allgemeinen Interessenabwägung
und in einigen Fällen auf Grundlage einer Einwilligung, die wir gesondert von Ihnen einholen.

d.) Zentrales Hinweis-und Informationsssystem (HIS)
Wenn wir einen Antrag oder Schaden prüfen, kann es zur Risikobeurteilung, weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder Verhin-
derung von Versicherungsmissbrauch notwendig sein, Anfragen an andere Versicherer zu richten oder entsprechende Anfragen
anderer Versicherer zu beantworten. Die Versicherungswirtschaft nutzt zur genaueren Risiko- und Leistungsfalleinschätzung das
Hinweis- und Informationssystem (HIS) der informa HIS GmbH. Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter
www.informa-his.de. Nicht alle Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe nehmen am HIS teil.

Ergänzende Informationen über die Anfrage beim HIS finden Sie in unserer Datenschutzerklärung:
www.ruv.de/datenschutz

Eine Meldung in das HIS und seine Nutzung erfolgen nur zu Zwecken, die mit dem System verfolgt werden dürfen, also nur wenn
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. In diesen Fällen erfolgt die Datenübermittlung auf Grundlage einer allgemeinen Interes-
senabwägung. Falls wir Sie beim HIS melden, informieren wir Sie schriftlich darüber.

Schaden
An das HIS melden wir und andere Versicherungsunternehmen erhöhte Risiken und Auffälligkeiten, die auf Versicherungsbetrug
hindeuten könnten und daher näher geprüft werden müssen. Die Meldung ist bei Antragstellung oder im Schadensfall möglich
und kann eine Person oder eine Sache, z. B. ein Kfz, betreffen. Eine Meldung zur Person ist möglich, wenn ungewöhnlich oft
Schäden gemeldet werden oder z. B. das Schadenbild mit der Schadenschilderung nicht in Einklang zu bringen ist. Die Versicherer
müssen im Schadensfall wissen, ob ein Fahrzeug schwerwiegende oder unreparierte Vorschäden hatte oder schon einmal als
gestohlen gemeldet wurde. Deshalb melden wir Fahrzeuge an das HIS, wenn diese einen Totalschaden erlitten haben, gestohlen
wurden oder wenn Schäden ohne Reparaturnachweis abgerechnet wurden.

Immobilien melden wir an das HIS, wenn wir eine ungewöhnlich hohe Schadenhäufigkeit feststellen. Sollten wir Sie, Ihre Immobilie
oder Ihr Fahrzeug an das HIS melden, informieren wir Sie darüber.

Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Vertrags oder Regulierung eines Schadens richten wir Anfragen zur Person
oder Sache (z. B. Kfz) an das HIS und speichern die Ergebnisse. Im Schadensfall kann es nach einem Hinweis durch das HIS
erforderlich sein, genauere Angaben zum Sachverhalt von den Versicherern zu erfragen, die Daten an das HIS gemeldet haben.
Auch diese Ergebnisse speichern wir, wenn sie für die Prüfung des Versicherungsfalls relevant sind. Es kann auch sein, dass wir
Anfragen anderer Versicherer in einem späteren Leistungsfall beantworten und daher Auskunft über Ihren Schadensfall geben
müssen.

Rechtsschutz
An das HIS melden wir und Versicherungsunternehmen erhöhte Risiken, z. B. Verträge mit ungewöhnlich häufig gemeldeten
Rechtsschutzfällen. Sollten wir Sie an das HISmelden, benachrichtigen wir Sie darüber. Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss
eines Vertrags richten wir Anfragen zu Ihrer Person an das HIS und speichern die Ergebnisse. Erhalten wir einen Hinweis auf risi-
koerhöhende Besonderheiten, kann es sein, dass wir von Ihnen zusätzliche Informationen zum konkreten Meldegrund benötigen.

Soweit es zur Sachverhaltsaufklärung erforderlich ist, können im Leistungsfall Daten zwischen dem in das HIS meldenden und
dem abrufenden Versicherungsunternehmen ausgetauscht werden. Der Datenaustausch wird dokumentiert. Die Betroffenen
werden über den Austausch informiert, wenn er nicht zum Aufklären von Widersprüchlichkeiten erfolgt.

e.) Kfz-Zulassungsstelle
Beim Abschluss einer Kfz-Versicherung und bei allen sonstigen versicherungsrelevanten Zulassungsvorgängen
(z. B. Ab- oder Ummeldung, Wohnortwechsel, Versichererwechsel) ist es gesetzlich erforderlich, personenbezogene
Daten mit der Kfz-Zulassungsstelle auszutauschen. Dies ist z. B. der Fall, wenn Sie eine von uns erteilte
elektronische Versicherungsbestätigung (eVB) bei der Kfz-Zulassungsstelle vorlegen, um ein Kfz zuzulassen.

f.) Auftragnehmer und Dienstleister
Im Internet können Sie unter www.code-of-conduct.ruv.de Listen der Auftragnehmer und Dienstleister abrufen, zu denen dauerhafte
Geschäftsbeziehungen bestehen.

Auf Wunsch schicken wir Ihnen gerne einen Ausdruck per Post. Bitte wenden Sie sich dafür an unseren Datenschutzbeauftragten.

Wenn wir an Dienstleister nicht lediglich streng weisungsgebundene „Hilfsfunktionen“ auslagern, sondern Dienstleister weiterge-
hende Tätigkeiten eigenständig erbringen, liegt datenschutzrechtlich eine sogenannte Funktionsübertragung vor. Typische Bei-
spiele sind Sachverständige, Wirtschaftsprüfer oder medizinische Dienstleister.
Wenn Sie geltend machen können, dass wegen Ihrer persönlichen Situation Ihr schutzwürdiges Interesse das Interesse des
übermittelnden Versicherungsunternehmens überwiegt, haben Sie für die Datenübermittlung bei Funktionsübertragungen ein Wi-
derspruchsrecht.
Ein Beispiel: Bei einem zurückliegenden Versicherungsfall hat ein Gericht rechtskräftig festgestellt, dass ein bestimmter Sachver-
ständiger Ihren Sachverhalt falsch begutachtet hat. In einem erneuten Schadensfall können Sie der Beauftragung desselben
Sachverständigen widersprechen, da begründete Einwände gegen diesen bestehen. Dagegen reicht es nicht aus, wenn Sie ohne
Angabe besonderer Gründe keine Datenübermittlung an Dienstleister generell oder einen bestimmten Dienstleister wünschen.
Funktionsübertragungen finden Sie in der oben genannten Dienstleisterliste.

g.) Zentralisierte Datenverarbeitung innerhalb der R+V Versicherungsgruppe
Innerhalb der R+V Versicherungsgruppe sind einzelne Bereiche zentralisiert, z. B. der Beitragseinzug, die telefonische Kundenbe-
treuung oder die Datenverarbeitung. Daher werden Stammdaten wie Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge oder Ihr
Geburtsdatum in einer zentralen Datensammlung geführt; d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten.
So wird z. B. Ihre Adresse gegebenenfalls nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen der
Gruppe abschließen. So kann eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen schnell der zuständige
Ansprechpartner genannt werden.

Seite 3 von 6



Alle an die zentralisierte Datenverarbeitung angebundenen Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe können diese Stammdaten
einsehen.

Die übrigen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den vertragsführenden Unternehmen der Gruppe ab-
fragbar.

Folgende Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe sind an die zentralisierte Datenverarbeitung angebunden:
R+V Versicherung AG
R+V Allgemeine Versicherung AG
R+V Direktversicherung AG
R+V Gruppenpensionsfonds-Service GmbH*
R+V Krankenversicherung AG
R+V Lebensversicherung AG
R+V Lebensversicherung a.G.
R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A., Niederlassung Wiesbaden
R+V Pensionsfonds AG
R+V Pensionskasse AG
R+V Pensionsversicherung a.G.
R+V Rechtsschutz-Schadenregulierungs-GmbH*
R+V Service Center GmbH*
R+V Treuhand GmbH*
RUV Agenturberatungs GmbH*
Vereinigte Tierversicherung Gesellschaft a.G.
KRAVAG-HOLDING Aktiengesellschaft
KRAVAG-ALLGEMEINE Versicherungs-AG
KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG
KRAVAG-SACH Versicherung des Deutschen Kraftverkehrs VaG
KRAVAG und SVG Assekuranz Vertriebs- und Bearbeitungszentrum GmbH*
KRAVAG Umweltschutz und Sicherheitstechnik GmbH (KUSS)*
Condor Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft
Condor Dienstleistungs-GmbH*
R+V Dienstleistungs-GmbH*
Pension Consult Beratungsgesellschaft für Altersvorsorge mbH*
carexpert Kfz-Sachverständigen GmbH*
CHEMIE Pensionsfonds AG
compertis Beratungsgesellschaft für betriebliches Vorsorgemanagement mbH*
UMB Unternehmens-Managementberatungs GmbH*
UMBI GmbH*

* Dieses Unternehmen ist Dienstleister der Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe und kann daher auf personenbezogene
Daten zugreifen.

Die jeweils aktuelle Liste der an der zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmenden Unternehmen können Sie unter www.code-
of-conduct.ruv.de abrufen. Auf Wunsch schicken wir Ihnen gerne einen Ausdruck dieser Liste per Post.
Bitte wenden Sie sich dafür an unseren Datenschutzbeauftragten.

h.) Übergeordnete Finanzkonglomeratsunternehmen
Wir übermitteln personenbezogene Daten an die DZ BANK AG als übergeordnetes Finanzkonglomeratsunternehmen, wenn und
soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Eine solche Verpflichtung kann sich aus den Regeln über eine ordnungsgemäße Ge-
schäftsorganisation ergeben, zum Beispiel an ein angemessenes und wirksames Risikomanagement auf Konzernebene.

i.) Leasing- und Kreditgeber
Wenn Sie im Rahmen von Leasing- oder Kreditverträgen Sachversicherungen mit R+V abschließen, informieren wir den Leasing-
bzw. Kreditgeber auf Anfrage darüber, dass ein entsprechender Versicherungsschutz besteht und er im Zusammenhang mit
Kündigungen, Zahlungsverzug und Schadensfällen als Drittberechtigter erfasst ist.
Er erhält auch Informationen über Versicherungssummen und bestehende Selbstbeteiligungen, damit er sein finanzielles Ausfall-
risiko beurteilen kann.

j.) Behörden, Zentralbanken und andere Stellen mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben
An Behörden, Zentralbanken und andere Stellen mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben übermitteln wir Ihre personenbezogenen
Daten, wenn wir gesetzlich oder vertraglich dazu berechtigt oder verpflichtet sind. Eine solche Datenübermittlung kann auf Anfrage
einer Behörde erfolgen. Wir prüfen dann, ob die Behörde die Daten erhalten darf.

In einigen Fällen sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, Ihre Daten an Behörden zu übermitteln, z. B.
• wegen steuerrechtlicher Vorschriften oder Verpflichtungen aus dem Kreditwesengesetz bei Meldungen an die

Deutsche Bundesbank oder
• bei einer gesetzlich erforderlichen Berufshaftpflichtversicherung an die rechtlich festgeschriebenen Meldestellen.

In allen anderen Fällen holen wir von Ihnen eine Einwilligung ein.

k.) Mitversicherte
In Verträgen, bei denen es neben dem Versicherungsnehmer noch andere mitversicherte Personen gibt, kann es zur Vertrags-
durchführung erforderlich sein, dass Daten der jeweils anderen Person übermittelt werden. Sofern Ihre Einwilligung notwendig ist,
holen wir diese gesondert ein.
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7. Datenübermittlung in Drittstaaten außerhalb der EU/EWR

Wenn wir personenbezogene Daten innerhalb der EU/EWR übermitteln, beachten wir die strengen rechtlichen Vorgaben.
Wenn es erforderlich ist, übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten an Dienstleister in Drittstaaten außerhalb der EU/EWR,
z. B. im Rahmen von IT-Leistungen, oder an Sachverständige. Auswahl und vertragliche Vereinbarungen richten sich selbstver-
ständlich nach den gesetzlichen Regelungen.
Bei bestimmten Vertragstypen kann es vorkommen, dass wir Ihre Daten an Rückversicherer in Drittstaaten außerhalb der EU/EWR
übermitteln.
Insbesondere in den Fällen, bei denen das versicherte Risiko oder der Versicherungsnehmer sich in einem Drittstaat befindet,
kann es erforderlich sein, Daten in den Drittstaat zu übermitteln (z. B. Vermittler, andere Versicherer).
Darüber hinaus bestehen in bestimmten Fällen gesetzliche Meldeverpflichtungen, wegen deren wir Ihre Daten an Behörden und
ähnliche Stellen in Drittstaaten außerhalb der EU/EWR übermitteln müssen. Auch bei Rechtsstreitigkeiten mit Auslandsbezug
kann eine solche Übermittlung notwendig sein (z. B. Rechtsanwälte).
Wenn im Einzelfall Ihre Einwilligung notwendig ist, holen wir diese gesondert ein.

8. Wie lange speichern wir Ihre Daten?

Wenn es erforderlich ist, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung. Das kann
auch die Anbahnung oder die Abwicklung eines Vertrags sein.
Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten. Diese ergeben sich unter anderem
aus dem Handelsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO), dem Geldwäschegesetz (GWG) oder der Versicherungsunter-
nehmens-Rechnungslegungsverordnung (RechVersV). Dort vorgegebene Fristen zur Aufbewahrung und Dokumentation betragen
zwei bis 30 Jahre.

Die Speicherdauer richtet sich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die zum Beispiel nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen
Gesetzbuchs (BGB) bis zu 30 Jahre betragen können; die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.

Weitere Informationen zu unseren Löschfristen finden Sie im Internet unter www.ruv.de/staticfiles/ ruvde/downloads/daten-
schutz/loeschfristen.pdf
Die Liste schicken wir Ihnen gerne auch per Post. Bitte wenden Sie sich dafür an unseren Datenschutzbeauftragten.

9. Welche Rechte haben Sie?

Ihre gesetzlichen Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Datenübertragbarkeit können
Sie bei unserem Datenschutzbeauftragten geltend machen.

Beruht die Datenverarbeitung auf einer allgemeinen Interessenabwägung, steht Ihnen ein Widerrufsrecht gegen diese Datenver-
arbeitung zu, wenn aus Ihrer persönlichen Situation Gründe gegen eine Datenverarbeitung sprechen.

10. Informationspflicht, wenn wir Daten Dritter von Ihnen erhalten

Erhalten wir von Ihnen als Versicherungsnehmer personenbezogene Daten von Dritten, müssen Sie das Merkblatt zur Datenver-
arbeitung an diese weitergeben. Das sind z. B. Mitversicherte, versicherte Personen, Bezugsberechtigte, Geschädigte, Zeugen,
abweichende Beitragszahler, Kredit-, Leasinggeber etc.

11. Wann holen wir Informationen zu Ihrer Bonität ein?

R+V wird gegebenenfalls im Rahmen des Antrags auf Abschluss einer Kfz-Haftpflichtversicherung Ihre dazu erforderlichen Daten
(Name, Vorname, Firmenbezeichnung, Anschrift, Geburtsdatum) an die infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532
Baden-Baden übermitteln, um Informationen zu Ihrem bisherigen Zahlungsverhalten und Bonitätsinformationen auf Basis mathe-
matisch-statistischer Verfahren unter Nutzung von Anschriftdaten zu erhalten.
Aufgrund des berechtigten Interesses holen wir eine Bonitätsauskunft bei Abschluss einer Kfz-Haftpflichtversicherung im Hinblick
auf das bei dieser Pflichtversicherung bestehende finanzielle Ausfallrisiko ein (Direktanspruch des Geschädigten). Die Pflichtver-
sicherung und die Eintrittspflicht ergeben sich aus dem 1. Abschnitt Pflichtversicherungsgesetz für Kraftfahrzeughalter (PflVG)
und aus Teil 2, Kapitel 1, Abschnitt 2 Versicherungsvertragsgesetz (VVG).

Bei Anträgen oder Angeboten zum Abschluss einer Kautionsversicherung, einer Kreditversicherung oder einer Versicherung gegen
finanzielle Verluste, wie z. B. einer Vertrauensschadenversicherung, und während der Laufzeit eines dieser Verträge übermittelt
R+V Ihre personenbezogenen Daten (Firma, Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum) an beauftragte Auskunfteien. Dies geschieht,
um Informationen zu Ihrem bisherigen Zahlungsverhalten und Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren
unter Nutzung von Anschriftdaten zu erhalten. Das berechtigte Interesse an einer Wirtschaftsauskunft besteht in diesen Fällen bei
Abschluss und während der Durchführung dieser Verträge wegen des bestehenden finanziellen Ausfallrisikos der R+V Allgemeine
Versicherung AG.

Unsere Partner sind:
infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden
informa Solutions GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden
Creditreform Wiesbaden Hoffmann KG, Adolfsallee 34, 65185 Wiesbaden
Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, 22761 Hamburg
Prof. Schumann Analyse GmbH, Weender Landstraße 23, 37073 Göttingen
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Deutsche Bank AG, Zentrale Auskunftei, 20079 Hamburg
Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt
KSV1870 Information GmbH, Wagenseilgasse 7, 1120 Wien, Österreich

Auch im Bereich der Technischen Versicherungen holen wir bei Großrisiken Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch-statis-
tischer Verfahren unter Nutzung von Anschriftdaten über die Creditreform Wiesbaden Hoffmann KG, Adolfsallee 34, 65185
Wiesbaden ein.

Falls Sie Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten wünschen, die die Auskunftei gespeichert hat, wenden Sie sich bitte direkt
an die beauftragte Auskunftei.

12. Welche Rechte haben Sie bei einer automatisierten Einzelfallentscheidung?

Als Versicherer sind wir befugt, in bestimmten Fallgruppen (z. B. bei einer Entscheidung zum Abschluss oder der Erfüllung eines
Vertrags oder bei einer Entscheidung auf Grundlage verbindlicher Entgeltregelungen für Heilbehandlungen wie der GOÄ) Ihre
personenbezogenen Daten (auch Ihre Gesundheitsdaten) einer sogenannten „automatisierten Einzelfallentscheidung“ zugrunde
zu legen. Dies bedeutet, dass wir in bestimmten Fällen Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen eines Algorithmus berücksich-
tigen, der auf einem anerkannten mathematisch-statistischen Verfahren beruht.

Falls wir Ihrem Antrag auf Versicherungsleistung oder von Schadenersatz vollumfänglich oder teilweise nicht nachkommen sollten,
haben Sie folgende Rechte:

• Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person durch uns als Verantwortlichen,

• Darlegung des eigenen Standpunkts und

• Recht auf Anfechtung der Entscheidung.

Über diese Rechte informieren wir Sie ausdrücklich, wenn wir Ihren Antrag ganz oder teilweise ablehnen müssen und keine Ver-
sicherungsleistung oder Schadenersatz gewähren können.

13. Beschwerderecht

Sie haben ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde, siehe Artikel 77 Datenschutzgrundverordnung.
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auf der Grundlage von Abschnitt 3 §§ 20 bis 26 Zahlungskontengesetz (ZKG)

1 Generelle Informationen zur gesetzlichen Kontenwechselhilfe
Die Bank unterstützt den Kunden als Verbraucher1, sofern der Kunde dies von der Bank
verlangt, bei der Nutzung des Anspruches auf gesetzliche Kontenwechselhilfe auf der
Grundlage von Abschnitt 3 §§ 20 bis 26 ZKG beim Kontenwechsel sowie der damit
verbundenen Eröffnung und/oder Schließung eines Zahlungskontos (Girokontos) inner-
halb von Deutschland wie folgt.
1.1 Kurzbeschreibung zur gesetzlichen Kontenwechselhilfe
Die Bank unterstützt Sie als Kunden bei der Eröffnung eines Girokontos und/oder beim
„Umzug eines alten Girokontos“. Wenden Sie sich hierzu einfach an unsere Mitarbei-
ter/innen, welche Sie gern beraten bzw. entnehmen Sie erste Hinweise diesem Kunden-
informationsblatt.
• Wir sind als empfangender Zahlungsdienstleister (neue Bank) der „Hauptansprech-
partner“ bei Nutzung der Kontenwechselhilfe nach ZKG. Wir leiten diese innerhalb
von zwei Geschäftstagen auf Grundlage Ihres Verlangens nach Erhalt der entspre-
chenden Ermächtigung zur Kontenwechselhilfe ein.

• Sofern Sie es wünschen, fordern wir vom übertragenden Zahlungsdienstleister (alte
Bank) Informationen/Listen zu relevanten Zahlungsvorgängen (bestehende Dauerauf-
träge, verfügbare Informationen zu Lastschriftzahlungen und eingehenden Überwei-
sungen) an. Innerhalb von fünf Geschäftstagen nach Erhalt der entsprechenden Infor-
mationen/Listen vom übertragenden Zahlungsdienstleister richten wir Ihnen diese
Daueraufträge auf dem neu eröffneten Zahlungskonto bei uns ein und führen weitere
Weisungen von Ihnen aus.

• Wir unterstützen Sie darüber hinaus bei der Schließung Ihres alten Zahlungskontos,
indem wir auf Ihren Wunsch Ihre alte Bank anweisen:
• Daueraufträge und Lastschriften spätestens zu dem von Ihnen gewünschten Kon-
toschließungszeitpunkt nicht mehr auszuführen bzw. einzulösen sowie eingehende
Überweisungen nicht mehr zu akzeptieren,

• einen verfügbaren, positiven Kontosaldo auf Ihr neues Zahlungskonto bei uns zu
übertragen,

• Ihr altes Zahlungskonto zu schließen, sofern dem keine Hindernisse entgegenste-
hen.

• Wir unterstützen Sie zudem mit weiteren Hilfestellungen (zum Beispiel mit Muster-
Schreiben/-Postkarten) bei der idealerweise durch Sie vorzunehmenden Information
Ihrer Zahlungspartner (Zahler von eingehenden Überweisungen oder Zahlungsemp-
fänger von zu belastenden Lastschriftzahlungen) über Ihre neue Kontoverbindung.

• Entgelte für die Nutzung eines Girokontos, zu Zahlungsdiensten sowie zu weiteren
Dienstleistungen können Sie unserem Preisaushang bzw. dem Preis- und Leistungs-
verzeichnis entnehmen. Zu Entgelten und Kosten im Rahmen der gesetzlichen Kon-
tenwechselhilfe (vgl. unten Nummer 4), sprechen Sie uns bitte direkt an.

• Bei Meinungsverschiedenheiten mit unserem Hause oder mit Ihrer bisherigen Bank,
können Sie sich an die jeweils zuständige Kundenbeschwerdestelle (vgl. unten
Nummer 5) wenden.

1.2 Grundlagen und Voraussetzungen der gesetzlichen Kontenwechselhilfe
(§ 20 ZK G)
Gemäß den Bestimmungen des ZKG sind die beteiligten Zahlungsdienstleister2 im Zu-
sammenhang mit einemWechsel von einem beim übertragenden Zahlungsdienstleister
geführten Zahlungskonto zu einem beim empfangenden Zahlungsdienstleister geführten
Zahlungskonto verpflichtet, den Kunden (Verbraucher) auf dessenWunsch zu unterstüt-
zen. Diese Verpflichtung zur gesetzlichen Kontenwechselhilfe besteht nicht, wenn
• der übertragende oder der empfangende Zahlungsdienstleister nicht im Geltungsbe-
reich des ZKG ansässig ist3 oder

• die betreffenden Zahlungskonten des Kunden bei den beteiligten Zahlungsdienstleis-
tern nicht in derselben Währung geführt werden.4

1.3 Ermächtigung des Kontoinhabers zur gesetzlichen Kontenwechselhilfe (§ 21 ZKG)
Die gesetzliche Kontenwechselhilfe darf nur gewährt werden, wenn der Kunde eine den
Anforderungen des § 21 ZKG entsprechende Ermächtigung zur Kontenwechselhilfe erteilt
hat. Die Ermächtigung muss in deutscher Sprache verfasst sein, es sei denn, die betei-
ligten Zahlungsdienstleister und der Kunde haben sich auf eine andere Sprache geeinigt.

Eine Ermächtigung zur Kontenwechselhilfe bedarf der Schriftform. Sie kann, sofern die
Bank als empfangender Zahlungsdienstleister dies vorsieht, auch im Online-Banking
erteilt werden.

Jeder der beteiligten Zahlungsdienstleister hat dem Kunden auf dessen Wunsch unver-
züglich ein Formular für die Ermächtigung zur Kontenwechselhilfe zu übermitteln. Dem
Kunden ist eine Kopie der erteilten Ermächtigung zur Kontenwechselhilfe auszuhändigen.

Die gesetzliche Kontenwechselhilfe erfolgt generell in drei Teilschritten:

1. Teilschritt: Einleitung des Kontenwechsels über den empfangenden
Zahlungsdienstleister
Nachdem der Kunde dem empfangenden Zahlungsdienstleister die Ermächtigung zur
Kontenwechselhilfe erteilt hat, leitet der empfangende Zahlungsdienstleister die Kon-
tenwechselhilfe ein. Hierzu fordert der empfangende Zahlungsdienstleister den übertra-
genden Zahlungsdienstleister zur Ausführung von Unterstützungsleistungen auf (zum
Beispiel Übermittlung von Listen und Informationen zu Zahlungsvorgängen auf dem
bisherigen Zahlungskonto des Kunden), soweit er vom Kunden hierzu ermächtigt wurde.

2. Teilschritt: Pflichten des übertragenden Zahlungsdienstleisters
Nach Erhalt der Aufforderung des empfangenden Zahlungsdienstleisters führt der
übertragende Zahlungsdienstleister die vom Kunden beauftragten Unterstützungsleis-
tungen aus. Soweit er vom Kunden hierzu beauftragt wurde, übermittelt der übertragende
Zahlungsdienstleister zum Beispiel Listen und Informationen zu Zahlungsvorgängen des
Kunden auf dessen bisherigem Zahlungskonto an den empfangenden Zahlungsdienst-
leister.

3. Teilschritt: Abschluss des Kontenwechsels durch den empfangenden
Zahlungsdienstleister
Nach Erhalt der vom übertragenden Zahlungsdienstleister übermittelten Listen und In-
formationen führt der empfangende Zahlungsdienstleister die weiteren Weisungen des
Kunden aus. Soweit der empfangende Zahlungsdienstleister vom Kunden hierzu beauf-
tragt wurde, richtet der empfangende Zahlungsdienstleister zum Beispiel Daueraufträge
auf dem neuen Zahlungskonto ein. Auf Wunsch des Kunden stellt der empfangende
Zahlungsdienstleister dem Kunden zur Benachrichtigung seiner Zahlungsverkehrspartner
Musterschreiben zur Verfügung oder teilt den Zahlungsverkehrspartnern des Kunden
auf dessen Verlangen seine neue Zahlungskontoverbindung mit.

2 Die einzelnen Pflichten der beteiligten Zahlungsdienstleister bei jedem der drei
Teilschritte der gesetzlichen Kontenwechselhilfe (§§ 22 bis 24 ZKG)
Im Einzelnen unterstützen die beteiligten Zahlungsdienstleister den Kunden auf dessen
Verlangen beim gesetzlichen Kontenwechsel unter Berücksichtigung dermit demKunden
getroffenen Vereinbarungen wie folgt:

1. Teilschritt: Einleitung des Kontenwechsels über den empfangenden Zahlungs-
dienstleister (§ 22 ZKG)

Innerhalb von zwei Geschäftstagen nach Erhalt der Ermächtigung des Kunden zur Kon-
tenwechselhilfe fordert der empfangende Zahlungsdienstleister den übertragenden
Zahlungsdienstleister auf, folgende Leistungen zu erbringen, soweit die Ermächtigung
zur Kontenwechselhilfe dies vorsieht:

Dem empfangenden Zahlungsdienstleister und dem Kunden eine Liste der
bestehenden Daueraufträge (einschließlich Terminüberweisungen), die bei
dem Kontenwechsel übertragen werden, zu übermitteln.

1.

Dem empfangenden Zahlungsdienstleister und dem Kunden die beim übertra-
genden Zahlungsdienstleister verfügbaren Informationen zu Lastschriftmanda-
ten, die bei dem Kontenwechsel übertragen werden, zu übermitteln.

2.

Hinweis: Dem übertragenden Zahlungsdienstleister liegen in der Regel keine
Informationen zu Lastschriftmandaten des Kunden vor, da der Kunde Last-
schriftmandate als Zahler der Lastschrift dem Zahlungsempfänger direkt erteilt
hat und die Lastschriftmandate regelmäßig beim Zahlungsempfänger verblei-
ben.
Dem empfangenden Zahlungsdienstleister und dem Kunden die verfügbaren
Informationen über eingehende Überweisungen und von einem Zahlungsemp-

3.

fänger veranlasste Lastschriften auf dem Zahlungskonto des Kunden in den
vorangegangenen 13 Monaten zu übermitteln.
Mit Wirkung ab dem in der Ermächtigung angegebenen Datum Lastschriften
und eingehende Überweisungen nicht mehr zu akzeptieren, wenn der übertra-

4.

gende Zahlungsdienstleister keinenMechanismus für die automatische Umlei-
tung der Lastschriften und eingehenden Überweisungen auf das beim empfan-
genden Zahlungsdienstleister geführte Zahlungskonto des Kunden vorsieht.
Daueraufträge (einschließlich Terminüberweisungen) mit Wirkung ab dem in
der Ermächtigung angegebenen Datum nicht mehr auszuführen.

5.

Einen auf dem Zahlungskonto des Kunden verbliebenen positiven Saldo zu
dem in der Ermächtigung hierzu bestimmten Datum auf das beim empfangen-

6.

den Zahlungsdienstleister geführte oder eröffnete Zahlungskonto zu überwei-
sen.
Das beim übertragenden Zahlungsdienstleister geführte Zahlungskonto des
Kunden zu dem in der Ermächtigung hierzu bestimmten Datum zu schließen

7.

1 Anspruch auf Unterstützungsleistungen zur gesetzlichen Kontenwechselhilfe haben nur Kunden als Verbraucher (vgl. § 13 BGB: Verbraucher ist jede natürliche Person, die
ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.).

2 Der empfangende Zahlungsdienstleister (neue Bank) und/oder der übertragende Zahlungsdienstleister (alte Bank).
3 Innerhalb Deutschlands.
4 Innerhalb Deutschlands, in der Regel in der Währung Euro.

Kundeninformationsblatt zum Anspruch auf
gesetzliche Kontenwechselhilfe
Fassung: April 2018

Fassung: April 2018Kundeninformationsblatt zum Anspruch auf gesetzliche Kontenwechselhilfe Seite 1 von 3



Hinweis: Zur Schließung des bisherigen Zahlungskontos vgl. auch Anhang 1
„Ergänzende Hinweise/Hilfestellungen zur Umstellung von Zahlungsvorgängen
in der Praxis“.

2. Teilschritt: Pflichten des übertragenden Zahlungsdienstleisters (§ 23 ZKG)

Nach Erhalt einer entsprechenden Aufforderung des empfangenden Zahlungsdienstleis-
ters erbringt der übertragende Zahlungsdienstleister folgende Leistungen, jeweils
sofern die Ermächtigung zur Kontenwechselhilfe dies vorsieht. Der übertragende Zah-
lungsdienstleister

sendet innerhalb von fünf Geschäftstagen die Listen und Informationen gemäß
dem 1. Teilschritt (Nummern 1 bis 3) an den empfangenden Zahlungsdienst-
leister und den Kunden

1.

akzeptiert mit Wirkung ab dem in der Ermächtigung hierzu bestimmten Datum
keine für das Zahlungskonto eingehenden Überweisungen und Lastschriften

2.

mehr, wenn er keinen Mechanismus für die automatische Umleitung der
Lastschriften und der eingehendenÜberweisungen auf das beim empfangenden
Zahlungsdienstleister geführte Zahlungskonto des Kunden vorsieht
informiert Zahlungsempfänger der nicht mehr akzeptierten Lastschriften und
Zahler der nicht mehr akzeptierten Überweisungen darüber, aus welchem
Grund sie nicht akzeptiert wurden

3.

Hinweis: Der übertragende Zahlungsdienstleister kann die betreffenden Zahler
und Zahlungsempfänger in der Regel nicht auf direktemWeg informieren, weil
ihm die Adress-/Kontaktdaten der Zahler eingehender Überweisungen und
Zahlungsempfänger von Lastschriftzahlungen regelmäßig nicht bekannt sind.
Allerdings geben die an den nicht akzeptierten Zahlungsvorgängen beteiligten
Zahlungsdienstleister entsprechende Informationen im Rahmen der Abwick-
lung/Rückabwicklung der entsprechenden Zahlungsvorgänge weiter.
führt Daueraufträge (einschließlich Terminüberweisungen) mit Wirkung ab
dem in der Ermächtigung hierzu bestimmten Datum nicht mehr aus

4.

überweist den auf dem Zahlungskonto des Kunden verbliebenen positiven
Saldo zu dem in der Ermächtigung hierzu bestimmten Datum auf das beim
empfangenden Zahlungsdienstleister geführte oder eröffnete Zahlungskonto

5.

schließt das beim übertragenden Zahlungsdienstleister geführte Zahlungskonto
des Kunden unbeschadet des § 675h Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs

6.

zu dem in der Ermächtigung hierzu bestimmten Datum, wenn die Teilschritte
nach den Nummern 1 bis 3 und 5 durchgeführt wurden.

Der übertragende Zahlungsdienstleister sperrt unbeschadet des § 675k Absatz 2 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs vom Kunden eingesetzte Zahlungsauthentifizierungsinstru-
mente5 nicht vor dem vom Kunden hierzu bestimmten Datum.

3. Teilschritt: Abschluss des Kontenwechsels durch den empfangenden Zahlungs-
dienstleister (§ 24 ZKG)

Innerhalb von fünf Geschäftstagen nach Erhalt der vom übertragenden Zahlungsdienst-
leister im 2. Teilschritt (Nummer 1) angeforderten Listen und Informationen erbringt
der empfangende Zahlungsdienstleister die folgenden Leistungen, jeweils soweit die
Ermächtigung zur Kontenwechselhilfe dies vorsieht. Der empfangende Zahlungsdienst-
leister

richtet die vom Kunden gewünschten Daueraufträge (einschließlich Terminüber-
weisungen) ein und führt diesemit Wirkung ab dem in der Ermächtigung hierzu
bestimmten Datum aus

1.

Hinweis: Liegt das in der Ermächtigung bestimmte Datum nicht mindestens
sechs Geschäftstage nach dem Erhalt der im 2. Teilschritt (Nummer 1) über-
mittelten Listen und Informationen durch den empfangenden Zahlungsdienst-
leister, so tritt an die Stelle dieses in der Ermächtigung bestimmten Datums
der sechste Geschäftstag nach dem Erhalt der Listen und Informationen.
Zur Auswahl der einzurichtendenDaueraufträge vgl. auch Anhang 1 „Ergänzende
Hinweise/Hilfestellungen zur Umstellung von Zahlungsvorgängen in der Praxis“.
trifft die notwendigen Vorkehrungen, um Lastschriften zu akzeptieren, und
akzeptiert diese mit Wirkung ab dem in der Ermächtigung hierzu bestimmten
Datum

2.

Hinweis: Liegt das in der Ermächtigung bestimmte Datum nicht mindestens
sechs Geschäftstage nach dem Erhalt der im 2. Teilschritt (Nummer 1) über-
mittelten Listen und Informationen durch den empfangenden Zahlungsdienst-
leister, so tritt an die Stelle dieses in der Ermächtigung bestimmten Datums
der sechste Geschäftstag nach dem Erhalt der Listen und Informationen.
teilt den in der Ermächtigung genannten Zahlern, die Überweisungen auf das
Zahlungskonto des Kunden tätigen, die Angaben zur neuen Zahlungskontover-

3.

bindung des Kunden beim empfangenden Zahlungsdienstleister mit und über-
mittelt ihnen eine Kopie der hierauf bezogenen Ermächtigung des Kunden.
Verfügt der empfangende Zahlungsdienstleister nicht über alle Informationen,
die er für diese Mitteilung benötigt, fordert er den Kunden oder den übertra-
genden Zahlungsdienstleister auf, ihm die fehlenden Informationenmitzuteilen

Hinweis: Zur Auswahl der zu informierenden Zahler von eingehenden Überwei-
sungen vgl. auch Anhang 1 „Ergänzende Hinweise/Hilfestellungen zur Umstel-
lung von Zahlungsvorgängen in der Praxis“.
teilt den in der Ermächtigung genannten Zahlungsempfängern, die im Last-
schriftverfahren Geldbeträge vom Zahlungskonto des Kunden abbuchen, die

4.

Angaben zur neuen Zahlungskontoverbindung des Kunden beim empfangenden
Zahlungsdienstleister sowie das in der Ermächtigung hierzu bestimmte Datum
mit, ab dem Lastschriften von diesem Zahlungskonto abzubuchen sind, und
übermittelt ihnen eine Kopie der hierauf bezogenen Ermächtigung des Kunden.
Verfügt der empfangende Zahlungsdienstleister nicht über alle Informationen,
die er für diese Mitteilung benötigt, fordert er den Kunden oder den übertra-
genden Zahlungsdienstleister auf, ihm die fehlenden Informationenmitzuteilen
Hinweis: Zur Auswahl der zu informierenden Zahlungsempfänger von Lastschrift-
zahlungen vgl. auch Anhang 1 „Ergänzende Hinweise/Hilfestellungen zur Um-
stellung von Zahlungsvorgängen in der Praxis“.
informiert den Kunden, soweit einschlägig, über seine Rechte5.
• Lastschrifteinzüge auf einen bestimmten Betrag oder eine bestimmte Peri-
odizität oder beides zu begrenzen

• den empfangenden Zahlungsdienstleister zu beauftragen, falls das Lastschrift-
mandat gemäß dem Zahlungsverfahren kein Erstattungsrecht vorsieht, vor
Belastung seines Zahlungskontos jede Lastschrift anhand der Mandatsanga-
ben zu überprüfen und zu kontrollieren, ob der Betrag und die Periodizität
der vorgelegten Lastschrift den Vereinbarungen im Mandat entsprechen,
und

• sämtliche auf sein Zahlungskonto bezogene Lastschriften oder sämtliche
von einem oder mehreren genannten Zahlungsempfängern veranlasste
Lastschriften zu blockieren oder lediglich durch einen odermehrere genannte
Zahlungsempfänger veranlasste Lastschriften zu autorisieren

stellt dem Kunden auf dessen Verlangen – statt der Mitteilung der neuen
Zahlungskontoverbindung an die Zahler von eingehenden Überweisungen und

6.

Zahlungsempfänger von Lastschriftzahlungen nach den Nummern 3 und 4 –
Musterschreiben zur Verfügung, die die Angaben zur Zahlungskontoverbindung
sowie das in der Ermächtigung bestimmte Datum, ab dem Lastschriften von
diesem Zahlungskonto abzubuchen sind, enthalten
Hinweis: Zur Auswahl der zu informierenden Zahler von eingehenden Überwei-
sungen und Zahlungsempfänger von Lastschriftzahlungen vgl. auch Anhang 1
„Ergänzende Hinweise/Hilfestellungen zur Umstellung von Zahlungsvorgängen
in der Praxis“.

3 Informationen, die vom empfangenden Zahlungsdienstleister beim Kunden im
Rahmen der gesetzlichen Kontenwechselhilfe angefordert werden
Zusätzlich zu den vom Kunden im Zusammenhangmit der Eröffnung/demWechsel eines
Zahlungskontos erhaltenen Informationen benötigt der empfangende Zahlungsdienst-
leister zur Durchführung des Kontenwechsels auf Grundlage der gesetzlichen Konten-
wechselhilfe vom Kunden weitere Informationen.

Voraussetzung für die Kontenwechselhilfe ist die Erteilung der Ermächtigung zur Kon-
tenwechselhilfe gemäß § 21 ZKG (siehe Nummer 1.3). Hierzu hat der Kunde in der Er-
mächtigung, die zur Ausführung der in der Ermächtigung erteilten Weisungen und den
weiteren Unterstützungsleistungen (vgl. Nummer 2, Teilschritte 1. bis 3.) erforderliche
Informationen anzugeben. Soweit erforderlich, kann der empfangende
Zahlungsdienstleister auch weitere Informationen zur Ausführung der Weisungen des
Kunden erbitten.

Zu den zur Durchführung der gesetzlichen Kontenwechselhilfe durch den empfangenden
Zahlungsdienstleister notwendigen Informationen gehören insbesondere:

• Informationen zum Umfang des Kontenwechsels (einschließlich der Weisungen des
Kunden an den übertragenden Zahlungsdienstleister im Rahmen der gesetzlichen
Kontenwechselhilfe)

• Informationen zum bisherigen Zahlungskonto des Kunden und dessen übertragenden
(bisherigen) Zahlungsdienstleister (zum Beispiel die Kundenkennung IBAN6 des bis-
herigen Zahlungskontos und den Namen/die Anschrift des übertragenden Zahlungs-
dienstleisters)

• Informationen zu Zahlungsvorgängen auf dem bisherigen Zahlungskonto des Kunden,
soweit diese Zahlungsvorgänge Gegenstand des Kontenwechsels sind (einschließlich
Informationen zu den Zahlern von eingehenden Überweisungen und Zahlungsempfän-
gern von Lastschriftzahlungen der betreffenden Zahlungsvorgänge sowie insbeson-
dere deren Adressdaten, Vertragsnummern mit dem Kunden)

• Weisungen des Kunden an den empfangenden Zahlungsdienstleister zur Ausführung
von Zahlungsvorgängen vom neuen Zahlungskonto

4 Entgelte und Kosten der Bank im Rahmen der gesetzlichen Kontenwechselhilfe
Unsere Unterstützungsleistungen im Zusammenhangmit der gesetzlichen Kontenwech-
selhilfe erbringen wir grundsätzlich kostenlos. Allerdings kann die Erbringung bestimmter
Unterstützungsleistungen im Zusammenhang mit der gesetzlichen Kontenwechselhilfe

5 Zum Beispiel die Bankkundenkarte (Debitkarte).
6 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
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– abhängig vom Kundenwunsch und soweit gesetzlich zulässig – mit Entgelten und
Kosten für den Kunden verbunden sein. Sprechen Sie uns hierzu bitte an.

5 Außergerichtliches Streitschlichtungsverfahren und sonstige Beschwerdemöglich-
keit
SofernMeinungsverschiedenheiten im Zusammenhangmit den Unterstützungsleistungen
im Rahmen der gesetzlichen Kontenwechselhilfe auftreten, hat der Kunde als Verbraucher
die Möglichkeit, die Angelegenheit durch die für die beteiligte Bank (den beteiligten
Zahlungsdienstleister) zuständige Verbraucherschlichtungsstelle überprüfen zu lassen.

Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der deutschen genossenschaftlichen
Bankengruppe teil. Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht daher für
Privatkunden, Firmenkunden sowie bei Ablehnung eines Antrags auf Abschluss eines
Basiskontovertrags für Nichtkunden die Möglichkeit, den Ombudsmann für die genos-
senschaftliche Bankengruppe anzurufen (http://www.bvr.de/Service/Kundenbeschwer-
destelle). Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die außergerichtliche Schlichtung
von Kundenbeschwerden im Bereich der deutschen genossenschaftlichen Bankengrup-
pe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist in Textform (z. B.
mittels Brief, Telefax oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband
der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken - BVR, Schellingstraße 4, 10785
Berlin, Fax: 030 2021-1908, E-Mail: kundenbeschwerdestelle@bvr.de zu richten.

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des
Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches, Art. 248 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, § 48 des Zahlungskontengesetzes
und Vorschriften des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) besteht zudem die Möglichkeit,
eine Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einzulegen.
Die Verfahrensordnung ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht er-
hältlich. Die Adresse lautet: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. Zudem besteht auch die Möglichkeit, eine Be-
schwerde unmittelbar bei der Bank einzulegen. Die Bank wird Beschwerden in Textform
(z.B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) beantworten.

Die Europäische Kommission stellt unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine
Plattform zur außergerichtlichenOnline-Streitbeilegung (sogenannte OS-Plattform) bereit.
Zudem besteht die Möglichkeit, eine zivilrechtliche Klage einzureichen.

Anhang 1
Ergänzende Hinweise/Hilfestellungen zur Umstellung von Zahlungsvorgängen in
der Praxis

Generell eine wesentliche Thematik bei einem Kontenwechsel ist die Umstellung der
Zahlungsvorgänge (Daueraufträge, Lastschriftzahlungen und/oder eingehende Überwei-
sungen) von Zahlungspartnern vom bisherigen Zahlungskonto (altes Girokonto) auf das
neue Zahlungskonto (neues Girokonto).

1 Umstellung von Daueraufträgen (einschließlich Terminüberweisungen)
Zur Umstellung von Zahlungsvorgängen, die mit einem Dauerauftrag (regelmäßig wie-
derkehrende Zahlungsvorgänge durch den Kunden veranlasst) – einschließlich termi-
nierter Überweisungen – durchgeführt werden, müssen beim bisherigen/übertragenden
Zahlungsdienstleister die betreffenden Zahlungsaufträge gelöscht und beim empfangen-
den Zahlungsdienstleister neu eingerichtet werden. Dieser Vorgang kann durch die Er-
mächtigung zur Kontenwechselhilfe beauftragt werden.

Zahlungsempfänger von Zahlungsvorgängen mit einem Dauerauftrag (oder mit Termin-
überweisung) sind zum Beispiel:

• Telefon- und Internetanbieter, Mobilfunkanbieter, Strom-, Gas- oder Wasserversorger,
Anbieter von Kabelfernsehen, Beitragsservice für Rundfunkgebühren

• Vermieter/Verpächter
• Finanzämter
• Krankenkassen, Versicherungen (zum Beispiel KFZ, Haftpflicht, Hausrat, Leben, Unfall,
Rechtsschutz, private Krankenversicherung)

• Vereine und Institutionen, die Mitgliedsbeiträge erhalten (zum Beispiel Sportvereine,
Fitnessstudios, Parteien, Gewerkschaften, Automobilclubs)

• andere Banken und Finanzdienstleister (zum Beispiel Kredit- oder Leasingraten,
Sparverträge, Kreditkartenabrechnungen)

• Anbieter von Abonnements (zum Beispiel Zeitungs-/Zeitschriftenverlage, Buchclubs)
• Angehörige (zum Beispiel Unterhaltszahlungen).

2 Umstellung von Lastschriftzahlungen
Zur Umstellung von Zahlungsvorgängen, die mit Lastschriftzahlung (regelmäßig wieder-
kehrende Zahlungsvorgänge durch einen Zahlungsempfänger veranlasst) vom bisherigen
Zahlungskonto abgebucht werden, müssen die Zahlungsempfänger über die neue Zah-
lungskontoverbindung und das Datum, ab dem Lastschriften von dem neuen Zahlungs-
konto abgebucht werden sollen, informiert werden. Dies kann in der Ermächtigung zur
Kontenwechselhilfe beauftragt werden. Der Kunde kann die Zahlungsempfänger auch
eigenständig benachrichtigen, da der Kunde über alle Informationen (zum Beispiel
Adressdaten, Vertragsnummern der Zahlungspartner) verfügt. Hierzu stellt der empfan-
gende Zahlungsdienstleister dem Kunden Musterschreiben zur Verfügung. Regelmäßig
ist es sinnvoll, nur Zahlungsempfänger von wiederkehrenden Lastschriften über die
neue Zahlungskontoverbindung zu informieren.

Wie bei Daueraufträgen (vgl. oben Nummer 1) sind Zahlungsempfänger von Lastschrift-
zahlungen zum Beispiel:

• Telefon- und Internetanbieter, Mobilfunkanbieter, Strom-, Gas- oder Wasserversorger,
Anbieter von Kabelfernsehen, Beitragsservice für Rundfunkgebühren

• Vermieter/Verpächter
• Finanzämter
• Krankenkassen, Versicherungen (zum Beispiel KFZ, Haftpflicht, Hausrat, Leben, Unfall,
Rechtsschutz, private Krankenversicherung)

• Vereine und Institutionen, die Mitgliedsbeiträge erhalten (zum Beispiel Sportvereine,
Fitnessstudios, Parteien, Gewerkschaften, Automobilclubs)

• andere Banken und Finanzdienstleister (zum Beispiel Kredit- oder Leasingraten,
Sparverträge, Kreditkartenabrechnungen)

• Anbieter von Abonnements (zum Beispiel Zeitungs-/Zeitschriftenverlage, Buchclubs)
• Angehörige (zum Beispiel Unterhaltszahlungen).

3 Umstellung von eingehenden Überweisungen
Zur Umstellung von auf dem bisherigen Zahlungskonto eingehenden Überweisungen,
müssen die Zahler der Überweisungen über die neue Kontoverbindung informiert werden.
Dies kann in der Ermächtigung zur Kontenwechselhilfe beauftragt werden. Der Verbrau-
cher kann die Benachrichtigung der Zahler auch selbst vornehmen, wofür ihm der
empfangende Zahlungsdienstleister Musterschreiben zur Verfügung stellt.Wie bei
Lastschriften (vgl. oben) ist es in der Regel sinnvoll, nur diejenigen Zahler von eingehen-
den Überweisungen über die neue Kontoverbindung zu informieren, die wiederkehrend
Geldbeträge auf das Zahlungskonto des Verbrauchers überweisen.
Als Zahler von eingehenden Überweisungen kommen beispielsweise in Betracht:

• Arbeitgeber, Rentenkassen, Arbeitsagentur, Familienkasse (Kindergeld), Studenten-
werk (BAföG), Wohnungsamt (Wohngeld);

• Finanzamt (z. B. für Steuerrückzahlungen);
• Angehörige (z. B. Unterhaltszahlungen).

Zu beachten ist ferner, dass bestimmte Zahler und Zahlungsempfänger (z. B. Online-
Dienste) gemäß ihren Vertragsbedingungen Benachrichtigungen und Zahlungsumstel-
lungen nur über ihr Online-Kundenportal entgegennehmen.

4 Schließung des bisherigen Zahlungskontos
Sofern das bisherige Zahlungskonto geschlossen werden soll, ist zu beachten, dass die
Zahlungspartner (Zahler von eingehenden Überweisungen und Zahlungsempfänger von
Lastschriftzahlungen) des Kunden in der Regel etwas Zeit benötigen, um ihre Zahlungs-
vorgänge und die Kundenbuchhaltung auf das neue Zahlungskonto umzustellen. Daher
ist es sinnvoll, vor Schließung des bisherigen Zahlungskontos beim übertragenden
Zahlungsdienstleister einen Übergangszeitraum einzuplanen.
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Die nachstehenden vorvertraglichen Informationen gelten bis auf Weiteres und stehen
nur in deutscher Sprache zur Verfügung. Fragen hierzu beantwortet gerne Ihr(e) Kun-
denbetreuer(in).

Allgemeine InformationenI.

Name und Anschrift der Bank (Zentrale)
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
40547 Düsseldorf

info@apobank.deE-Mail:+49 211/5998-0Telefon:
www.apobank.deim Internet unter:+49 211/5938-77Telefax:

Sie können sich auch an Ihre zuständige Filiale wenden. Deren Kontaktdaten erhalten
Sie auch über unsere Zentrale.

Gesetzlich Vertretungsberechtigter der Bank ist der Vorstand
Jenny Friese, Alexander Müller, Eckhard Lüdering, Holger Wessling

Eintragung (der Hauptniederlassung) im Genossenschaftsregister Amtsgericht
Düsseldorf
unter GnR 410

Umsatzsteueridentifikationsnummer DE119260415

Hauptgeschäftstätigkeit der Bank ist der Betrieb von Bankgeschäften
aller Art und von damit zusammenhängenden Geschäften.

Zuständige Aufsichtsbehörde für die Zulassung von Kreditinstituten
Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main,
im Internet unter www.ecb.europa.eu

Zuständige Aufsichtsbehörde für die Zulassung des Pfandbriefgeschäfts und für
den Schutz der kollektiven Verbraucherinteressen
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn.

Vertragssprache
Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit dem
Kunden während der Laufzeit des Vertrages ist deutsch.

Rechtsordnung/Gerichtsstand
Gemäß Nr. 6 Abs. 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt für den Vertragsschluss
und die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank deutsches
Recht.
Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandklausel.

Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der deutschen genossenschaftlichen
Bankengruppe teil. Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht daher für
Privatkunden, Firmenkunden sowie bei Ablehnung eines Antrags auf Abschluss eines
Basiskontovertrags für Nichtkunden die Möglichkeit, den Ombudsmann für die genos-
senschaftliche Bankengruppe anzurufen (www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle).
Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die außergerichtliche Schlichtung von Kun-
denbeschwerden im Bereich der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe“, die
auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels
Brief, Telefax oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband der
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken - BVR, Schellingstr. 4, 10785 Berlin, Fax:
+49 30 20 21 1908#, E-Mail: kundenbeschwerdestelle@bvr.de zu richten.

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des
Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches, Art. 248 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, § 48 des Zahlungskontengesetzes
und Vorschriften des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) besteht zudem die Möglichkeit,
eine Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einzulegen.
Die Verfahrensordnung ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht er-
hältlich. Die Adresse lautet: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn.
Zudem besteht auch die Möglichkeit, eine Beschwerde unmittelbar bei der Bank einzu-
legen. Die Bank wird Beschwerden in Textform (z.B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail)
beantworten.

Die Europäische Kommission stellt unter ec.europa.eu/consumers/odr eine Plattform
zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung (sogenannte OS-Plattform) bereit.

Zudem besteht die Möglichkeit, eine zivilrechtliche Klage einzureichen.

Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung
Die Bank ist der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksban-
ken und Raiffeisenbanken e. V. angeschlossen. Dieses institutsbezogene Sicherungs-
system hat die Aufgabe, drohende oder bestehende wirtschaftliche Schwierigkeiten bei
den ihnen angeschlossenen Instituten abzuwenden oder zu beheben. Alle Institute, die
diesem Sicherungssystem angeschlossen sind, unterstützen sich gegenseitig, um eine
Insolvenz zu vermeiden.

Informationen zum KundenstammvertragII.

Der Kundenstammvertrag ist ein Vorvertrag, der sich auf die Kontoführung aller gegen-
wärtigen und künftigen Konten und Depots des Kunden bei der Bank zu den im Kunden-
stammvertrag festgelegten Daten und getroffenen Vereinbarungen bezieht. Er dient
dazu, das Verfahren zwischen Bank und demKunden auch beim Vorhandenseinmehrerer
Konten und Anlageformen zu vereinfachen. Es gibt keinen Leistungsvorbehalt. Es sei
denn dieser ist ausdrücklich vereinbart.
Der Abschluss des Kundenstammvertrags begründet für den Kunden keine Zahlungs-
verpflichtung und für die Bank keine Leistungsverpflichtungen. Eine Mindestlaufzeit des
Kundenstammvertrags besteht nicht. Der Kundenstammvertrag kann vom Kunden je-
derzeit gekündigt werden. Sofern Kundenkonten bestehen, sind die für den Kunden und
die Bank festgelegten Kündigungsregeln Nr. 18 und Nr. 19 der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen zu beachten.

Die Bank erwirbt als Sicherheit für ihre Forderungen ein Pfandrecht auch an den Wert-
papieren und Sachen, an denen eine inländische Geschäftsstelle Besitz erlangt oder
noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an den Ansprüchen, die dem
Kunden gegen die Bank aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung zustehen oder
künftig zustehen werden. Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künf-
tigen und bedingten Ansprüche, die der Bank gegen den Kunden zustehen. Die Grund-
regeln für die gesamte Geschäftsbeziehung zwischen Bank und Kunde sind in den bei-
liegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank beschrieben. Des Weiteren
gelten Sonderbedingungen, welche Abweichungen und Ergänzungen zu den Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen enthalten können. Die genannten Bedingungen stehen
nur in deutscher Sprache zur Verfügung.

Informationen zum Zustandekommen des VertragsIII.

Die Bank gibt gegenüber dem Kunden ein sie bindendes Angebot ab, indem ein unter-
zeichnetes Exemplar der Vertragsurkunde dem Kunden zugeht. Der Vertrag kommt zu-
stande, wenn der Kunde der Bank die Annahme des Vertrags erklärt, indem ein seiner-
seits unterzeichnetes Exemplar der Vertragsurkunde der Bank zugeht.

Vorvertragliche Informationen zum
Kundenstammvertrag
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WiderrufsbelehrungIV.

Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1
Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne An-
gabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen.
Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die
Vertragsbestim-mungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2 auf-geführten
Informationen auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax,
E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem
dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Straße 6
40547 Düsseldorf

Abschnitt 2
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgen-
de Angaben:

1. die Identität des Unternehmers; anzugeben ist auch das öffentliche
Unternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist,
und die zugehörige Registernummer oder gleichwertige Kennung;
2. die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine
Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde;
3. zur Anschrift
a) die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere
Anschrift, die für die Geschäftsbezie-hung zwischen demUnternehmer
und dem Verbraucher maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Per-
sonenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des
Vertretungsberechtigten;
b) jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen
dem Verbraucher und einem Vertreter des Unternehmers oder einer
anderen gewerblich tätigen Person als dem Unternehmer, wenn der
Ver-braucher mit dieser Person geschäftlich zu tun hat, maßgeblich
ist, bei juristischen Personen, Perso-nenvereinigungen oder Perso-
nengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten;
4. die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Infor-
mationen darüber, wie der Vertrag zustan-de kommt;
5. den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit
verbundenen Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer
abgeführten Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben
werden kann, seine Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher
eine Überprüfung des Preises ermöglicht;
6. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie einen Hinweis
auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unter-
nehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;
7. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
8. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie
die Bedingungen, Einzelheiten der Aus-übung, insbesondere Name
und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären
ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen
über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die
erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung vonWertersatz
verpflichtet ist (zugrundeliegende Vorschrift: § 357a des Bürgerlichen
Gesetzbuchs);
9. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger

Vertragsstrafen;
10. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der
Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor
Abschluss des Vertrags zugrunde legt;
11. eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht
oder über das zuständige Gericht;
12. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser
Widerrufsbelehrung genannten Vorabinformationenmitgeteilt werden,
sowie die Sprachen, in denen sich der Unternehmer verpflichtet, mit
Zustimmung des Verbrauchers die Kommunikation während der
Laufzeit dieses Vertrags zu führen;
13. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwer-
de- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen
ist, nutzen kann, und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzun-
gen;
14. das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungs-
regelungen, die weder unter die gemäß der Richtlinie 2014/49/EU
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über
Einlagensicherungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149; L
212 vom 18.7.2014, S. 47; L 309 vom 30.10.2014, S. 37) geschaf-
fenen Einlagensicherungssysteme noch unter die gemäß der Richtlinie
97/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März
1997 über Systeme für die Entschädigung der Anleger (ABl. L 84
vom 26.3.1997, S. 22) geschaffenen Anlegerentschädigungssysteme
fallen.

Abschnitt 3
Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamenWiderrufs sind die beiderseits empfangenen
Leistungen zurückzugewähren.

Sie sind zur Zahlung vonWertersatz für die bis zumWiderruf erbrachte
Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklä-
rung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich
zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der
Ausführung der Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine
Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen,
dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum
bis zumWiderruf dennoch erfüllenmüssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt
vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrückli-
chen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht
ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt wer-den. Diese Frist beginnt
für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren
Empfang.

Besonderer Hinweis

Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Ver-
trag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der
zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder
einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns
und dem Dritten erbracht wird.

Ende der Widerrufsbelehrung

Dr. Prof.Dr.med-dent. Demo Test von mit und zu apoBroke-
rage

Kunde

2022-02-15Datum des AusdrucksKundennummer

Ende der Informationsschrift
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Die nachstehenden vorvertraglichen Informationen gelten bis auf Weiteres und stehen
nur in deutscher Sprache zur Verfügung. Fragen hierzu beantwortet gerne Ihr(e) Kun-
denbetreuer(in).

Allgemeine InformationenI.

Name und Anschrift der Bank (Zentrale)
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
40547 Düsseldorf

info@apobank.deE-Mail:+49 211/5998-0Telefon:
www.apobank.deim Internet unter:+49 211/5938-77Telefax:

Sie können sich auch an Ihre zuständige Filiale wenden. Deren Kontaktdaten erhalten
Sie auch über unsere Zentrale.

Gesetzlich Vertretungsberechtigter der Bank ist der Vorstand
Jenny Friese, Alexander Müller, Eckhard Lüdering, Holger Wessling

Eintragung (der Hauptniederlassung) im Genossenschaftsregister Amtsgericht
Düsseldorf
unter GnR 410

Umsatzsteueridentifikationsnummer DE119260415

Hauptgeschäftstätigkeit der Bank ist der Betrieb von Bankgeschäften
aller Art und von damit zusammenhängenden Geschäften.

Zuständige Aufsichtsbehörde für die Zulassung von Kreditinstituten
Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main,
im Internet unter www.ecb.europa.eu

Zuständige Aufsichtsbehörde für die Zulassung des Pfandbriefgeschäfts und für
den Schutz der kollektiven Verbraucherinteressen
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn.

Vertragssprache
Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit dem
Kunden während der Laufzeit des Vertrages ist deutsch.

Rechtsordnung/Gerichtsstand
Gemäß Nr. 6 Abs. 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt für den Vertragsschluss
und die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank deutsches
Recht.
Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandklausel.

Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der deutschen genossenschaftlichen
Bankengruppe teil. Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht daher für
Privatkunden, Firmenkunden sowie bei Ablehnung eines Antrags auf Abschluss eines
Basiskontovertrags für Nichtkunden die Möglichkeit, den Ombudsmann für die genos-
senschaftliche Bankengruppe anzurufen (www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle).
Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die außergerichtliche Schlichtung von Kun-
denbeschwerden im Bereich der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe“, die
auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels
Brief, Telefax oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband der
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken - BVR, Schellingstr. 4, 10785 Berlin, Fax:
+49 30 20 21 1908#, E-Mail: kundenbeschwerdestelle@bvr.de zu richten.

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des
Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches, Art. 248 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, § 48 des Zahlungskontengesetzes
und Vorschriften des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) besteht zudem die Möglichkeit,
eine Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einzulegen.
Die Verfahrensordnung ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht er-
hältlich. Die Adresse lautet: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn.
Zudem besteht auch die Möglichkeit, eine Beschwerde unmittelbar bei der Bank einzu-
legen. Die Bank wird Beschwerden in Textform (z.B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail)
beantworten.

Die Europäische Kommission stellt unter ec.europa.eu/consumers/odr eine Plattform
zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung (sogenannte OS-Plattform) bereit.

Zudem besteht die Möglichkeit, eine zivilrechtliche Klage einzureichen.

Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung
Die Bank ist der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksban-
ken und Raiffeisenbanken e. V. angeschlossen. Dieses institutsbezogene Sicherungs-
system hat die Aufgabe, drohende oder bestehende wirtschaftliche Schwierigkeiten bei
den ihnen angeschlossenen Instituten abzuwenden oder zu beheben. Alle Institute, die
diesem Sicherungssystem angeschlossen sind, unterstützen sich gegenseitig, um eine
Insolvenz zu vermeiden.

Informationen zum Girokonto (spesenfreie Kontoführung)II.

Die Bank richtet für den Kunden ein Konto in laufender Rechnung (Girokonto) ein,
schreibt eingehende Zahlungen auf dem Konto gut und wickelt von ihm veranlasste
Zahlungsvorgänge (z.B. Überweisung) zulasten dieses Kontos ab, soweit das Konto
ausreichend Guthaben oder Kredit aufweist. Im Einzelnen sind insbesondere folgende
Dienstleistungen vom Girovertrag erfasst:

Kontoführung

Bargeldeinzahlungen und Bargeldauszahlungen

Überweisungen (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonderbedingungen für den
Überweisungsverkehr)
Daueraufträge

Lastschriftbelastungen (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonderbedingungen für
den Lastschriftverkehr)
Scheckinkasso

Eingeräumte Kontoüberziehung

Geduldete Kontoüberziehung

Scheckeinlösungen (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonderbedingungen für den
Scheckverkehr)
apoBankcard (Debitkarte) zur Bargeldauszahlung an in- und ausländischen Geld-
automaten und zur bargeldlosen Zahlung an automatisierten Kassen im Rahmen
des electronic cash- und Maestro-Systems (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonder-
bedingungen für die apoBankcard (Debitkarte)).

Die aktuellen Preise für die Dienstleistungen der Bank ergeben sich aus dem Auszug
des als Anlage beigefügten Preis- und Leistungsverzeichnisses. Die Änderung von Zinsen
und Entgelten während der Laufzeit des Girovertrags erfolgt nach Maßgabe von Nr. 12
der AGB. Soweit im Rahmen der Kontoführung Guthabenzinsen anfallen, sind diese
Einkünfte steuerpflichtig. Bei Fragen sollte sich der Kunde an die für ihn zuständige
Steuerbehörde bzw. seinen steuerlichen Berater wenden. Es gibt keinen Leistungsvor-
behalt, es sei denn, dieser ist ausdrücklich vereinbart.

Das Konto dient insbesondere der Ausführung von Zahlungsdiensten, der Verwahrung
von Einlagen und gegebenenfalls der Einräumung von Überziehungsmöglichkeiten. Die
Bank ist berechtigt, für die Verwahrung von Einlagen ein Verwahrentgelt zu berechnen.
Soweit nichts anderes vereinbart ist, ergeben sich die Zinsen und Entgelte für diese
Leistung aus dem Preisaushang bzw. dem Preis- und Leistungsverzeichnis.

Die Kontoführung erfolgt spesenfrei, wenn die für das Girokonto anfallenden Soll- und
Überziehungszinsen die Grenze des Gegenwertes von 10,00 Euro pro Quartal nicht
überschreiten. Wird diese Grenze überschritten, gelten die im Preis- und Leistungsver-
zeichnis ausgewiesenen Gebühren für die debitorische Kontoführung. Die anfallenden
Entgelte und Zinsen werden dem Girokonto zum Quartalsende belastet.
Die Bank erfüllt ihre Verpflichtungen aus dem Girovertrag durch Verbuchung der Gut-
schriften und Belastungen auf Basis der zugrunde liegenden Aufträge und Weisungen
(z.B. aus Überweisungen, Lastschriften, Bargeldeinzahlungen und Bargeldauszahlungen,
Bankentgelte) auf dem in laufender Rechnung geführten Konto. Dabei werden die jewei-
ligen Buchungspositionen zum Ende der vereinbarten Rechnungsperiode – in der Regel
zum Ende des Kalenderquartals – miteinander verrechnet und das Ergebnis (Saldo) dem
Kunden als Rechnungsabschlussmitgeteilt. Alle von der Bank vorgenommenen Buchun-
gen werden auf dem Kontoauszug mit Angabe des Buchungsdatums, des Betrags, einer
kurzen Erläuterung über die Art des Geschäftes sowie der Valuta (Wertstellung) aufge-
listet. Kontoauszüge werden in der jeweils vereinbarten Form (z. B. Postversand, elek-
tronischer Kontoauszug) übermittelt. Eingezahlte Geldbeträge und Zahlungseingänge
schreibt die Bank dem Konto gut.
Die Bank erfüllt eine Auszahlungsverpflichtung durch Auszahlung an Geldausgabeauto-
maten.
Bei einer institutsinternen Überweisung ist diese mit Gutschrift auf dem Konto des
Zahlungsempfängers und Übermittlung der Angaben zur Person des Zahlers und des
angegebenen Verwendungszwecks erfüllt. Bei einer institutsübergreifendenÜberweisung
ist diese mit Gutschrift auf dem Konto des Kreditinstituts des Zahlungsempfängers und
Übermittlung der Angaben zur Person des Zahlers und des angegebenen Verwendungs-
zwecks erfüllt.

Vorvertragliche Informationen zum Girokonto
(spesenfrei)
Fassung: Januar 2022

Fassung: Januar 2022Vorvertragliche Informationen zum Girokonto (spesenfrei) Seite 1 von 4

info@apobank.de
www.apobank.de
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#


Die weiteren Einzelheiten ergeben sich aus den Sonderbedingungen für den Überwei-
sungsverkehr. Lastschriften sowie Schecks sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung
nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag (Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer
Sonnabende und 24. und 31. Dezember) - bei Lastschriften im SEPA Firmen- Lastschrift-
verfahren nicht spätestens am dritten Bankarbeitstag - nach ihrer Vornahme rückgängig
gemacht wird.
Barschecks sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger eingelöst. Schecks sind
auch schon dann eingelöst, wenn die Bank im Einzelfall eine Bezahltmeldung absendet.
Schecks, die über die Abrechnungsstelle der Bundesbank vorgelegt werden, sind einge-
löst, wenn sie nicht bis zu dem von der Bundesbank festgesetzten Zeitpunkt zurückge-
geben werden.
Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften schon vor ihrer Einlö-
sung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt ihrer Einlösung, und zwar auch dann,
wenn diese bei der Bank selbst zahlbar sind. Reicht der Kunde andere Papiere mit dem
Auftrag ein, von einem Zahlungspflichtigen einen Forderungsbetrag zu beschaffen (zum
Beispiel Zinsscheine), und erteilt die Bank über den Betrag eine Gutschrift, so steht
diese unter dem Vorbehalt, dass die Bank den Betrag erhält. Der Vorbehalt gilt auch
dann, wenn die Schecks, Lastschriften und anderen Papiere bei der Bank selbst zahlbar
sind. Werden Schecks oder Lastschriften nicht eingelöst oder erhält die Bank den Betrag
aus dem Einzugsauftrag nicht, macht die Bank die Vorbehaltsgutschrift rückgängig.
Dies geschieht unabhängig davon, ob in der Zwischenzeit ein Rechnungsabschluss erteilt
wurde.
Vom Kunden veranlasste Kartenzahlungen erfüllt die Bank durch Zahlung an den
Händler als Akzeptanten der Kartenzahlung. Die Nutzung von Zahlungskarten ist in den
Sonderbedingungen für die apoBankcard (Debitkarte) geregelt. Der Girovertrag
kann vom Kunden jederzeit gekündigt werden. Im Übrigen gelten die in Nr. 18 und 19
der AGB für den Kunden und die Bank festgelegten Kündigungsregeln. Es besteht keine
Mindestlaufzeit.

Die Bank erwirbt als Sicherheit für ihre Forderungen ein Pfandrecht an denWertpapieren
und Sachen, an denen eine inländische Geschäftsstelle Besitz erlangt oder noch erlangen
wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an den Ansprüchen, die dem Kunden gegen
die Bank aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zustehen
werden. Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten
Ansprüche, die der Bank gegen den Kunden zustehen. Für den gesamten Geschäftsver-
kehr gelten ergänzend dieAllgemeinenGeschäftsbedingungen der Bank. DerWortlaut
dieser Bedingungen kann im Internet unter www.apobank.de oder in den Geschäftsräu-
men der Bank eingesehen werden; auf Verlangen werden die Bedingungen auch ausge-
händigt. Daneben gelten die beiliegenden Sonderbedingungen, die Abweichungen
oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten:

Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr
Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr
Sonderbedingungen für den Scheckverkehr
Sonderbedingungen für die apoBankcard (Debitkarte)

Die genannten Bedingungen stehen nur in deutscher Sprache zur Verfügung. Bei Ände-
rungsvereinbarungen ergeben sich weiterführende Informationen auch aus der ursprüng-
lichen Vertragsurkunde.

Informationen zum Zustandekommen des VertragsIII.

Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein ihn bindendes Angebot ab, indem er gegenüber
der Bank erklärt, dass er ein Girokonto eröffnen möchte (z. B. Telefon). Der Vertrag
kommt zustande, wenn die Bank dem Kunden die Annahme des Vertrages erklärt, indem
sie ein Girokonto einrichtet und dem Kunden eine Bestätigung über die Einrichtung des
Kontos zugeht.

WiderrufsbelehrungIV.

Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1
Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne An-
gabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen.
Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die
Vertragsbestim-mungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2 auf-geführten
Informationen auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax,
E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die

rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem
dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Straße 6
40547 Düsseldorf

Abschnitt 2
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Allgemeine Informationen:

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgen-
de Angaben:
1. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie
die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name
und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären
ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen
über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die
erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung vonWertersatz
verpflichtet ist (zu-grundeliegende Vorschrift: § 357a des Bürgerlichen
Gesetzbuchs);
2. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der
Zahlungsdienstleister der Aufnahme von Bezie-hungen zum Verbrau-
cher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt;
3. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
4. gegebenenfalls anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf mögli-
che Steuern oder Kosten, die nicht über den Zahlungsdienstleister
abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;
5. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten
Informationen, beispielsweise die Gültig-keitsdauer befristeter Ange-
bote, insbesondere hinsichtlich des Preises;
6. das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungs-
regelungen, die weder unter die gemäß der Richtlinie 2014/49/EU
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über
Einlagen-sicherungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149; L
212 vom 18.7.2014, S. 47; L 309 vom 30.10.2014, S. 37) geschaf-
fenen Einlagensicherungssysteme noch unter die gemäß der Richtlinie
97/9/EG des Europä-ischen Parlaments und des Rates vom 3. März
1997 über Systeme für die Entschädigung der Anleger (ABl. L 84
vom 26.3.1997, S. 22) geschaffenen Anlegerentschädigungssysteme
fallen;

Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten:

7. zum Zahlungsdienstleister
a) den Namen und die ladungsfähige Anschrift seiner Hauptverwal-
tung sowie alle anderen Anschriften ein-schließlich E-Mail-Adresse,
die für die Kommunikation mit dem Zahlungsdienstleister von Belang
sind;
b) die für den Zahlungsdienstleister zuständigen Aufsichtsbehörden
und das bei der Bundesanstalt für Finanz-dienstleistungsaufsicht
geführte Register oder jedes andere relevante öffentliche Register,
in das der Zahlungsdienstleister als zugelassen eingetragen ist, sowie
seine Registernummer oder eine gleichwertige in diesem Register
verwendete Kennung;
8. zur Nutzung des Zahlungsdienstes
a) eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale des zu erbringen-
den Zahlungsdienstes;
b) Informationen oder Kundenkennungen, die für die ordnungsgemä-
ße Auslösung oder Ausführung eines Zahlungsauftrags erforderlich
sind;
c) die Art und Weise der Zustimmung zur Auslösung eines Zahlungs-
auftrags oder zur Ausführung eines Zahlungsvorgangs und desWider-
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rufs eines Zahlungsauftrags (zugrundeliegende Vorschriften: §§ 675j
und 675p des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
d) den Zeitpunkt, ab dem ein Zahlungsauftrag als zugegangen gilt
(zugrundeliegende Vorschrift: § 675n Absatz 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs);
e) einen vom Zahlungsdienstleister festgelegten Zeitpunkt nahe am
Ende eines Geschäftstags, bei dessen Ablauf ein nach diesem Zeit-
punkt zugegangener Zahlungsauftrag des Verbrauchers als am darauf
fol-genden Geschäftstag zugegangen gilt (zugrundeliegende Vor-
schrift: § 675n Absatz 1 Satz 3 des Bürger-lichen Gesetzbuchs);
f) die maximale Ausführungsfrist für die zu erbringenden Zahlungs-
dienste;
g) einen Hinweis auf die Möglichkeit, Betragsobergrenzen für die
Nutzung eines Zahlungsinstruments (wie beispielsweise eine Zah-
lungskarte) zu vereinbaren (zugrundeliegende Vorschrift: § 675k
Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
h) einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, zwei oder mehrere
unterschiedliche Zahlungsmarken auf seinem kartengebundenen
Zahlungsinstrument zu verlangen, sofern sein Zahlungsdienstleister
diesen Dienst anbietet, sowie einen Hinweis auf das Recht des Ver-
brauchers, rechtzeitig vor der Unterzeichnung des Vertrags vom
Zahlungsdienstleister in klarer und objektiver Weise über alle verfüg-
baren Zahlungs-marken und deren Eigenschaften, einschließlich ihrer
Funktionsweise, Kosten und Sicherheit, informiert zu werden (zugrun-
deliegende Vorschrift: Artikel 8 der Verordnung (EU) 2015/751 des
Europäischen Parla-ments und des Rates vom 29. April 2015 über
Interbankenentgelte für kartengebundene Zahlungsvorgänge (ABl. L
123 vom 19.5.2015, S. 1), die durch die Delegierte Verordnung (EU)
2018/72 (ABl. L 13 vom 18.1.2018, S. 1) geändert worden ist);
9. zu Entgelten, Zinsen und Wechselkursen
a) alle Entgelte, die der Verbraucher an den Zahlungsdienstleister
zu entrichten hat, einschließlich derjenigen, die sich danach richten,
wie und wie oft über die geforderten Informationen zu unterrichten
ist;
b) eine Aufschlüsselung dieser Entgelte;
c) die zugrunde gelegten Zinssätze und Wechselkurse oder, bei An-
wendung von Referenzzinssätzen und -wechselkursen, die Methode
für die Berechnung der tatsächlichen Zinsen sowie denmaßgeblichen
Stichtag und den Index oder die Grundlage für die Bestimmung des
Referenzzinssatzes oder -wechsel-kurses;
d) das unmittelbare Wirksamwerden von Änderungen des Referenz-
zinssatzes oder -wechselkurses, die auf den vereinbarten Referenz-
zinssätzen oder -wechselkursen beruhen, ohne vorherige Benachrich-
tigung des Verbrauchers (zugrundeliegende Vorschrift: § 675g Absatz
3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
10. zur Kommunikation
a) die Kommunikationsmittel, deren Nutzung für die Informations-
übermittlung und Anzeigepflichten vereinbart wird, einschließlich der
technischen Anforderungen an die Ausstattung und die Software des
Verbrauchers;
b) Angaben dazu, wie und wie oft die vom Zahlungsdienstleister vor
und während des Vertragsverhältnisses, vor der Ausführung von
Zahlungsvorgängen sowie bei einzelnen Zahlungsvorgängen zu ertei-
lenden In-formationen mitzuteilen oder zugänglich zu machen sind;
c) die Sprache oder die Sprachen, in der oder in denen der Vertrag
zu schließen ist und in der oder in denen die Kommunikation für die
Dauer des Vertragsverhältnisses erfolgen soll;
d) einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, während der
Vertragslaufzeit jederzeit die Übermittlung der Vertragsbedingungen
sowie der in dieser Widerrufsbelehrung genannten vorvertraglichen
Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten in Papierform
oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger zu ver-langen;
11. zu den Schutz- und Abhilfemaßnahmen

a) eine Beschreibung, wie der Verbraucher ein Zahlungsinstrument
sicher aufbewahrt und wie er seine Pflicht gegenüber dem Zahlungs-
dienstleister oder einer von diesem benannten Stelle erfüllt, den
Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung oder die
sonstige nicht autorisierte Nutzung eines Zahlungs-instruments un-
verzüglich anzuzeigen, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat (zu-
grundeliegende Vor-schrift: § 675l Absatz 1 Satz 2 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs);
b) eine Beschreibung des sicheren Verfahrens zur Unterrichtung des
Verbrauchers durch den Zahlungs-dienstleister im Fall vermuteten
oder tatsächlichen Betrugs oder bei Sicherheitsrisiken;
c) die Bedingungen, unter denen sich der Zahlungsdienstleister das
Recht vorbehält, ein Zahlungsinstrument des Bürgerlichen Gesetz-
buchs zu sperren (zugrundeliegende Vorschrift: § 675k Absatz 2 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs);
d) Informationen zur Haftung des Verbrauchers bei Verlust, Diebstahl,
Abhandenkommen oder sonstiger missbräuchlicher Verwendung des
Zahlungsinstruments einschließlich Angaben zum Höchstbetrag (zu-
grundeliegende Vorschrift: § 675v des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
e) Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei
nicht autorisierten Zahlungsvorgängen (zugrundeliegende Vorschrift:
§ 675u des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
f) Angaben dazu, wie und innerhalb welcher Frist der Verbraucher
dem Zahlungsdienstleister nicht autorisierte oder fehlerhaft ausge-
löste oder ausgeführte Zahlungsvorgänge anzeigen muss (zugrunde-
liegende Vor-schrift: § 676b des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
g) Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei
nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Auslösung oder Ausfüh-
rung von Zahlungsvorgängen sowie Informationen über dessen Ver-
pflichtung, auf Verlangen Nachforschungen über den nicht oder feh-
lerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang anzustellen (zugrundeliegende
Vorschrift: § 675y des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
h) die Bedingungen für den Erstattungsanspruch des Verbrauchers
bei einem vom oder über den Zah-lungsempfänger ausgelösten auto-
risierten Zahlungsvorgang (beispielsweise bei SEPA-Lastschriften)
(zugrundeliegende Vorschrift: § 675x des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
12. zu Änderungen der Bedingungen und Kündigung des Zahlungs-
diensterahmenvertrags
a) die Vereinbarung, dass die Zustimmung des Verbrauchers zu einer
Änderung der Vertragsbedingungen als erteilt gilt, wenn der Verbrau-
cher dem Zahlungsdienstleister seine Ablehnung nicht vor dem
Zeitpunkt angezeigt hat, zu dem die geänderten Vertragsbedingungen
in Kraft treten sollen (zugrundeliegende Vorschrift: § 675g des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs);
b) die Laufzeit des Zahlungsdiensterahmenvertrags;
c) einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, den Vertrag zu
kündigen;
d) gegebenenfalls einen Hinweis auf folgende kündigungsrelevante
Vereinbarungen:
aa) die Vereinbarung einer Kündigungsfrist für das Recht des Ver-
brauchers, den Vertrag zu kündigen, die einenMonat nicht überschrei-
ten darf (zugrundeliegende Vorschrift: § 675h Absatz 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs),
bb) die Vereinbarung eines Kündigungsrechts des Zahlungsdienst-
leisters unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Monaten,
die voraussetzt, dass der Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen
ist (zugrundeliegende Vorschrift: § 675h Absatz 2 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs),
cc) das Recht zur fristlosen Kündigung des Verbrauchers vor dem
Wirksamwerden einer vom Zahlungs-dienstleister vorgeschlagenen
Änderung des Vertrags, wenn die Zustimmung des Verbrauchers zur
Änderung nach einer Vereinbarung im Vertrag ohne ausdrückliche
Ablehnung als erteilt gälte, sofern der Zahlungsdienstleister den
Verbraucher auf die Folgen seines Schweigens sowie auf das Kündi-
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gungsrecht hingewiesen hat (zugrundeliegende Vorschrift: § 675g
Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
13. die Vertragsklauseln über das auf den Zahlungsdiensterahmen-
vertrag anwendbare Recht oder über das zu-ständige Gericht;
14. einen Hinweis auf die demVerbraucher offenstehenden Beschwer-
deverfahrenwegenmutmaßlicher Verstöße des Zahlungsdienstleisters
gegen dessen Verpflichtungen (zugrundeliegende Vorschriften: §§
60 bis 62 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) sowie auf Verbrau-
chern offenstehende außergerichtliche Rechtsbe-helfsverfahren (zu-
grundeliegende Vorschrift: § 14 des Unterlassungsklagengesetzes).

Abschnitt 3
Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamenWiderrufs sind die beiderseits empfangenen
Leistungen zurückzugewähren.
Überziehen Sie Ihr Konto ohne eingeräumte Überziehungsmöglichkeit
oder überschreiten Sie die Ihnen eingeräumte Überziehungsmöglich-
keit, so können wir von Ihnen über die Rückzahlung des Betrags der
Überziehung oder Überschreitung hinaus weder Kosten noch Zinsen
verlangen, wenn wir Sie nicht ordnungsgemäß über die Bedin-gungen
und Folgen der Überziehung oder Überschreitung (z. B. anwendbarer
Sollzinssatz, Kosten) informiert haben. Sie sind zur Zahlung von
Wertersatz für die bis zumWiderruf erbrachte Dienstleistung verpflich-
tet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechts-
folge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass

vor dem Ende derWiderrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung
begonnen werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von
Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zah-
lungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch
erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Ver-
trag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig
erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtun-
gen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen
erfüllt werden. Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer
Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besonderer Hinweis

Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Ver-
trag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der
zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder
einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns
und dem Dritten erbracht wird.

Ende der Widerrufsbelehrung

Dr. Prof.Dr.med-dent. Demo Test von mit und zu apoBroke-
rage

Kunde

2022-02-15Datum des AusdrucksKundennummer

Ende der Informationsschrift
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Die nachstehenden vorvertraglichen Informationen gelten bis auf Weiteres und stehen
nur in deutscher Sprache zur Verfügung. Fragen hierzu beantwortet gerne Ihr(e) Kun-
denbetreuer(in).

Allgemeine InformationenI.

Name und Anschrift der Bank (Zentrale)
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
40547 Düsseldorf

info@apobank.deE-Mail:+49 211/5998-0Telefon:
www.apobank.deim Internet unter:+49 211/5938-77Telefax:

Sie können sich auch an Ihre zuständige Filiale wenden. Deren Kontaktdaten erhalten
Sie auch über unsere Zentrale.

Gesetzlich Vertretungsberechtigter der Bank ist der Vorstand
Jenny Friese, Alexander Müller, Eckhard Lüdering, Holger Wessling

Eintragung (der Hauptniederlassung) im Genossenschaftsregister Amtsgericht
Düsseldorf
unter GnR 410

Umsatzsteueridentifikationsnummer DE119260415

Hauptgeschäftstätigkeit der Bank ist der Betrieb von Bankgeschäften
aller Art und von damit zusammenhängenden Geschäften.

Zuständige Aufsichtsbehörde für die Zulassung von Kreditinstituten
Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main,
im Internet unter www.ecb.europa.eu

Zuständige Aufsichtsbehörde für die Zulassung des Pfandbriefgeschäfts und für
den Schutz der kollektiven Verbraucherinteressen
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn.

Vertragssprache
Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit dem
Kunden während der Laufzeit des Vertrages ist deutsch.

Rechtsordnung/Gerichtsstand
Gemäß Nr. 6 Abs. 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt für den Vertragsschluss
und die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank deutsches
Recht.
Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandklausel.

Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der deutschen genossenschaftlichen
Bankengruppe teil. Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht daher für
Privatkunden, Firmenkunden sowie bei Ablehnung eines Antrags auf Abschluss eines
Basiskontovertrags für Nichtkunden die Möglichkeit, den Ombudsmann für die genos-
senschaftliche Bankengruppe anzurufen (www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle).
Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die außergerichtliche Schlichtung von Kun-
denbeschwerden im Bereich der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe“, die
auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels
Brief, Telefax oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband der
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken - BVR, Schellingstr. 4, 10785 Berlin, Fax:
+49 30 20 21 1908#, E-Mail: kundenbeschwerdestelle@bvr.de zu richten.

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des
Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches, Art. 248 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, § 48 des Zahlungskontengesetzes
und Vorschriften des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) besteht zudem die Möglichkeit,
eine Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einzulegen.
Die Verfahrensordnung ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht er-
hältlich. Die Adresse lautet: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn.
Zudem besteht auch die Möglichkeit, eine Beschwerde unmittelbar bei der Bank einzu-
legen. Die Bank wird Beschwerden in Textform (z.B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail)
beantworten.

Die Europäische Kommission stellt unter ec.europa.eu/consumers/odr eine Plattform
zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung (sogenannte OS-Plattform) bereit.

Zudem besteht die Möglichkeit, eine zivilrechtliche Klage einzureichen.

Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung
Die Bank ist der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksban-
ken und Raiffeisenbanken e. V. angeschlossen. Dieses institutsbezogene Sicherungs-
system hat die Aufgabe, drohende oder bestehende wirtschaftliche Schwierigkeiten bei
den ihnen angeschlossenen Instituten abzuwenden oder zu beheben. Alle Institute, die
diesem Sicherungssystem angeschlossen sind, unterstützen sich gegenseitig, um eine
Insolvenz zu vermeiden.

Informationen zum Online-BankingII.

Auf der Grundlage einer Vereinbarungmit der Bank über die Nutzung des Online-Banking
kann der Kunde Konto- und Depotabfragen tätigen bzw. Bankgeschäfte mit PIN/TAN-
Verfahren über das Internet in dem vom Kreditinstitut gebotenen Umfang abwickeln
(im Folgenden einheitlich als Online-Banking bezeichnet). Voraussetzung dafür ist, dass
der Kunde ein Konto bzw. Depot bei der Bank unterhält. Der Nutzungsumfang des Online-
Banking kann dabei auf bestimmte Geschäftsvorfälle und auf Höchstbeträge begrenzt
werden.

Der Kunde erhält für die Übermittlung von Erklärungen oder Aufträgen, abhängig von
angebotenen Verfahren, entsprechende Sicherheitsmedien.
Für das PIN / TAN- Verfahren erhält der Kunde eine persönliche Identifikationsnummer
(Online-PIN). Beim apoTAN-Verfahren werden Download und Installation der apoTAN-
App auf ein Smartphone oder Tablet benötigt oder alternativ das apoTAN-Lesegerät
sowie die Freischaltung des Verfahrens im Online-Banking über den versandten Aktivie-
rungsbrief.

Die aktuellen Preise für die Dienstleistungen der Bank im Zusammenhang mit dem
Online-Banking ergeben sich aus dem beiliegendem Preis- und Leistungsverzeichnis.
Kosten, die nicht von der Bank abgeführt oder in Rechnung gestellt werden (z. B. Telefon,
Internet, Porti), hat der Kunde selbst zu tragen. Es gibt keinen Leistungsvorbehalt, es
sei denn, dieser ist ausdrücklich vereinbart. Die anfallenden Entgelte werden auf dem
vom Kunden hierfür angegebenen Konto zum Quartalsende belastet.
Die Bank erfüllt ihre Verpflichtungen aus der Vereinbarung über die Nutzung des Online-
Banking, indem sie dem Kunden die erforderlichen Sicherheitsmedien zur Verfügung
stellt und den Kunden für die Nutzung des Online-Banking freischaltet. Sie wird des
Weiteren die vom Kunden freigegebenen, mittels Online-Banking übermittelten Aufträge
im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufes bearbeiten.
Die Vereinbarung über die Nutzung des Online-Banking mit dem jeweiligen Sicherheits-
medium kann vom Kunden jederzeit gekündigt werden. Im Übrigen gelten die in Nr. 18
und 19 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Kunden und die Bank festge-
legten Kündigungsregeln. Es besteht keine Mindestlaufzeit.

Die Bank erwirbt als Sicherheit für ihre Forderungen ein Pfandrecht an denWertpapieren
und Sachen, an denen eine inländische Geschäftsstelle Besitz erlangt oder noch erlangen
wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an den Ansprüchen, die dem Kunden gegen
die Bank aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zustehen
werden. Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten
Ansprüche, die der Bank gegen den Kunden zustehen. Für den gesamten Geschäftsver-
kehr gelten ergänzend dieAllgemeinenGeschäftsbedingungen der Bank. DerWortlaut
dieser Bedingungen kann im Internet unter www.apobank.de oder in den Geschäftsräu-
men der Bank eingesehen werden; auf Verlangen werden die Bedingungen auch ausge-
händigt. Daneben gelten die beiliegendenSonderbedingungen für dasOnline-Banking,
die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen
enthalten. Die genannten Bedingungen stehen nur in deutscher Sprache zur Verfügung.
Bei Änderungsvereinbarungen ergeben sich weiterführende Informationen auch aus der
ursprünglichen Vertragsurkunde.

Vorvertragliche Informationen zum
Online-Banking
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Informationen zum Zustandekommen des VertragsIII.

Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein ihn bindendes Angebot ab, indem ein unterzeich-
neter Auftrag der Bank zugeht. Der Vertrag kommt zustande, wenn die Bank dem Kunden
die Annahme des Vertrages erklärt, indem sie das Online-Banking einrichtet und dem
Kunden eine Bestätigung über die Einrichtung zugeht.

WiderrufsbelehrungIV.

Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1
Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne An-
gabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen.
Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die
Vertragsbestim-mungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2 auf-geführten
Informationen auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax,
E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem
dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Straße 6
40547 Düsseldorf

Abschnitt 2
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgen-
de Angaben:

Allgemeine Informationen

1. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie
die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name
und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären
ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen
über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die
erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung vonWertersatz
verpflichtet ist (zu-grundeliegende Vorschrift: § 357a des Bürgerlichen
Gesetzbuchs);
2. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der
Zahlungsdienstleister der Aufnahme von Bezie-hungen zum Verbrau-
cher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt;
3. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
4. das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungs-
regelungen, die weder unter die gemäß der Richtlinie 2014/49/EU
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über
Einlagensiche-rungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149; L
212 vom 18.7.2014, S. 47; L 309 vom 30.10.2014, S. 37) geschaf-
fenen Einlagensicherungssysteme noch unter die gemäß der Richtlinie
97/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März
1997 über Systeme für die Entschädigung der Anleger (ABl. L 84
vom 26.3.1997, S. 22) geschaffenen Anlegerentschädigungssysteme
fallen;

Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten:

5. zum Zahlungsdienstleister
a) den Namen und die ladungsfähige Anschrift seiner Hauptverwal-
tung sowie alle anderen Anschriften einschließlich E-Mail-Adresse,
die für die Kommunikation mit dem Zahlungsdienstleister von Belang
sind;
b) die für den Zahlungsdienstleister zuständigen Aufsichtsbehörden
und das bei der Bundesanstalt für Finanz-dienstleistungsaufsicht
geführte Register oder jedes andere relevante öffentliche Register,
in das der Zahlungsdienstleister als zugelassen eingetragen ist, sowie
seine Registernummer oder eine gleichwertige in diesem Register
verwendete Kennung;
6. zur Nutzung des Zahlungsdienstes
a) eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale des zu erbringen-
den Zahlungsdienstes;
b) Informationen oder Kundenkennungen, die für die ordnungsgemä-
ße Auslösung oder Ausführung eines Zahlungsauftrags erforderlich
sind;
c) die Art und Weise der Zustimmung zur Auslösung eines Zahlungs-
auftrags oder zur Ausführung eines Zahlungsvorgangs und desWider-
rufs eines Zahlungsauftrags (zugrundeliegende Vorschriften: §§ 675j
und 675p des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
d) den Zeitpunkt, ab dem ein Zahlungsauftrag als zugegangen gilt
(zugrundeliegende Vorschrift: § 675n Absatz 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs);
e) einen vom Zahlungsdienstleister festgelegten Zeitpunkt nahe am
Ende eines Geschäftstags, bei dessen Ablauf ein nach diesem Zeit-
punkt zugegangener Zahlungsauftrag des Verbrauchers als am darauf
fol-genden Geschäftstag zugegangen gilt (zugrundeliegende Vor-
schrift: § 675n Absatz 1 Satz 3 des Bürger-lichen Gesetzbuchs);
f) die maximale Ausführungsfrist für die zu erbringenden Zahlungs-
dienste;
g) einen Hinweis auf die Möglichkeit, Betragsobergrenzen für die
Nutzung eines Zahlungsinstruments (wie beispielsweise eine Zah-
lungskarte) zu vereinbaren (zugrundeliegende Vorschrift: § 675k
Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
7. zu Entgelten, Zinsen und Wechselkursen
a) alle Entgelte, die der Verbraucher an den Zahlungsdienstleister
zu entrichten hat, einschließlich derjenigen, die sich danach richten,
wie und wie oft über die geforderten Informationen zu unterrichten
ist;
8. zur Kommunikation
a) die Kommunikationsmittel, deren Nutzung für die Informations-
übermittlung und Anzeigepflichten vereinbart wird, einschließlich der
technischen Anforderungen an die Ausstattung und die Software des
Verbrauchers;
b) Angaben dazu, wie und wie oft die vom Zahlungsdienstleister vor
und während des Vertragsverhältnisses, vor der Ausführung von
Zahlungsvorgängen sowie bei einzelnen Zahlungsvorgängen zu ertei-
lenden In-formationen mitzuteilen oder zugänglich zu machen sind;
c) die Sprache oder die Sprachen, in der oder in denen der Vertrag
zu schließen ist und in der oder in denen die Kommunikation für die
Dauer des Vertragsverhältnisses erfolgen soll;
d) einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, während der
Vertragslaufzeit jederzeit die Übermittlung der Vertragsbedingungen
sowie der in dieser Widerrufsbelehrung genannten vorvertraglichen
Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten in Papierform
oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger zu ver-langen;
9. zu den Schutz- und Abhilfemaßnahmen
a) eine Beschreibung, wie der Verbraucher ein Zahlungsinstrument
sicher aufbewahrt und wie er seine Pflicht gegenüber dem Zahlungs-
dienstleister oder einer von diesem benannten Stelle erfüllt, den
Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung oder die
sonstige nicht autorisierte Nutzung eines Zahlungs-instruments un-
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verzüglich anzuzeigen, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat (zu-
grundeliegende Vor-schrift: § 675l Absatz 1 Satz 2 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs);
b) eine Beschreibung des sicheren Verfahrens zur Unterrichtung des
Verbrauchers durch den Zahlungs-dienstleister im Fall vermuteten
oder tatsächlichen Betrugs oder bei Sicherheitsrisiken;
c) die Bedingungen, unter denen sich der Zahlungsdienstleister das
Recht vorbehält, ein Zahlungsinstrument des Bürgerlichen Gesetz-
buchs zu sperren (zugrundeliegende Vorschrift: § 675k Absatz 2 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs);
d) Informationen zur Haftung des Verbrauchers bei Verlust, Diebstahl,
Abhandenkommen oder sonstiger missbräuchlicher Verwendung des
Zahlungsinstruments einschließlich Angaben zum Höchstbetrag (zu-
grundeliegende Vorschrift: § 675v des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
e) Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei
nicht autorisierten Zahlungsvorgängen (zugrundeliegende Vorschrift:
§ 675u des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
f) Angaben dazu, wie und innerhalb welcher Frist der Verbraucher
dem Zahlungsdienstleister nicht autorisierte oder fehlerhaft ausge-
löste oder ausgeführte Zahlungsvorgänge anzeigen muss (zugrunde-
liegende Vor-schrift: § 676b des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
g) Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei
nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Auslösung oder Ausfüh-
rung von Zahlungsvorgängen sowie Informationen über dessen Ver-
pflichtung, auf Verlangen Nachforschungen über den nicht oder feh-
lerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang anzustellen (zugrundeliegende
Vorschrift: § 675y des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
h) die Bedingungen für den Erstattungsanspruch des Verbrauchers
bei einem vom oder über den Zah-lungsempfänger ausgelösten auto-
risierten Zahlungsvorgang (beispielsweise bei SEPA-Lastschriften)
(zugrundeliegende Vorschrift: § 675x des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
10. zu Änderungen der Bedingungen und Kündigung des Zahlungs-
diensterahmenvertrags
a) die Vereinbarung, dass die Zustimmung des Verbrauchers zu einer
Änderung der Vertragsbedingungen als erteilt gilt, wenn der Verbrau-
cher dem Zahlungsdienstleister seine Ablehnung nicht vor dem
Zeitpunkt angezeigt hat, zu dem die geänderten Vertragsbedingungen
in Kraft treten sollen (zugrundeliegende Vorschrift: § 675g des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs);
b) die Laufzeit des Zahlungsdiensterahmenvertrags;
c) einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, den Vertrag zu
kündigen;
d) gegebenenfalls einen Hinweis auf folgende kündigungsrelevante
Vereinbarungen:
aa) die Vereinbarung einer Kündigungsfrist für das Recht des Ver-
brauchers, den Vertrag zu kündigen, die einenMonat nicht überschrei-
ten darf (zugrundeliegende Vorschrift: § 675h Absatz 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs),
bb) die Vereinbarung eines Kündigungsrechts des Zahlungsdienst-
leisters unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Monaten,
die voraussetzt, dass der Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen
ist (zugrundeliegende Vorschrift: § 675h Absatz 2 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs),
cc) das Recht zur fristlosen Kündigung des Verbrauchers vor dem
Wirksamwerden einer vom Zahlungs-dienstleister vorgeschlagenen
Änderung des Vertrags, wenn die Zustimmung des Verbrauchers zur
Änderung nach einer Vereinbarung im Vertrag ohne ausdrückliche
Ablehnung als erteilt gälte, sofern der Zahlungsdienstleister den
Verbraucher auf die Folgen seines Schweigens sowie auf das Kündi-
gungsrecht hingewiesen hat (zugrundeliegende Vorschrift: § 675g
Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetz-buchs);
11. die Vertragsklauseln über das auf den Zahlungsdiensterahmen-
vertrag anwendbare Recht oder über das zu-ständige Gericht;

12. einen Hinweis auf die demVerbraucher offenstehenden Beschwer-
deverfahrenwegenmutmaßlicher Verstöße des Zahlungsdienstleisters
gegen dessen Verpflichtungen (zugrundeliegende Vorschriften: §§
60 bis 62 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) sowie auf Verbrau-
chern offenstehende außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren (zu-
grundeliegende Vorschrift: § 14 des Unterlassungsklagengesetzes).

Abschnitt 3
Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamenWiderrufs sind die beiderseits empfangenen
Leistungen zurückzugewähren.

Sie sind zur Zahlung vonWertersatz für die bis zumWiderruf erbrachte
Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklä-
rung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich
zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der
Ausführung der Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine
Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen,
dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum
bis zumWiderruf dennoch erfüllenmüssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt
vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrückli-
chen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht
ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Diese Frist beginnt
für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren
Empfang.

Besonderer Hinweis

Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Ver-
trag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der
zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder
einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns
und dem Dritten erbracht wird.

Ende der Widerrufsbelehrung

Dr. Prof.Dr.med-dent. Demo Test von mit und zu apoBroke-
rage

Kunde

2022-02-15Datum des AusdrucksKundennummer

Ende der Informationsschrift
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Die nachstehenden vorvertraglichen Informationen gelten bis auf Weiteres und stehen
nur in deutscher Sprache zur Verfügung. Fragen hierzu beantwortet gerne Ihr(e) Kun-
denbetreuer(in).

Allgemeine InformationenI.

Name und Anschrift der Bank (Zentrale)
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
40547 Düsseldorf

info@apobank.deE-Mail:+49 211/5998-0Telefon:
www.apobank.deim Internet unter:+49 211/5938-77Telefax:

Sie können sich auch an Ihre zuständige Filiale wenden. Deren Kontaktdaten erhalten
Sie auch über unsere Zentrale.

Gesetzlich Vertretungsberechtigter der Bank ist der Vorstand
Matthias Schellenberg (Vorsitzender), Jenny Friese, Eckhard Lüdering, Alexander Müller,
Holger Wessling

Eintragung (der Hauptniederlassung) im Genossenschaftsregister Amtsgericht
Düsseldorf
unter GnR 410

Umsatzsteueridentifikationsnummer DE119260415

Hauptgeschäftstätigkeit der Bank ist der Betrieb von Bankgeschäften
aller Art und von damit zusammenhängenden Geschäften.

Zuständige Aufsichtsbehörde für die Zulassung von Kreditinstituten
Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main,
im Internet unter www.ecb.europa.eu

Zuständige Aufsichtsbehörde für die Zulassung des Pfandbriefgeschäfts und für
den Schutz der kollektiven Verbraucherinteressen
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn.

Vertragssprache
Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit dem
Kunden während der Laufzeit des Vertrages ist deutsch.

Rechtsordnung/Gerichtsstand
Gemäß Nr. 6 Abs. 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt für den Vertragsschluss
und die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank deutsches
Recht.
Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandklausel.

Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der deutschen genossenschaftlichen
Bankengruppe teil. Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht daher für
Privatkunden, Firmenkunden sowie bei Ablehnung eines Antrags auf Abschluss eines
Basiskontovertrags für Nichtkunden die Möglichkeit, den Ombudsmann für die genos-
senschaftliche Bankengruppe anzurufen (www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle).
Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die außergerichtliche Schlichtung von Kun-
denbeschwerden im Bereich der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe“, die
auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels
Brief, Telefax oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband der
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken - BVR, Schellingstr. 4, 10785 Berlin, Fax:
+49 30 20 21 1908#, E-Mail: kundenbeschwerdestelle@bvr.de zu richten.

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des
Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches, Art. 248 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, § 48 des Zahlungskontengesetzes
und Vorschriften des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) besteht zudem die Möglichkeit,
eine Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einzulegen.
Die Verfahrensordnung ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht er-
hältlich. Die Adresse lautet: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn.
Zudem besteht auch die Möglichkeit, eine Beschwerde unmittelbar bei der Bank einzu-
legen. Die Bank wird Beschwerden in Textform (z.B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail)
beantworten.

Die Europäische Kommission stellt unter ec.europa.eu/consumers/odr eine Plattform
zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung (sogenannte OS-Plattform) bereit.

Zudem besteht die Möglichkeit, eine zivilrechtliche Klage einzureichen.

Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung
Die Bank ist der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksban-
ken und Raiffeisenbanken e. V. angeschlossen. Dieses institutsbezogene Sicherungs-
system hat die Aufgabe, drohende oder bestehende wirtschaftliche Schwierigkeiten bei
den ihnen angeschlossenen Instituten abzuwenden oder zu beheben. Alle Institute, die
diesem Sicherungssystem angeschlossen sind, unterstützen sich gegenseitig, um eine
Insolvenz zu vermeiden.

Informationen zum Telefon-BankingII.

Auf der Grundlage einer Vereinbarungmit der Bank über die Nutzung des Telefon-Banking
kann der Kunde Konto- und Depotabfragen tätigen bzw. Bankgeschäfte in dem vom
Kreditinstitut gebotenen Umfang abwickeln (im Folgenden einheitlich als Telefon-Banking
bezeichnet). Der Nutzungsumfang des Telefon-Banking kann dabei auf bestimmte Ge-
schäftsvorfälle und auf Höchstbeträge begrenzt werden. Zur eindeutigen Identifizierung
erhält der Kunde eine Persönliche Identifikationsnummer (PIN). Zur Vermeidung von
Missbrauch hat der Kunde dafür Sorge zu tragen, dass ein Dritter keine Kenntnis von
der PIN erhält. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus den Nutzungsbedingungen für
telefonisch beauftrage Dienstleistungen (Telefon-Banking), die dieser Information als
Anlage beigefügt sind.

Die aktuellen Preise für die Dienstleistungen der Bank im Zusammenhang mit dem Te-
lefon-Banking ergeben sich aus dem beiliegendem Preis- und Leistungsverzeichnis. Die
Änderung von Entgelten während der Laufzeit der Vereinbarung zur Telefon-Banking
Nutzung erfolgt nach Maßgabe von Nr. 12 Abs. 1 und Abs. 7 der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen der Bank.

Kosten, die nicht von der Bank abgeführt oder in Rechnung gestellt werden (z.B. Telefon,
Internet, Porti), hat der Kunde selbst zu tragen. Es gibt keinen Leistungsvorbehalt, es
sei denn, dieser ist ausdrücklich vereinbart. Die anfallenden Entgelte werden auf dem
vom Kunden hierfür angegebenen Konto zum Quartalsende belastet.

Die Bank erfüllt ihre Verpflichtungen aus der Vereinbarung zur Telefon-Banking Nutzung,
indem sie dem Kunden die erforderlichen Sicherheitsmedien zur Verfügung stellt und
den Kunden für die Nutzung des Telefon-Banking freischaltet. Sie wird des Weiteren
die vom Kunden mittels Telefon-Banking übermittelten Aufträge im Rahmen des ord-
nungsgemäßen Arbeitsablaufes bearbeiten.

Die Vereinbarung zur Telefon-Banking Nutzung kann vom Kunden jederzeit gekündigt
werden. Im Übrigen gelten die in Nr. 18 und 19 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
festgelegten Kündigungsregeln. Es besteht keine Mindestlaufzeit.

Die Bank erwirbt als Sicherheit für ihre Forderungen ein Pfandrecht an denWertpapieren
und Sachen, an denen eine inländische Geschäftsstelle Besitz erlangt oder noch erlangen
wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an den Ansprüchen, die dem Kunden gegen
die Bank aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zustehen
werden. Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten
Ansprüche, die der Bank gegen den Kunden zustehen. Für den gesamten Geschäftsver-
kehr gelten ergänzend die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank. Der Wortlaut
dieser Bedingungen kann im Internet unter www.apobank.de oder in den Geschäftsräu-
men der Bank eingesehen werden; auf Verlangen werden die Bedingungen auch ausge-
händigt. Daneben gelten die beiliegenden Nutzungsbedingungen für telefonisch beauf-
tragte Dienstleistungen (Telefon-Banking), die Abweichungen oder Ergänzungen zu
diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten. Die genannten Bedingungen
stehen nur in deutscher Sprache zur Verfügung. Bei Änderungsvereinbarungen ergeben
sich weiterführende Informationen auch aus der ursprünglichen Vertragsurkunde.

Informationen zum Zustandekommen des VertragsIII.

Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein ihn bindendes Angebot ab, indem er gegenüber
der Bank erklärt, dass er das Telefon-Banking nutzen möchte (z.B. Telefon oder online
über www.apobank.de). Der Vertrag kommt zustande, wenn die Bank dem Kunden die
Annhame des Vertrages erklärt, indem sie das Telefon-Banking für ihn einrichtet und
dem Kunden die erforderliche persönliche Identifikationsnummer (PIN) zustellt.

Alternativ gibt die Bank dem Kunden gegenüber durch Zusendung des Vertrages ein
bindendes Angebot auf Abschluss der Vereinbarung zur Telefon-Banking Nutzung ab.
Der Vertrag kommt zustande, wenn der Kunde die ihm zugestellte persönliche Identifi-
kationsnummer (PIN) das erste Mal verwendet.

WiderrufsbelehrungIV.

Widerrufsbelehrung

Vorvertragliche Informationen zum
Telefon-Banking
Fassung: Januar 2022
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Abschnitt 1
Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne An-
gabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen.
Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die
Vertragsbestim-mungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2 auf-geführten
Informationen auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax,
E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem
dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Straße 6
40547 Düsseldorf

Abschnitt 2
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgen-
de Angaben:

Allgemeine Informationen

1. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie
die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name
und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären
ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen
über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die
erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung vonWertersatz
verpflichtet ist (zu-grundeliegende Vorschrift: § 357a des Bürgerlichen
Gesetzbuchs);
2. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der
Zahlungsdienstleister der Aufnahme von Bezie-hungen zum Verbrau-
cher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt;
3. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
4. das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungs-
regelungen, die weder unter die gemäß der Richtlinie 2014/49/EU
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über
Einlagensiche-rungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149; L
212 vom 18.7.2014, S. 47; L 309 vom 30.10.2014, S. 37) geschaf-
fenen Einlagensicherungssysteme noch unter die gemäß der Richtlinie
97/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März
1997 über Systeme für die Entschädigung der Anleger (ABl. L 84
vom 26.3.1997, S. 22) geschaffenen Anlegerentschädigungssysteme
fallen;

Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten:

5. zum Zahlungsdienstleister
a) den Namen und die ladungsfähige Anschrift seiner Hauptverwal-
tung sowie alle anderen Anschriften ein-schließlich E-Mail-Adresse,
die für die Kommunikation mit dem Zahlungsdienstleister von Belang
sind;
b) die für den Zahlungsdienstleister zuständigen Aufsichtsbehörden
und das bei der Bundesanstalt für Finanz-dienstleistungsaufsicht
geführte Register oder jedes andere relevante öffentliche Register,
in das der Zahlungsdienstleister als zugelassen eingetragen ist, sowie
seine Registernummer oder eine gleichwertige in diesem Register
verwendete Kennung;
6. zur Nutzung des Zahlungsdienstes
a) eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale des zu erbringen-

den Zahlungsdienstes;
b) Informationen oder Kundenkennungen, die für die ordnungsgemä-
ße Auslösung oder Ausführung eines Zahlungsauftrags erforderlich
sind;
c) die Art und Weise der Zustimmung zur Auslösung eines Zahlungs-
auftrags oder zur Ausführung eines Zahlungsvorgangs und desWider-
rufs eines Zahlungsauftrags (zugrundeliegende Vorschriften: §§ 675j
und 675p des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
d) den Zeitpunkt, ab dem ein Zahlungsauftrag als zugegangen gilt
(zugrundeliegende Vorschrift: § 675n Absatz 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs);
e) einen vom Zahlungsdienstleister festgelegten Zeitpunkt nahe am
Ende eines Geschäftstags, bei dessen Ablauf ein nach diesem Zeit-
punkt zugegangener Zahlungsauftrag des Verbrauchers als am darauf
fol-genden Geschäftstag zugegangen gilt (zugrundeliegende Vor-
schrift: § 675n Absatz 1 Satz 3 des Bürger-lichen Gesetzbuchs);
f) die maximale Ausführungsfrist für die zu erbringenden Zahlungs-
dienste;
g) einen Hinweis auf die Möglichkeit, Betragsobergrenzen für die
Nutzung eines Zahlungsinstruments (wie beispielsweise eine Zah-
lungskarte) zu vereinbaren (zugrundeliegende Vorschrift: § 675k
Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
7. zu Entgelten, Zinsen und Wechselkursen
a) alle Entgelte, die der Verbraucher an den Zahlungsdienstleister
zu entrichten hat, einschließlich derjenigen, die sich danach richten,
wie und wie oft über die geforderten Informationen zu unterrichten
ist;
8. zur Kommunikation
a) die Kommunikationsmittel, deren Nutzung für die Informations-
übermittlung und Anzeigepflichten vereinbart wird, einschließlich der
technischen Anforderungen an die Ausstattung und die Software des
Verbrauchers;
b) Angaben dazu, wie und wie oft die vom Zahlungsdienstleister vor
und während des Vertragsverhältnisses, vor der Ausführung von
Zahlungsvorgängen sowie bei einzelnen Zahlungsvorgängen zu ertei-
lenden Informationen mitzuteilen oder zugänglich zu machen sind;
c) die Sprache oder die Sprachen, in der oder in denen der Vertrag
zu schließen ist und in der oder in denen die Kommunikation für die
Dauer des Vertragsverhältnisses erfolgen soll;
d) einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, während der
Vertragslaufzeit jederzeit die Übermittlung der Vertragsbedingungen
sowie der in dieser Widerrufsbelehrung genannten vorvertraglichen
Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten in Papierform
oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger zu ver-langen;
9. zu den Schutz- und Abhilfemaßnahmen
a) eine Beschreibung, wie der Verbraucher ein Zahlungsinstrument
sicher aufbewahrt und wie er seine Pflicht gegenüber dem Zahlungs-
dienstleister oder einer von diesem benannten Stelle erfüllt, den
Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung oder die
sonstige nicht autorisierte Nutzung eines Zahlungs-instruments un-
verzüglich anzuzeigen, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat (zu-
grundeliegende Vor-schrift: § 675l Absatz 1 Satz 2 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs);
b) eine Beschreibung des sicheren Verfahrens zur Unterrichtung des
Verbrauchers durch den Zahlungs-dienstleister im Fall vermuteten
oder tatsächlichen Betrugs oder bei Sicherheitsrisiken;
c) die Bedingungen, unter denen sich der Zahlungsdienstleister das
Recht vorbehält, ein Zahlungsinstrument des Bürgerlichen Gesetz-
buchs zu sperren (zugrundeliegende Vorschrift: § 675k Absatz 2 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs);
d) Informationen zur Haftung des Verbrauchers bei Verlust, Diebstahl,
Abhandenkommen oder sonstiger missbräuchlicher Verwendung des
Zahlungsinstruments einschließlich Angaben zum Höchstbetrag (zu-
grundeliegende Vorschrift: § 675v des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
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e) Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei
nicht autorisierten Zahlungsvorgängen (zugrundeliegende Vorschrift:
§ 675u des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
f) Angaben dazu, wie und innerhalb welcher Frist der Verbraucher
dem Zahlungsdienstleister nicht autorisierte oder fehlerhaft ausge-
löste oder ausgeführte Zahlungsvorgänge anzeigen muss (zugrunde-
liegende Vor-schrift: § 676b des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
g) Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei
nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Auslösung oder Ausfüh-
rung von Zahlungsvorgängen sowie Informationen über dessen Ver-
pflichtung, auf Verlangen Nachforschungen über den nicht oder feh-
lerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang anzustellen (zugrundeliegende
Vorschrift: § 675y des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
h) die Bedingungen für den Erstattungsanspruch des Verbrauchers
bei einem vom oder über den Zah-lungsempfänger ausgelösten auto-
risierten Zahlungsvorgang (beispielsweise bei SEPA-Lastschriften)
(zugrundeliegende Vorschrift: § 675x des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
10. zu Änderungen der Bedingungen und Kündigung des Zahlungs-
diensterahmenvertrags
a) die Vereinbarung, dass die Zustimmung des Verbrauchers zu einer
Änderung der Vertragsbedingungen als erteilt gilt, wenn der Verbrau-
cher dem Zahlungsdienstleister seine Ablehnung nicht vor dem
Zeitpunkt angezeigt hat, zu dem die geänderten Vertragsbedingungen
in Kraft treten sollen (zugrundeliegende Vorschrift: § 675g des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs);
b) die Laufzeit des Zahlungsdiensterahmenvertrags;
c) einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, den Vertrag zu
kündigen;
d) gegebenenfalls einen Hinweis auf folgende kündigungsrelevante
Vereinbarungen:
aa) die Vereinbarung einer Kündigungsfrist für das Recht des Ver-

brauchers, den Vertrag zu kündigen, die einenMonat nicht überschrei-
ten darf (zugrundeliegende Vorschrift: § 675h Absatz 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs),
bb) die Vereinbarung eines Kündigungsrechts des Zahlungsdienst-

leisters unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Monaten,
die voraussetzt, dass der Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen
ist (zugrundeliegende Vorschrift: § 675h Absatz 2 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs),
cc) das Recht zur fristlosen Kündigung des Verbrauchers vor dem

Wirksamwerden einer vom Zahlungsdienstleister vorgeschlagenen
Änderung des Vertrags, wenn die Zustimmung des Verbrauchers zur
Änderung nach einer Vereinbarung im Vertrag ohne ausdrückliche
Ablehnung als erteilt gälte, sofern der Zahlungsdienstleister den
Verbraucher auf die Folgen seines Schweigens sowie auf das Kündi-
gungsrecht hingewiesen hat (zugrundeliegende Vorschrift: § 675g
Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetz-buchs);
11. die Vertragsklauseln über das auf den Zahlungsdiensterahmen-
vertrag anwendbare Recht oder über das zu-ständige Gericht;
12. einen Hinweis auf die demVerbraucher offenstehenden Beschwer-
deverfahrenwegenmutmaßlicher Verstöße des Zahlungsdienstleisters
gegen dessen Verpflichtungen (zugrundeliegende Vorschriften: §§
60 bis 62 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) sowie auf Verbrau-
chern offenstehende außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren (zu-
grundeliegende Vorschrift: § 14 des Unterlassungsklagengesetzes).

Abschnitt 3
Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamenWiderrufs sind die beiderseits empfangenen
Leistungen zurückzugewähren.

Sie sind zur Zahlung vonWertersatz für die bis zumWiderruf erbrachte
Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklä-

rung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich
zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der
Ausführung der Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine
Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen,
dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflich-tungen für den Zeitraum
bis zumWiderruf dennoch erfüllenmüssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt
vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrückli-
chen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht
ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt wer-den. Diese Frist beginnt
für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren
Empfang.

Besonderer Hinweis

Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Ver-
trag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der
zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder
einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns
und dem Dritten erbracht wird.

Ende der Widerrufsbelehrung

Dr. Prof.Dr.med-dent. Demo Test von mit und zu apoBroke-
rage

Kunde

2022-04-14Datum des Ausdrucks12345Kundennummer

Ende der Informationsschrift
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Die nachstehenden vorvertraglichen Informationen gelten bis auf Weiteres und stehen
nur in deutscher Sprache zur Verfügung. Fragen hierzu beantwortet gerne Ihr(e) Kun-
denbetreuer(in).

Allgemeine InformationenI.

Name und Anschrift der Bank (Zentrale)
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
40547 Düsseldorf

info@apobank.deE-Mail:+49 211/5998-0Telefon:
www.apobank.deim Internet unter:+49 211/5938-77Telefax:

Sie können sich auch an Ihre zuständige Filiale wenden. Deren Kontaktdaten erhalten
Sie auch über unsere Zentrale.

Gesetzlich Vertretungsberechtigter der Bank ist der Vorstand
Jenny Friese, Alexander Müller, Eckhard Lüdering, Holger Wessling

Eintragung (der Hauptniederlassung) im Genossenschaftsregister Amtsgericht
Düsseldorf
unter GnR 410

Umsatzsteueridentifikationsnummer DE119260415

Hauptgeschäftstätigkeit der Bank ist der Betrieb von Bankgeschäften
aller Art und von damit zusammenhängenden Geschäften.

Zuständige Aufsichtsbehörde für die Zulassung von Kreditinstituten
Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main,
im Internet unter www.ecb.europa.eu

Zuständige Aufsichtsbehörde für die Zulassung des Pfandbriefgeschäfts und für
den Schutz der kollektiven Verbraucherinteressen
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn.

Vertragssprache
Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit dem
Kunden während der Laufzeit des Vertrages ist deutsch.

Rechtsordnung/Gerichtsstand
Gemäß Nr. 6 Abs. 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt für den Vertragsschluss
und die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank deutsches
Recht.
Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandklausel.

Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der deutschen genossenschaftlichen
Bankengruppe teil. Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht daher für
Privatkunden, Firmenkunden sowie bei Ablehnung eines Antrags auf Abschluss eines
Basiskontovertrags für Nichtkunden die Möglichkeit, den Ombudsmann für die genos-
senschaftliche Bankengruppe anzurufen (www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle).
Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die außergerichtliche Schlichtung von Kun-
denbeschwerden im Bereich der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe“, die
auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels
Brief, Telefax oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband der
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken - BVR, Schellingstr. 4, 10785 Berlin, Fax:
+49 30 20 21 1908#, E-Mail: kundenbeschwerdestelle@bvr.de zu richten.

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des
Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches, Art. 248 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, § 48 des Zahlungskontengesetzes
und Vorschriften des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) besteht zudem die Möglichkeit,
eine Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einzulegen.
Die Verfahrensordnung ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht er-
hältlich. Die Adresse lautet: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn.
Zudem besteht auch die Möglichkeit, eine Beschwerde unmittelbar bei der Bank einzu-
legen. Die Bank wird Beschwerden in Textform (z.B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail)
beantworten.

Die Europäische Kommission stellt unter ec.europa.eu/consumers/odr eine Plattform
zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung (sogenannte OS-Plattform) bereit.

Zudem besteht die Möglichkeit, eine zivilrechtliche Klage einzureichen.

Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung
Die Bank ist der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksban-
ken und Raiffeisenbanken e. V. angeschlossen. Dieses institutsbezogene Sicherungs-
system hat die Aufgabe, drohende oder bestehende wirtschaftliche Schwierigkeiten bei
den ihnen angeschlossenen Instituten abzuwenden oder zu beheben. Alle Institute, die
diesem Sicherungssystem angeschlossen sind, unterstützen sich gegenseitig, um eine
Insolvenz zu vermeiden.

Informationen zur apoBankcard (Debitkarte)II.

Die apoBankcard ist eine Debitkarte. Der Karteninhaber kann die apoBankcard (Debit-
karte), soweit diese und die Terminals entsprechend ausgestattet sind, u.a. zum Abheben
von Bargeld an Geldautomaten, zum Bezahlen bei Handels- und Dienstleistungsunter-
nehmen an automatisierten Kassen nutzen. Die apoBankcard (Debitkarte) kann als
physische Karte oder als digitale Karte zur Speicherung auf einem Telekommunikations-,
Digital- oder IT-Gerät (mobiles Endgerät) ausgegeben werden. Die aktuellen Preise für
die Dienstleistungen der Bank im Zusammenhang mit der apoBankcard (Debitkarte)
ergeben sich aus beiliegendem Preisblatt bzw. aus Kapitel B4 des als Anlage beigefügten
Preis- und Leistungsverzeichnisses. Es gibt keinen Leistungsvorbehalt, es sei denn,
dieser ist ausdrücklich vereinbart. Der Vertrag über die apoBankcard (Debitkarte) wird
seitens der Bank durch Zurverfügungstellung der Karte zu den vereinbarten Konditionen
erfüllt. Die apoBankcard (Debitkarte) kann vom Kunden jederzeit gekündigt werden. Es
besteht keine Mindestlaufzeit.

Die Bank erwirbt als Sicherheit für ihre Forderungen ein Pfandrecht an denWertpapieren
und Sachen, an denen eine inländische Geschäftsstelle Besitz erlangt oder noch erlangen
wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an den Ansprüchen, die dem Kunden gegen
die Bank aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zustehen
werden. Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten
Ansprüche, die der Bank gegen den Kunden zustehen. Für den gesamten Geschäftsver-
kehr gelten ergänzend dieAllgemeinenGeschäftsbedingungen der Bank. DerWortlaut
dieser Bedingungen kann im Internet unter www.apobank.de oder in den Geschäftsräu-
men der Bank eingesehen werden; auf Verlangen werden die Bedingungen auch ausge-
händigt. Daneben gelten die beiliegenden Sonderbedingungen für die apoBankcard
(Debitkarte), die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen enthalten können. Die genannten Bedingungen stehen nur in deutscher
Sprache zur Verfügung. Bei Änderungsvereinbarungen ergeben sich weiterführende In-
formationen auch aus der ursprünglichen Vertragsurkunde.

Informationen zum Zustandekommen des VertragsIII.

Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein ihn bindendes Angebot ab, indem er gegenüber
der Bank erklärt, dass er eine apoBankcard haben möchte (z. B. Telefon). Der Vertrag
kommt zustande, wenn die Bank dem Kunden die Annahme des Vertrages erklärt, indem
sie eine apoBankcard bestellt und dem Kunden eine Bestätigung über die Bestellung
der Karte zugeht.

WiderrufsbelehrungIV.

Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1
Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne An-
gabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen.
Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die
Vertragsbestim-mungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2 auf-geführten
Informationen auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax,
E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem
dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Straße 6
40547 Düsseldorf

Abschnitt 2
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Vorvertragliche Informationen zur apoBankcard
(Debitkarte)
Fassung: Januar 2022
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Allgemeine Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgen-
de Angaben:

1. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie
die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name
und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären
ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen
über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die
erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung vonWertersatz
verpflichtet ist (zu-grundeliegende Vorschrift: § 357a des Bürgerlichen
Gesetzbuchs);
2. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der
Zahlungsdienstleister der Aufnahme von Bezie-hungen zum Verbrau-
cher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt;
3. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
4. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten
Informationen, beispielsweise die Gültig-keitsdauer befristeter Ange-
bote, insbesondere hinsichtlich des Preises;
5. das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungs-
regelungen, die weder unter die gemäß der Richtlinie 2014/49/EU
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über
Einlagensiche-rungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149; L
212 vom 18.7.2014, S. 47; L 309 vom 30.10.2014, S. 37) geschaf-
fenen Einlagensicherungssysteme noch unter die gemäß der Richtlinie
97/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März
1997 über Systeme für die Entschädigung der Anleger (ABl. L 84
vom 26.3.1997, S. 22) geschaffenen Anlegerentschädigungssysteme
fallen;

Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten:

6. zum Zahlungsdienstleister
a) den Namen und die ladungsfähige Anschrift seiner Hauptverwal-
tung sowie alle anderen Anschriften ein-schließlich E-Mail-Adresse,
die für die Kommunikation mit dem Zahlungsdienstleister von Belang
sind;
b) die für den Zahlungsdienstleister zuständigen Aufsichtsbehörden
und das bei der Bundesanstalt für Finanz-dienstleistungsaufsicht
geführte Register oder jedes andere relevante öffentliche Register,
in das der Zahlungsdienstleister als zugelassen eingetragen ist, sowie
seine Registernummer oder eine gleichwertige in diesem Register
verwendete Kennung;
7. zur Nutzung des Zahlungsdienstes
a) eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale des zu erbringen-
den Zahlungsdienstes;
b) Informationen oder Kundenkennungen, die für die ordnungsgemä-
ße Auslösung oder Ausführung eines Zahlungsauftrags erforderlich
sind;
c) die Art und Weise der Zustimmung zur Auslösung eines Zahlungs-
auftrags oder zur Ausführung eines Zahlungsvorgangs und desWider-
rufs eines Zahlungsauftrags (zugrundeliegende Vorschriften: §§ 675j
und 675p des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
d) den Zeitpunkt, ab dem ein Zahlungsauftrag als zugegangen gilt
(zugrundeliegende Vorschrift: § 675n Absatz 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs);
e) die maximale Ausführungsfrist für die zu erbringenden Zahlungs-
dienste;
f) einen Hinweis auf die Möglichkeit, Betragsobergrenzen für die
Nutzung eines Zahlungsinstruments (wie beispielsweise eine Zah-
lungskarte) zu vereinbaren (zugrundeliegende Vorschrift: § 675k
Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

g) einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, zwei oder mehrere
unterschiedliche Zahlungsmarken auf seinem kartengebundenen
Zahlungsinstrument zu verlangen, sofern sein Zahlungsdienstleister
diesen Dienst anbietet, sowie einen Hinweis auf das Recht des Ver-
brauchers, rechtzeitig vor der Unterzeichnung des Vertrags vom
Zahlungsdienstleister in klarer und objektiver Weise über alle verfüg-
baren Zahlungs-marken und deren Eigenschaften, einschließlich ihrer
Funktionsweise, Kosten und Sicherheit, informiert zu werden (zugrun-
deliegende Vorschrift: Artikel 8 der Verordnung (EU) 2015/751 des
Europäischen Parla-ments und des Rates vom 29. April 2015 über
Interbankenentgelte für kartengebundene Zahlungsvorgänge (ABl. L
123 vom 19.5.2015, S. 1), die durch die Delegierte Verordnung (EU)
2018/72 (ABl. L 13 vom 18.1.2018, S. 1) geändert worden ist);
8. zu Entgelten, Zinsen und Wechselkursen
a) alle Entgelte, die der Verbraucher an den Zahlungsdienstleister
zu entrichten hat, einschließlich derjenigen, die sich danach richten,
wie und wie oft über die geforderten Informationen zu unterrichten
ist;
b) eine Aufschlüsselung dieser Entgelte;
c) die zugrunde gelegten Zinssätze und Wechselkurse oder, bei An-
wendung von Referenzzinssätzen und -wechselkursen, die Methode
für die Berechnung der tatsächlichen Zinsen sowie denmaßgeblichen
Stichtag und den Index oder die Grundlage für die Bestimmung des
Referenzzinssatzes oder -wechsel-kurses;
d) das unmittelbare Wirksamwerden von Änderungen des Referenz-
zinssatzes oder -wechselkurses, die auf den vereinbarten Referenz-
zinssätzen oder -wechselkursen beruhen, ohne vorherige Benachrich-
tigung des Verbrauchers (zugrundeliegende Vorschrift: § 675g Absatz
3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
9. zur Kommunikation
a) die Kommunikationsmittel, deren Nutzung für die Informations-
übermittlung und Anzeigepflichten vereinbart wird, einschließlich der
technischen Anforderungen an die Ausstattung und die Software des
Verbrauchers;
b) Angaben dazu, wie und wie oft die vom Zahlungsdienstleister vor
und während des Vertragsverhältnisses, vor der Ausführung von
Zahlungsvorgängen sowie bei einzelnen Zahlungsvorgängen zu ertei-
lenden In-formationen mitzuteilen oder zugänglich zu machen sind;
c) die Sprache oder die Sprachen, in der oder in denen der Vertrag
zu schließen ist und in der oder in denen die Kommunikation für die
Dauer des Vertragsverhältnisses erfolgen soll;
d) einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, während der
Vertragslaufzeit jederzeit die Übermittlung der Vertragsbedingungen
sowie der in dieser Widerrufsbelehrung genannten vorvertraglichen
Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten in Papierform
oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger zu ver-langen;
10. zu den Schutz- und Abhilfemaßnahmen
a) eine Beschreibung, wie der Verbraucher ein Zahlungsinstrument
sicher aufbewahrt und wie er seine Pflicht gegenüber dem Zahlungs-
dienstleister oder einer von diesem benannten Stelle erfüllt, den
Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung oder die
sonstige nicht autorisierte Nutzung eines Zahlungs-instruments un-
verzüglich anzuzeigen, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat (zu-
grundeliegende Vor-schrift: § 675l Absatz 1 Satz 2 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs);
b) eine Beschreibung des sicheren Verfahrens zur Unterrichtung des
Verbrauchers durch den Zahlungs-dienstleister im Fall vermuteten
oder tatsächlichen Betrugs oder bei Sicherheitsrisiken;
c) die Bedingungen, unter denen sich der Zahlungsdienstleister das
Recht vorbehält, ein Zahlungsinstrument des Bürgerlichen Gesetz-
buchs zu sperren (zugrundeliegende Vorschrift: § 675k Absatz 2 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs);
d) Informationen zur Haftung des Verbrauchers bei Verlust, Diebstahl,
Abhandenkommen oder sonstiger missbräuchlicher Verwendung des
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Zahlungsinstruments einschließlich Angaben zum Höchstbetrag (zu-
grundeliegende Vorschrift: § 675v des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
e) Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei
nicht autorisierten Zahlungsvorgängen (zugrundeliegende Vorschrift:
§ 675u des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
f) Angaben dazu, wie und innerhalb welcher Frist der Verbraucher
dem Zahlungsdienstleister nicht autorisierte oder fehlerhaft ausge-
löste oder ausgeführte Zahlungsvorgänge anzeigen muss (zugrunde-
liegende Vor-schrift: § 676b des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
g) Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei
nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Auslösung oder Ausfüh-
rung von Zahlungsvorgängen sowie Informationen über dessen Ver-
pflichtung, auf Verlangen Nachforschungen über den nicht oder feh-
lerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang anzustellen (zugrundeliegende
Vorschrift: § 675y des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
h) die Bedingungen für den Erstattungsanspruch des Verbrauchers
bei einem vom oder über den Zah-lungsempfänger ausgelösten auto-
risierten Zahlungsvorgang (beispielsweise bei SEPA-Lastschriften)
(zugrundeliegende Vorschrift: § 675x des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
11. zu Änderungen der Bedingungen und Kündigung des Zahlungs-
diensterahmenvertrags
a) die Vereinbarung, dass die Zustimmung des Verbrauchers zu einer
Änderung der Vertragsbedingungen als erteilt gilt, wenn der Verbrau-
cher dem Zahlungsdienstleister seine Ablehnung nicht vor dem
Zeitpunkt angezeigt hat, zu dem die geänderten Vertragsbedingungen
in Kraft treten sollen (zugrundeliegende Vorschrift: § 675g des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs);
b) die Laufzeit des Zahlungsdiensterahmenvertrags;
c) einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, den Vertrag zu
kündigen;
d) gegebenenfalls einen Hinweis auf folgende kündigungsrelevante
Vereinbarungen:
aa) die Vereinbarung einer Kündigungsfrist für das Recht des Ver-
brauchers, den Vertrag zu kündigen, die einenMonat nicht überschrei-
ten darf (zugrundeliegende Vorschrift: § 675h Absatz 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs),
bb) die Vereinbarung eines Kündigungsrechts des Zahlungsdienst-
leisters unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Monaten,
die voraussetzt, dass der Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen
ist (zugrundeliegende Vorschrift: § 675h Absatz 2 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs),
cc) das Recht zur fristlosen Kündigung des Verbrauchers vor dem
Wirksamwerden einer vom Zahlungs-dienstleister vorgeschlagenen
Änderung des Vertrags, wenn die Zustimmung des Verbrauchers zur
Änderung nach einer Vereinbarung im Vertrag ohne ausdrückliche
Ablehnung als erteilt gälte, sofern der Zahlungsdienstleister den
Verbraucher auf die Folgen seines Schweigens sowie auf das Kündi-
gungsrecht hingewiesen hat (zugrundeliegende Vorschrift: § 675g

Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetz-buchs);
12. die Vertragsklauseln über das auf den Zahlungsdiensterahmen-
vertrag anwendbare Recht oder über das zu-ständige Gericht;
13. einen Hinweis auf die demVerbraucher offenstehenden Beschwer-
deverfahrenwegenmutmaßlicher Verstöße des Zahlungsdienstleisters
gegen dessen Verpflichtungen (zugrundeliegende Vorschriften: §§
60 bis 62 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) sowie auf Verbrau-
chern offenstehende außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren (zu-
grundeliegende Vorschrift: § 14 des Unterlassungsklagengesetzes).

Abschnitt 3
Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamenWiderrufs sind die beiderseits empfangenen
Leistungen zurückzugewähren.

Sie sind zur Zahlung vonWertersatz für die bis zumWiderruf erbrachte
Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklä-
rung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich
zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der
Ausführung der Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine
Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen,
dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflich-tungen für den Zeitraum
bis zumWiderruf dennoch erfüllenmüssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt
vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrückli-
chen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht
ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt wer-den. Diese Frist beginnt
für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren
Empfang.

Besonderer Hinweis

Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Ver-
trag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der
zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder
einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns
und dem Dritten erbracht wird.

Ende der Widerrufsbelehrung

Dr. Prof.Dr.med-dent. Demo Test von mit und zu apoBroke-
rage

Kunde

2022-02-15Datum des AusdrucksKundennummer

Ende der Informationsschrift
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(inkl. Produktinformation und Informationen über Fernabsatzverträge und außerhalb von Geschäftsräumen geschlossener Verträge)

Die nachstehenden vorvertraglichen Informationen zum Kartenvertrag gelten bis auf
Weiteres und stehen nur in deutscher Sprache zur Verfügung. Fragen hierzu beantwortet
gerne Ihr(e) Kundenbetreuer(in).

Allgemeine Informationen zu den ZahlungsdienstleisternI.

Name und Anschrift der Bank
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
40547 Düsseldorf

info@apobank.deE-Mail:+49 211/5998-0Telefon:
www.apobank.deim Internet unter:+49 211/5938-77Telefax:

Sie können auch Ihre zuständige Filiale ansprechen bzw. anschreiben. Falls Sie Telefon-
nummer bzw. Adresse nicht wissen, können Sie diese über die Hauptstelle erfragen.

Gesetzlich Vertretungsberechtigter der Bank ist der Vorstand
Ulrich Sommer (Vorsitzender), Dr. Thomas Siekmann (stv. Vorsitzender), Olaf Klose,
Eckhard Lüdering, Holger Wessling

Hauptgeschäftstätigkeit der Bank ist der Betrieb von Bankgeschäften
aller Art und von damit zusammenhängenden Geschäften.

Zuständige Aufsichtsbehörden
Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main
im Internet unter: www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.de.html

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108,
53117 Bonn
im Internet unter: www.bafin.de

Eintragung (der Hauptniederlassung) im Genossenschaftsregister Amtsgericht
Düsseldorf
unter GnR 410

Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung
Die Bank ist der amtlich anerkannten BVR Institutssicherung GmbH und der zusätz-
lich freiwilligen Sicherungseinrichtung des Bundesverband der Deutschen Volksban-
ken und Raiffeisenbanken e.V. angeschlossen.
im Internet unter: www.bvr.de/SE

Name und Adresse des Kartenemittenten
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der
Republik, 60325 Frankfurt am Main
im Internet unter www.dzbank.de

Gesetzlich Vertretungsberechtigter des Kartenherausgebers ist der Vorstand.

Hauptgeschäftstätigkeit des Kartenherausgebers ist der Betrieb von Bankgeschäf-
ten aller Art und von damit zusammenhängenden Geschäften.

Zuständige Aufsichtsbehörden
Der Kartenherausgeber wird beaufsichtigt durch die Europäische Zentralbank,
Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main
im Internet unter: www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.de.html

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108,
53117 Bonn
im Internet unter: www.bafin.de

Eintragung im Handelsregister
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 45651

Umsatzsteueridentifikationsnummer DE114103491

Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung
Die DZ BANK ist der amtlich anerkannten BVR Institutssicherung GmbH und
der zusätzlich freiwilligen Sicherungseinrichtung des Bundesverband der Deut-
schen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. angeschlossen.
im Internet unter: www.bvr.de/SE

Informationen des Kartenherausgebers zur außergerichtlichen Streitschlichtung
zur Möglichkeit der Klageerhebung
Der Kartenherausgeber nimmt am Streitbeilegungsverfahren der deutschen genos-
senschaftlichen Bankengruppe teil. Für die Beilegung von Streitigkeiten mit dem
Kartenherausgeber besteht daher für Privatkunden, Firmenkunden sowie bei Ableh-
nung eines Antrags auf Abschluss eines Basiskontovertrags für Nichtkunden die
Möglichkeit, denOmbudsmann für die genossenschaftliche Bankengruppe anzurufen
(www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle). Näheres regelt die „Verfahrens-
ordnung für die außergerichtliche Schlichtung von Kundenbeschwerden im Bereich
der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe“, die auf Wunsch zur Verfügung
gestellt wird. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail)
an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband der Deutschen Volksbanken
und Raiffeisenbanken - BVR, Schellingstr. 4, 10785 Berlin, Fax: +49 30 20 21 1908, E-
Mail: kundenbeschwerdestelle@bvr.de zu richten.

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus demAnwendungsbereich des
Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches, Art. 248
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, §48 des Zahlungskonten-
gesetzes und Vorschriften des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) besteht zudem
die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht einzulegen. Die Verfahrensordnung ist bei der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht erhältlich. Die Adresse lautet: Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. Zudem besteht auch die
Möglichkeit, eine Beschwerde unmittelbar bei dem Kartenherausgeber (Name und
Anschrift siehe Ziffer I. Allgemeine Informationen zu den Zahlungsdienstleistern)
einzulegen. Der Kartenherausgeber wird Beschwerden in Textform (z. B. mittels
Brief, Telefax oder E-Mail) beantworten.

Die EuropäischeKommission stellt unter ec.europa.eu/consumers/odr eine Plattform
zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung (sogenannte OS-Plattform) bereit.

Zudem besteht die Möglichkeit, eine zivilrechtliche Klage einzureichen.

II. Informationen zum Kreditkartenvertrag/wesentliche Merkmale

überwiegend in den Vertragsbedingungen für Visa / Mastercard Karten (Kreditkarten)
geregelt, nachfolgend kurz „Vertragsbedingungen“.

Wesentliche Merkmale des Zahlungsdienstes
Die Zahlungsfunktion ist in Ziffer 2 „Verwendungsmöglichkeiten der Karte(n)“ und in
Ziffer 4 „Nutzung der Karte(n) und Abwicklung von Zahlungsaufträgen“ der Vertragsbe-
dingungen beschrieben. Die Karte(n) kann/können zur Zahlung bei Akzeptanzstellen ein-
gesetzt werden, die dem auf der/den Karte(n) abgebildeten KartenzahlungssystemMas-
tercard bzw. Visa angeschlossen sind. Die mit der/den Karte(n) getätigten Umsätze kön-
nen je nach gewählter Zahlweise bzw. Produkt als Gesamtbetrag innerhalb eines be-
stimmten Zeitraums (ein Monat) abgerechnet und – je nach Zahlweise – zu einem be-
stimmten Termin in voller Höhe oder teilweise dem hinterlegten Abrechnungskonto
der Karte(n) belastet werden (Kreditkarte(n)).

Kontaktloses Bezahlen
Sofern Ihre Karte(n) grundsätzlich die Funktion des kontaktlosen Bezahlens gemäß Ziffer
4.1 der Vertragsbedingungen unterstützt/untzerstützen, werden Sie hierüber mit Er-
halt der Karte(n) informiert und/oder Sie erkennen dies an dem Symbol für das kontakt-
lose Bezahlen, das in diesem Fall auf der/den Karte(n) abgebildet ist.

Zustimmung zur Ausführung eines Zahlungsvorgangs / Widerruf
Ziffer 4.4 der Vertragsbedingungen regelt, dass mit Verwendung der Karte(n) oder deren
Daten durch den Karteninhaber der Akzeptanzstelle die Zustimmung zur Ausführung
des Zahlungsvorgangs (Autorisierung) gegeben wird. Ein Widerruf nach Autorisierung
ist nicht möglich.

Maximale Ausführungsfrist / Zeitpunkt des Zugangs des Zahlungsauftrags
Der Zahlungsvorgang wird von der oder über die Akzeptanzstelle ausgelöst. Der Zah-
lungsauftrag ist vom Zahlungsdienstleister der Akzeptanzstelle innerhalb der mit der
Akzeptanzstelle vereinbarten Fristen (Ausführungsfrist) an den Herausgeber zu übermit-
teln. Nach Zugang des Zahlungsauftrags beim Herausgeber ist dieser Auftrag wirksam
(vgl. Ziffer 4.6 der Vertragsbedingungen). Das Datum des Zugangs des Zahlungsauftrags
beim Herausgeber entspricht dem Buchungsdatum laut Umsatzaufstellung bzw. bei der
Zahlweise „Direct Debit“ dem Buchungsdatum der Belastungsbuchung (vgl. Ziffer 7 der
Vertragsbedingungen).

Betragsobergrenzen für die Nutzung der Karte(n)
Ziffer 5 der Vertragsbedingungen beschreibt den Verfügungs- und Zahlungsrahmen Ihrer
Karte(n). Letzterer wird Ihnen erstmalig bei Übersendung der Karte(n) mitgeteilt und
kann – mit Ausnahme von Ziffer 5.4 der Vertragsbedingungen – in Abstimmung mit der

Vorvertragliche Informationen zumKreditkarten-
vertrag
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Bank angepasst werden. Bei Kombinationsprodukten, die zwei Kreditkarten umfassen
(sog. Kartendoppel), werden die Mastercard und Visakarten auf getrennten Plastikkarten
ausgegeben. Der mitgeteilte Zahlungsrahmen gilt für beide Karten zusammen, so dass
Sie beim Zahlen die freie Wahl der Zahlungsmarke haben.

Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers
Bitte beachten Sie die für Sie als Karteninhaber geltenden Regeln zum sorgfältigen Um-
gang mit der/den Karte(n), den Kartendaten, der PIN und anderen Legitimationsmedi-
en gemäß Ziffer 6.1 bis 6.4 der Vertragsbedingungen sowie den Unterrichtungs- und
Anzeigepflichten inkl. Haftungsregelungen gemäß Ziffer 6.5 bis 6.8 der Vertragsbedin-
gungen.

Sicheres Verfahren zur Unterrichtung des Karteninhabers im Falle vermute-
ten oder tatsächlichen Betrugs oder bei Sicherheitsrisiken
Bei sicherheitsrelevanten Vorfällen informiert die Bank den Karteninhaber telefonisch, per
Brief, über eineMitteilung auf dem Kontoauszug oder, sofern vom Karteninhaber genutzt,
über das elektronische Postfach im Online-Banking. Weiter darf die Bank in diesem Fall
die Karte(n) sperren (vgl. Ziffer 18 der Vertragsbedingungen).

Zu entrichtende Entgelte, Zinsen, Wechselkurse
Geregelt in Ziffer 9.1 der Vertragsbedingungen. Die Höhe der Entgelte und Zinsen, z.
B. Entgelte für Bargeldauszahlungen am Geldautomaten und den Auslandseinsatz, erge-
ben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank. Für Wechselkurse bei
Zahlungsvorgängen in Fremdwährung gilt Ziffer 8 „Wechselkurs bei Fremdwährung“ der
Vertragsbedingungen.

Hinweis auf vom Kunden zu zahlende Steuern und Kosten
Sofern mit der/den Karte(n) eine Guthabenverzinsung verbunden ist, sind diese Einkünf-
te steuerpflichtig. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das für Sie zuständige Finanzamt
bzw. an Ihren Steuerberater. Dies gilt insbesondere, wenn Sie im Ausland steuerpflichtig
sind. Darüber hinaus ist es möglich, dass eine Akzeptanzstelle für die Nutzung Ihrer
Karte(n) einen pauschalen oder prozentualen Aufschlag verlangt (vgl. Ziffer 9.3 der
Vertragsbedingungen).

Kommunikation
Die Kommunikation erfolgt in deutscher Sprache. Sie können mit der Bank über die
unter Ziffer I genannten Kontaktdaten persönlich, mündlich oder schriftlich (inkl. Text-
form) kommunizieren. Die Bank wird mit Ihnen über den vereinbarten Kommunikations-
weg kommunizieren, in der Regel schriftlich (per Post) oder – sofern Sie das Postfach
im Online-Banking nutzen – über das Postfach und in Ausnahmefällen bei verdächtigen
Transaktionen auch per Telefon. Die vorvertraglichen Informationen (kurz „VVI“) erhalten
Sie vor Vertragsabschluss und bei künftigen Änderungen in Papierform oder elektronisch.
Sie können die VVI und den Kartenvertrag auch in Papierform kostenfrei anfordern.

Schutz- und Abhilfemaßnahmen
Allgemeine Schutz- und Abhilfemaßnahmen sind in Ziffer 6 der Vertragsbedingungen ge-
regelt. Die Sperrnotrufnummer lautet: +49 721 1209 66001. Spezielle Informationen
zu Schutz- und Abhilfemaßnahmen bei Internetzahlungen erhalten Sie mit einem geson-
derten Merkblatt „Informationen über Internetzahlungen“.
Sicheres Verfahren zur Unterrichtung des Karteninhabers durch die Bank im Falle ver-
muteter oder tatsächlicher Betrugs- oder Sicherheitsrisiken: Wir werden Sie bei sicher-
heitsrelevanten Vorfällen telefonisch, per Brief, über eineMitteilung auf demKontoauszug
oder, sofern Sie diesen nutzen, über den elektronischen Postkorb in Ihrem Online-
Banking bzw. der von Ihrer Bank bereitgestellten Banking-App informieren.
Die Berechtigung zur Kartensperre durch die Bank ist in Ziffer 18 der Vertragsbedingun-
gen geregelt.
Der Karteninhaber muss nicht autorisierte, fehlerhafte ausgelöste oder ausgeführte Zah-
lungsvorgänge unverzüglich (ohne schuldhaftes Zögern) der Bank anzeigen (vgl. Ziffer
6.6 der Vertragsbedingungen).

Haftung und Erstattungsansprüche
Diese sind in Ziffer 11 der Vertragsbedingungen geregelt. Auf eine gesetzlich zulässige
verschuldensunabhängige Mindesthaftung des Karteninhabers i.H.v. 50 Euro bei miss-
bräuchlicher Nutzung der Karte wird verzichtet. Der Karteninhaber haftet für missbräuch-
liche Zahlungsvorgänge nicht, sofern er nicht seine Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt bzw. in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

Laufzeit, Änderung der Bedingungen und Kündigung
Vertragslaufzeit und Kündigung sind in Ziffer 16 der Vertragsbedingungen geregelt. Der
Vertrag kann vom Karteninhaber zumMonatsende und von der Bank mit einer Zweimo-
natsfrist zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Die Vertragsbedingungen
können nach Ziffer 19 der Vertragsbedingungen geändert werden.

Anwendbares Recht/zuständiges Gericht
Gemäß Ziffer 23 „Sonstiges“ ist deutsches Recht anwendbar. Weiter gilt der allgemei-
ne Gerichtsstand nach §12 ZPO, im Regelfall der Wohn- oder Geschäftssitz des Beklag-
ten.

Information zur außergerichtlichen Streitschlichtung und zur Möglichkeit
der Klageerhebung
Die Teilnahme der Bank an einem Schlichtungsverfahren ist im Preis- und Leistungsver-
zeichnis der Bank geregelt:
Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der deutschen genossenschaftlichen Ban-
kengruppe teil. Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht daher für
Privatkunden, Firmenkunden sowie bei Ablehnung eines Antrags auf Abschluss eines
Basiskontovertrags für Nichtkunden die Möglichkeit, den Ombudsmann für die genos-
senschaftliche Bankengruppe anzurufen (www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle).
Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die außergerichtliche Schlichtung von Kun-
denbeschwerden im Bereich der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe“, die
auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mit-
tels Brief, Telefax oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband der
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken - BVR, Schellingstr. 4, 10785 Berlin, Fax:
+49 30 20 21 1908, E-Mail: kundenbeschwerdestelle@bvr.de zu richten.

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des
Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches, Art. 248 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, § 48 des Zahlungskontengesetzes
und Vorschriften des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) besteht zudem die Möglichkeit,
eine Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einzulegen.
Die Verfahrensordnung ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht er-
hältlich. Die Adresse lautet: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. Zudem besteht auch die Möglichkeit, eine Be-
schwerde unmittelbar bei der Bank (Name und Anschrift siehe Ziffer I. Allgemeine Infor-
mationen zu den Zahlungsdienstleistern) einzulegen. Die Bank wird Beschwerden in
Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) beantworten.

Die Europäische Kommission stellt unter ec.europa.eu/consumers/odr eine Plattform
zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung (sogenannte OS-Plattform) bereit.

Zudem besteht die Möglichkeit eine zivilrechtliche Klage einzureichen.

III. Informationen über die Besonderheiten bei Fernabsatz- und bei außerhalb von
Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen

Für den Fall, dass der Kartenvertrag
• im Fernabsatz, d. h. die Vertragsparteien bzw. deren Vertreter haben für die Vertrags-
verhandlungen und den Vertragsschluss im Rahmen eines für den Fernkommunikati-
onsmittel verwendet, oder

• außerhalb von Geschäftsräumen, d.h. die Vertragsparteien bzw. deren Vertreter haben
den Kartenvertrag bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit außerhalb von Ge-
schäftsräumen der Bank geschlossen bzw. der Kunde hat sein Angebot bei gleichzei-
tiger körperlicher Anwesenheit außerhalb von Geschäftsräumen abgegeben oder der
Kartenvertrag wurde in den Geschäftsräumen der Bank geschlossen, der Kunde
wurde jedoch unmittelbar zuvor außerhalb der Geschäftsräume bei gleichzeitiger
körperlicher Anwesenheit des Kunden und der Bank persönlich und individuell ange-
sprochen,

geschlossen wird, gilt ergänzend Folgendes:

Information zum Zustandekommen des Vertrages bei Fernabsatz- und bei außer-
halb vonGeschäftsräumen geschlossenenVerträgen über Finanzdienstleistungen
Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein bindendes Angebot auf Abschluss des Karten-
vertrags ab, indem er den ausgefüllten und unterschriebenen Kartenantrag an seine
Bank per Post übermittelt und dieser ihr zugeht. Im elektronischen Geschäftsverkehr
gibt der Kunde gegenüber der Bank ein bindendes Angebot auf Abschluss des Karten-
vertrags ab, indem er den Schritt für Schritt online ausgefüllten und elektronisch (z. B.
durch Eingabe einer TAN) autorisierten Kartenantrag online an die Bank übermittelt und
dieser ihr zugeht. Die Annahme des Kartenantrags wird durch die Übergabe oder die
Übermittlung der beantragten Karte(n) (Ausgabe der Kreditkarte(n)) an den Karteninhaber
erklärt. Mit deren Eingang bei dem Kunden kommt der Kartenvertrag zustande (Vertrags-
schluss).
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WiderrufsbelehrungIV.

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von
Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt
nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, (bei Abschluss
von Verträgen über die Erbringung von Zahlungsdiensten im Fernabsatz) bei
Zahlungsdiensterahmenverträgen jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch
nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz
1 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Nummer 7 bis 12, 15 und 19 sowie Artikel
248 § 4 Absatz 1 EGBGB (bei Abschluss von Verträgen über die Erbringung
von Zahlungsdiensten außerhalb von Geschäftsräumen) bei Zahlungsdiensterah-
menverträgen jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung
unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 in Verbindung mit § 1
Absatz 1 Nummer 12 sowie Artikel 248 § 4 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Er-
klärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt.
Der Widerruf ist zu richten an:

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Straße 6
40547 Düsseldorf
Telefax: 0211/5938-77
E-Mail: info@apobank.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamenWiderrufs sind die beiderseits empfangenen Leistun-
gen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum
Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer
Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich
zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung
der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wer-
tersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtun-
gen für den Zeitraum bis zumWiderruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufs-
recht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrück-
lichen Wunsch hin vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt
haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von
30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Wi-
derrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besonderer Hinweis
Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zusam-
menhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusammenhängende
Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem Dritten auf der Grundlage
einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten erbracht wird.

Ende der Widerrufsbelehrung
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Die nachstehenden vorvertraglichen Informationen gelten bis auf Weiteres und stehen
nur in deutscher Sprache zur Verfügung. Fragen hierzu beantwortet gerne Ihr(e) Kun-
denbetreuer(in).

Allgemeine InformationenI.

Name und Anschrift der Bank (Zentrale)
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
40547 Düsseldorf

info@apobank.deE-Mail:+49 211/5998-0Telefon:
www.apobank.deim Internet unter:+49 211/5938-77Telefax:

Sie können sich auch an Ihre zuständige Filiale wenden. Deren Kontaktdaten erhalten
Sie auch über unsere Zentrale.

Gesetzlich Vertretungsberechtigter der Bank ist der Vorstand
Jenny Friese, Alexander Müller, Eckhard Lüdering, Holger Wessling

Eintragung (der Hauptniederlassung) im Genossenschaftsregister Amtsgericht
Düsseldorf
unter GnR 410

Umsatzsteueridentifikationsnummer DE119260415

Hauptgeschäftstätigkeit der Bank ist der Betrieb von Bankgeschäften
aller Art und von damit zusammenhängenden Geschäften.

Zuständige Aufsichtsbehörde für die Zulassung von Kreditinstituten
Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main,
im Internet unter www.ecb.europa.eu

Zuständige Aufsichtsbehörde für die Zulassung des Pfandbriefgeschäfts und für
den Schutz der kollektiven Verbraucherinteressen
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn.

Vertragssprache
Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit dem
Kunden während der Laufzeit des Vertrages ist deutsch.

Rechtsordnung/Gerichtsstand
Gemäß Nr. 6 Abs. 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt für den Vertragsschluss
und die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank deutsches
Recht.
Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandklausel.

Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der deutschen genossenschaftlichen
Bankengruppe teil. Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht daher für
Privatkunden, Firmenkunden sowie bei Ablehnung eines Antrags auf Abschluss eines
Basiskontovertrags für Nichtkunden die Möglichkeit, den Ombudsmann für die genos-
senschaftliche Bankengruppe anzurufen (www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle).
Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die außergerichtliche Schlichtung von Kun-
denbeschwerden im Bereich der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe“, die
auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels
Brief, Telefax oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband der
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken - BVR, Schellingstr. 4, 10785 Berlin, Fax:
+49 30 20 21 1908#, E-Mail: kundenbeschwerdestelle@bvr.de zu richten.

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des
Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches, Art. 248 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, § 48 des Zahlungskontengesetzes
und Vorschriften des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) besteht zudem die Möglichkeit,
eine Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einzulegen.
Die Verfahrensordnung ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht er-
hältlich. Die Adresse lautet: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn.
Zudem besteht auch die Möglichkeit, eine Beschwerde unmittelbar bei der Bank einzu-
legen. Die Bank wird Beschwerden in Textform (z.B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail)
beantworten.

Die Europäische Kommission stellt unter ec.europa.eu/consumers/odr eine Plattform
zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung (sogenannte OS-Plattform) bereit.

Zudem besteht die Möglichkeit, eine zivilrechtliche Klage einzureichen.

Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung
Die Bank ist der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksban-
ken und Raiffeisenbanken e. V. angeschlossen. Dieses institutsbezogene Sicherungs-
system hat die Aufgabe, drohende oder bestehende wirtschaftliche Schwierigkeiten bei
den ihnen angeschlossenen Instituten abzuwenden oder zu beheben. Alle Institute, die
diesem Sicherungssystem angeschlossen sind, unterstützen sich gegenseitig, um eine
Insolvenz zu vermeiden.

Informationen zum apoZinsPlus-KontoII.

Bei dem Produkt handelt es sich um ein Sichteinlagenkonto, welches nicht zu Zahlungs-
verkehrszwecken verwendet werden kann. Einzahlungen und Verfügungen sind täglich
möglich, jedoch nur bar oder über ein festgelegtes Referenzkonto unbar.

Das Konto dient der Verwahrung von Einlagen. Durch die Orientierung an denMarktver-
hältnissen oder durch individuelle Vereinbarung kann es zur Berechnung von Verwah-
rentgelt kommen. Soweit nichts anderes vereinbart ist, ergibt sich das Entgelt für diese
Leistung aus dem Preisaushang bzw. dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Die Konto-
führung ist unentgeltlich. Die Zinserträge unterliegen der Einkommensteuer. Verwah-
rentgelte sind nicht steuermindernd zu berücksichtigen. Bei Fragen sollte sich der
Kunde an die für ihn zuständige Steuerbehörde oder seinen steuerlichen Berater wenden.
Es gibt keinen Leistungsvorbehalt, es sei denn, dieser ist ausdrücklich vereinbart. Die
Zinszahlung, im Falle der Berechnung von Verwahrentgelten deren Belastung, erfolgt
zum 30.12. eines jeden Kalenderjahres.

Die Bank erwirbt als Sicherheit für ihre Forderungen ein Pfandrecht an denWertpapieren
und Sachen, an denen eine inländische Geschäftsstelle Besitz erlangt oder noch erlangen
wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an den Ansprüchen, die dem Kunden gegen
die Bank aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zustehen
werden. Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten
Ansprüche, die der Bank gegen den Kunden zustehen. Für den gesamten Geschäftsver-
kehr gelten ergänzend dieAllgemeinenGeschäftsbedingungen der Bank. DerWortlaut
dieser Bedingungen kann im Internet unter www.apobank.de oder in den Geschäftsräu-
men der Bank eingesehen werden; auf Verlangen werden die Bedingungen auch ausge-
händigt. Die genannten Bedingungen stehen nur in deutscher Sprache zur Verfügung.
Bei Änderungsvereinbarungen ergeben sich weiterführende Informationen auch aus der
ursprünglichen Vertragsurkunde.

Informationen zum Zustandekommen des VertragsIII.

Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein ihn bindendes Angebot ab, indem er gegenüber
der Bank erklärt, dass er ein apoZinsPlus-Konto eröffnen möchte (z. B. Telefon). Der
Vertrag kommt zustande, wenn die Bank demKunden die Annahme des Vertrages erklärt,
indem sie ein apoZinsPlus-Konto einrichtet und dem Kunden eine Bestätigung über die
Einrichtung des Kontos zugeht.

WiderrufsbelehrungIV.

Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1
Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne An-
gabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen.
Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten
Informationen auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Telefax,
E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem
dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Straße 6
40547 Düsseldorf

Vorvertragliche Informationen zum
apoZinsplus-Konto
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Abschnitt 2
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgen-
de Angaben:

1. die Identität des Unternehmers; anzugeben ist auch das öffentliche
Unternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist,
und die zugehörige Registernummer oder gleichwertige Kennung;
2. die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine
Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde;
3. zur Anschrift
a) die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere
Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen demUnternehmer
und dem Verbraucher maßgeblich ist, bei juristischen Personen,
Perso-nenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen
des Vertretungsberechtigten;
b) jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen
dem Verbraucher und einem Vertreter des Unternehmers oder einer
anderen gewerblich tätigen Person als dem Unternehmer, wenn der
Verbraucher mit dieser Person geschäftlich zu tun hat, maßgeblich
ist, bei juristischen Personen, Personen-vereinigungen oder Perso-
nengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten;
4. die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Infor-
mationen darüber, wie der Vertrag zustande kommt;
5. den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit
verbundenen Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer
abgeführten Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben
werden kann, seine Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher
eine Überprüfung des Preises ermöglicht;
6. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie einen Hinweis
auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unter-
nehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;
7. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten
Informationen, beispielsweise die Gültig-keitsdauer befristeter Ange-
bote, insbesondere hinsichtlich des Preises;
8. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie
die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name
und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären
ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen
über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die
erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung vonWertersatz
verpflichtet ist (zu-grundeliegende Vorschrift: § 357a des Bürgerlichen
Gesetzbuchs);
10. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger
Vertragsstrafen;
11. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der
Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor
Abschluss des Vertrags zugrunde legt;
12. eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht
oder über das zuständige Gericht;
13. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser

Widerrufsbelehrung genannten Vorab-informationen mitgeteilt wer-
den, sowie die Sprachen, in denen sich der Unternehmer verpflichtet,
mit Zu-stimmung des Verbrauchers die Kommunikation während der
Laufzeit dieses Vertrags zu führen;
14. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwer-
de- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen
ist, nutzen kann, und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzun-
gen;
15. das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungs-
regelungen, die weder unter die gemäß der Richtlinie 2014/49/EU
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über
Einlagensiche-rungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149; L
212 vom 18.7.2014, S. 47; L 309 vom 30.10.2014, S. 37) geschaf-
fenen Einlagensicherungssysteme noch unter die gemäß der Richtlinie
97/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März
1997 über Systeme für die Entschädigung der Anleger (ABl. L 84
vom 26.3.1997, S. 22) geschaffenen Anlegerentschädigungssysteme
fallen.

Abschnitt 3
Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamenWiderrufs sind die beiderseits empfangenen
Leistungen zurückzugewähren.
Sie sind zur Zahlung vonWertersatz für die bis zumWiderruf erbrachte
Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklä-
rung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich
zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der
Ausführung der Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine
Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen,
dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflich-tungen für den Zeitraum
bis zumWiderruf dennoch erfüllenmüssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt
vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrückli-
chen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht
ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Diese Frist beginnt
für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren
Empfang.

Besonderer Hinweis
Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Ver-
trag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der
zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder
einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns
und dem Dritten erbracht wird.

Ende der Widerrufsbelehrung

Dr. Prof.Dr.med-dent. Demo Test von mit und zu apoBroke-
rage

Kunde

2022-02-15Datum des AusdrucksKundennummer

Ende der Informationsschrift
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Die nachstehenden vorvertraglichen Informationen gelten bis auf Weiteres und stehen
nur in deutscher Sprache zur Verfügung. Fragen hierzu beantwortet gerne Ihr(e) Kun-
denbetreuer(in).

Allgemeine InformationenI.

Name und Anschrift der Bank (Zentrale)
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
40547 Düsseldorf

info@apobank.deE-Mail:+49 211/5998-0Telefon:
www.apobank.deim Internet unter:+49 211/5938-77Telefax:

Sie können sich auch an Ihre zuständige Filiale wenden. Deren Kontaktdaten erhalten
Sie auch über unsere Zentrale.

Gesetzlich Vertretungsberechtigter der Bank ist der Vorstand
Jenny Friese, Alexander Müller, Eckhard Lüdering, Holger Wessling

Eintragung (der Hauptniederlassung) im Genossenschaftsregister Amtsgericht
Düsseldorf
unter GnR 410

Umsatzsteueridentifikationsnummer DE119260415

Hauptgeschäftstätigkeit der Bank ist der Betrieb von Bankgeschäften
aller Art und von damit zusammenhängenden Geschäften.

Zuständige Aufsichtsbehörde für die Zulassung von Kreditinstituten
Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main,
im Internet unter www.ecb.europa.eu

Zuständige Aufsichtsbehörde für die Zulassung des Pfandbriefgeschäfts und für
den Schutz der kollektiven Verbraucherinteressen
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn.

Vertragssprache
Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit dem
Kunden während der Laufzeit des Vertrages ist deutsch.

Rechtsordnung/Gerichtsstand
Gemäß Nr. 6 Abs. 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt für den Vertragsschluss
und die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank deutsches
Recht.
Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandklausel.

Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der deutschen genossenschaftlichen
Bankengruppe teil. Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht daher für
Privatkunden, Firmenkunden sowie bei Ablehnung eines Antrags auf Abschluss eines
Basiskontovertrags für Nichtkunden die Möglichkeit, den Ombudsmann für die genos-
senschaftliche Bankengruppe anzurufen (www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle).
Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die außergerichtliche Schlichtung von Kun-
denbeschwerden im Bereich der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe“, die
auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels
Brief, Telefax oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband der
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken - BVR, Schellingstr. 4, 10785 Berlin, Fax:
+49 30 20 21 1908#, E-Mail: kundenbeschwerdestelle@bvr.de zu richten.

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des
Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches, Art. 248 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, § 48 des Zahlungskontengesetzes
und Vorschriften des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) besteht zudem die Möglichkeit,
eine Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einzulegen.
Die Verfahrensordnung ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht er-
hältlich. Die Adresse lautet: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn.
Zudem besteht auch die Möglichkeit, eine Beschwerde unmittelbar bei der Bank einzu-
legen. Die Bank wird Beschwerden in Textform (z.B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail)
beantworten.

Die Europäische Kommission stellt unter ec.europa.eu/consumers/odr eine Plattform
zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung (sogenannte OS-Plattform) bereit.

Zudem besteht die Möglichkeit, eine zivilrechtliche Klage einzureichen.

Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung
Die Bank ist der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksban-
ken und Raiffeisenbanken e. V. angeschlossen. Dieses institutsbezogene Sicherungs-
system hat die Aufgabe, drohende oder bestehende wirtschaftliche Schwierigkeiten bei
den ihnen angeschlossenen Instituten abzuwenden oder zu beheben. Alle Institute, die
diesem Sicherungssystem angeschlossen sind, unterstützen sich gegenseitig, um eine
Insolvenz zu vermeiden.

Informationen zur apoCash-KontoII.

Bei dem Produkt handelt es sich um ein Sichteinlagenkonto, welches nicht zu Zahlungs-
verkehrszwecken verwendet werden kann. Einzahlungen und Verfügungen sind täglich
möglich, jedoch nur bar oder über ein festgelegtes Referenzkonto unbar.

Das Konto dient der Verwahrung von Einlagen. Durch die Orientierung an denMarktver-
hältnissen oder durch individuelle Vereinbarung kann es zur Berechnung von Verwah-
rentgelt kommen. Soweit nichts anderes vereinbart ist, ergibt sich das Entgelt für diese
Leistung aus dem Preisaushang bzw. dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Die Konto-
führung ist unentgeltlich. Die Zinserträge unterliegen der Einkommensteuer. Verwah-
rentgelte sind nicht steuermindernd zu berücksichtigen. Bei Fragen sollte sich der
Kunde an die für ihn zuständige Steuerbehörde oder seinen steuerlichen Berater wenden.
Es gibt keinen Leistungsvorbehalt, es sei denn, dieser ist ausdrücklich vereinbart. Die
Zinszahlung, im Falle der Berechnung von Verwahrentgelten deren Belastung, erfolgt
zum 30.12. eines jeden Kalenderjahres.

Das Konto ist ausschließlich für Studenten der akademischen Heilberufe für die Dauer
des Studiums und Fachschaften der Studiengänge Medizin, Zahnmedizin, Pharmazie
und Tiermedizin vorbehalten.

Die Bank erwirbt als Sicherheit für ihre Forderungen ein Pfandrecht an denWertpapieren
und Sachen, an denen eine inländische Geschäftsstelle Besitz erlangt oder noch erlangen
wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an den Ansprüchen, die dem Kunden gegen
die Bank aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zustehen
werden. Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten
Ansprüche, die der Bank gegen den Kunden zustehen. Für den gesamten Geschäftsver-
kehr gelten ergänzend dieAllgemeinenGeschäftsbedingungen der Bank. DerWortlaut
dieser Bedingungen kann im Internet unter www.apobank.de oder in den Geschäftsräu-
men der Bank eingesehen werden; auf Verlangen werden die Bedingungen auch ausge-
händigt. Die genannten Bedingungen stehen nur in deutscher Sprache zur Verfügung.
Bei Änderungsvereinbarungen ergeben sich weiterführende Informationen auch aus der
ursprünglichen Vertragsurkunde.

Informationen zum Zustandekommen des VertragsIII.

Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein ihn bindendes Angebot ab, indem er gegenüber
der Bank erklärt, dass er ein apoCash-Konto eröffnen möchte (z. B.Telefon). Der Vertrag
kommt zustande, wenn die Bank dem Kunden die Annahme des Vertrages erklärt, indem
sie ein apoCash-Konto einrichtet und dem Kunden eine Bestätigung über die Einrichtung
des Kontos zugeht.

WiderrufsbelehrungIV.

Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1
Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne An-
gabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen.
Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten
Informationen auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Telefax,
E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem
dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

Vorvertragliche Informationen zum
apoCash-Konto
Fassung: Januar 2022

Fassung: Januar 2022Vorvertragliche Informationen zum
apoCash-Konto

Seite 1 von 3

info@apobank.de
www.apobank.de
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#


Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Straße 6
40547 Düsseldorf

Abschnitt 2
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgen-
de Angaben:

1. die Identität des Unternehmers; anzugeben ist auch das öffentliche
Unternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist,
und die zugehörige Registernummer oder gleichwertige Kennung;
2. die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine
Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde;
3. zur Anschrift
a) die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere
Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen demUnternehmer
und dem Verbraucher maßgeblich ist, bei juristischen Personen,
Perso-nenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen
des Vertretungsberechtigten;
b) jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen
dem Verbraucher und einem Vertreter des Unternehmers oder einer
anderen gewerblich tätigen Person als dem Unternehmer, wenn der
Verbraucher mit dieser Person geschäftlich zu tun hat, maßgeblich
ist, bei juristischen Personen, Personen-vereinigungen oder Perso-
nengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten;
4. die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Infor-
mationen darüber, wie der Vertrag zustande kommt;
5. den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit
verbundenen Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer
abgeführten Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben
werden kann, seine Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher
eine Überprüfung des Preises ermöglicht;
6. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie einen Hinweis
auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unter-
nehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;
7. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten
Informationen, beispielsweise die Gültig-keitsdauer befristeter Ange-
bote, insbesondere hinsichtlich des Preises;
8. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie
die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name
und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären
ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen
über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die
erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung vonWertersatz
verpflichtet ist (zu-grundeliegende Vorschrift: § 357a des Bürgerlichen
Gesetzbuchs);
10. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger
Vertragsstrafen;
11. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der
Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor
Abschluss des Vertrags zugrunde legt;
12. eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht
oder über das zuständige Gericht;
13. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser
Widerrufsbelehrung genannten Vorab-informationen mitgeteilt wer-
den, sowie die Sprachen, in denen sich der Unternehmer verpflichtet,
mit Zu-stimmung des Verbrauchers die Kommunikation während der
Laufzeit dieses Vertrags zu führen;
14. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwer-
de- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen
ist, nutzen kann, und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzun-

gen;
15. das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungs-
regelungen, die weder unter die gemäß der Richtlinie 2014/49/EU
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über
Einlagensiche-rungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149; L
212 vom 18.7.2014, S. 47; L 309 vom 30.10.2014, S. 37) geschaf-
fenen Einlagensicherungssysteme noch unter die gemäß der Richtlinie
97/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März
1997 über Systeme für die Entschädigung der Anleger (ABl. L 84
vom 26.3.1997, S. 22) geschaffenen Anlegerentschädigungssysteme
fallen.

Abschnitt 3
Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamenWiderrufs sind die beiderseits empfangenen
Leistungen zurückzugewähren.
Sie sind zur Zahlung vonWertersatz für die bis zumWiderruf erbrachte
Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklä-
rung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich
zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der
Ausführung der Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine
Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen,
dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflich-tungen für den Zeitraum
bis zumWiderruf dennoch erfüllenmüssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt
vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrückli-
chen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht
ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Diese Frist beginnt
für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren
Empfang.

Besonderer Hinweis
Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Ver-
trag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der
zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder
einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns
und dem Dritten erbracht wird.

Ende der Widerrufsbelehrung

Dr. Prof.Dr.med-dent. Demo Test von mit und zu apoBroke-
rage

Kunde

2022-02-15Datum des AusdrucksKundennummer

Ende der Informationsschrift
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Die nachstehenden vorvertraglichen Informationen gelten bis auf Weiteres und stehen
nur in deutscher Sprache zur Verfügung. Fragen hierzu beantwortet gerne Ihr(e) Kun-
denbetreuer(in).

Allgemeine InformationenI.

Name und Anschrift der Bank (Zentrale)
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
40547 Düsseldorf

info@apobank.deE-Mail:+49 211/5998-0Telefon:
www.apobank.deim Internet unter:+49 211/5938-77Telefax:

Sie können sich auch an Ihre zuständige Filiale wenden. Deren Kontaktdaten erhalten
Sie auch über unsere Zentrale.

Gesetzlich Vertretungsberechtigter der Bank ist der Vorstand
Jenny Friese, Alexander Müller, Eckhard Lüdering, Holger Wessling

Eintragung (der Hauptniederlassung) im Genossenschaftsregister Amtsgericht
Düsseldorf
unter GnR 410

Umsatzsteueridentifikationsnummer DE119260415

Hauptgeschäftstätigkeit der Bank ist der Betrieb von Bankgeschäften
aller Art und von damit zusammenhängenden Geschäften.

Zuständige Aufsichtsbehörde für die Zulassung von Kreditinstituten
Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main,
im Internet unter www.ecb.europa.eu

Zuständige Aufsichtsbehörde für die Zulassung des Pfandbriefgeschäfts und für
den Schutz der kollektiven Verbraucherinteressen
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn.

Vertragssprache
Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit dem
Kunden während der Laufzeit des Vertrages ist deutsch.

Rechtsordnung/Gerichtsstand
Gemäß Nr. 6 Abs. 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt für den Vertragsschluss
und die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank deutsches
Recht.
Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandklausel.

Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der deutschen genossenschaftlichen
Bankengruppe teil. Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht daher für
Privatkunden, Firmenkunden sowie bei Ablehnung eines Antrags auf Abschluss eines
Basiskontovertrags für Nichtkunden die Möglichkeit, den Ombudsmann für die genos-
senschaftliche Bankengruppe anzurufen (www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle).
Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die außergerichtliche Schlichtung von Kun-
denbeschwerden im Bereich der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe“, die
auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels
Brief, Telefax oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband der
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken - BVR, Schellingstr. 4, 10785 Berlin, Fax:
+49 30 20 21 1908#, E-Mail: kundenbeschwerdestelle@bvr.de zu richten.

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des
Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches, Art. 248 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, § 48 des Zahlungskontengesetzes
und Vorschriften des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) besteht zudem die Möglichkeit,
eine Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einzulegen.
Die Verfahrensordnung ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht er-
hältlich. Die Adresse lautet: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn.
Zudem besteht auch die Möglichkeit, eine Beschwerde unmittelbar bei der Bank einzu-
legen. Die Bank wird Beschwerden in Textform (z.B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail)
beantworten.

Die Europäische Kommission stellt unter ec.europa.eu/consumers/odr eine Plattform
zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung (sogenannte OS-Plattform) bereit.

Zudem besteht die Möglichkeit, eine zivilrechtliche Klage einzureichen.

Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung
Die Bank ist der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksban-
ken und Raiffeisenbanken e. V. angeschlossen. Dieses institutsbezogene Sicherungs-
system hat die Aufgabe, drohende oder bestehende wirtschaftliche Schwierigkeiten bei
den ihnen angeschlossenen Instituten abzuwenden oder zu beheben. Alle Institute, die
diesem Sicherungssystem angeschlossen sind, unterstützen sich gegenseitig, um eine
Insolvenz zu vermeiden.

Informationen zum apoBank Wachstumssparen mit BonusII.

Bei dem Produkt handelt es sich um eine variabel verzinste Spareinlage mit dreimona-
tiger Kündigungsfrist, bei der der Sparer - nach einer Anlaufzeit von 3 Jahren – jährlich
einen Bonus erhält, der jeweils auf die zwölf gezahlten Raten des letzten Ansparjahres
gezahlt wird. Der Kunde spart eine vereinbarte monatliche Rate von mind. 25 Euro und
max. 1.000 Euro. Zusätzliche Zahlungen sind nicht möglich. Verfügungen sind erst nach
Ablauf der Kündigungssperrfrist von 12 Monaten nach Maßgabe der Sonderbedingun-
gen für den Sparverkehrmöglich. Die Kontoführung ist unentgeltlich. Die Zinserträge
unterliegen der Einkommensteuer. Bei Fragen sollte sich der Kunde an die für ihn zu-
ständige Steuerbehörde oder seinen steuerlichen Berater wenden. Es gibt keinen Leis-
tungsvorbehalt, es sei denn, dieser ist ausdrücklich vereinbart. Die Gutschrift der Zinsen
erfolgt am Ende eines jeden Kalenderjahres. Sie wird für die restliche Ansparzeit in
Höhe des Zinssatzes für diese Sparform verzinst, sofern die Zinsgutschrift nicht innerhalb
der ersten 2 Monate des Folgejahres abgehoben wird. Sie kann nicht zur Erfüllung der
jährlichen Sparleistung auf die Sparraten angerechnet werden. Nach Ablauf der Kündi-
gungssperrfrist beträgt die Kündigungsfrist 3 Monate.

Die Bank erwirbt als Sicherheit für ihre Forderungen ein Pfandrecht an denWertpapieren
und Sachen, an denen eine inländische Geschäftsstelle Besitz erlangt oder noch erlangen
wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an den Ansprüchen, die dem Kunden gegen
die Bank aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zustehen
werden. Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten
Ansprüche, die der Bank gegen den Kunden zustehen. Für den gesamten Geschäftsver-
kehr gelten ergänzend dieAllgemeinenGeschäftsbedingungen der Bank. DerWortlaut
dieser Bedingungen kann im Internet unter www.apobank.de oder in den Geschäftsräu-
men der Bank eingesehen werden; auf Verlangen werden die Bedingungen auch ausge-
händigt. Daneben gelten die beiliegenden Sonderbedingungen für den Sparverkehr,
die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen
enthalten. Die genannten Bedingungen stehen nur in deutscher Sprache zur Verfügung.
Bei Änderungsvereinbarungen ergeben sich weiterführende Informationen auch aus der
ursprünglichen Vertragsurkunde.

Informationen zum Zustandekommen des VertragsIII.

Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein ihn bindendes Angebot ab, indem er gegenüber
der Bank erklärt, dass er ein Sparkonto eröffnen möchte (z. B. Telefon). Der Vertrag
kommt zustande, wenn die Bank dem Kunden die Annahme des Vertrages erklärt, indem
sie ein Sparkonto einrichtet und dem Kunden eine Bestätigung über die Einrichtung des
Sparkontos zugeht.

WiderrufsbelehrungIV.

Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1
Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne An-
gabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen.
Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die
Vertragsbestim-mungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2 auf-geführten
Informationen auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax,
E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem
dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:
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Richard-Oskar-Mattern-Straße 6
40547 Düsseldorf

Abschnitt 2
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgen-
de Angaben:

1. die Identität des Unternehmers; anzugeben ist auch das öffentliche
Unternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist,
und die zugehörige Registernummer oder gleichwertige Kennung;
2. die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine
Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde;
3. zur Anschrift
a) die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere
Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen demUnternehmer
und dem Verbraucher maßgeblich ist, bei juristischen Personen,
Perso-nenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen
des Vertretungsberechtigten;
b) jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen
dem Verbraucher und einem Vertreter des Unternehmers oder einer
anderen gewerblich tätigen Person als dem Unternehmer, wenn der
Verbraucher mit dieser Person geschäftlich zu tun hat, maßgeblich
ist, bei juristischen Personen, Personen-vereinigungen oder Perso-
nengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten;
4. die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Infor-
mationen darüber, wie der Vertrag zustande kommt;
5. den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit
verbundenen Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer
abgeführten Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben
werden kann, seine Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher
eine Überprüfung des Preises ermöglicht;
6. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie einen Hinweis
auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unter-
nehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;
7. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten
Informationen, beispielsweise die Gültig-keitsdauer befristeter Ange-
bote, insbesondere hinsichtlich des Preises;
8. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie
die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name
und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären
ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen
über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die
erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung vonWertersatz
verpflichtet ist (zu-grundeliegende Vorschrift: § 357a des Bürgerlichen
Gesetzbuchs);
10. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder
regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat;
11. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger
Vertragsstrafen;
12. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der
Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor
Abschluss des Vertrags zugrunde legt;
13. eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht
oder über das zuständige Gericht;
14. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser
Widerrufsbelehrung genannten Vorab-informationen mitgeteilt wer-
den, sowie die Sprachen, in denen sich der Unternehmer verpflichtet,
mit Zu-stimmung des Verbrauchers die Kommunikation während der
Laufzeit dieses Vertrags zu führen;
15. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwer-
de- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen

ist, nutzen kann, und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzun-
gen;
16. das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungs-
regelungen, die weder unter die gemäß der Richtlinie 2014/49/EU
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über
Einlagensiche-rungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149; L
212 vom 18.7.2014, S. 47; L 309 vom 30.10.2014, S. 37) geschaf-
fenen Einlagensicherungssysteme noch unter die gemäß der Richtlinie
97/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März
1997 über Systeme für die Entschädigung der Anleger (ABl. L 84
vom 26.3.1997, S. 22) geschaffenen Anlegerentschädigungssysteme
fallen.

Abschnitt 3
Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamenWiderrufs sind die beiderseits empfangenen
Leistungen zurückzugewähren.

Sie sind zur Zahlung vonWertersatz für die bis zumWiderruf erbrachte
Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklä-
rung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich
zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der
Ausführung der Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine
Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen,
dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflich-tungen für den Zeitraum
bis zumWiderruf dennoch erfüllenmüssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt
vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrückli-
chen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht
ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt wer-den. Diese Frist beginnt
für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren
Empfang.

Besonderer Hinweis

Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Ver-
trag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der
zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder
einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns
und dem Dritten erbracht wird.

Ende der Widerrufsbelehrung

Dr. Prof.Dr.med-dent. Demo Test von mit und zu apoBroke-
rage

Kunde

2022-02-15Datum des AusdrucksKundennummer

Ende der Informationsschrift
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Vorwort

Zur Beachtung: Jede Bank ist ein Dienstleistungsunternehmen, das seine Aufgaben nur erfüllen kann, wenn es dafür ein an-
gemessenes Entgelt erhält. Ein Gebührenverzeichnis kann nicht alle denkbaren Leistungen der Bank enthalten.

Deshalb kann die Bank auch für die im Gebührenverzeichnis nicht aufgeführten Tätigkeiten, soweit sie im Interesse des Kunden
durchgeführt werden, eine angemessene Gegenleistung berechnen. Bitte beachten Sie dies bei der Gebührenberechnung.
Daneben werden die im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung entstandenen Fremdkosten an Kunden weitergegeben.

Erläuterungen und Abkürzungen

Mehrwertsteuer: Sämtliche angegebenen Gebühren gelten als mehrwertsteuerfrei, sofern nicht bei der Gebühr auf die zu-
züglich zu berechnende oder inklusive enthaltene Mehrwertsteuer hingewiesen wird.

IBAN/BIC: IBAN ist die Abkürzung für die Internationale Bankkontonummer (International Bank Account Number).
BIC ist die Abkürzung für die Internationale Bankleitzahl (Business Identifier Code).

EWR: Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich,
Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island,
Liechtenstein und Norwegen.

EWR-Währungen: Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone,
Kroatische Kuna, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische
Krone, Ungarischer Forint.

Geschäftstage: Geschäftstag ist jeder Tag, an dem die an der Ausführung eines Zahlungsvorganges beteiligten Zahlungs-
dienstleister den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäftsbetrieb unterhalten. Die Bank unterhält
den für die Ausführung von Zahlungen erforderlichen Geschäftsbetrieb an allen Werktagen, mit Ausnahme Sonnabende, 24.
(Heiligabend) und 31. (Silvester) Dezember. Für Bargeldauszahlungen und -einzahlungen an Geldautomaten der kontoführenden
Bank ist jeder Tag, an dem der Geldautomat tatsächlich betrieben wird, ein Geschäftstag.

Aufbau des Preis- und Leistungsverzeichnisses

ZahlungsverkehrA
KontoführungB

Kontoeröffnung/-änderungB.1
PostengebührenB.2
Kontoauszüge und ZweitschriftenB.3
apoBankcard (Debitkarte)B.4
Kreditkarten (Einzelprodukte)B.5

KreditgeschäftC
PassivgeschäftD

SpareinlagenD.1
TermineinlagenD.2

ÜberweisungsverkehrE
WertpapiergeschäftF
AußenhandelG
SchließfächerH
Sonstige GebührenI
Umrechnungskurs bei FremdwährungsgeschäftenJ
WertstellungstabelleK
Annahme- und AusführungsfristenL
Sonstige Beschwerdemöglichkeit und Information zur außergerichtlichen StreitschlichtungM
Glossar zu mit einem Zahlungskonto verbundenen DienstenN

Preis- und Leistungsverzeichnis
Auszug: Kapitel A/ B/ B.1/ B.2/ B.3/ B.4/ B.5.A/ B.5.B/ B.5.C/ C/ D/
D.1/ D.2/ E/ F/ G/ H/ I/ J/ K/ L/ M/ N

Auszug: Kapitel A/ B/ B.1/ B.2/ B.3/
B.4/ B.5.A/ B.5.B/ B.5.C/ C/ D/ D.1/
D.2/ E/ F/ G/ H/ I/ J/ K/ L/ M/ N
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Als Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis sind die Kapitel A/ B/ B.1/ B.2/ B.3/ B.4/ B.5.A/ B.5.B/ B.5.C/
C/ D/ D.1/ D.2/ E/ F/ G/ H/ I/ J/ K/ L/ M/ N beigefügt.

Auszug: Kapitel A/ B/ B.1/ B.2/ B.3/
B.4/ B.5.A/ B.5.B/ B.5.C/ C/ D/ D.1/
D.2/ E/ F/ G/ H/ I/ J/ K/ L/ M/ N
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A Zahlungsverkehr

Stand: 10.01.2022

Bargelddienstleistungen1

Apothekenservice1.1

Die Gebührenabrechnung erfolgt monatlich (im Folgemonat) über das apoBank-Konto des
Kunden

... je anzufahrende Filiale der Apotheke

40,00 € pro Monat zzgl. MwSt.- Einmal im Monat

80,00 € pro Monat zzgl. MwSt.- 14-tägige Anfahrt

140,00 € pro Monat zzgl. MwSt.- Wöchentliche Anfahrt

240,00 € pro Monat zzgl. MwSt.- 2 Anfahrten pro Woche

350,00 € pro Monat zzgl. MwSt.- 3 Anfahrten pro Woche

25,00 € pro Mitnahme zzgl. MwSt.- Mitnahme Filialprodukte

(Mitnahme nur über Hauptapotheke) je Filialapotheke

Geldautomat2

Barauszahlung mit der apoBankcard (Debitkarte)2.1

gebührenfrei… an eigenen Geldausgabeautomaten2.1.a

gebührenfrei… an Geldautomaten teilnehmender Banken am Bankcard ServiceNetz2.1.b

… an Geldautomaten von inländischen Kreditinstituten und Kreditinstituten
in der EU und den EWR-Staaten, die ein direktes Kundenentgelt erheben
können:

2.1.c

gebührenfrei von Seiten der apoBank- Bargeldauszahlungen im girocard-System

1 % vom Umsatz, mindestens 5,00 €
- Bargeldauszahlungen in anderen Zahlungssystemen (Maestro/Cir-
rus/EAPS/VPAY/Plus) in Euro

… an Geldautomaten von inländischen Kreditinstituten und Kreditinstituten
in der EU und den EWR-Staaten, die kein direktes Kundenentgelt erheben
können:

2.1.d

1 % vom Umsatz, mindestens 5,00 €
- Bargeldauszahlungen in den folgenden Zahlungssystemen (Maestro/Cir-
rus/EAPS/VPAY/Plus) in Euro

1 % vom Umsatz, mindestens 5,00 €
… an Geldautomaten von Kreditinstituten in der EU und den EWR-Staaten
in Fremdwährung2.1.e

1 % vom Umsatz, mindestens 5,00 €
… an Geldautomaten von Kreditistituten außerhalb der EU und den EWR-
Staaten in Fremdwährung2.1.f

Schecks, Lastschriften3

5,00 € je ScheckSperren3.1

Anforderung von Zweitschriften3.2

5,00 € je Scheck/Lastschrift… von Schecks/Lastschriften

Fremdgebühren zzgl. 5,00 € je Scheck… von BSE-Schecks (bei beleglosem Scheckeinzug)

Einlösung3.3

1,50 € je Scheck… von Schecks

Auszug: Kapitel A/ B/ B.1/ B.2/ B.3/
B.4/ B.5.A/ B.5.B/ B.5.C/ C/ D/ D.1/
D.2/ E/ F/ G/ H/ I/ J/ K/ L/ M/ N
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Überweisungen4

Siehe „E Überweisungsverkehr“

Inland4.1

20,00 €Eilige Überweisungen Prio 14.1.1

3,00 €Nachforschungsaufträge pro Posten, sofern der Kunde Verursacher der
Nicht- oder Fehlbuchung/Fehlleitung ist

4.1.2

3,00 €Anforderung von Zweitschriften pro Stück4.1.3

gebührenfreiAusführungsbestätigung (z. B. ADAC)4.1.4

3,00 €Bestätigung formlos erteilter Aufträge je4.1.5

25,00 €Rückruf4.1.6

Entgegennahme per Brief, Telefon oder Fax4.1.7

Überweisung auf ein eigenes Konto4.1.7.a

2,10 € (ohne Rückbestätigung)… innerhalb der apoBank

2,10 € (ohne Rückbestätigung)… auf eine Fremdbank bis 5.000,00 €

10,00 € (mit Rückbestätigung)… auf eine Fremdbank ab 5.000,00 €

Überweisung auf fremdes Konto4.1.7.b

2,10 € (ohne Rückbestätigung)… innerhalb der apoBank

2,10 € (ohne Rückbestätigung)… auf eine Fremdbank bis 500,00 €

10,00 € (mit Rückbestätigung)… auf eine Fremdbank ab 500,00 €

1,50 €Ausführung von beleghaften Überweisungen4.1.8

siehe „G Außenhandel“Ausland4.2

Daueraufträge5

1,00 €Neuanlagen auf Wunsch des Kunden5.1

1,00 €Änderungen auf Wunsch des Kunden5.2

2,00 €es Änderungen bei manuellem Ausgleich5.3

gebührenfreivorübergehende Aussetzung auf Wunsch des Kunden5.4

gebührenfreiLöschungen5.5

3,00 €Rückrufe5.6

gebührenfreivia Online-Banking5.7

Ausführung (Gebühr bei debitorischer sowie kreditorischer Kontoführung)5.8

0,75 €… maschinell

2,00 €… manuell (Kundenwunsch)

gebührenfrei… via Online-Banking

gebührenfrei
Aufträge zugunsten Sparkonten und apoZinsPlus (Geldmarktkonto) der
apoBank5.9

Auszug: Kapitel A/ B/ B.1/ B.2/ B.3/
B.4/ B.5.A/ B.5.B/ B.5.C/ C/ D/ D.1/
D.2/ E/ F/ G/ H/ I/ J/ K/ L/ M/ N
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Wechsel6

0,05 % der Wechselsumme,
mindestens 10,00 €

Einlösung eines Wechsels6.1

10,00 € pro WechselInkasso-Provision6.2

15,00 € maximal
Rückruf eines Wechsels (Rückgabe durch uns oder Weiterleitung durch
uns)6.3

Rückgaben7

Berechtigte Ablehnung der Ausführung/Einlösung wegen fehlender Kontodeckung durch die Bank bei7.1

gebührenfrei… Überweisungen

gebührenfrei… Daueraufträgen

gebührenfrei… Schecks

5,00 €… Lastschriften

Rückgabe von Kunden ausgestellter Schecks7.2

3,00 €… Schecksperre

3,00 €… Widerruf/Widerspruch

gebührenfreiRückgabe wegen Widerspruch bei Lastschriften7.3

Interbankengebühr (Gebühren zulasten erster Inkassostelle) für7.4

5,00 €… Schecks

Fremdgebühren… Lastschriften

Zinsausgleich… Schecks und Lastschriften ab 10.000,00 € und Wertstellungsverlust ab
30,00 € (gemäß Scheck- und Lastschriftenabkommen)

FremdgebührenBenachrichtigung des Kunden über die Rückgabe von ihm zum Einzug
eingereichter Schecks und Lastschriften

7.5

Wechselrückgaben7.6

Rückgaben durch uns7.6.1

0,33 % der Wechselsumme zzgl. Fremdgebühren… mit Protest

0,05 € je angefangene 50,00 €, mindestens 10,00 €… ohne Protest

5,00 € zzgl. FremdgebührenRückgaben durch eine andere Bank pro Stück7.6.2

Belegloser Datenaustausch unter Einschaltung von Service-Rechenzentren (SRZ)8

Autorisierung der vom SRZ eingelieferten Auftragsdaten mittels8.1

gebührenfrei… Elektronische Unterschrift (Online-Freigabe)

5,00 €… Begleitzettel (z. B. per Fax oder Post)

Auszug: Kapitel A/ B/ B.1/ B.2/ B.3/
B.4/ B.5.A/ B.5.B/ B.5.C/ C/ D/ D.1/
D.2/ E/ F/ G/ H/ I/ J/ K/ L/ M/ N
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B Kontoführung

Stand: 27.07.2022

Kontoeröffnung/-änderung1

gebührenfreiKontoeröffnung/-änderung/-auflösung1.1

gebührenfreiKontopfändung1.2

0,00 %Entgelt für die Verwahrung für Guthaben auf Girokonten und Tagesgeld-
konten

1.3

Die Verwahrung von Guthaben ist nur dann entgeltlich, wenn dies ausdrücklich vereinbart worden ist oder für Konten, die ab dem 18.10.2021
eröffnet wurden und wenn und solange der Zinssatz der Europäischen Zentralbank für die Einlagenfazilität (Deutsche Bundesbank, Zeitreihe
BBK01.SU0200) kleiner Null, also negativ ist. Die aktuelle Höhe der Einlagenfazilität der Europäischen Zentralbank kann u.a. auf der Internet-
seite der Deutschen Bundesbank, www.bundesbank.de, abgefragt werden. Kontobezogene Freibeträge gemäß gesonderter Vereinbarung.

Postengebühren2

Konten von akademischenHeilberufsangehörigen und deren Ehepartnern sowie Konten von berufsständischenOrganisationen
und deren Mitarbeitern (Kontoabrechnung quartalsweise)2.A

Kreditorische Kontoführung (d. h. im gesamten Quartal auf Guthabenbasis disponierte Konten)2.A.1

Als kreditorisch geführte Konten im Sinne dieses Preis- und Leistungsverzeichnisses werden auch die Konten behandelt, bei denen pro
Quartal Soll- und Überziehungszinsen die Grenze des Gegenwertes von 10,00 € nicht überschreiten.

entfallenPostengebühren

Debitorische Kontoführung (d. h. im Quartal auch aus Kontoüberziehungen (eingeräumt und geduldet) disponierte Konten)2.A.2

Im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte/r

entfallen… Bargeldeinzahlung oder Bargeldauszahlung am Geldautomaten

entfallen… Überweisungs-Ausführung via OnlineBanking

0,75 €… Überweisungs-Ausführung (beleglos)

• Datenfernübertragung

• Dauerauftrag

0,75 €… Gutschrift einer Überweisung

0,75 €… Lastschrift-Einzug oder -Einlösung

0,75 €… Scheck-Einzug

Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.

Konten von Kunden, die nicht unter 2 A. genannt sind, bei kreditorischer und debitorischer Kontoführung (Kontoabrechnung
quartalsweise)

2.B

Im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte/r

entfallen… Bargeldeinzahlung oder Bargeldauszahlung am Geldautomaten

entfallen… Überweisungs-Ausführung via OnlineBanking

0,75 €… Überweisungs-Ausführung (beleglos)

• Datenfernübertragung

• Dauerauftrag

0,75 €… Gutschrift einer Überweisung

0,75 €… Lastschrift-Einzug oder -Einlösung

Auszug: Kapitel A/ B/ B.1/ B.2/ B.3/
B.4/ B.5.A/ B.5.B/ B.5.C/ C/ D/ D.1/
D.2/ E/ F/ G/ H/ I/ J/ K/ L/ M/ N
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0,75 €… Scheck-Einzug

Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.

Kontoauszüge und Zweitschriften3

Kontoauszüge3.1

Auszüge für Konten unter identischer Kundenstammnummer und identischer Versandadresse werden nach Möglichkeit in nur einem Umschlag
zusammen verschickt.

Die Versandkosten übernimmt die apoBank. Diese Preise gelten grundsätzlich auch für Duplikate.

kostenfreiMonatsauszug für Girokonten3.1.1

1,90 €Tages-/Wochenauszüge (Sonderauszüge) für Girokonten3.1.2

kostenfreiQuartalsauszug für Tagesgeldkonten apoZinsPlus und apoCash3.1.3

1,90 €Tages-/Wochen-/Monatsauszüge (Sonderauszüge) für Tagesgeldkonten
apoZinsplus und apoCash

3.1.4

1,00 € pro Auszug, mindestens 5,00 €Auszugszweitschriften – sofern die Umstände, die die Auszugszweitschrif-
ten erforderlich machen, nicht von der Bank zu vertreten sind (z. B. Ver-
lust)

3.2

2,00 € pro BlattFotokopie Monatskonto3.3

10,00 € pro BlattZweitschrift Dividendenzahlung3.4

10,00 €Dividendenersatzbescheinigung (Geschäftsguthaben)3.5

30,00 € inkl. MwSt. pro BescheinigungZweitschrift Steuerbescheinigungen3.6

10,00 € pro Konto, maximal 50,00 €Ausstellung von gesonderten Zins- und Saldenbestätigungen3.7

10,00 € pro VertragVertragskopien3.8
200,00 € pro BescheinigungJahresbescheinigung für Wirtschaftsprüfer3.9

apoBankcard (Debitkarte)4

9,50 € pro JahrKartengebühr4.1

gebührenfrei
Sperre4.2

20,00 €Ersatzkarte - wird nur berechnet, wenn der Kunde die Umstände, die
zum Ersatz der Karte geführt haben, zu vertreten hat und die Bank nicht
zur Ausstellung einer Ersatzkarte verpflichtet ist.

4.3

5,00 €
Ersatz-PIN - sofern die Umstände, die die Ersatz-PIN erforderlich machen,
nicht von der Bank zu vertreten sind (z. B. PIN vergessen).

4.4

gebührenfrei, sofern der Händler in Euro abrechnet, ansons-
ten 1%, mindesten 1,00 €, maximal 5,00 € unbeschadet ei-

Einsatz der Debitkarte zum Bezahlen in den Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Union und EWR-Staaten

4.5

nes etwa für die mit dem Karteneinsatz herbeigeführten
Lastschrift nach B. 2.A.2 zu belastenden Postenentgelts

1%, mindestens 1,00 €, maximal 5, 00 € unbeschadet eines
etwa für die mit dem Karteneinsatz herbeigeführten Last-
schrift nach B. 2.A.2 zu belastenden Postenentgelts


Einsatz der Debitkarte zum Bezahlen außerhalb der Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union und EWR-Staaten an elektronischen Kassen über
edc-/ Maestro-Service in Fremdwährung

4.6

siehe „L Annahme- und Ausführungsfristen“Ausführungsfristen4.7

Auszug: Kapitel A/ B/ B.1/ B.2/ B.3/
B.4/ B.5.A/ B.5.B/ B.5.C/ C/ D/ D.1/
D.2/ E/ F/ G/ H/ I/ J/ K/ L/ M/ N
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apoGoldenTwin

beinhaltet: MasterCard Gold und VISACARD Gold

5.A

Kartengebühr5.1

19,00 € pro Jahr... für Hauptkartendoppel

gebührenfrei... für Zusatzkartendoppel

Ersatzkarten - wird nur berechnet, wenn der Kunde die Umstände, die zum Ersatz der Karte geführt haben, zu vertreten hat und die Bank
nicht zur Ausstellung einer Ersatzkarte verpflichtet ist.

5.2

20,00 €Einzelersatzkarte (VISACARD oder Mastercard)

40,00 €Ersatzkartendoppel (VISACARD und Mastercard)
5,00 €Ersatz-PIN - sofern die Umstände, die die Ersatz-PIN erforderlich machen.

nicht von der Bank zu vertreten sind (z. B. PIN vergessen).
5.3

5,00 €Freischaltung PIN

Bargeldauszahlungen mit Kreditkarte am Geldautomaten

Hinweis: Ggf. werden Sie durch den Geldautomatenbetreiber mit einem zusätzlichen Entgelt belastet.

5.4

gebührenfrei
… bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank (nur am Geldautomat
möglich)

3 % vom Auszahlbetrag, mindestens 5,00 € (ohne Auslands-
entgelt, sofern die Auszahlung in Euro erfolgt), ansonsten zzgl.
1,75 % Entgelt vom Auslandsumsatz

… bei Fremdinstituten innerhalb der Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union und EWR-Staaten

3 % vom Euro-Gegenwert, mindestens 5,00 € zzgl. 1,75 %
Entgelt vom Auslandsumsatz

… bei Fremdinstituten außerhalb der Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union und EWR-Staaten in Fremdwährung

Bargeldloszahlen5.5

keine Berechnung von Auslandsentgelt, sofern der Händler
in Euro abrechnet, ansonsten 1,75 % Entgelt vom Auslands-
umsatz

… für den Einsatz der Kreditkarte zum Bezahlen innerhalb der Mitgliedsstaa-
ten der Europäischen Union und EWR-Staaten

1,75 % Entgelt vom Auslandsumsatz… für den Einsatz der Kreditkarte zum Bezahlen außerhalb der Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union und EWR-Staaten

Notfallservice (weltweit, ausgenommen Risikoländer, auf Wunsch des Kunden)5.6

120,00 € für Emergency CardBereitstellung Notfall-Ersatzkarte

80,00 € für Emergency CashBereitstellung Notfall-Bargeldvorschuss

40,00 €Kartenversand per Kurier

ins In- und Ausland (ausgenommen Risikoländer)

5.7

Sonstiges5.8

10,00 € pro UmsatzBelegkopie - Diese Gebühren werden erhoben, wenn die Erstellung der
Belegkopie durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht
wurde.

10,00 €Kopie der Kreditkartenabrechnung

Siehe „L Annahme- und Ausführungsfristen“Ausführungsfristen5.9

Auszug: Kapitel A/ B/ B.1/ B.2/ B.3/
B.4/ B.5.A/ B.5.B/ B.5.C/ C/ D/ D.1/
D.2/ E/ F/ G/ H/ I/ J/ K/ L/ M/ N

Preis- und Leistungsverzeichnis Seite 8 von 30



apoClassicCard für Studenten der akademischen Heilberufe

beinhaltet: VISACARD Classic

5.B

Kartengebühr5.1

je 9,00 € pro Jahr... für Haupt- und Zusatzkarte

20,00 €Ersatzkarte - wird nur berechnet, wenn der Kunde die Umstände, die
zum Ersatz der Karte geführt haben, zu vertreten hat und die Bank nicht
zur Ausstellung einer Ersatzkarte verpflichtet ist.

5.2

5,00 €Ersatz-PIN - sofern die Umstände, die die Ersatz-PIN erforderlich machen,
nicht von der Bank zu vertreten sind (z. B. PIN vergessen).

5.3

5,00 €Freischaltung PIN

Bargeldauszahlungen mit der Kreditkarte am Geldautomaten für Studenten der akademischen Heilberufe

Hinweis: Ggf. werden Sie durch den Geldautomatenbetreiber mit einem zusätzlichen Entgelt belastet.
Dieses Entgelt werden wir Ihnen auf Antrag erstatten.

5.4

gebührenfrei
… bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank (nur am Geldautomat
möglich)

gebührenfrei
… bei Fremdinstituten innerhalb der Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union und EWR-Staaten

gebührenfrei… bei Fremdinstituten außerhalb der Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union und EWR-Staaten in Fremdwährung

Bargeldloszahlen5.5

keine Berechnung von Auslandsentgelt, sofern der Händler
in Euro abrechnet, ansonsten 1,75 % Entgelt vom Auslands-
umsatz

… für den Einsatz der Kreditkarte zum Bezahlen innerhalb der Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union und EWR-Staaten

1,75 % Entgelt vom Auslandsumsatz… für den Einsatz der Kreditkarte zum Bezahlen außerhalb der Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union und EWR-Staaten

Notfallservice (weltweit, ausgenommen Risikoländer, auf Wunsch des Kunden)5.6

120,00 € für Emergency CardBereitstellung Notfall-Ersatzkarte

80,00 € für Emergency CashBereitstellung Notfall-Bargeldvorschuss

40,00 €Kartenversand per Kurier

ins In- und Ausland (ausgenommen Risikoländer)

5.7

Sonstiges5.8

10,00 € pro UmsatzBelegkopie - Diese Gebühren werden erhoben, wenn die Erstellung der
Belegkopie durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht
wurde.

10,00 €Kopie der Kreditkartenabrechnung

Siehe „L Annahme- und Ausführungsfristen“Ausführungsfristen5.9

Auszug: Kapitel A/ B/ B.1/ B.2/ B.3/
B.4/ B.5.A/ B.5.B/ B.5.C/ C/ D/ D.1/
D.2/ E/ F/ G/ H/ I/ J/ K/ L/ M/ N

Preis- und Leistungsverzeichnis Seite 9 von 30



apoGoldCard Plus

beinhaltet: MasterCard Gold

5.C

Kartengebühr5.1

je 69,00 € pro Jahr... für Haupt- und Zusatzkarte

20,00 €Ersatzkarte - wird nur berechnet, wenn der Kunde die Umstände, die
zum Ersatz der Karte geführt haben, zu vertreten hat und die Bank nicht
zur Ausstellung einer Ersatzkarte verpflichtet ist.

5.2

5,00 €Ersatz-PIN - sofern die Umstände, die die Ersatz-PIN erforderlich machen,
nicht von der Bank zu vertreten sind (z. B. PIN vergessen).

5.3

5,00 €Freischaltung PIN

Barauszahlungen mit der Kreditkarte am Geldausgabeautomaten

Hinweis: Ggf. werden Sie durch den Geldautomatenbetreiber mit einem zusätzlichen Entgelt belastet.

5.4

gebührenfrei… bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank (nur am Geldausgabeau-
tomat möglich)

3 % vom Auszahlbetrag, mindestens 5,00 € (ohne Auslands-
entgelt, sofern die Auszahlung in Euro erfolgt), ansonsten zzgl.
1,75 % Entgelt vom Auslandsumsatz

… bei Fremdinstituten innerhalb der Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union und EWR-Staaten

3 % vom Euro-Gegenwert, mindestens 5,00 € zzgl. 1,75 %
Entgelt vom Auslandsumsatz

… bei Fremdinstituten außerhalb der Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union und EWR-Staaten in Fremdwährung

Bargeldloszahlen5.5

keine Berechnung von Auslandsentgelt, sofern der Händler
in Euro abrechnet, ansonsten 1,75 % Entgelt vom Auslands-
umsatz

… für den Einsatz der Karte zum Bezahlen innerhalb der Mitgliedsstaaten
der Europäischen Union und EWR-Staaten

1,75 % Entgelt vom Auslandsumsatz… für den Einsatz der Karte zum Bezahlen außerhalb der Mitgliedsstaaten
der Europäischen Union und EWR-Staaten

Notfallservice (weltweit, ausgenommen Risikoländer, auf Wunsch des Kunden)5.6

120,00 € für Emergency CardBereitstellung Notfall-Ersatzkarte

80,00 € für Emergency CashBereitstellung Notfall-Bargeldvorschuss

40,00 €Kartenversand per Kurier

ins In- und Ausland (ausgenommen Risikoländer)

5.7

Sonstiges5.8

10,00 € pro UmsatzBelegkopie - Diese Gebühren werden erhoben, wenn die Erstellung der
Belegkopie durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht
wurde.

10,00 €Kopie der Kreditkartenabrechnung

Siehe „L Annahme- und Ausführungsfristen“Ausführungsfristen5.9

Auszug: Kapitel A/ B/ B.1/ B.2/ B.3/
B.4/ B.5.A/ B.5.B/ B.5.C/ C/ D/ D.1/
D.2/ E/ F/ G/ H/ I/ J/ K/ L/ M/ N
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C Kreditgeschäft

Stand: 18.09.2019

Darlehen1

10,00 € pro Kredit/Darlehen,
maximal 50,00 €

Ausstellung von gesonderten Zins- und Saldenbestätigungen1.1

Sonstiges2

10,00 € pro VertragVertragskopien2.1

Auszug: Kapitel A/ B/ B.1/ B.2/ B.3/
B.4/ B.5.A/ B.5.B/ B.5.C/ C/ D/ D.1/
D.2/ E/ F/ G/ H/ I/ J/ K/ L/ M/ N
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D Passivgeschäft

Stand: 13.01.2018

Spareinlagen1

gebührenfreiKontoeröffnung und -änderung1.1

gebührenfreiZusendung von Sparbüchern1.2

5,00 € pro KontoSicherung durch Kennwort1.3

7,50 €Kraftloserklärung verlorener Sparbücher1.4

gebührenfreiZusendung von Umsatzbenachrichtigungen1.5

10,00 € pro Konto, maximal 50,00 €Ausstellung von gesonderten Zins- und Saldenbestätigungen1.6

gebührenfreiKontopfändung1.7

gebührenfreiKontoauflösung1.8

Termineinlagen2

gebührenfreiKontoeröffnung und -änderung2.1

10,00 € pro Konto, maximal 50,00 €Ausstellung von gesonderten Zins- und Saldenbestätigungen2.2

gebührenfreiKontopfändung2.3

2,50 € pro Konto, mindestens 10,00 €Kundenbestätigungszweitschriften pro Bestätigung (z. B. Neuanlage, Ab-
rechnung, Prolongation, Zinsbescheinigung, Storno, Ratenzahlung)

2.4

Auszug: Kapitel A/ B/ B.1/ B.2/ B.3/
B.4/ B.5.A/ B.5.B/ B.5.C/ C/ D/ D.1/
D.2/ E/ F/ G/ H/ I/ J/ K/ L/ M/ N
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E Überweisungsverkehr

Stand: 13.09.2022

Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in Euro oder in anderen
EWR-Währungen1

Überweisungsauftrag1.1

Siehe „L Annahme- und Ausführungsfristen“Annahmefristen1.1.1

Siehe „L Annahme- und Ausführungsfristen“Ausführungsfristen1.1.2

Entgelte1.1.3

Überweisungen in der Kontowährung1.1.3.1

Bei einer Überweisung, die mit keiner Währungsumrechnung verbunden ist, tragen Zahler und Zahlungsempfänger jeweils die von ihrem
Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte. Der Zahler trägt die folgenden Entgelte:

Siehe „A Zahlungsverkehr“
und „B Kontoführung“

Im EWR-Raum in Euro mit IBAN und BIC
oder Kontonummer/Bankleitzahl

1.1.3.1.1

In EWR-Währung mit IBAN und BIC
Die Entgelte für Überweisungen in EWR-Währung unter Angabe von IBAN/BIC werden wie folgt berechnet:

1.1.3.1.2

Konventionelle AbwicklungÜberweisungsbetragZielland

5,00 €Gegenwert bis 100,00 €EU-/EWR-Staaten

15,00 €Gegenwert ab 100,01 €

Überweisungen in einer anderen Währung als der Kontowährung1.1.3.2

Entgeltpflichtiger:

Bei einer Überweisung, die mit einer Währungsumrechnung verbunden ist, kann der Zahler zwischen folgenden Entgeltverteilungen wählen:

0: Zahlung und Zahlungsempfänger tragen jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte (vormals: SHA)

1: Zahler trägt alle Entgelte (vormals: OUR)

Wird vom Zahler auf dem Überweisungsauftrag keine Angabe zur Entgeltverteilung vorgenommen wird automatisch 0 gewählt.

Höhe der Entgelte

Konventionelle AbwicklungÜberweisungsbetragZielland

bei 1: 20,00 €bei 0: 5,00 €Gegenwert bis 100,00 €EU-/EWR-Staaten

bei 1: 30,00 €bei 0: 15,00 €Gegenwert bis 12.500,00 €

bei 1: 45,00 €bei 0: 15,00 €Gegenwert bis 25.000,00 €

bei 1: 60,00 €bei 0: 15,00 €Gegenwert bis 50.000,00 €

bei 1: 70,00 €bei 0: 15,00 €Gegenwert ab 50.000,01 €

Siehe Nr. 4.6Sonstige Entgelte1.1.3.3

Entgelte bei Überweisungsgutschriften1.2

Siehe „A Zahlungsverkehr“
und „B Kontoführung“

Überweisung mit IBAN/BIC in Euro innerhalb der Bank oder von einem
anderen Zahlungsdienstleister

Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des EuropäischenWirtschaftsraums (EWR) inWährung eines Staates
außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung) sowie Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten)

2

Überweisungsaufträge2.1

Auszug: Kapitel A/ B/ B.1/ B.2/ B.3/
B.4/ B.5.A/ B.5.B/ B.5.C/ C/ D/ D.1/
D.2/ E/ F/ G/ H/ I/ J/ K/ L/ M/ N
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Siehe „L Annahme- und Ausführungsfristen“Ausführungsfristen2.1.1

Überweisungen in einer anderen Währung als der Kontowährung2.1.2

Entgeltpflichtiger:

Bei einer Überweisung kann der Zahler zwischen folgenden Entgeltverteilungen wählen:

0: Zahler und Zahlungsempfänger tragen jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte. Hier können durch zwischenge-
schaltete Zahlungsdienstleister und den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers vom Überweisungsbetrag ggf. Entgelte abgezogen
werden (vormals: SHA).

1: Zahler trägt alle Entgelte (vormals: OUR).

Wird vom Zahler auf dem Überweisungsauftrag keine Angabe zur Entgeltverteilung vorgenommen, wird automatisch 0 gewählt.

Höhe der Entgelte

Konventionelle AbwicklungÜberweisungsbetragZielland

bei 1: 20,00 €bei 0: 5,00 €Gegenwert bis 100,00 €EU-/EWR- und Drittstaa-
ten bei 1: 30,00 €bei 0: 15,00 €Gegenwert bis 12.500,00 €

bei 1: 45,00 €bei 0: 15,00 €Gegenwert bis 25.000,00 €

bei 1: 60,00 €bei 0: 15,00 €Gegenwert bis 50.000,00 €

bei 1: 70,00 €bei 0: 15,00 €Gegenwert ab 50.000,01 €

Siehe Nr. 3.6Sonstige Entgelte2.1.3

Gutschriften von Überweisungen2.2

Entgeltpflichtiger

Wer für die Ausführung der Überweisung die anfallenden Entgelte zu tragen hat, bestimmt sich danach, welche Entgeltregelung zwischen
dem Zahler und dessen Zahlungsdienstleister getroffen wurde. Folgende Vereinbarungen sind möglich:

0: Zahler und Zahlungsempfänger tragen jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte. Hier können durch zwischenge-
schaltete Zahlungsdienstleister und den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers vom Überweisungsbetrag ggf. Entgelte abgezogen
werden.

1: Zahler trägt alle Entgelte.

Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten)3

Überweisungsaufträge3.1

Siehe „L Annahme- und Ausführungsfristen“Ausführungsfristen3.1.1

Überweisungen in der Kontowährung und in einer anderen Währung als der Kontowährung3.1.2

Entgeltpflichtiger:

Bei einer Überweisung kann der Zahler zwischen folgenden Entgeltverteilungen wählen:

0: Zahler und Zahlungsempfänger tragen jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte. Hier können durch zwischenge-
schaltete Zahlungsdienstleister und den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers vom Überweisungsbetrag ggf. Entgelte abgezogen
werden.

1: Zahler trägt alle Entgelte.

2: Zahlungsempfänger trägt alle Entgelte. Hier können von jedem der beteiligten Zahlungsdienstleister vom Überweisungsbetrag ggf. Ent-
gelte abgezogen werden.

Wird vom Zahler auf dem Überweisungsauftrag keine Angabe zur Entgeltverteilung vorgenommen, wird automatisch 0 gewählt.

Höhe der Entgelte

Konventionelle AbwicklungÜberweisungsbetragZielland

Auszug: Kapitel A/ B/ B.1/ B.2/ B.3/
B.4/ B.5.A/ B.5.B/ B.5.C/ C/ D/ D.1/
D.2/ E/ F/ G/ H/ I/ J/ K/ L/ M/ N
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bei 1: 20,00 €bei 0: 5,00 €Gegenwert bis 100,00 €EU-/EWR- und Drittstaa-
ten bei 1: 30,00 €bei 0: 15,00 €Gegenwert bis 12.500,00 €

bei 1: 45,00 €bei 0: 15,00 €Gegenwert bis 25.000,00 €

bei 1: 60,00 €bei 0: 15,00 €Gegenwert bis 50.000,00 €

bei 1: 70,00 €bei 0: 15,00 €Gegenwert ab 50.000,01 €

Siehe Nr. 4.6Sonstige Entgelte3.1.3

Gutschriften von Überweisungen3.2

Entgeltpflichtiger

Wer für die Ausführung der Überweisung die anfallenden Entgelte zu tragen hat, bestimmt sich danach, welche Entgeltregelung zwischen
dem Zahler und dessen Zahlungsdienstleister getroffen wurde. Folgende Vereinbarungen sind möglich:

0: Zahler und Zahlungsempfänger tragen jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte. Hier können durch zwischenge-
schaltete Zahlungsdienstleister und den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers vom Überweisungsbetrag ggf. Entgelte abgezogen
werden.

1: Zahler trägt alle Entgelte.

2: Zahlungsempfänger trägt alle Entgelte. Hier können von jedem der beteiligten Zahlungsdienstleister vom Überweisungsbetrag ggf. Ent-
gelte abgezogen werden.

Besondere Hinweise/Zusatzleistungen4

SEPA-Zahlungsverkehrsraum (SEPA=Single European Payment Area)4.1

Grenzüberschreitende Überweisungen innerhalb der EU- und EWR-Staaten und in die Schweiz in Euro ohne Angabe von IBAN des Begünstigten
und BIC des Kreditinstituts des Begünstigten können aus Kostengründen und der Gefahr der Abweisung durch die Auslandsbank nicht mehr
ausgeführt werden.

zzgl. 10,00 €Zahlungen in das Ausland per Verrechnungsscheck (ausgestellt vom
Kunden in Euro oder Fremdwährung) Abrechnung über angeschlossene
Banken.

4.2

Entgelte siehe Nrn. 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 2.1.2 und 2.1.3Grenzüberschreitende Daueraufträge4.3

Umrechnungskurs Zahlungsausgänge und -eingänge4.4

Umrechnungen von Euro in Fremdwährungen und von Fremdwährungen in Euro erfolgen auf der Basis der von GenoFX festgestellten Kurse
des Bankgeschäftstages der Buchung. Der GenoFX ist im Internet unter

https://www.dzbank.de/content/dzbank_de/de/home/unsere_kunden/firmenkunden/produkte_und_leistungen/risikomanagement/wa-
ehrung/Kurslisten.html

veröffentlicht. Liegt ein solcher Kurs nicht vor, erfolgt die Umrechnung zu einem anderen Marktkurs.

Siehe „K Wertstellungstabelle“Wertstellungen4.5

Auszug: Kapitel A/ B/ B.1/ B.2/ B.3/
B.4/ B.5.A/ B.5.B/ B.5.C/ C/ D/ D.1/
D.2/ E/ F/ G/ H/ I/ J/ K/ L/ M/ N
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Sonstige Entgelte4.6

zzgl. 2,50 €Konvertierung in Fremdwährung

zzgl. 5,00 €SWIFT-eilig

zzgl. 8,00 €Bankscheck

25,00 €Rückruf einer Zahlung

25,00 €nachträgliche Änderung einer Zahlung

25,00 €
Nachforschungsauftrag, sofern der Kunde Verur-

sacher der Nicht- oder Fehlbuchung/Fehlleitung ist

25,00 €Schecksperre

Auszug: Kapitel A/ B/ B.1/ B.2/ B.3/
B.4/ B.5.A/ B.5.B/ B.5.C/ C/ D/ D.1/
D.2/ E/ F/ G/ H/ I/ J/ K/ L/ M/ N
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F Wertpapiergeschäft

Stand: 01.04.2021

Für Kunden der Vermögensverwaltung und des Beratungsmandats gelten die gesondert vereinbarten Bedingungen.

apoKlassik Depot1

Kauf/Verkauf von Wertpapieren1.1

Kauf und Verkauf in den Geschäftsstellen der Bank1.1.1

1 % vom Kurswert,
pro Abrechnung mindestens 20,00 €,

Aktien1.1.1.1

ggf. zzgl. Lieferspesen

0,5 % vom Nennwert (bei Kurswert über 100 % und Zero-
Bonds vom Kurswert),
pro Abrechnung mindestens 20,00 €

Renten1.1.1.2

Investmentanteile1.1.1.3

zu den veröffentlichten
Ausgabepreisen – netto –

- Erwerb (außerbörslich)

kostenfrei- Rückgabe (außerbörslich)

0,5 % vom Kurswert
- Ausnahme: Fonds, bei denen keine besonderen Vertriebsvereinbarun-
gen bestehen

1 % vom Kurswert,
pro Abrechnung mindestens 20,00 €

- Kauf und Verkauf über die Börse

apoBank Obligationen1.1.1.4

gebührenfrei- Ersterwerb und Fälligkeit

gebührenfrei- Kauf/Verkauf über Handelsbestand oder Börse

0,5 % vomNennwert (bei Kurswert über 100 % vom Kurswert)- Außerbörsliche Veräußerung während der Laufzeit

gebührenfrei- Außerbörslicher Kauf von der apoBank

Kauf und Verkauf via apoBrokerage (via Internet ohne Beratung)1.1.2

0,7 % vom Kurswert,
pro Abrechnung mindestens 10,00 €,

Aktien und andere stücknotierte Wertpapiere1.1.2.1

ggf. zzgl. Lieferspesen

0,35 % vom Nennwert (bei Kurswert über 100 % und Zero-
Bonds vom Kurswert),
pro Abrechnung mindestens 10,00 €,

Renten1.1.2.2

ggf. zzgl. Lieferspesen

Investmentanteile1.1.2.3

zu den veröffentlichten
Ausgabepreisen – netto –

- Erwerb (außerbörslich)

kostenfrei- Rückgabe (außerbörslich)

0,70 % vom Kurswert,
pro Abrechnung mindestens 10,00 €

- Kauf und Verkauf über die Börse

keine Berechnung von Provision und SpesenEinlösung fälligen Wertpapieren aus Depot1.1.3

gebührenfrei bis 250,00 € Kurswert, darüber 1 % vom Kurs-
wertBezugsrechte (Kauf und Verkauf)1.1.4

5,00 €Limitgebühr1.1.5

Auszug: Kapitel A/ B/ B.1/ B.2/ B.3/
B.4/ B.5.A/ B.5.B/ B.5.C/ C/ D/ D.1/
D.2/ E/ F/ G/ H/ I/ J/ K/ L/ M/ N
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Depotverwahrung1.2
Die Gebühren für die Verwaltung (Depotgebühren) werden zum 31.12. jährlich nachträglich berechnet. Daher sind die nachfolgend genannten
Gebühren Jahressätze. Bei unterjähriger Depotauflösung wird zeitanteilig berechnet.

17,85 € inkl. MwSt.Mindestgebühr pro Depot
Girosammelverwahrung1.2.1

1,4875 ‰ vom Kurswert,- Aktien
pro Posten mindestens 3,57 € inkl. MwSt.
1,4875 ‰ vom Kurswert bzw. vom Nennwert, sofern der
Kurswert unter 100% des Nennwertes liegt,

- Renten

pro Psten 3,57 € inkl. MwSt.
1,4875 ‰ vom Anteilswert,- Investmentanteile
pro Posten mindestens 3,57 € inkl. MwSt.
gebührenfrei- apoBank-Papiere

Wertpapierrechnung1.2.2
4,76 ‰ vom Kurswert,- alle Wertpapiere
pro Posten mindestens 3,57 € inkl. MwSt.

Streifbandverwahrung1.2.3
4,76 ‰ vom Nennwert bzw. Anteilswert,- alle Wertpapiere (ohne geschlossene Immobilienfonds)
pro Posten mindestens 3,57 € inkl. MwSt.
gebührenfrei- apoBank-Papiere

Einzelkunden-Kontentrennung (Segregation)1.2.4
Kundeneigenes vom Bankdepot abgetrenntes (segregiertes) Clearstreamdepot

35.700,00 € inkl MwSt.Depotführungsgebühr je kundeneigenem segregiertem Depot bei Clear-
stream - zzgl. fremder Kosten für die Erstellung von Zertifikaten zur

Quellenvorabbefreiung (abhängig von den im Depot verwahr-
ten Werten)

Mindestanzahl an Depots: 2
(Girosammelverwahrung/Wertpapierrechnung)

- zzgl. fremder Verwahrkosten
71.400,00 € inkl. MwSt.Mindestgebühr also
-- zzgl. vorgenannter fremder Kosten

20.210,96 € inkl. MwSt.
Initialisierungsgebühr pro eigenenm Kundendepot bei Clearstream (ein-
malig)

40.421,92 € inkl. MwSt.Mindestgebühr einmalig also

gebührenfrei
Studierende mit Immatrikulationsbescheinigung für Human-
/Zahn_/Tiermedizin und Pharmazie1.2.5

gebührenfreiDepots ohne Bestand1.2.6

apoKomfort Depot2

Depotvolumenabhängiges Entgelt für Auftragsausführung und Depotverwahrung2.1

1,6 % p.a. inkl. MwSt.
Entgelt

50 € pro Quartal inkl. MwSt.Mindestentgelt

Das Entgelt wird auf Basis des taggenauen Kurswertes des Depots quartalsweise berechnet und belastet.

Besteht das apoKomfort Depot nicht für ein volles Kalenderquartal, wird das Entgelt einschließlich des Mindestentgelts entsprechend der
Laufzeit anteilig berechnet.

Durch das Entgelt abgedeckte Leistungen2.2

Ausführung von bis zu 100 Kauf- und Verkaufsaufträgen börsengehandelter Werpapiere (Aktien, Renten, Investmentanteile und apoBank
Obligationen) ohne Orderprovision pro Kalenderjahr.

Kauf- und Verkaufsaufträge börsengehandelter Wertpapiere, welche die Anzahl von 100 Transaktionen innerhalb eines Kalenderjahres
überschreiten, werden zu den unter Nr. 1.1 aufgeführeten Entgelten (apoKlassik Depot) abgerechnet.

Nicht erfasst von der Transaktionsbegrenzung ist der außerbörsliche Erwerb von Wertpapieren (Investmentanteile und Primärzertifikate)
sowie deren außerbörsliche Veräußerung. Der Ausgabeaufschlag beim außerbörslichen Erwerb wird erstattet. Die Erstattung erfolgt in der
Weise, dass der Ausgabeaufschlag zunächst rechnerisch belastet und dem Kunden im Folgeschritt erstattet wird.

Nicht durch das Entgelt abgedeckte Leistungen2.3

Auszug: Kapitel A/ B/ B.1/ B.2/ B.3/
B.4/ B.5.A/ B.5.B/ B.5.C/ C/ D/ D.1/
D.2/ E/ F/ G/ H/ I/ J/ K/ L/ M/ N
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Nicht durch das Engelt gemäß Nr. 2.1 abgedeckt sind Leistungen, die nicht zum unter Nr. 2.2 beschriebenen Leistungsumfang gehören (z.B.
entgeltpflichtige Dienstleistungen gemäß Nr. 3 oder die Vermittlung unternehmerischer Beteiligungen). Nicht abgegolten sind ferner Aufwen-
dungen (fremde Kosten, wie z.B. Marktrcourtage), die gemäß den gesetzlichen Vorschriften belastet werden. Gleichfalls nicht abgedeckt ist
eine Depotverwahrung wie sie unter Ziffer 1.2.4 umschrieben ist (Segregation).

Hinweise:

Für in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige Privatanleger berücksichtigt die Bank - vorbehaltlich einer Änderung der Auffassung
der Finanzverwaltung – den Transaktionskostenanteil (derzeit 50 % des Entgelts inkl. Mehrwertsteuer) im allgemeinen Verrechnungstopf. Im
Verrechnungstopf werden negative Kapitalerträge eingestellt und mit späteren positiven Kapitalerträgen verrechnet. Die Abgeltungssteuer
wird erst dann erhoben, wenn nach der Verlustverrechnung positive Kapitaleinkünfte verbleiben. Die Einstellung des Transaktionskostenanteils
im Verrechnungstopf vermindert die Steuerlast des Kunden.
Das apoKomfort Depot begründet kein Dauerberatungsverhältnis und keine Depotbeobachtungspflicht der apoBank.

Sonstige Geschäftsvorfälle3

Hinweis: Fremde Spesen werden nur belastet, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Auslieferung von Wertpapieren3.1

59,50 € inkl. MwSt., bei girosammelverwahrten Namensak-
tien zzgl. fremde Spesen– deutsche Werte pro Gattung

59,50 € inkl. MwSt. zzgl. fremde Spesen– ausländische Werte pro Gattung

gebührenfrei
Einlösung effektiver apoBank-Schuldverschreibungen (pro Kunde und
Gattung)3.2

gebührenfreiDepoteröffnungsanträge bearbeiten3.3

gebührenfrei zzgl. fremde Spesen
Einlieferung von Wertpapieren zur Depotverwahrung (Streifbandverwah-
rung)3.4

23,80 € inkl. MwSt. zzgl. fremde Spesen pro Antrag
Bearbeitung von Anträgen auf Rückerstattung ausländischer Kapital-
ertrags-/Quellensteuer3.5

gebührenfrei zzgl. fremde SpesenÜbertrag von Wertpapieren auf andere Banken3.6

Anteilige Depotgebühr zzgl. fremde SpesenDepotauflösung3.7

23,80 € inkl. MwSt. pro UmschreibungUmschreibung von Namensaktien (Streifband)3.8

gebührenfreiUmschreibung von Namensaktien (Girosammelverwahrung)

gebührenfreiErstellung von Jahressteuerbescheinigungen3.9

Zweitschriften von3.10

10,00 € inkl. MwSt. pro Auszug– Depotauszüge

10,00 € inkl. MwSt.– Einzelsteuerbescheinigungen

30,00 € inkl. MwSt. pro Kalenderjahr– Jahressteuerbescheinigung/Erträgnisaufstellung

10,00 € inkl. MwSt.– Zins- und Dividendengutschriften

20,00 € inkl. MwSt.– Jahresbescheinigung

Ausübung von Rechten aus Optionsscheinen durch Kundenanweisung3.11

1 % vom Kurswert, mindestens 15,00 €– Aktienoptionsscheine

0,5 % vom Ausübungswert,
mindestens 10,00 €

– Zins-, Devisen-, Indexoptionsscheine

gebührenfrei
Einlösung von USD-Schecks betreffend Ausschüttung geschlossener
Fonds (AIF)3.12

Auszug: Kapitel A/ B/ B.1/ B.2/ B.3/
B.4/ B.5.A/ B.5.B/ B.5.C/ C/ D/ D.1/
D.2/ E/ F/ G/ H/ I/ J/ K/ L/ M/ N
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G Außenhandel

Stand: 13.01.2018

Dokumentenakkreditive1

100,00 € Abwicklungsgebühr zzgl. Fremdspesen (soweit
gesetzlich zulässig)

IMPORT (ausgehend) – Eröffnung

Akkreditive werden grundsätzlich über unseren Kooperationspartner DZ
Bank abgewickelt

1.1

100,00 € Abwicklungsgebühr zzgl. Fremdspesen (soweit
gesetzlich zulässig)

EXPORT (eingehend) – Eröffnung

Akkreditive werden grundsätzlich über unseren Kooperationspartner DZ
Bank abgewickelt

1.2

Auslandsschecks2

Scheckgutschrift (Eingang vorbehalten)2.1

5,00 € bis Betrag 50,00 €
12,50 € ab Betrag 50,01 €

Euro-Schecks gezogen auf ausländische Banken

Hinweis Wertstellung: Bearbeitungstag (Eingang in Zentrale) + 7 Geschäfts-
tage

2.1.1

5,00 € bis Gegenwert 50,00 €
15,00 € ab Gegenwert 50,00 €
zzgl. 2,50 € Courtage (soweit gesetzlich zulässig)

Fremdwährungsschecks (Eingang vorbehalten)

Hinweis Wertstellung: Bearbeitungstag (Eingang in Zentrale) + 7 Geschäfts-
tage

2.1.2

Zum Inkasso nach endgültiger Bezahlung2.2

15,00 € Abwicklungsgebühr zzgl. Fremdspesen (soweit ge-
setzlich zulässig)In Euro2.2.1

15,00 € Abwicklungsgebühr zzgl. 2,50 € Courtage (soweit
gesetzlich zulässig)zzgl. Porto (Einschreiben, Luftpost) mit

In Fremdwährung

Hinweis Wertstellung: Nach Aufgabe der bezogenen Bank + 1

2.2.2

jeweils geltenden Gebührensätzen zzgl. Fremdspesen (soweit
gesetzlich zulässig)

Ankaufskurs/GenoFXUmrechnungskurse für Nrn. 2.1 und 2.2:

Referenzpreis

2.3

Scheck-Retouren3

Fremdspesen (soweit gesetzlich zulässig)Scheck-Retouren3.1

Umsätze auf Loro-Währungskonten4

Hinweis Wertstellung: 2 Geschäftstage, sofern nicht im Einzelfall abweichend

Eingänge4.1

Kauf von Devisen4.1.1

Ankaufskurs/GenoFX… zum Referenzpreis

Ankaufskurs/vereinbarter Kurs
zzgl. 15,00 € Limitgebühr bei Limit

… außerbörslich per Kasse oder Termin

Siehe „E Überweisungsverkehr“Auslandszahlungseingänge4.1.2

15,00 € AbwicklungsgebührGutschrift von Währungsschecks4.1.3

Wertstellung: siehe Hinweis unter 2

Auszug: Kapitel A/ B/ B.1/ B.2/ B.3/
B.4/ B.5.A/ B.5.B/ B.5.C/ C/ D/ D.1/
D.2/ E/ F/ G/ H/ I/ J/ K/ L/ M/ N
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Ausgänge4.2

Kauf von Devisen4.2.1

Verkaufskurs/GenoFX… zum Referenzpreis

Verkaufskurs/vereinbarter Kurs
zzgl. 15,00 € Limitgebühr bei Limit

… außerbörslich per Kasse oder Termin

Siehe „E Überweisungsverkehr“Auslandszahlungsaufträge4.2.2

Euro-Anlagen5

Verkauf von Fremdwährung zwecks Anlage5.1

Verkaufskurs/GenoFX… zum Referenzpreis

Verkaufskurs/vereinbarter Kurs
zzgl. 15,00 € Limitgebühr bei Limit

… zum außerbörslichen Kurs

Kauf von Fremdwährung/Auflösung der Anlage5.2

Ankaufskurs/GenoFX… zum Referenzpreis

Ankaufskurs/vereinbarter Kurs
zzgl. 15,00 € Limitgebühr bei Limit

… zum außerbörslichen Kurs

15,00 € Gebühr pro Abschnitt
(Teil-)Auflösungen von kleineren Zins- und Kapitalerträgen bis zu einem
Gegenwert von 10.000,00 €5.3

gebührenfrei
Auflösung von Euro-Geld und Überweisung auf ein Fremdwährungskonto
bei uns5.4

15,00 € Gebühr pro AbschnittNeuanlagen/Aufstockungen bis zu einem Gegenwert von 10.000,00 €5.5

Euro-Kredite6

gebührenfreiAufnahme in Euro und Fremdwährung6.1

gebührenfreiKauf/Rückzahlung der Zinsen und/oder des Kreditbetrags6.2

gebührenfrei
Verkauf des aufgenommenen Fremdwährungsbetrags gegen Euro oder
gegen andere Fremdwährungen6.3

gebührenfreiAnschaffung des aufgenommenen Betrags auf ein bei uns geführtes Eu-
ro-/Fremdwährungskonto

6.4

Auslandsreiseverkehr7

Fremdspesen (soweit gesetzlich zulässig), es gelten die AGB
und Gebührensätze gemäß Preisverzeichnis der ReiseBank

Sortenverkauf

ReiseBank über MailOrder WebShop

7.1

Fremdspesen (soweit gesetzlich zulässig), es gelten die AGB
und Gebührensätze gemäß Preisverzeichnis der ReiseBank

Sortenankauf Reisebank7.2

Auszug: Kapitel A/ B/ B.1/ B.2/ B.3/
B.4/ B.5.A/ B.5.B/ B.5.C/ C/ D/ D.1/
D.2/ E/ F/ G/ H/ I/ J/ K/ L/ M/ N
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H Schließfächer

Stand: 01.04.2021

Schließfachmieten

Miete pro Jahr/Mindestmiete für kurzfristige NutzungGröße des Schließfachs nach Rauminhalt (Höhe x Breite x Tiefe)Gruppe

Miete inkl. MwSt.z. B. 25 cm x 30 cm x 45 cm = 33.750 ccm

50,00 €Bis 6.000 ccm1

60,00 €Bis 10.000 ccm2

70,00 €Bis 15.000 ccm3

80,00 €Bis 20.000 ccm4

90,00 €Bis 30.000 ccm5

110,00 €Bis 36.000 ccm6

150,00 €Bis 50.000 ccm7

180,00 €Über 50.000 ccm8

Jedes Schließfach ist grundsätzlich mit einem Betrag von 10.226,00 € versichert. Die Kosten für diese Versicherung sind im Mietpreis enthalten. Höherver-
sicherungen sind auf Antrag möglich. Die Kosten für eine Höherversicherung betragen pro Jahr 1 ‰ von der Versicherungssumme, zzgl. der jeweils gültigen
Versicherungssteuer. Beispielrechnung: Höherversicherung von 50.000,00 €, 1 ‰ entspricht 50,00 €, zzgl. 19 % Versicherungssteuer = 59,50 € p. a.

Auszug: Kapitel A/ B/ B.1/ B.2/ B.3/
B.4/ B.5.A/ B.5.B/ B.5.C/ C/ D/ D.1/
D.2/ E/ F/ G/ H/ I/ J/ K/ L/ M/ N
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I Sonstige Gebühren

Stand: 01.04.2021

Die ausgewiesenen Gebühren sind dann steuerfrei („ohne MwSt.“), wenn Sie im Zusammenhang mit einer Kreditgewährung oder sonstigen
steuerfreien Geschäften der Bank stehen. Steuerpflicht („inkl. MwSt.“) besteht dagegen für Kunden der Bank im Rahmen steuerpflichtiger
Geschäfte, an andere Kreditinstitute oder deren Kunden.

*

Auskünfte (für Kunden)1

Nachforschung (im Auftrag des Kunden ausgeführt), wenn die Nachforschung durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht wurde1.1

23,80 € inkl. MwSt. - 20,00 € ohne MwSt.*… im Inland

47,60 € inkl. MwSt. - 40,00 € ohne MwSt.*… im Ausland

Bankauskünfte (im Auftrag des Kunden eingeholt, ohne dass eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung der Bank hierzu besteht oder
die Bank die Auskunft im eigenen Interesse einholt)1.2

25,00 € inkl. MwSt. zzgl. Auslagen soweit gesetzlich zulässig
(Kosten der Fremdbank)... bei Fremdbank einholen

47,60 € inkl. MwSt.... bei apoBank einholen
Sonstige (im Auftrag des Kunden eingeholt oder erteilt, ohne dass eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung der Bank hierzu besteht
oder die Bank die Auskunft im eigenen Interesse einholt oder erteilt)1.3

25,00 € inkl. MwSt. zzgl. Auslagen soweit gesetzlich zulässig... eingeholte Auskünfte
40,00 € inkl. MwSt. zzgl. Auslagen soweit gesetzlich zulässig... erteilte Auskünfte

11,90 € inkl. MwSt.Auskünfte über beantragten/verbrauchten Freibetrag pro Jahr1.4

Materialien2

gebührenfreiVordrucke in kleinen Mengen (Schecks, Überweisungsträger etc.)2.1

gemäß besonderer Anweisung inkl. MwSt.Vordrucke in größeren Mengen (blanko)2.2

je nach Dauer und Entfernung, mindestens 23,80 € inkl.
MwSt. - 20,00 € ohne MwSt.*

Telefonkosten (nicht Privatgespräche): Umfangreiche Gespräche im In-
teresse des Kunden3

TAN-Versand4

0,10 €Kosten pro versandter SMS für mobile TAN im Inland
Das Entgelt wird nur berechnet, wenn mittels der mobilen TAN ein vom
Kunden autorisierter Zahlungsauftrag oder Werpapierauftrag ausgeführt
worden ist.

4.1

gebührenfreiKosten pro erzeugter TAN-Mitteilung für die apoTAN-App4.2

29,90 € inkl. MwSt. zzgl. 3,95 € VersandTAN-Lesegerät „DigiPass 770“5

eBanking Business6

EBICS Zugang6.1

7,50 € inkl. MwSt. monatlich pro EBICS-TeilnehmerEinrichtung Teilnehmer (inkl. Kunden-ID bei Neukunden), Änderungen,
Lieferung elektr. KontoinformationenMT940/Camt. Nutzung der apoSign-
App zur mobilen Unterschrift

6.1.1

GENO cash6.2

derzeit gebührenfrei
Softwarelizenz GENO cash 4.0 Basis inkl DFÜ-Deutschland und ZV
Deutschland6.2.1

derzeit gebührenfrei
Anwendungsmodule ZV International oder Limits inkl. Wartung und Up-
dates6.2.2

89,25 € inkl. MwSt. pro Stunde vor OrtInstallation GENO cash durch die apoBank vor Ort6.2.3

113,05 € inkl. MwSt. pro StundeServicegebühren sonstige ZV-Dienstleistungen6.3

Auszug: Kapitel A/ B/ B.1/ B.2/ B.3/
B.4/ B.5.A/ B.5.B/ B.5.C/ C/ D/ D.1/
D.2/ E/ F/ G/ H/ I/ J/ K/ L/ M/ N
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gebührenfreiTelefonischer Support über GENO cash Service-Line6.4

1,19 € inkl. MwSt., mindestens 5,95 € inkl. MwSt.Fotokopien für Kunden (pro Blatt)7

11,90 € inkl. MwSt. - 10,00 € ohne MwSt.* zzgl. Fremdge-
bühren, soweit gesetzlich zulässig

Anfrage beim Einwohnermeldeamt/Amtsgericht etc.8

9,90 € inkl. MwSt. monatlichProfiCash Softwarelizenz9

Auszug: Kapitel A/ B/ B.1/ B.2/ B.3/
B.4/ B.5.A/ B.5.B/ B.5.C/ C/ D/ D.1/
D.2/ E/ F/ G/ H/ I/ J/ K/ L/ M/ N
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J Umrechnungskurs bei Fremdwährungsgeschäften

Gültig ab 01.04.2021

Fremdwährungsgeschäfte ohne kartengebundene Zahlungsvorgänge1

Außerhalb von Festpreisgeschäften wird bei Umrechnungen von Euro in Fremdwährungen oder umgekehrt wie folgt verfahren (soweit nichts anderes vereinbart
ist):

Abrechnungskurs1.1

Die Bank rechnet bei Kundengeschäften (z. B. Zahlungsein- bzw. -ausgänge) in fremder Währung (Devisen) den An- und Verkauf von Devisen
zu dem nach Ziff. 1.2 festgesetzten An- bzw. Verkaufskurs ab. Die Abrechnung von Fremdwährungsgeschäften, die die Bank im Rahmen des
ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs bis um 12.00 Uhr nicht mehr durchführen kann, rechnet die Bank zu dem am nächsten Handelstag festge-
setzten Kurs ab.

Ermittlung der Abrechnungskurse für Devisengeschäfte1.2

Die Ermittlung der jeweiligen Devisenkurse findet durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main einmal
an jedem Handelstag beginnend ab 13 Uhr (Abrechnungszeitraum) unter Berücksichtigung der im internationalen Devisenmarkt für die jewei-
lige Währung notierten (quotierten) Kurse statt. Die An- und Verkaufskurse basieren auf den ermittelten Devisenkursen.
Veröffentlichung der Devisenkurse1.3
Die Devisenkurse werden an jedem Handelstag im Internet unter www.genofx.dzbank.de ab 14 Uhr veröffentlicht und stellen die Referenz-
wechselkurse der jeweiligen Währung dar.
Kursänderungen1.4
Eine Änderung des in Ziff. 1.3 genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden wirksam.

Fremdwährungsgeschäfte im Zusammenhang mit kartengebundenen Zahlungsvorgängen2

Zahlungsvorgänge innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in einer EWR-Währung2.1

Bei kartengebundenen Zahlungsvorgängen innerhalb des EWR in einer von Euro abweichenden EWR-Währung rechnet die Bank den Fremd-
währungsumsatz zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank (Referenzwechselkurs) in Euro um. Dieser
Wechselkurs ist abrufbar auf www.ecb.europa.eu unter „Statistics“ und „Euro foreign exchange reference rates“. Änderungen des Wechsel-
kurses werden unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung wirksam.
Der Fremdwährungsumsatz, der Euro-Betrag und der Wechselkurs werden dem Karteninhaber mitgeteilt.
Zahlungsvorgänge innerhalb des EWR inWährungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung) und Zahlungsvorgänge
außerhalb des EWR (Drittstaaten)

2.2

Bei kartengebundenen Zahlungsvorgängen innerhalb des EWR in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung) und
bei kartengebundenen Zahlungsvorgängen außerhalb des EWR (Drittstaaten) in fremder Währung rechnet grundsätzlich die jeweilige interna-
tionale Kartenorganisation den Betrag zu dem von ihr für die jeweilige Abrechnung festgesetzten Wechselkurs in Euro um und belastet der
Bank einen Euro-Betrag. Der Karteninhaber hat der Bank diesen Betrag zu ersetzen. Der Fremdwährungsumsatz, der Euro-Betrag und der
sich daraus ergebende Wechselkurs werden dem Karteninhaber mitgeteilt. Dieser Kurs stellt zugleich den Referenzwechselkurs dar. Ände-
rungen der von den Kartenorganisationen festgesetzten Wechselkurse werden unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung wirksam.
Maßgeblicher Zeitpunkt für die Abrechnung des Fremdwährungsumsatzes ist der von der Einreichung des Umsatzes durch die Kartenakzep-
tanzstelle bei der Bank abhängige nächstmögliche Abrechnungstag der jeweiligen internationalen Kartenorganisation.
Währungsumrechungsentgelte2.3
Die Bank erhebt keine Währungsumrechungsentgelte bei Kreditkarten- oder Debitkartenzahlungen.

Auszug: Kapitel A/ B/ B.1/ B.2/ B.3/
B.4/ B.5.A/ B.5.B/ B.5.C/ C/ D/ D.1/
D.2/ E/ F/ G/ H/ I/ J/ K/ L/ M/ N
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K Wertstellungstabelle (nur für Inland; für Ausland Sonderregelungen)

Stand: 10.10.2018

Belastungen1

Tag der AuszahlungBargeldauszahlungen1.1

Tag der AusführungÜberweisungsaufträge/Überträge innerhalb der Bank1.2

Tag des ZahlungsausgangsSchecks/Lastschriften1.3

VerfalltagWechsel1.4

Tag des VerzinsungsbeginnsTermineinlage1.5

Tag der AbrechnungVerkauf von Sorten und Edelmetallen1.6

Kauf von Wertpapieren1.7

laut Börsenusance… inländische Titel, hauseigene Titel und ex HB

variabel, abhängig von der jeweiligen Usance im Ausland… ausländische Titel

Tag der AbrechnungReiseschecks1.8

Gutschriften2

Tag der EinzahlungBargeldeinzahlungen2.1

Tag der LeerungNachttresorentleerung

Tag des ZahlungseingangsÜberweisungsgutschriften von anderen Banken2.2

Tag des ZahlungsausgleichsÜberweisungsgutschriften innerhalb der Bank

Tag der BuchungEingereichte Schecks zahlbar bei uns2.3

2 Geschäftstage nach BuchungEingereichte Schecks zahlbar bei anderen Banken

1 Geschäftstag nach Buchung gemäß KundenvereinbarungEingereichte Lastschriften (ohne Electronic Cash)2.4

1 Geschäftstag nach BuchungEingereichte Lastschriften aus Electronic Cash

Tag der BuchungWechsel-Ankauf2.5

1 Geschäftstag nach Eingang des GegenwertesWechsel zum Einzug

Vereinbarter Fälligkeitstag

– bei vorzeitiger Auflösung entsprechend –

Termineinlagen2.6

Wertpapiere und Kupons2.7

Fälligkeitstag bzw. der nächste Geschäftstag, wenn die Fällig-
keit auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag fällt.

… bei Fälligkeit

Vorgegebene Wertstellung nach Usance bei deutschen Bör-
sengeschäften: Schlusstag + 2 Geschäftstage = Valuta

… Gegenwert bei Verkauf Börse

Valutaregelung nach Börsenusance
… außerbörsliche Geschäfte (HB) und Geschäfte in hauseigenen Titeln
(apoBank-Obligationen)

Tag des AnkaufsAnkauf von Sorten und Edelmetallen2.8

2 Geschäftstage nach EinreichungEuro-Reiseschecks2.9

Auszug: Kapitel A/ B/ B.1/ B.2/ B.3/
B.4/ B.5.A/ B.5.B/ B.5.C/ C/ D/ D.1/
D.2/ E/ F/ G/ H/ I/ J/ K/ L/ M/ N

Preis- und Leistungsverzeichnis Seite 26 von 30



L Annahme- und Ausführungsfristen

Stand: 13.09.2022

Annahmefristen1

Beleghafter Zahlungsverkehr1.1

bis eine Stunde vor Schließung der jeweiligen Filiale – spätes-
tens aber bis 17:00 Uhr - an Geschäftstagen der Bank. Die
jeweiligen Filialöffnungszeiten finden Sie u.a. auf
https://www.apobank.de/ueber-uns/filialen.html und im
Aushang der Filialen.

Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes (EWR) in Euro oder in anderen EWR-Währun-
gen sowie SEPA-Überweisungsaufträge (EWR-Staaten sowie Monaco,
San Marino und Schweiz)

bis 12:00 Uhr an Geschäftstagen der BankÜberweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Euro-
päischenWirtschaftsraumes (EWR) in Währungen eines Staates außerhalb
des EWR (Drittstaatenwährung, z.B. US-Dollar) sowie Überweisungen in
Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten).

Belegloser Zahlungsverkehr1.2

bis 17:00 Uhr an Geschäftstagen der BankÜberweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes (EWR) in Euro oder in anderen EWR-Währun-
gen sowie SEPA-Überweisungsaufträge (EWR-Staaten sowie Monaco,
San Marino und Schweiz)

bis 12:00 Uhr an Geschäftstagen der BankÜberweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Euro-
päischenWirtschaftsraumes (EWR) in Währungen eines Staates außerhalb
des EWR (Drittstaatenwährung, z.B. US-Dollar) sowie Überweisungen in
Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten)

Ausführungsfristen2

Die Ausführungsfrist beginnt mit Ablauf des Geschäftstages, an dem bis zu den unter Nr. 1 bekannt gegebenen Annahmefristen der Zahlungs-
auftrag der Bank vorliegt, soweit die in den „Sonder-bedingungen für den Überweisungsverkehr“ Nr. 1.6 beschriebenen Voraussetzungen
erfüllt sind.

Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass die Gutschrift des Überweisungsbetrags beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers
spätestens wie folgt eingeht:

Zielland EWR-Staaten2.1

2 GeschäftstageIn Euro - beleghaft

1 GeschäftstagIn Euro - beleglos

4 Geschäftstage maximalIn anderen EWR-Währungen

baldmöglichstIn Drittstaatenwährungen

baldmöglichstZielland Drittstaaten2.2

Auszug: Kapitel A/ B/ B.1/ B.2/ B.3/
B.4/ B.5.A/ B.5.B/ B.5.C/ C/ D/ D.1/
D.2/ E/ F/ G/ H/ I/ J/ K/ L/ M/ N
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M Sonstige Beschwerdemöglichkeit und Information zur außergerichtlichen Streitschlichtung

Stand: 02.01.2019

Trotz größter Sorgfalt und Kundenorientierung bei der täglichen Erbringung unserer Bankdienstleistungen kann nicht mit Sicherheit
ausgeschlossen werden, dass es in einzelnen Fällen ausnahmsweise zu Leistungsstörungen kommt. Um derartige für Sie und für uns
sehr unangenehme Unstimmigkeiten umgehend beheben zu können, bieten wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten an, sich mit uns in
Verbindung zu setzen und Ihr Anliegen klären zu lassen:

1.1

Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Kundenberater oder unmittelbar an die Filialleitung der für Sie zuständigen Filiale.-
Alternativ steht Ihnen das Qualitätsmanagement der apoBank als zentraler Ansprechpartner zur Verfügung, das Sie unter folgender
Adresse erreichen:

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Qualitätsmanagement
Richard-Oskar-Mattern-Straße 6
40547 Düsseldorf

Ihre Beschwerden an das Qualitätsmanagement der apoBank können Sie auch telefonisch über die kostenfreie Beschwerdehotline:
0800 5998 900 richten.

-

Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe teil. Für die Beilegung von Streitig-
keiten mit der Bank besteht daher für Privatkunden, Firmenkunden sowie bei Ablehnung eines Antrags auf Abschluss eines Basiskon-
tovertrags für Nichtkunden die Möglichkeit, den Ombudsmann für die genossenschaftliche Bankengruppe anzurufen
(www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle). Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die außergerichtliche Schlichtung von
Kundenbeschwerden im Bereich der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe", die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird.
Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband der
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken - BVR, Schellingstr. 4, 10785 Berlin, Fax: +49 30 20 21 1908, Email: kundenbeschwer-
destelle@bvr.de zu richten.

1.2

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des
Bürgerlichen Gesetzbuches, Art. 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, § 48 des Zahlungskontengesetzes und
Vorschriften des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes), besteht zudem die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht einzulegen. Die Verfahrensordnung ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erhältlich.
Die Adresse lautet: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. Zudem besteht auch die
Möglichkeit, eine Beschwerde unmittelbar bei der Bank (Name und Anschrift siehe oben) einzulegen. Die Bank wird Beschwerden in
Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) beantworten.

1.3

Die Europäische Kommission stellt unter ec.europa.eu/consumers/odr eine Plattform zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung
(sogenannte OS-Plattform) bereit.

Zudem besteht die Möglichkeit, eine zivilrechtliche Klage einzureichen.

1.4

Auszug: Kapitel A/ B/ B.1/ B.2/ B.3/
B.4/ B.5.A/ B.5.B/ B.5.C/ C/ D/ D.1/
D.2/ E/ F/ G/ H/ I/ J/ K/ L/ M/ N
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N Glossar zu mit einem Zahlungskonto verbundenen Diensten

Stand: 10.10.2018

Allgemeine mit dem Konto verbundene Dienste1

Kontoführung1.1

Der Kontoinhaber führt das Konto, das durch den Kunden genutzt wird.

Zahlungen (ohne Karten)2

Überweisung2.1
Der Kontoanbieter führt auf Anweisung des Kunden Geldüberweisungen von dem Konto des Kunden auf ein anderes Konto durch.
Ein maßgeblicher Zahlungskontendienst im Sinne des § 2 Abs. 6 ZKG liegt vor, wenn eine Überweisung in Euro innerhalb der EWR-Staaten
erfolgt.
Gutschrift einer Überweisung
Der Kunde erhält den Betrag einer Überweisung aus den EWR-Staaten auf seinem Zahlungskonto in Euro gutgeschrieben.

2.2

Dauerauftrag
Der Kontoanbieter überweist auf Anweisung des Kunden regelmäßig einen festen Geldbetrag vom Konto des Kunden auf ein anderes Konto.

2.3

Ein maßgeblicher Zahlungskontendienst im Sinne des § 2 Abs. 6 ZKG liegt vor, wenn die Überweisung in Euro innerhalb der EWR-Staaten
erfolgt.
Lastschrift
Der Kunde ermächtigt eine andere Person (Empfänger), den Kontoanbieter anzuweisen, Geld vom Konto des Kunden auf das Konto des

2.4

Empfängers zu übertragen. Der Kontoanbieter überträgt dann zu einem oder mehreren von Kunde und Empfänger vereinbarten Termin(en)
Geld von dem Konto des Kunden auf das Konto des Empfängers. Der Betrag kann unterschiedlich hoch sein.
Ein maßgeblicher Zahlungskontendienst im Sinne des § 2 Abs. 6 ZKG liegt vor, wenn der Lastschrifteinzug in Euro aus EWR-Staaten erfolgt.
Berechtigte Ablehnung der Einlösung einer Lastschrift
Das Entgelt fällt an, wenn der Zahlungsdienstleister eine Lastschrift in Euro aus EWR-Staaten berechtigterweise nicht einlöst.

2.5

Berechtigte Ablehnung der Ausführung eines Überweisungsauftrags
Das Entgelt fällt an, wenn der Zahlungsdienstleister einen Überweisungsauftrag in Euro in EWR-Staaten berechtigterweise nicht ausführt.

2.6

Karten und Bargeld3

Ausgabe einer Debitkarte
Der Kontoanbieter stellt eine Zahlungskarte bereit, die mit dem Konto des Kunden verbunden ist. Der Betrag jeder Transaktion durch die
Verwendung der Zahlungskarte wird direkt und in voller Höhe von dem Konto des Kunden abgebucht.

3.1

Ausgabe einer Kreditkarte
Der Kontoanbieter stellt eine Zahlungskarte bereit, die mit dem Konto des Kunden verbunden ist. Der Gesamtbetrag der Transaktionen durch

3.2

die Verwendung der Zahlungskarte innerhalb eines vereinbarten Zeitraums wird zu einem bestimmten Termin in voller Höhe oder teilweise
von dem Konto des Kunden abgebucht. In einer Kreditvereinbarung zwischen dem Anbieter und dem Kunden wird festgelegt, ob dem Kunden
für die Inanspruchnahme des Kredits Zinsen berechnet werden.
Bargeldeinzahlung
Der Kunde zahlt am Schalter oder am Automaten seines Zahlungsdienstleisters Bargeld in Euro auf sein Konto ein.

3.3

Bargeldauszahlung
Der Kunde hebt Bargeld von seinem Konto ab. Ein maßgeblicher Zahlungskontendienst im Sinne des § 2 Abs. 6 ZKG liegt vor, wenn die Bar-
geldauszahlung am Schalter in Euro erfolgt.

3.4

Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten
Der Kunde hebt Bargeld in Euro von seinem Konto mit der Debitkarte an einem Geldautomaten innerhalb der EWR-Staaten ab.

3.5

Bargeldauszahlung mit der Debitkarte an fremden Geldautomaten in Fremdwährung
Der Kunde hebt Bargeld von seinem Konto mit seiner Debitkarte in Fremdwährung (nicht in Euro) an fremden Geldautomaten ab.

3.6

Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte am Geldautomaten
Der Kunde hebt Bargeld in Euro mit der Kreditkarte an einem Geldautomaten innerhalb der EWR-Staaten ab.

3.7

Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte an fremden Geldautomaten in Fremdwährung
Der Kunde hebt Bargeld mit seiner Kreditkarte an fremden Geldautomaten in Fremdwährung (nicht in Euro) ab.

3.8

Einsatz der Debitkarte zum Bezahlen in Fremdwährung
Der Kunde bezahlt mit der Debitkarte an Terminals Waren oder Dienstleistungen in Fremdwährung (nicht in Euro).

3.9

Einsatz der Kreditkarte zum Bezahlen in Fremdwährung
Der Kunde bezahlt mit seiner Kreditkarte Waren oder Dienstleistungen in Fremdwährung (nicht in Euro).

3.10

Auszug: Kapitel A/ B/ B.1/ B.2/ B.3/
B.4/ B.5.A/ B.5.B/ B.5.C/ C/ D/ D.1/
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Überziehungen und damit verbundene Dienste4

Eingeräumte Kontoüberziehung
Der Kontoanbieter und der Kunde vereinbaren im Voraus, dass der Kunde sein Konto belasten kann, auch wenn kein Geld mehr auf dem

4.1

Konto vorhanden ist. In der Vereinbarung wird festgelegt, bis zu welcher Höhe das Konto in diesem Fall maximal noch belastet werden kann
und ob dem Kunden Entgelte und Zinsen berechnet werden.
Geduldete Kontoüberziehung
Der Kunde überschreitet mit einer Verfügung sein Guthaben bzw. die ihm eingeräumte Kontoüberziehung. Die Verfügung wird trotzdem aus-
geführt und das Zahlungskonto entsprechend belastet.

4.2

Auszug: Kapitel A/ B/ B.1/ B.2/ B.3/
B.4/ B.5.A/ B.5.B/ B.5.C/ C/ D/ D.1/
D.2/ E/ F/ G/ H/ I/ J/ K/ L/ M/ N
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